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1. Teil: Vorbemerkung 

Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Opfer einer kriminellen Handlung werden. Vor die-

sem Hintergrund sollte Opferschutz idealerweise bereits damit beginnen, Kriminalität als 

solche zu verhindern, was – trotz zahlreicher Präventionsmaßnahmen – jedoch nicht im-

mer möglich ist. 

Ab diesem Punkt obliegt es dann dem Rechtsstaat, Verletzten zur Seite zu stehen. Dazu 

gehört nicht nur, ihnen materielle wie psychosoziale Hilfe und Unterstützung zu gewähren, 

sondern vor allem auch sicherzustellen, dass die gesetzlichen Regelungen zur Stärkung 

der Position der oder des Verletzten im Ermittlungs- und Strafverfahren zu jeder Zeit und in 

jeglicher Hinsicht Berücksichtigung finden.  

Mit Blick darauf hat die Landesregierung auch in den vergangenen fünf Jahren wieder 

zahlreiche Maßnahmen zur Optimierung der Opferhilfe und des Opferschutzes in Schles-

wig-Holstein ergriffen. Beispielhaft hervorzuheben sind insoweit die Einrichtung einer Zent-

ralen Anlaufstelle für Opfer von Straftaten und deren Angehörige im Ministerium für Justiz, 

Europa und Verbraucherschutz sowie die zeitgleiche Ernennung einer unabhängigen Op-

ferschutzbeauftragten für das Land. Auch die Präventionsarbeit hierzulande stand erneut 

im Fokus der Landesregierung. Daneben hat es seit Vorlage des letzten Opferschutzbe-

richts im Jahr 2017 diverse auf die Verbesserung des Opferschutzes zielende Gesetzes-

änderungen gegeben. Auf Landesebene ist hier insbesondere das zum 1. Juli 2022 in 

Kraft tretende Gesetz zur Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein er-

wähnenswert.  

Zur Veranschaulichung all ihrer Aktivitäten und Bestrebungen der letzten fünf Jahre legt 

die Landesregierung nunmehr einen 5. Opferschutzbericht vor, der sich an die letzten fünf 

Berichte zum Thema Opferschutz anschließt, die dem Landtag bereits im Jahr 1997 (Be-

richt „Opferschutz in Schleswig-Holstein“, LT-Drs. 14/599), im Jahr 2003 (Bericht „Initiative 

zum Opferschutz“, LT-Drs. 15/2947), im Jahr 2006 („2. Opferschutzbericht der Landesregie-

rung“, LT-Drs. 16/1075), im Jahr 2011 („3. Opferschutzbericht für Schleswig-Holstein“, LT-

Drs. 17/1937) und im Jahr 2017 („4. Opferschutzbericht der Landesregierung“, LT-Drs. 

18/5142) vorgelegt worden sind.  

Dementsprechend versteht sich dieser 5. Opferschutzbericht als eine Fortschreibung der 

bisherigen Opferschutzberichte und legt den Fokus daher vor allem auf seither eingetretene 
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Veränderungen und Neuerungen im Bereich des Opferschutzes und der Opferhilfe, wäh-

rend er im Hinblick auf unverändert gebliebene, aber gleichwohl wichtige Themenbereiche 

an geeigneter Stelle auf die vorangegangenen Berichte Bezug nimmt. 

Nach einer Skizzierung des Begriffs der Kriminalprävention und einer Darstellung rechts- 

und justizpolitischer Themen aus dem Bereich des Opferschutzes (Teil 1) gibt der aktuelle 

Bericht einen Überblick über die Entwicklung der Opferzahlen in Schleswig-Holstein (Teil 

2), stellt die in den letzten Jahren vorgenommenen oder initiierten Gesetzesänderungen auf 

Bundes- und Landesebene vor (Teil 3), zeigt Neuerungen im Bereich der Informations-, 

Beistands-, Schutz- und Beteiligungsrechte Verletzter im Strafverfahren auf und stellt zivil-

rechtliche wie gefahrenabwehrrechtliche Regelungen sowie etwaige vermögensrechtliche 

Ansprüche und mögliche finanzielle Hilfen dar (Teil 4). Darüber hinaus gewährt der Bericht 

einen Einblick in die Kriminalpräventionsmaßnahmen hierzulande, wobei generalpräventive 

wie spezialpräventive Aspekte in all ihren Erscheinungsformen gleichermaßen beleuchtet 

werden (Teil 5). Sodann widmet sich der Bericht dem angemessenen Umgang mit Opfern 

von Straftaten (Teil 6) und endet mit einer Schlussbetrachtung (Teil 7). 

Der 5. Opferschutzbericht belegt, dass dem Opferschutz in Schleswig-Holstein nach wie vor 

eine herausgehobene Bedeutung beigemessen wird und verdeutlicht einmal mehr, wie be-

deutsam die Zusammenarbeit der Landesregierung mit den im Bereich der Kriminalpräven-

tion tätigen Institutionen, Einrichtungen, Verbänden und Vereinen ist.  

 

A. Der Begriff der Kriminalprävention 

Unter dem Begriff Kriminalprävention wird die Gesamtheit der staatlichen und nichtstaatli-

chen Maßnahmen und Projekte zusammengefasst, die darauf gerichtet sind, das Ausmaß 

und die Schwere der Kriminalität als gesellschaftliches Phänomen oder individuelles Ereig-

nis zu verhindern, zu mindern oder in ihren Folgen gering zu halten. Ein zentrales Hand-

lungsfeld ist dabei die positive Gestaltung der gesellschaftlichen Strukturen und Rahmen-

bedingungen, um die die Kriminalität begünstigenden Faktoren zu reduzieren. Darüber hin-

aus liegt der Fokus auf der Beeinflussung des Verhaltens von Personen und Personen-

gruppen mit dem Ziel, die Handlungsmöglichkeiten der Täterinnen und Täter zu reduzie-

ren.  

Präventionsmaßnahmen lassen sich hinsichtlich ihrer Zielrichtung unterscheiden:  

 Universelle (primäre) Prävention wird als positive Generalprävention verstanden, die 
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sich in Form von Normverdeutlichung und Bildungsangeboten zeigt und sich insbeson-

dere mit Maßnahmen der Sozial-, Jugend- und Familienpolitik an die Allgemeinheit 

richtet.  

 Selektive (sekundäre) Prävention richtet sich an kriminalitätsgefährdete Gruppen (po-

tentielle Täterinnen und Täter sowie Opfer) mit Maßnahmen, die auf die Reduzierung 

tatbegünstigender Faktoren zielen.  

 Indizierte (tertiäre) Prävention setzt nach Begehung einer Straftat ein und dient der 

Vorbeugung vor Rückfälligkeit. Hierzu zählen insbesondere Resozialisierungs- und so-

zialtherapeutische Maßnahmen.  

Zahlreiche Projekte der universellen Prävention sind auf die Verbesserung der sozialen 

Kompetenzen sowie auf die Stärkung und Förderung der emotionalen und geistigen Bil-

dung von Kindern im Vorschulalter gerichtet. Dabei werden häufig auch die Eltern einbezo-

gen und so bei ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt.  

Einen bedeutenden Stellenwert hat darüber hinaus die Prävention im Bereich der Schule. 

Dort soll Schülerinnen und Schülern die Kompetenz zur Bewältigung von Problemen und 

Konflikten vermittelt werden. Die gleiche Zielrichtung verfolgt das in Schleswig-Holstein 

existierende vielfältige Angebot pädagogischer Projekte. 

Zudem werden landesweit insbesondere auf regionaler Ebene von Schulen, Jugendämtern 

und anderen Institutionen, die eng – unter anderem auch über die kommunalpräventiven 

Räte – kooperieren, zahlreiche Modelle der selektiven Prävention angeboten und umge-

setzt.  

Bei der indizierten Prävention ist darauf hinzuweisen, dass der Staatsanwaltschaft und der 

Polizei eine Vielzahl von bewährten und effizienten Regelungen und Konzepten zur Verfü-

gung steht, um bestimmte Facetten z. B. der Jugend(gewalt)kriminalität zu bekämpfen und 

zu verfolgen. Jedes dieser Konzepte erfüllt dabei für sich genommen eine wesentliche Auf-

gabe. Gerade das differenzierte Angebot verschiedener Modelle und Projekte bietet die 

Chance, abgestimmt auf das jeweilige Verfahren und in Abhängigkeit von den eigenen 

personellen Ressourcen, sehr zielgenau zu agieren und zu reagieren. Von Bedeutung ist 

insbesondere auch die fast allen Konzeptionen immanente Kooperation von Staatsanwalt-

schaft und Polizei. Die dargestellten verschiedenen Formen der Zusammenarbeit dürften 

bundesweit Vorbildcharakter haben. Ungeachtet der Tatsache, dass eine konkrete Wir-
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kungskontrolle nicht für jedes Konzept vorliegt, haben sich die Modelle – z. B. das vorran-

gige Jugendverfahren – nach Erkenntnissen der Praxis bewährt.  

Die Akteure in der Kriminalprävention sind neben der einzelnen Bürgerin oder dem einzel-

nen Bürger die öffentlichen und freien Träger der sozialen Arbeit, die Polizei und die Straf-

justiz mit den ihnen durch Gesetz oder sonstige Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben.  

Die Herstellung von Chancengleichheit und die Beseitigung von Sozialisationsdefiziten ob-

liegen als zentrale sozialpolitische Aufgaben der Leistungsverwaltung sowie den freien 

Trägern. Zum Leistungsspektrum gehören insbesondere Maßnahmen zur Förderung der 

Bildung und Ausbildung, Programme für Benachteiligte und ferner Maßnahmen zur Unter-

stützung von Kindern und Jugendlichen.  

Die Polizei ist im Bereich ihrer Präventionsarbeit unter anderem auf den Abbau von Tatge-

legenheiten spezialisiert.  

Die Justiz leistet Beträchtliches auf dem Sektor der Resozialisierung durch Gerichts- und 

Bewährungshelferinnen und -helfer sowie durch Betreuungs- und Therapieangebote wäh-

rend und nach der Haft. 

Mit Einrichtung des bundesweit ersten kriminalpräventiven Rates in Schleswig-Holstein im 

Oktober 1990 hat ein Paradigmenwechsel in der kriminalpräventiven Arbeit stattgefunden. 

Kriminalität wird nicht mehr nur als individuelles Fehlverhalten gesehen, sondern auch in 

ihren gesellschaftlichen Entstehungs- und Bedingungszusammenhängen betrachtet. Prä-

vention wird daher als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden. 

Im Vordergrund dieser Präventionsstrategie steht nicht mehr das Einwirken auf die Symp-

tome festgestellter Normabweichungen, sondern die Orientierung an den tiefer liegenden 

Ursachen für das Entstehen von Kriminalität und an den gesamtgesellschaftlichen Struktu-

ren, die eine ursachenorientierte Prävention leisten können. Wegen des signifikanten Lo-

kalbezuges der meisten für Kriminalität ursächlichen Faktoren sind in vielen Städten und 

Gemeinden unter dem Stichwort „Kommunale Kriminalprävention“ neue Netzwerke der 

Kommunikation und der Kooperation zwischen der Polizei, der Kommunalpolitik und -ver-

waltung, den sozialen Diensten, den freien Trägern und anderen Akteuren entstanden. In 

diesen kommunalen Präventionsräten steht die Koordination und Vernetzung bereits vor-

handener Initiativen und Projekte mit dem Ziel der Entwicklung einer umfassenden Ge-

samtkonzeption und -strategie im Vordergrund.  
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Mit dieser „Kommunalisierung“ der Kriminalprävention muss zwangsläufig eine Verände-

rung des Rollenverständnisses insbesondere bei der Kommunalpolitik und bei der Polizei 

einhergehen. Kommunalpolitik muss als kommunale Kriminalpolitik begriffen werden, denn 

kommunale Politikentscheidungen können unmittelbar Einfluss haben auf Jugendkriminali-

tät, Straßen- und Gewaltkriminalität, auf Tatgelegenheiten genauso wie auf das Sicher-

heitsgefühl von Frauen, Kindern sowie Seniorinnen und Senioren. Kommunale Jugendpoli-

tik, Sozialpolitik, Stadtplanungs- und Ordnungspolitik bündeln sich in der Querschnittsauf-

gabe der kommunalen Kriminalpolitik.  

Der Fokus liegt dabei auf dem Erkennen der Ursachen des abweichenden oder kriminellen 

Verhaltens. Die auf Grundlage dieser Erkenntnisse entwickelten kriminalpräventiven Pro-

gramme zielen auf eine Beseitigung kriminogener Ursachen ab. Dies verlangt die Konzent-

ration und Bündelung personeller und finanzieller Ressourcen.  

Die Koordination dieser kommunalen Aktivitäten zur Kriminalpolitik sollte über die kommu-

nalpräventiven Räte als Kommunikations- und Arbeitsforum unterschiedlicher Partnerinnen 

und Partner sowie Expertinnen und Experten erfolgen.  

Die Polizei soll diesen Prozess, wenn es erforderlich ist, initiieren und sich im Weiteren als 

Teil des Netzwerkes engagieren, ohne dabei die kommunale Kriminalprävention zu domi-

nieren. In diesem Sinne müssen Maßnahmen der polizeilichen Kriminalprävention bewusst 

mit anderen Fachrichtungen auf kommunaler Ebene vernetzt und abgestimmt werden, da-

mit polizeiliche Präventionsprogramme nicht nur singuläre Zeitungsmeldungen bleiben, 

sondern als konzeptionelle Vorbeugungsbeiträge zu komplexen Kriminalitätsphänomenen 

Wirkung erzeugen.  

Die eigenständige Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Polizei, also der unmittel-

baren Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung, wird hiervon nicht berührt. Die sog. selek-

tive Kriminalprävention, die vorwiegend die Verhinderung von Tatgelegenheiten durch exe-

kutive oder operative Maßnahmen der Polizei vorsieht, ist eine unverzichtbare Kompo-

nente der kommunalen Kriminalpolitik. 

 

B. Rechts- und justizpolitische Themen im Bereich des Opferschutzes 

Ebenfalls zur Kriminalprävention gehören sowohl die Vorschriften des Strafgesetzbuches 

(StGB), die die Rechtsgüter eines jeden einzelnen Menschen (Leib, Leben, sexuelle 

Selbstbestimmung, Eigentum etc.) schützen, als auch die der Strafprozessordnung 
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(StPO), durch die die Belange des Opfers im Ermittlungs- und Strafverfahren gesichert 

werden sollen.  

Ob und ggf. wie die Interessen und Belange des Opfers im Straf- und Strafverfahrensrecht 

besser geschützt werden können, war auch in den vergangenen Jahren wiederholt Gegen-

stand eingehender Erörterungen im rechtspolitischen Raum. 

In diesem Zusammenhang stand zum einen die Frage der Verbesserung des strafrechtli-

chen Schutzes vor sog. Hasskriminalität im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Bereits 

auf ihrer Herbstkonferenz am 17. November 2016 hatten die Justizministerinnen und -mi-

nister die Zunahme sog. „Hate Speech“ festgestellt und das Bundesjustizministerium um 

Entwicklung geeigneter Lösungsvorschläge für eine effektive Löschung derartiger Inhalte 

sowie um Prüfung der Notwendigkeit einer Anpassung der Beleidigungsdelikte gebeten. 

Diese Entschließung wiederholten sie auf ihrer Frühjahrskonferenz am 21. und 22. Juni 

2017, verbunden mit der zusätzlichen Bitte um Prüfung einer Erweiterung von § 188 StGB. 

Auch auf der Herbstkonferenz am 9. November 2017 betonten sie die Bedeutung einer 

konsequenten Strafverfolgung neben der Existenz gesetzlicher Löschpflichten für die Be-

treiber sozialer Medien und sonstiger Kommunikationsplattformen. Nachdem die Justizmi-

nisterinnen und -minister auf der Frühjahrskonferenz am 5. und 6. Juni 2019 darüberhin-

ausgehend eine zunehmende Verrohung der Umgangsformen in der Gesellschaft festge-

stellt hatten, die „sich insbesondere auch in Gewalt oder Gewaltandrohungen gegenüber 

Amts- und Mandatsträgern, Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Polizisten, Rettungskräf-

ten und ehrenamtlichen Helfern zeigt“, und das Bundesjustizministerium um Prüfung der 

Anpassung des Strafgesetzbuches – insbesondere des Tatbestandes der Bedrohung ge-

mäß § 241 StGB – gebeten hatten, initiierte das Bundesjustizministerium mit Schreiben 

vom 20. September 2019 eine Länderumfrage zu der Frage, welche konkreten Konstellati-

onen sich in der Strafverfolgungspraxis als problematisch im Hinblick auf die angemes-

sene Erfassung durch Vorschriften des StGB erwiesen haben. Auf Grundlage der über die 

Bundesländer transportierten Rückmeldungen aus der Praxis erstellte das BMJV unter 

dem 19. Dezember 2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextre-

mismus und der Hasskriminalität, der letztlich in die am 3. April 2021 in Kraft getretene Ge-

setzesreform mündete. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Gesetz zur Bekämp-

fung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität wird hingewiesen (siehe hierzu A. 

VII. im 3. Teil). 
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Zentraler Punkt rechtspolitischer Diskussionen war daneben die Frage der Änderung der 

Vorschriften des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Kinderpornographie: 

So hatten die Justizministerinnen und -minister im Rahmen der Frühjahrskonferenz bereits 

am 6. und 7. Juni 2018 das Bundesjustizministerium um Prüfung gebeten, ob und ggf. wie 

verdeckten Ermittlern im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens im Bereich 

der Kinderpornographie das tatbestandsmäßige Verbreiten von kinderpornographischen 

Schriften gestattet werden soll, um den für Ermittlungen erforderlichen Zugang zu entspre-

chenden Foren zu erhalten (sog. „Keuschheitsprobe“) und so eine effektive Verfolgung und 

Verhinderung von Kinderpornographie und Kindesmissbrauch zu erreichen. Auf die Aus-

führungen zum Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Versuchsstrafbarkeit des 

Cybergroomings vom 3. März 2020 wird hingewiesen (siehe hierzu A. V. im 3. Teil). 

Anlass für die erneuten Bestrebungen einer Reform des 13. Teils des Strafgesetzbuchs 

waren aber vor allem mehrere auffällige und medial breit begleitete Missbrauchsfälle (etwa 

in Lügde, Staufen oder Münster). Diese Fälle führten nicht nur zu der Forderung der Innen-

ministerinnen und -minister auf deren Konferenz vom 12. bis 14. Juni 2019, die Tatbe-

stände des sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Umgangs mit kinderpornographi-

schen Inhalten zum Verbrechen hochzustufen, sondern veranlassten mehrere Landesjus-

tizverwaltungen zu entsprechenden Maßnahmen über den Bundesrat. Zu nennen sind hier 

etwa der – später vom Bundesrat beschlossene – Antrag des Landes Baden-Württemberg 

für den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes – Zeit-

lich unbegrenzte Aufnahme von Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern 

u. a. in das erweiterte Führungszeugnis“ vom 11. Dezember 2019, der Antrag des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern für eine Entschließung des Bundesrates zur „Verbesserung der 

Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ vom 18. Juni 2020, der 

Antrag des Landes Baden-Württemberg für den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Strafgesetzbuches – Stärkung der Führungsaufsicht“ vom 24. Juni 2020, der Antrag 

des Landes Nordrhein-Westfalen für den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straf-

gesetzbuches (besserer Schutz von Kindern und schutz- oder wehrlosen Personen im Se-

xualstrafrecht)“ vom 24. Juni 2020 und der Antrag der Freien und Hansestadt Hamburg für 

eine Entschließung des Bundesrates „Sexualstrafrecht zum Schutz von Kindern und für ef-

fektiven Opferschutz umfassend reformieren“ vom 25. August 2020. Diese Maßnahmen 

und die anhaltende Diskussion um die Thematik führten letztlich zu dem vom Bundesjus-

tizministerium gefertigten Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt 

gegen Kinder vom 22. Oktober 2020, welcher schließlich – um zusätzliche Inhalte erweitert 
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– zu dem gleichnamigen, am 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Gesetz führte und hierbei 

eine Vielzahl der durch die oben genannten Maßnahmen vorgebrachten Vorschläge auf-

griff. Auch insoweit wird auf die entsprechenden Ausführungen zum Gesetz zur Bekämp-

fung sexualisierter Gewalt gegen Kinder hingewiesen (siehe hierzu A. VIII. im 3. Teil).  

Zu berücksichtigen ist ferner die Befassung mit dem Tatbestand der Nachstellung gemäß 

§ 238 StGB. Vor dem Hintergrund der laufenden Evaluation nach der Reform von 2017 ha-

ben die Justizministerinnen und -minister im Rahmen der Herbstkonferenz am 26. und 27. 

November 2020 betont, dass die Verfolgung derartiger Fälle die Praxis auch nach dieser 

Reform vor erhebliche Herausforderungen stellt. Sie haben eine Prüfung befürwortet, wie 

sich der Schutz der Opfer von besonders hartnäckigen Tätern oder bei besonders schwer-

wiegenden Nachstellungen noch weiter verbessern lässt und hierbei insbesondere eine Er-

weiterung der Qualifikationsvorschrift des § 238 Absatz 2 StGB ins Auge gefasst. Auf die 

entsprechenden Ausführungen zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafge-

setzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cy-

berstalkings wird hingewiesen (siehe hierzu A. X. im 3. Teil).  

Zur Optimierung des Opferschutzes im Bereich der Kapitaldelikte gehören – und dies zeigt 

die Komplexität des Themas – die Durchführung einer hoch professionellen Leichenschau 

und eine erstklassige rechtsmedizinische Versorgung. Denn nur mit einer qualitativ hoch-

wertigen äußeren Leichenschau, die durch eine Ärztin oder einen Arzt in der Regel am Lei-

chenfundort erfolgt, kann die Gefahr verringert werden, dass fremdverschuldete Todesfälle 

unentdeckt bleiben. Das Aufdecken etwaiger Verbrechen und die Aufarbeitung dieser Fälle 

durch die Justiz sind für die Angehörigen der Opfer von besonderer Bedeutung.  

Nachdem die Justizministerinnen und -minister der Länder sich im Rahmen ihrer Herbst-

konferenz 2014 auf Initiative Schleswig-Holsteins mit den Möglichkeiten einer Optimierung 

der Qualität der äußeren Leichenschau befasst und die Gesundheitsministerkonferenz 

über den bestehenden Handlungsbedarf informiert hatten, ist mit der zum 1. Januar 2020 

in Kraft getretenen „Fünften Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für Ärzte“ die 

bis dahin viel zu niedrige Gebühr für die Leichenschau angemessen erhöht worden. Als 

ein weiterer Schritt in Richtung Qualitätsverbesserung der äußeren Leichenschau ist die 

Einrichtung einer Projektgruppe „AG Ärzte“ bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck im 

Dezember 2019 zu werten (siehe hierzu E. VII. im 5. Teil). 
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Mit dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 in Berlin ist auch 

die Schaffung zentraler Opferschutzstrukturen auf Landesebene in den Fokus rechtspoliti-

scher Diskussionen gerückt. So haben die Justizministerinnen und -minister auf ihrer Früh-

jahrskonferenz am 6. und 7. Juni 2018 bekräftigt, dass es die staatliche Pflicht ist, dafür 

Sorge zu tragen, dass Opfern von Straftaten und ihren Angehörigen schnell und gezielt 

Hilfe und Unterstützung zukommt. Sie haben sich mit den Empfehlungen des Bundesbeauf-

tragten für die Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz befasst, sich 

über die Ziele informiert, die mit der Errichtung dauerhafter zentraler Anlaufstellen für Opfer 

von Straftaten und ihre Angehörigen verfolgt werden, und beschlossen, bei der Fortführung 

und Optimierung der bestehenden effektiven Hilfe- und Unterstützungssysteme der Länder 

und der Erleichterung des Zugangs zu diesen Angeboten mitzuwirken. 

Vor diesem Hintergrund sind in Schleswig-Holstein zum 1. Juli 2020 eben solche zentralen 

Opferhilfestrukturen geschaffen worden. Konkret ist im Ministerium für Justiz, Europa und 

Verbraucherschutz eine Zentrale Anlaufstelle für Opfer von Straftaten und deren Angehö-

rige eingerichtet (siehe hierzu B. I. im 6. Teil) und zugleich das Amt einer oder eines Opfer-

schutzbeauftragten geschaffen worden. Zur ersten Opferschutzbeauftragten des Landes ist 

Ulrike Stahlmann-Liebelt (LOStA’in i.R.) ernannt worden, die sich bereits seit Jahrzehnten 

im Bereich des Opferschutzes engagiert (siehe hierzu B. II. im 6. Teil). 

Seit der Schaffung zentraler Opferhilfestrukturen auf Bundes- und Länderebene sind die 

Opfer- und Opferschutzbeauftragten des Bundes und der Länder – so auch die hiesige Op-

ferschutzbeauftragte – unter anderem bei dem regelmäßigen Erfahrungsaustausch zum 

Thema „Verbesserung des Opferschutzes im Strafverfahren – Best Practice“ vertreten. 

Auch das Institut der psychosozialen Prozessbegleitung, das seit dem 1. Januar 2017 ge-

setzlich verankert ist1, ist in den vergangenen Jahren rechtspolitisch diskutiert worden. Kon-

kret haben sich die Justizministerinnen und -minister auf ihren Herbstkonferenzen am 7. No-

vember 2019 sowie am 26. und 27. November 2020 mit der psychosozialen Prozessbeglei-

tung beschäftigt und die Bundesministerin der Justiz gebeten zu prüfen, ob und ggf. unter 

welchen Voraussetzungen auch bei erwachsenen Verletzten auf das unbestimmte Tatbe-

standsmerkmal der besonderen Schutzbedürftigkeit verzichtet und den Verletzten die An-

tragsstellung erleichtern werden kann. Insbesondere in den Blick genommen werden soll die 

                                            
1 Zur Entstehungsgeschichte und weiteren Einzelheiten der psychosozialen Prozessbegleitung siehe 4. Op-
ferschutzbericht (LT-Drs. 18/5142), dort 1. Teil, B., S. 8 ff. und 3. Teil B. II., S. 50 f.  
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Verpflichtung oder zumindest Möglichkeit des Gerichts, minderjährigen Verletzten bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen von Amts wegen eine psychosoziale Begleitperson 

beizuordnen, sowie ein Anspruch auf Beiordnung einer solchen in gravierenden Fällen 

häuslicher Gewalt. 

Die Frage, ob durch den Gesetzgeber eine Nachsteuerung bei den bestehenden Regelun-

gen zur psychosozialen Prozessbegleitung erfolgen sollte, war auch Gegenstand des Be-

richts des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur psychosozialen 

Prozessbegleitung an den Nationalen Normenkontrollrat vom 2. Februar 2021.2 

Darüber hinaus beabsichtigen das Bundesjustizministerium und die Landesjustizverwaltun-

gen eine Ergänzung des Merkblatts für Opfer einer Straftat (sog. Opfermerkblatt, siehe 

hierzu A. im 4. Teil) um ausführliche Hinweise zur psychosozialen Prozessbegleitung, damit 

Verletzte künftig bestmöglich über ihr Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung informiert 

sind. 

Des Weiteren haben die Justizministerinnen und -minister auf ihrer Herbstkonferenz am 26. 

und 27. November 2020 die unterschiedlichen Erscheinungsformen von und den justiziellen 

Umgang mit Gewaltstraftaten gegen Mädchen und Frauen erörtert. Mit Blick auf die seit 

Jahren gleichbleibend hohe Quote von Tötungen durch (Ex-)Partner und den Umstand, 

dass Frauen und Mädchen überdurchschnittlich häufig von Sexualdelikten, häuslicher Ge-

walt und Nachstellung betroffen sind, waren sich die Justizministerinnen und -minister einig, 

dass vertieft geprüft werden sollte, ob und ggf. welcher legislativer Handlungsbedarf be-

steht, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit den Mitteln der Justiz besser entgegen 

treten zu können. Sie haben daher den Strafrechtsausschuss um Einrichtung einer Bund-

Länder-Arbeitsgruppe gebeten, die – unter Einbeziehung der Expertise zivilgesellschaftli-

cher Organisationen – die Fragen der justiziellen statistischen Erhebung, der strafrechtli-

chen und strafprozessualen Möglichkeiten sowie der zivil- und insbesondere familienrechtli-

chen Ansatzpunkte einer eingehenden Prüfung unterziehen soll. Die Bund-Länder-Arbeits-

gruppe hat sich im Februar 2021 konstituiert und wird ihren Abschlussbericht voraussicht-

lich im Frühjahr 2022 vorlegen. Für Schleswig-Holstein ist das Ministerium für Justiz, Eu-

ropa und Verbraucherschutz in der Arbeitsgruppe vertreten. 

Zurückgehend auf eine Initiative Schleswig-Holsteins, die auf den positiven Erfahrungen 

mit dem „Flensburger Leitfaden für die richterliche Videovernehmung von Zeugen“ (siehe 

                                            
2 BMJ | Start | Bericht des BMJV zur psychosozialen Prozessbegleitung an den Nationalen Normenkontroll-
rat, S. 23 ff. 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/PM/Bericht_Psychosoziale_Prozessbegleitung.html
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/PM/Bericht_Psychosoziale_Prozessbegleitung.html
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hierzu A. III. 2. im 4. Teil) basiert, haben die Justizministerinnen und -minister zudem die 

praktische Umsetzung der richterlichen Videovernehmung gemäß § 58a StPO in den Blick 

genommen. Auf ihrer Frühjahrskonferenz am 16. und 17. Juni 2021 haben sie sich mit der 

Bedeutung der richterlichen Videovernehmung von Opferzeuginnen und -zeugen in Ermitt-

lungsverfahren befasst und betont, dass es sich dabei um ein wichtiges Instrument zur 

Wahrung der Interessen von besonders schutzbedürftigen Verletzten, insbesondere Kin-

dern und Jugendlichen, aber auch zur Sachverhaltsaufklärung und Beweissicherung han-

delt. Die Justizministerinnen und -minister haben festgestellt, dass in Teilen der Praxis be-

reits Vorgaben und Handlungsempfehlungen existieren, die den konsequenten Einsatz ei-

ner richterlichen Videovernehmung wesentlich erleichtern, und sind der Auffassung, dass 

gemeinsam erarbeitete Vorgaben die praktische Umsetzung des § 58a StPO erleichtern 

und eine vermehrte und qualitativ gleichmäßige Durchführung richterlicher Videoverneh-

mungen begünstigen können. Die Justizministerinnen und -minister haben daher den 

Strafrechtsausschuss gebeten, eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Praktikerinnen 

und Praktikern mit der Erarbeitung eines Leitfadens für die richterliche Videovernehmung 

gemäß § 58a StPO zu beauftragen. Dieser Leitfaden sollte neben Hinweisen und Hand-

lungsempfehlungen zu den Voraussetzungen und dem Ablauf der richterlichen Videover-

nehmung auch Empfehlungen zu den räumlichen und technischen Rahmenbedingungen 

und den Anforderungen an die Spezialisierung und Fortbildung des richterlichen Personals 

sowie Mustervorlagen für Anträge und Beschlüsse enthalten. Die Arbeitsgruppe, an der 

sich nahezu alle Bundesländer sowie das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-

cherschutz beteiligen, hat sich unter Federführung Schleswig-Holsteins am 22. November 

2021 konstituiert und wird ihre Ergebnisse voraussichtlich im Frühjahr 2022 präsentieren.
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2. Teil: Kriminalitätsaufkommen in Schleswig-Holstein und Übersicht 

über die Entwicklung der Opferzahlen in Schleswig-Holstein 

 

Ohne Erkenntnisse über Erscheinungsformen und Entwicklungstendenzen der Kriminalität 

kann es keine zielgerichtete und umfassende Kriminalprävention geben. Hier bietet die Po-

lizeiliche Kriminalstatistik als Ausgangsstatistik für die Legislative, Exekutive und Wissen-

schaft ein wichtiges Hilfsmittel. Daher sind Erkenntnisse aus der Polizeilichen Kriminalsta-

tistik zum Kriminalitätsaufkommen und zur Entwicklung der Opferzahlen in einigen ausge-

wählten Kriminalitätsbereichen auch Gegenstand dieses Berichts (A.). Zu beachten ist al-

lerdings, dass die Polizeiliche Kriminalstatistik kein getreues Spiegelbild der Kriminalitäts-

wirklichkeit geben kann, sondern je nach Deliktsart eine „nur“ mehr oder weniger starke 

Annäherung an die Realität. Die Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik wird näm-

lich durch mehrere Faktoren beeinflusst: 

 Anzeigeverhalten, 

 polizeiliche Kontrollintensität, 

 statistische Erfassung, 

 Änderung des Strafrechts, 

 echte Kriminalitätsänderung, 

 Dunkelfeld. 

Im Dunkelfeld bleibt die der Polizei nicht bekannt gewordene und daher statistisch nicht er-

fasste Kriminalität. In der Polizeilichen Kriminalstatistik wird nur das sog. Hellfeld – also die 

der Polizei bekannt gewordenen Straftaten – erfasst. Um sich der Kriminalitätswirklichkeit 

möglichst stark anzunähern, werden die Ausführungen um die Ergebnisse der seit 2015 im 

zweijährigen Turnus (2017 und 2019) durchgeführten Dunkelfeldstudie ergänzt (C.). Die 

Entwicklung der politisch motivierten Kriminalität, die separat erfasst wird, ist Gegenstand 

eines gesonderten Teils (B.). 

 

A.  Polizeiliche Kriminalstatistik 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) dient der Beobachtung der Kriminalität, dem Erken-

nen neuer Kriminalitätsphänomene und der Erlangung von Erkenntnissen über Tatver-

dächtige und Opfer. Damit kann die PKS eine Grundlage für eine vorbeugende und straf-

verfolgende Kriminalitätsbekämpfung, für organisatorische Planungen und Entscheidungen 



Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

13 

sowie die Basis für die kriminologische Forschung und kriminalpolitische Maßnahmen bil-

den.  

Wie bereits einleitend dargelegt, werden in der PKS nur die Straftaten erfasst, die der Poli-

zei durch eine Anzeigenerstattung oder eigene Feststellungen bekannt geworden sind 

(sog. Hellfeld der Kriminalität). Nicht erfasst werden echte Staatsschutzdelikte3, Verkehrs-

delikte und Straftaten, die außerhalb Deutschlands begangen werden. 

Die PKS enthält z. B. Angaben über Art und Zahl der erfassten Straftaten, Opfer und Schä-

den, Aufklärungsergebnisse sowie Alter, Geschlecht und Nationalität der Tatverdächtigen4. 

Informationen zur Person des Opfers weist die PKS allein bei den Gewalt- und Sexualde-

likten aus. Unter einem Opfer wird nach heute herrschender Meinung eine natürliche Per-

son verstanden, die als direkte Folge eines Verstoßes gegen die Strafrechtsnormen einen 

Schaden, insbesondere eine Beeinträchtigung ihrer körperlichen Unversehrtheit, seeli-

sches Leid oder einen wirtschaftlichen Nachteil erlitten hat. Der herrschende Opferbegriff 

ist für statistische Zwecke allerdings nur eingeschränkt aussagefähig, da nicht bei allen re-

gistrierten Straftaten genaue Informationen zu den Eigenschaften des jeweiligen Opfers 

aufgenommen wurden und werden. Konkret werden allein zu den nachfolgenden Deliktsar-

ten Angaben zum Alter und Geschlecht der Opfer sowie zur Tatverdächtigen-Opfer-Bezie-

hung in der Polizeilichen Kriminalstatistik für Schleswig-Holstein erfasst:  

 Gewaltkriminalität/Rohheitsdelikte: insbesondere Mord (§ 211 StGB), Totschlag 

(§ 212 StGB), Sexualdelikte insgesamt (§§ 174 ff. StGB), Raub (§ 249 StGB) und 

räuberische Erpressung (§ 255 StGB) sowie Körperverletzung (§ 223 StGB) ein-

schließlich gefährlicher und schwerer Körperverletzung (§§ 224, 226 StGB),  

 Straftaten gegen die persönliche Freiheit: insbesondere Menschenraub 

(§ 234 StGB), Freiheitsberaubung (§ 239 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), Bedrohung 

(§ 241 StGB), erpresserischer Menschenraub (§ 239a StGB), Geiselnahme (§ 239b 

StGB) und Menschenhandel (§§ 232 ff. StGB).  

Bei Vermögens- und Eigentumsdelikten werden hingegen keine näheren Angaben zu den 

Opfern erfasst. Daher sind in diesem Deliktsfeld kaum Aussagen zu bestimmten Opfer-

gruppen (z. B. Trickdiebstahl oder Enkeltrickbetrug zum Nachteil von Seniorinnen oder Se-

nioren) möglich. 

                                            
3  Echte Staatsschutzdelikte sind beispielsweise: Vorbereitung eines Angriffskrieges (§ 80 StGB), Bildung krimineller Ver-

einigungen (§ 129 StGB), Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB). 
4  Wenn nachfolgend von „Straftaten“ und „Opfern“ die Rede ist, ist stets zu berücksichtigen, dass es sich um das vorläu-

fige Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen handelt, welches ggf. im Zuge der weiteren Ermittlungen keine Bestätigung 
findet.  
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In den nachfolgenden Abschnitten werden die Entwicklung des Kriminalitätsaufkommens 

in Schleswig-Holstein in den letzten zehn Jahren (I.) und die Entwicklung der Opferzahlen 

insgesamt, für einzelne Straftaten(gruppen) und für einzelne Delikte in Grafiken dargestellt 

(II. – IV.). Die insoweit erhobenen Statistiken befinden sich in der Anlage zu diesem Be-

richt. Darüber hinaus werden die Fallzahlen zur Diebstahlskriminalität (V.) und die Anzahl 

der Straftaten zum Nachteil der Polizeibeamtinnen und -beamten in den letzten fünf Jahren 

(VI.) näher beleuchtet. 

Die gesamte PKS 2020, die auch das Kriminalitätsaufkommen der Vorjahre umfasst, ist im 

Internet unter www.polizei.schleswig-holstein.de → Landeskriminalamt → Ermittlung und 

Auswertung → Kriminalstatistik abrufbar. 

I.  Entwicklung der Kriminalität in Schleswig-Holstein – ein Gesamtüberblick 

Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten in Schleswig-Holstein ist im Betrachtungszeit-

raum von 2011 bis 2020 rückläufig. So wurden im Jahr 2011 insgesamt 219.693 Straftaten 

registriert; im Jahr 2020 sind 173.929 Straftaten statistisch erfasst worden. Die Entwick-

lungstendenz des Kriminalitätsaufkommens ist nachfolgender Grafik zu entnehmen: 

 

Abbildung 1: Entwicklung der in der PKS erfassten Straftaten. 

Dabei repräsentiert die Diebstahlskriminalität im Jahr 2020 – wie auch in den Vorjahren – 

einen sehr großen Teil an der Gesamtkriminalität. Die jeweiligen Anteile der 

Deliktsbereiche an der Gesamtkriminalität sind nachfolgender Grafik zu entnehmen:  
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Abbildung 2: Anteil einzelner Straftatengruppen an der Gesamtkriminalität im Jahr 2020. 

II. Entwicklung der Opferzahlen in Schleswig-Holstein – ein Gesamtüberblick 

Die Entwicklung der Opferzahlen in den zurückliegenden zehn Jahren sowie Aussagen 

über die Betroffenheit der jeweiligen Altersgruppen ergeben sich aus nachfolgenden Grafi-

ken: 

 

Abbildung 3: Entwicklung Gesamtzahl der statistisch erfassten Opfer in Schleswig-Holstein von 2011 – 2020. 

Es ist festzustellen, dass die Gesamtzahl der statistisch erfassten Opfer rückläufig ist. Im 

Jahr 2011 sind insgesamt 38.811 Opfer erfasst worden; im Jahr 2020 sind 35.326 Opfer 

registriert worden. Dabei resultiert diese Entwicklung insbesondere aus der deutlich rück-

läufigen Anzahl der männlichen Opfer (vgl. Tabelle 1 im Anhang). Bezüglich der Verände-

rungen der Opferzahl für Straftaten insgesamt und bei einzelnen Straftatengruppen im 

Zeitraum von 2011 bis 2020 wird auf Tabelle 2 im Anhang verwiesen. 
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Abbildung 4: Gesamtzahl der statistisch erfassten Opfer – Altersgruppen. 

Vorstehende grafische Darstellung zeigt, dass die größte Anzahl der Opfer der Alters-

gruppe „21 bis unter 60 Jahre“ angehört. Die Gruppe der Opfer in der Altersgruppe „bis un-

ter 14 Jahre“ und „über 60 Jahre“ ist jeweils geringer. Zu beachten ist dabei allerdings, 

dass die am häufigsten betroffene Altersgruppe auch einen Zeitraum von knapp 40 Jahren 

umfasst. Der Zeitraum der Vergleichsgruppen ist deutlich kleiner. 

III. Entwicklung der Opferzahlen bei einzelnen Straftatengruppen 

1. Opferzahlen bei Gewaltkriminalität 

Die Statistik zur sog. Gewaltkriminalität berücksichtigt folgende Delikte: Mord 

(§ 211 StGB), Totschlag (§ 212 StGB) und Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB), sexuelle 

Nötigung; Vergewaltigung (§ 177 StGB), Raub (§ 249 StGB), räuberische Erpressung 

(§ 255 StGB) und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (§ 316a StGB), Körperverletzung mit 

Todesfolge (§ 227 StGB), gefährliche und schwere Körperverletzung (§§ 224, 226 StGB), 

erpresserischer Menschenraub (§ 239a StGB), Geiselnahme (§ 239b StGB) und Angriff 

auf den Luft- oder Seeverkehr (§ 316c StGB).  

Im Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2020 sind neben der Anzahl der Opfer, dem Ge-

schlecht und den Altersgruppen auch Angaben zu einer in Frage stehenden Tatverdächti-

gen-Opfer-Beziehung erfasst worden. 

In Bezug auf Gewaltkriminalität ist ein Rückgang der Opferzahlen bis 2015 zu beobachten. 

Die Opferzahlen bewegen sich bis 2020 mit leichten Schwankungen auf einem gleichblei-

benden Niveau. Von 2011 (9.081 Opfer) bis 2020 (6.891 Opfer) ist die Anzahl der Opfer 
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bei Gewaltkriminalität um 2.190 zurückgegangen, was einem Rückgang von 24,1 % ent-

spricht. 

Grafisch lässt sich diese Entwicklung wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Opferzahlen bei Gewaltkriminalität – Geschlecht. 

Dabei hatte ca. die Hälfte der Opfer keine Vorbeziehung zur tatverdächtigen Person. Das 

bedeutet, dass dem Opfer die tatverdächtige Person in diesen Fällen nicht bekannt war, im 

Umkehrschluss aber ca. die Hälfte der Delikte der Gewaltkriminalität im sozialen Umfeld 

stattfand, was nachfolgende Abbildung zeigt: 

 

 

Abbildung 6: Entwicklung der Opferzahlen bei Gewaltkriminalität – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung.  
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Wie der nachstehenden Abbildung zu entnehmen ist, bewegt sich in den letzten zehn Jah-

ren die Aufklärungsquote in Bezug auf die Gewaltkriminalität zwischen 74,6 und 81,8 % 

auf einem hohen Niveau. Dabei gibt die Aufklärungsquote das prozentuale Verhältnis von 

aufgeklärten zu bekannt gewordenen Fällen im Berichtszeitraum wieder. 

 

Abbildung 7:  Aufklärungsquote bei Gewaltkriminalität 

Diese hohe Aufklärungsquote begründet sich auch aus der vorgenannten hohen Zahl der 

Täter-Opfer-Beziehungen. Das bedeutet, dass in dieser Deliktsgruppe der mutmaßliche 

Täter oder die mutmaßliche Täterin häufig im sozialen Umfeld des potentiellen Opfers zu 

finden ist. 

2. Opferzahlen bei Straßenkriminalität 
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Kraftfahrzeugen (§§ 242, 243 StGB), Diebstahl von Kraftwagen/Mopeds und Krafträ-

dern/Fahrrädern (§§ 242, 243 StGB), Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen (§ 303 

StGB), Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen (§§ 303 ff. StGB). Nicht dazu 

gehört die vorsätzliche einfache Körperverletzung (§ 223 StGB). Zur Straßenkriminalität 

gehören folglich Delikte, die die Opfer außerhalb des geschützten Bereiches der Wohn- 
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Sicherheitsgefühl der Bevölkerung haben, weil sich darin die Angst, von einem Unbekann-

ten plötzlich überfallen zu werden, manifestiert. Veränderungen der Fallzahlen werden da-

her besonders sensibel registriert.  

Die im Betrachtungszeitraum 2011 bis 2020 erfassten Daten beziehen sich zum einen auf 

die Opferzahlen und zum anderen auf das Geschlecht der Opfer sowie die betroffene Al-

tersgruppe. Bezüglich der Entwicklung der Opferzahlen von Straßendelikten in dem Zeit-

raum von 2011 bis 2020 lässt sich keine klare Tendenz feststellen. Von 2011 (4.748) bis 

2015 (3.492) lässt sich ein Rückgang der Opferzahlen um 1.256 feststellen. Bis zum Jahr 

2020 stieg diese dann wieder auf 4.100. Der Anteil der männlichen Opfer liegt dabei deut-

lich über dem der weiblichen Opfer (vgl. Tabelle 21 im Anhang). 

Grafisch lässt sich diese Entwicklung, für die es vielfältige Ursachen geben kann, wie folgt 

darstellen: 

 

Abbildung 8: Opferzahlen bei Straßenkriminalität – Geschlecht. 
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Abbildung 9: Opferzahlen bei Straßenkriminalität – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 

Nicht zuletzt sind auch Angaben zu einer in Frage stehenden Tatverdächtigen-Opfer-Be-

ziehung statistisch erfasst worden (vgl. Tabelle 22 im Anhang). Zu beachten ist aber auch 

hier, dass zu den Diebstahls- und Sachbeschädigungsdelikten keine näheren Opferanga-

ben erfasst werden. 

IV. Entwicklung der Opferzahlen bei einzelnen Delikten 

1. Opferzahlen bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 

In Bezug auf die Delikte des Mordes (§ 211 StGB), des Totschlags (§ 212 StGB) und der 

Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) – einschließlich der Versuchstaten – lässt sich die Ent-

wicklung der Opferzahlen im Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2020 grafisch wie folgt 

darstellen: 

 

Abbildung 10:  Entwicklung der Opferzahlen bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen – Geschlecht. 
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Die Altersstruktur der zu den oben genannten Delikten im Zeitraum von 2011 bis 2020 sta-

tistisch erfassten Opfer lässt sich wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 11: Opferzahlen bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen – Altersgruppen. 

Die zu den beiden vorstehenden Grafiken erfassten Daten sind den Tabellen 5 und 7 im 

Anhang zu entnehmen. 

Die erfassten Daten (vgl. Tabellen 6 und 8 im Anhang) zu der in Frage stehenden Tatver-

dächtigen-Opfer-Beziehung lassen sich grafisch wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 12: Opferzahlen bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 
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Weitere signifikante Aussagen lassen die zu den Delikten des Mordes (§ 211 StGB), des 

Totschlags (§ 212 StGB) und der Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) erfassten Opferzah-

len nicht zu. Da eine hohe Fall-/Opferzahl nicht zu registrieren ist, sind belastbare Aussa-

gen aus dem Bereich der Tötungsdelikte kaum abzuleiten.  

2. Opferzahlen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

Zu den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gehören beispielsweise die Miss-

brauchstatbestände (§§ 174 – 176b, 179, 182 StGB) und der Tatbestand der sexuellen 

Nötigung; Vergewaltigung (§ 177 StGB) 5. Die Anzahl der in Bezug auf diese Delikte re-

gistrierten Opfer ging bis zum Jahr 2015 auf 1.465 Geschädigte zurück. Ab dann kann ein 

Anstieg der Opfer um 637 bis 2020 erkannt werden. Auch in den vorangegangenen Jahren 

gehörte die größte Gruppe der männlichen Opfer der jüngsten Altersgruppe „bis unter 14 

Jahre“ an (vgl. Tabelle 9 im Anhang). Grafisch lassen sich die Entwicklung der Opferzah-

len und die Betroffenheit der Geschlechter wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 13: Opferzahlen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – Geschlecht.  

Die Betroffenheit der jeweiligen Altersgruppen zeigt sich in der nachfolgenden Darstellung: 

                                            
5  Die Straftaten zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung sind durch das fünfzigste Gesetz zur Änderung des Straf-

gesetzbuches teilweise neu gefasst worden (siehe dazu 4. Opferschutzbericht (LT-Drs. 18/5142), dort 3. Teil, A. VI., 
S. 46 f. Das Gesetz ist am 10. November 2016 in Kraft getreten. Die statistische Darstellung der Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung erfolgt daher auf der Grundlage der alten und neuen Gesetzeslage. 
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Abbildung 14: Opferzahlen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – Altersgruppen. 

3.  Opferzahlen bei sexueller Nötigung; Vergewaltigung 

Statistisch gesondert erfasst werden die Opferzahlen einer sexuellen Nötigung; Vergewal-

tigung (§ 177 StGB)6. Dieser Tatbestand stellt einen Teilausschnitt der Straftaten gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung dar. Bei Auswertung der erfassten Daten ist festzustellen, 

dass seit dem Jahr 2011, in dem noch 340 Geschädigte von Vergewaltigung und sexueller 

Nötigung erfasst worden sind, die Zahl der Geschädigten zunächst bis 2015 (254 Geschä-

digte) kontinuierlich abgenommen hat. Ab 2016 ist dann eine leichte und im Jahr 2017 eine 

deutliche Steigerung der Fallzahlen erkennbar. Dabei sind bei den im Betrachtungszeit-

raum jährlich erfassten Opfern durchschnittlich 95 % weiblichen Geschlechts, wobei die Al-

tersgruppen „14 bis unter 21 Jahre“ und „21 bis unter 60 Jahre“ am häufigsten betroffen 

sind (vgl. Tabelle 11 im Anhang).  

Grafisch lässt sich dies wie folgt darstellen: 

                                            
6 Auf Fußnote 5 wird hingewiesen. 
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Abbildung 15: Opferzahlen bei Vergewaltigung; sexuelle Nötigung – Geschlecht.  

Welche Altersgruppe wie stark betroffen ist, zeigt folgende grafische Darstellung: 

 

Abbildung 16: Opferzahlen bei Vergewaltigung; sexuelle Nötigung – Altersgruppen. 

Dabei bestand in der Mehrzahl der Fälle einer sexuellen Nötigung/Vergewaltigung zwi-

schen Opfer und der tatverdächtigen Person eine Vorbeziehung, etwa aufgrund eines ver-

wandtschaftlichen oder bekanntschaftlichen Verhältnisses oder aufgrund einer formellen 

sozialen Beziehung in Institutionen, Organisationen oder Gruppen. Dies ergibt sich aus der 

Statistik (vgl. Tabelle 12 im Anhang), die Angaben zu der in Frage stehenden Tatverdächti-

gen-Opfer-Beziehung enthält. 
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4. Opferzahlen bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung 

Die Opferzahlen bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung (§§ 224, 226 StGB) zei-

gen eine insgesamt rückläufige Entwicklung, weil die Gesamtzahlen in diesem Deliktsbe-

reich stark rückläufig sind. Nach einem Höchststand im Jahr 2011 mit 6.513 Geschädigten 

sind im Jahr 2020 noch 5.127 Geschädigte erfasst worden. Männliche Personen sind deut-

lich häufiger von gefährlicher und schwerer Körperverletzung betroffen als weibliche Per-

sonen. Im Betrachtungszeitraum ist die Anzahl der weiblichen Geschädigten mit leichten 

Schwankungen nahezu konstant geblieben (vgl. Tabelle 13 im Anhang). Diese Aussagen 

lassen sich grafisch wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 17: Opferzahlen bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung – Geschlecht. 

Der größte Anteil der Geschädigten entfällt proportional gesehen auf die Altersgruppe „21 

bis unter 60 Jahre“. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist opfermäßig am häufigsten 

belastet die Gruppe der männlichen Jugendlichen/Heranwachsenden. Dies resultiert aus 

wechselseitigen Körperverletzungen untereinander. Dies und die Betroffenheit der übrigen 

Altersgruppen sind folgender Grafik zu entnehmen: 
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Abbildung 18: Opferzahlen bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung – Altersgruppen. 

Wie eine Auswertung der Statistik über die Angaben des Opfers zu einer Tatverdächtigen-

Opfer-Beziehung (vgl. Tabelle 14 im Anhang) zeigt, hat etwa die Hälfte der in der PKS im 

Betrachtungszeitraum erfassten Geschädigten eine Vorbeziehung zur tatverdächtigen Per-

son gehabt. 

5. Opferzahlen bei Raub, räuberischer Erpressung und räuberischem Angriff auf 

Kraftfahrer 

In Bezug auf die Straftatbestände des Raubes (§ 249 StGB), der räuberischen Erpressung 

(§ 255 StGB) und des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer (§ 316a StGB) ist insgesamt 

eine positive Entwicklung der Opferzahlen zu registrieren (vgl. Tabelle 15 im Anhang), was 

wiederum in dem Rückgang der Gesamtzahlen in diesem Deliktsfeld begründet ist. Gra-

fisch lässt sich die Entwicklung der Opferzahlen bei dieser Deliktsgruppe wie folgt darstel-

len: 
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Abbildung 19:  Opferzahlen bei Raub, räuberischer Erpressung u. a. – Geschlecht. 

Bei der Deliktsgruppe Raub (§ 249 StGB), räuberische Erpressung (§ 255 StGB) und räu-

berischer Angriff auf Kraftfahrer (§ 316a StGB) besteht in den meisten Fällen keine Tatver-

dächtigen-Opfer-Beziehung (vgl. Tabelle 16 im Anhang). 

6. Opferzahlen bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit 

Zu den Straftaten gegen die persönliche Freiheit werden beispielsweise die Delikte der Nö-

tigung (§ 240 StGB), Bedrohung (§ 241 StGB), des Stalkings (§ 238 StGB) und der Frei-

heitsberaubung (§ 239 StGB) gezählt. In Bezug auf diese Straftaten lässt sich im Zeitraum 

von 2011 bis 2019 aus den erfassten Opferzahlen keine eindeutige Entwicklung ablesen. 

Erst im Jahr 2020 (7.725 Geschädigte) kann ein deutlicher Anstieg der Opferzahlen regis-

triert werden. Dabei sind das weibliche und das männliche Geschlecht von dieser Delikts-

gruppe in etwa gleichermaßen betroffen. In Bezug auf die Altersgruppen sind die Opfer 

von 21 bis unter 60 Jahren am häufigsten betroffen. Die hierzu erhobene Statistik (vgl. Ta-

belle 17 im Anhang) veranschaulichen folgende grafische Darstellungen: 
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Abbildung 20: Opferzahlen bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit – Geschlecht. 

 

 

Abbildung 21: Opferzahlen bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit – Altersgruppen. 

7. Opferzahlen bei Menschenhandel 

Bei Betrachtung der erfassten Daten zum Menschenhandel (§§ 232 ff. StGB) ist auch nach 

den im Oktober 2016 in Kraft getretenen Änderungen festzustellen, dass die Anzahl der 

Opfer im gesamten Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2020 sehr gering ist (vgl. Tabel-

len 19 und 20 im Anhang).7 Grafisch lassen sich die erfassten Daten wie folgt darstellen: 

                                            
7  Die Straftaten zur besseren Bekämpfung des Menschenhandels, der Zwangsprostitution und Ausbeutung sind durch 

das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregisterge-
setzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom 11. Oktober 2016, in Kraft getreten am 15. Oktober 2016, ge-
ändert worden (siehe dazu 4. Opferschutzbericht (LT-Drs. 18/5142), dort 3. Teil, A. IV., S. 44 f.). 
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Abbildung 22: Opferzahlen bei Menschenhandel – Geschlecht.  

 

 

Abbildung 23: Opferzahlen bei Menschenhandel – Altersgruppen. 

Letztlich dürften die statistisch erfassten Fall-/Opferzahlen der Kriminalitätswirklichkeit in 

diesem Deliktsfeld kaum entsprechen, da bei dem Delikt des Menschenhandels (§§ 232 ff. 

StGB) von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. Belastbare Aussagen können auf-

grund der geringen Fallzahl kaum getroffen werden. 

V. Eigentumsdelikte – Fallzahlen 

1. Diebstahl insgesamt 

Die Diebstahlskriminalität umfasst das breite Spektrum des „einfachen“ Diebstahls (§ 242 

StGB), des Haus- und Familiendiebstahls (§ 247 StGB) sowie die Diebstahlstatbestände 

mit erschwerenden Umständen: besonders schwerer Fall des Diebstahls (§ 243 StGB), 

Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl (§ 244 StGB) und 
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schwerer Bandendiebstahl (§ 244a StGB). Der Diebstahl hat nach wie vor den größten An-

teil am Kriminalitätsgeschehen, sein Anteil wie auch die absoluten Fallzahlen sind jedoch 

seit Jahren rückläufig, wie nachfolgende Tabelle8 zeigt:  

 

Auch an dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass in der PKS zur Diebstahls-

kriminalität nur Fallzahlen, nicht jedoch Opferzahlen registriert werden. 

Im Jahr 2011 wurden 98.152 Fälle des Diebstahls bekannt. Verglichen mit 2020 (61.630 

Fälle) ist das ein Rückgang um 36.522 Fälle (37,2 %). Zu den Einzelheiten der Diebstahls-

kriminalität wird auf die Tabellen im Anhang (vgl. Tabellen 23 bis 25) verwiesen. 

2. Wohnungseinbruchsdiebstahl 

Nach einem Höhepunkt der Fallzahlen im Jahr 2015 kann ein stetiger Rückgang der Woh-

nungseinbruchdiebstähle beobachtet werden, der im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pan-

demie einen Tiefpunkt erreichte. 

                                            
8  Zur Begriffsklärung: Die Häufigkeitszahl ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle insgesamt oder innerhalb einzelner 

Delikte, bezogen auf 100.000 Einwohner.  
Als aufgeklärt zählt die Straftat, für die nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis ein mindestens namentlich bekann-
ter oder auf frischer Tat ergriffener Tatverdächtiger festgestellt worden ist. 

2011 98.152 3.463,1 11.670 11,9 23.520 24,0 18.230

2012 96.231 3.391,2 12.221 12,7 22.458 23,3 17.340

2013 88.491 3.153,0 11.241 12,7 20.937 23,7 16.095

2014 88.232 3.133,3 11.241 12,7 21.193 24,0 16.013

2015 87.222 3.081,1 11.586 13,3 21.479 24,6 16.233

2016 83.654 2.926,3 11.129 13,3 21.907 26,2 15.913

2017 76.463 2.653,2 9.415 12,3 21.511 28,1 15.283

2018 73.833 2.554,9 9.138 12,4 21.516 29,1 14.800

2019 69.553 2.401,1 8.442 12,1 20.607 29,6 14.084

2020 61.630 2.122,4 7.239 11,7 18.462 30,0 12.529
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VI. Straftaten zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 

Bei Straftaten zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stand bis 2017 

häufig der Straftatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) al-

lein im Fokus der Betrachtung. Ab 2018 kam dann der Tätliche Angriff (§ 114 StGB) hinzu, 

der die gewöhnliche Körperverletzung zum Nachteil von Einsatzkräften ablöste. Neben 

diesen Strafnormen existieren jedoch noch weitere, von denen Polizeibeamtinnen und Po-

lizeibeamte bei Dienstausübung betroffen sind. Häufig werden durch eine Tathandlung 

mehrere Straftatbestände verwirklicht. In der PKS wird jedoch grundsätzlich nur ein Fall er-

fasst. Verwirklicht eine Handlung beispielsweise sowohl den Straftatbestand des Wider-

stands gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) als auch den Tatbestand des tätlichen 

Angriffs (§ 114 StGB), wird in der PKS nur der tätliche Angriff (§ 114 StGB) als „höherwer-

tiges Delikt“ und nicht der Tatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte 

(§ 113 StGB) erfasst. Die nachfolgende Statistik gibt Aufschluss über die Entwicklung der 

Straftaten zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in den letzten zehn 

Jahren: 

2011 7.318 258 2.729 37,3 920 12,6 864

2012 7.654 270 3.008 39,3 867 11,3 873

2013 7.534 268 3.037 40,3 771 10,2 764

2014 7.529 267 3.085 41,0 945 12,6 753

2015 8.456 299 3.485 41,2 753 8,9 730

2016 7.711 270 3.504 45,4 860 11,2 779

2017 5.403 187 2.481 45,9 661 12,2 553

2018 4.891 169 2.227 45,5 617 12,6 543

2019 4.476 155 2.023 45,2 611 13,7 498

2020 3.268 113 1.525 46,7 474 14,5 450

Wohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und 

Abs. 4, 244a StGB
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Von 2015 bis 2020 zeigte sich für Schleswig-Holstein ein Wiederanstieg von Gewalt gegen 

Polizeibeamtinnen und -beamte von 1.082 auf 1.280 registrierte Fälle. Auch die jährliche 

Zahl der von Gewalt Betroffenen stieg in diesem Zeitraum von 2.012 auf 2.872 erheblich 

an. Gleichfalls ist die Zahl der Verletzten von 355 auf 440 gestiegen. Die Zahl der von Ge-

walt Betroffenen ist höher als die Fallzahl, da bei Gewaltübergriffen in der Regel mehrere 

Polizeibeamtinnen und -beamte betroffen sind, z. B. wenn diese als Streifenwagenbesat-

zung (zwei Beamtinnen/Beamte) tätig werden. 

 

B. Politisch motivierte Kriminalität – Fallzahlen 

Zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) gehören zum einen die Tatbestände der 

Staatsschutzdelikte, worunter beispielsweise der Friedens- und Hochverrat (§§ 80 

ff. StGB), das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a 

StGB), die Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole (§ 90a StGB) und die Mit-

gliedschaft in einer terroristischen Vereinigung fallen (§§ 129a, 129b StGB), sog. echte 

Staatsschutzdelikte. Zum anderen werden als politisch motivierte Straftaten auch die Taten 

gezählt, bei denen nach Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung der 

Täterin oder des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie gegen eine Person wegen 

ihrer zugeschriebenen oder tatsächlichen politischen Haltung, Einstellung und/oder ihres 

Engagements gerichtet sind bzw. aufgrund von Vorurteilen der Täterin oder des Täters be-

zogen auf Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Welt-

anschauung, sozialen Status, physische und/oder psychische Behinderung oder Beein-

Delikt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Widerstand gegen 

Vollstreckungsbeamte, § 113 StGB
1.036 1.116 902 734 634 736 741 661 626 557

Tätlicher Angriff (§ 114) 492 527 597

Körperverletzung, § 223 StGB 85 69 176 294 303 351 316 17 10 2

Gefährliche Körperverletzung, § 

224 StGB
33 26 46 59 68 71 70 28 17 14

Schwere Körperverletzung, § 226 

StGB
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Körperverletzung mit Todesfolge, 

§ 227 StGB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totschlag, § 212 StGB 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0

Mord, § 211 StGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nötigung, § 240 StGB 9 18 12 11 8 14 16 11 10 20

Bedrohung, § 241 StGB 48 58 42 59 51 63 47 67 57 77

Freiheitsberaubung, § 239 StGB 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Raubdelikte, § 249ff. StGB 2 0 1 2 2 1 0 3 0 0

Landfriedensbruch, § 125 StGB 39 18 5 3 8 17 5 6 0 4

Schwerer Landfriedensbruch, § 

125a StGB
0 1 0 1 0 4 3 0 0 0

Gefangenenbefreiung, § 120 StGB 8 8 4 8 7 10 5 2 7 8

Gefangenmeuterei, § 121 StGB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Summe 1.262 1.315 1.188 1.174 1.082 1.268 1.204 1.290 1.254 1.280

Betroffene PVB/davon verletzt 2.217/443 2.459/443 2.234/354 2.165/363 2.012/355 2.443/441 2.512/374 2.658/396 2.613/377 2.872/440
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trächtigung, Geschlecht/sexuelle Identität, sexuelle Orientierung oder äußeres Erschei-

nungsbild begangen werden. Diese Straftaten können sich unmittelbar gegen eine Person 

oder Personengruppe, eine Institution oder ein Objekt/eine Sache richten.  

In einem Sondermeldedienst werden alle Staatsschutzdelikte erfasst. Hierzu gehören so-

wohl die echten als auch die unechten Staatsschutzdelikte. Die unechten Staatsschutzde-

likte, mithin die Delikte, die aus einer politischen Motivation heraus begangen werden, wer-

den auch in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst.  

 

Abbildung 24: Gesamtüberblick – Politisch motivierte Kriminalität 

Die gesonderte Erfassung der politisch motivierten Kriminalität ermöglicht eine stets aktu-

elle Kenntnis über die Entwicklung der Fallzahlen und gibt damit Aufschluss über die Wirk-

samkeit bereits bestehender Kriminalpräventionsmaßnahmen und über die Notwendigkeit 

von neuen Maßnahmen. 

 

C. Viktimisierungsbefragungen 

Nicht alle Straftaten werden der Polizei bekannt und können somit in der Polizeilichen Kri-

minalstatistik abgebildet werden. Der nicht registrierte Teil der Kriminalität wird oft auch als 

das Dunkelfeld der Kriminalität bezeichnet. Um auch dieses Dunkelfeld erfassen zu kön-

nen, führt das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein seit 2015 in einem zweijährlichen 

Turnus wiederkehrende Viktimisierungsbefragungen durch. Seit 2020 führt das LKA S-H 

diese Befragungen im Rahmen der durch das BKA koordinierten bundesweiten Viktimisie-

rungsbefragung SKiD („Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“) fort.9 

Diese nach wissenschaftlichen Standards durchgeführten Studien dienen zur verlässlichen 

Abschätzung des Kriminalitätsaufkommens und liefern dabei auch wichtige Erkenntnisse 

                                            
9 Die erste bundesweite Dunkelfeldbefragung fand im Dezember 2020 statt. Die nächste Befragungswelle 
wird voraussichtlich Anfang 2024 starten. 
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zur Häufigkeit von Anzeigeerstattungen. Zudem werden die Befragungen genutzt, um Be-

reiche zu erfassen, die eng mit dem Kriminalitätsaufkommen assoziiert sind, wie z. B. die 

Folgen der Opferwerdung, die Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung und auch die Bewer-

tung der Polizei(-arbeit) aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. 

Die landeseigenen Viktimisierungsbefragungen des LKA S-H wurden zum Anfang der 

Jahre 2015, 2017 und 2019 durchgeführt. Jeweils 25.000 Schleswig-Holsteinerinnen und 

Schleswig-Holsteiner ab 16 Jahren erhielten postalisch einen standardisierten Fragebo-

gen. Für alle Befragungswellen ist eine hohe Resonanz in der Bevölkerung festzustellen, 

wenngleich die Rücklaufquote von 52,3 % in 2015 auf 43,9 % in 2019 gesunken ist. Die 

Ergebnisse der Befragung sind repräsentativ nach Kreiszugehörigkeit, Alter und Ge-

schlecht. 

I. Opferwerdung 

In allen drei Befragungswellen gibt knapp ein Drittel der Schleswig-Holsteinerinnen und 

Schleswig-Holsteiner an, im vergangenen Kalenderjahr Opfer mindestens einer Straftat 

geworden zu sein (vgl. Abbildung 1). Über die drei Erhebungswellen hinweg zeichnet sich 

bezüglich der Prävalenz der Opferwerdung ein konstantes Bild ab. Von 201410 zu 2016 ist 

zwar ein Anstieg von 31,9 % auf 33,1 % zu verzeichnen, dieser ist jedoch darauf zurück-

führen, dass in 2016 im Vergleich zur Vorbefragung zwei zusätzliche Delikte (Einbruch-

diebstahl in Carport, Keller etc.; Exhibitionismus) in den Fragenkatalog aufgenommen wur-

den. Dementsprechend ist die Vergleichbarkeit der Gesamtprävalenz von 2014 zu 2016 

nur eingeschränkt gegeben. Ebenso zeigt sich von 2014 zu 2016 auch für den Anteil an 

Personen, die von mehrfachen Opfererfahrungen entlang gleicher oder verschiedenartiger 

Delikte berichten, ein Anstieg um etwa zwei Prozentpunkte auf 18,5 % in 2016.11 Für ein-

zelne Viktimisierungserfahrungen zeichnet sich hingegen über die drei Befragungswellen 

hinweg ein geringfügig zurückgehender Trend ab. Auch für die Gesamtprävalenz und den 

Anteil der Mehrfachviktimisierungen zeigt sich von 2016 zu 2018 eine tendenziell rückläu-

fige Entwicklung. So berichten für 2018 noch 32,5 % der Befragten von mindestens einer 

Viktimisierung. 

                                            
10 Im Rahmen der Befragungen wird jeweils retrospektiv die Opfererfahrung für das vorherige Kalenderjahr 
erfasst. Dementsprechend zielen die Befragungen in 2015, 2017 und 2019 auf die Opfererfahrungen in den 
Jahren 2014, 2016 und 2018 ab. 
11 Auch hierfür gelten die zuvor erwähnten Einschränkungen bezüglich der Vergleichbarkeit der Jahre 2014 
und 2016. 
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Abbildung 1: Opferwerdung insgesamt und Opferwerdung unterteilt nach Einfach- und Mehrfachviktimisierungen. (Die 

Werte für 2014 sind aufgrund zweier ab 2016 zusätzlich erfragter Delikte nur eingeschränkt mit 2016 u. 2018 vergleich-

bar.) 

Dominant sind innerhalb der Opferwerdungen die Deliktsbereiche Diebstahl 

(2018: 17,1 %), computerbezogene Kriminalität (2018: 15,4 %) und Sachbeschädigung 

(2018: 11,5 %).12 Deutlich geringere Prävalenzen ergeben sich für schwerwiegendere De-

likte wie Körperverletzung (2018: 2,1 %), Raub (2018: 0,7 %) oder sexueller Miss-

brauch/Vergewaltigung (2018: 0,3 %). Für den Bereich der Sexualstraftaten ist über die 

drei Befragungswellen hinweg ein deutlicher Anstieg von 1,6 % in 2014 über 2,4 % in 2016 

auf 3,2 % in 2018 zu verzeichnen. Während dieser Anstieg von 2014 zu 2016 dabei maß-

geblich auf die Hinzunahme des Exhibitionismus-Tatbestandes in den Fragenkatalog zu-

rückzuführen ist, so zeigen sich von 2016 zu 2018 steigende Prävalenzen in den drei er-

fragten Deliktbereichen sexuelle Belästigung (2016: 1,7 %; 2018: 2,5 %), sexueller Miss-

brauch/Vergewaltigung (2016: 0,1 %; 2018: 0,3 %) und Exhibitionismus (2016: 0,8 %; 

2018: 1,1 %). 

Als persönliche Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit einer Opferwerdung lassen 

sich das Geschlecht, das Alter und der soziale Status identifizieren. So werden Männer 

insgesamt häufiger Opfer von Straftaten als Frauen. Jüngere Menschen werden häufiger 

                                            
12 Die Prävalenzen der einzelnen Deliktsbereiche lassen sich aufgrund der Möglichkeit mehrfacher Opferwer-
dungen nicht zu einer Gesamtprävalenz aufsummieren. 
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Opfer als ältere Menschen. Personen, die ihren eigenen sozialen Status als niedrig bewer-

ten, werden häufiger Opfer als Personen, die diesen als hoch bewerten. 

II. Auswirkungen der Viktimisierung 

Die eigene Opferwerdung ist für die Betroffenen oftmals mit schwerwiegenden Folgen ver-

bunden. So empfand etwa jedes fünfte Kriminalitätsopfer (2018: 21,4 %) die Straftat bei 

der im Folgejahr stattfindenden Befragung immer noch als emotional belastend oder emo-

tional sehr belastend. Besonders häufige psychische Belastungen ergeben sich dabei im 

Nachgang zu Körperverletzungsdelikten. Hier berichten in der jüngsten Befragungswelle 

36,8 % der Personen im Nachgang einer erlebten Körperverletzung, dass sie psychisch 

durch diese belastet oder stark belastet sind. Aber auch für Betrugsdelikte und Sexualde-

likte sind überdurchschnittlich hohe psychische Belastungen zu verzeichnen (vgl. Abbil-

dung 2). Anhaltende Belastungen im finanziellen Bereich lassen sich insbesondere für ei-

nen großen Anteil an Personen finden, die Opfer eines Betrugsdeliktes geworden sind. 

Hier berichteten 34,4 % der Personen im Nachgang einer entsprechenden Opferwerdung 

von belastenden oder stark belastenden finanziellen Folgen der erlebten Straftat. Belas-

tende körperliche Folgen sind, wie zu erwarten, insbesondere bei Opfern von Körperverlet-

zungen festzustellen. Von diesen Personen geben insgesamt 11,9 % an, dass sie durch 

das erlebte Delikt auch noch im Folgejahr körperlich (stark) belastet sind. 

 

Abbildung 2: Anhaltende Belastung durch Viktimisierung im Jahr 2018 nach ausgewählten Deliktgruppen 
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Besonders belastend wirken sich Opferwerdungen für die Personen aus, die über mehrfa-

che Viktimisierungen binnen eines Jahres berichten. Während in 2018 13 % der Personen 

mit einer einzelnen Opferwerdung ein (starkes) physisches Belastungserleben angeben, 

so beläuft sich der Anteil unter den Personen, die mehrfache gleich- oder verschiedenar-

tige Opfererfahrungen machen mussten, auf 30,4 %. 

Über die mit den erlebten Straftaten assoziierten Belastungen hinaus beeinflussen Viktimi-

sierungen – und hier insbesondere mehrfache Opferwerdungen – auch stark das Sicher-

heitsgefühl der Betroffenen sowie die Bewertung der Polizei. 

Während sich in 2019 für etwa 13 % der Personen, die keine Viktimisierung im vorausge-

gangenen Jahr erleben mussten, ein eher hohes oder hohes raumbezogenes Unsicher-

heitsgefühl13 konstatieren lässt, trifft dies bei Personen mit mehrfacher Opferwerdung auf 

jede/n Dritten zu. Noch deutlicher treten diese Unterschiede in den Bereichen der affekti-

ven14 und der kognitiven15 Kriminalitätsfurcht auf (vgl. Abbildung 3). Auch der Anteil derer, 

die ein (eher) hoch ausgeprägtes Vermeidungsverhalten16 an den Tag legen, ist unter 

Mehrfach-Opfern deutlich erhöht (keine Viktimisierung: 31,1 %; mehrfache Viktimisierung: 

45,6 %). 

                                            
13 Gefühl der Unsicherheit in bestimmten Umgebungen und Situationen. Beispiel-Items: „Wie sicher fühlen 
Sie sich in Ihrer Nachbarschaft?“; „Wie sicher fühlen Sie sich nachts allein in Ihrer Wohnung?“. 
14 Häufigkeit der Befürchtung, Opfer einer Straftat zu werden. Frageformulierungen bezogen auf sechs De-
liktarten: „Wie oft haben Sie folgende Befürchtungen?“ 
15 Subjektive Wahrscheinlichkeitseinschätzung, Opfer einer Straftat zu werden. Frageformulierungen bezogen 
auf sechs Deliktarten: „Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihnen persönlich in den nächsten zwölf 
Monaten tatsächlich Folgendes passiert?“ 
16 Vermeidung von bestimmten Verhaltensweisen, mit dem Ziel, nicht Opfer einer Straftat zu werden. Beispiel-
Items: „Ich vermeide es, das Haus bei Dunkelheit zu verlassen.“; „Ich vermeide es, bestimmte Straßen, Plätze 
oder Parks zu benutzen.“ 
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Abbildung 3: Dimensionen der Kriminalitätsfurcht in 2019 aufgeschlüsselt nach (Mehrfach-)Viktimisierungen in 2018 

In Bezug auf die Bewertung der Polizei und der Polizeiarbeit sind durch Opferwerdungen 

deutliche Beeinträchtigungen z. B. im Bereich des Vertrauens in das rechtsstaatliche Han-

deln der Polizei zu verzeichnen. Während unter den Personen ohne Opfererfahrungen im 

Vorjahr der Anteil mit einem (eher) hohen Vertrauen bei etwa 93 % liegt, beträgt dieser bei 

Personen mit mehrfachen Opfererfahrungen lediglich 82 %. Noch etwas stärker sind diese 

Effekte bezüglich der Bewertung der polizeilichen Präventionsarbeit. Ohne Opfererfahrung 

beurteilen etwa 84 % diese als (eher) positiv, während sich der entsprechende Anteil unter 

den Mehrfach-Viktimisierten auf lediglich 67 % beläuft. 

Die vollständigen Kernbefundberichte zu den drei Viktimisierungsbefragungen aus den 

Jahren 2015, 2017 und 2019 sind über die Website der Kriminologischen Forschungsstelle 

des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein unter folgenden Adressen abrufbar: 
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3. Teil: Übersicht über die wichtigsten Gesetzesänderungen und Geset-

zesvorhaben seit Oktober 2016 

Die Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts dienen der Erhaltung des 

Rechtsfriedens sowie der Durchsetzung des Rechts gegenüber dem Unrecht im Konfliktfall 

und sind als solche unerlässlich für einen effektiven Opferschutz. Vor diesem Hintergrund 

sind auch in den letzten fünf Jahren wieder mehrere Gesetzesvorhaben umgesetzt und 

weitere initiiert worden, die die Opferbelange im Blick hatten. 

Die wichtigsten Gesetzesänderungen und relevante Gesetzesvorhaben im Bereich des 

Strafrechts (A.) und des Strafverfahrensrechts (B.) sind Gegenstand der folgenden Ab-

schnitte. Die Landesregierung hat diese Aktivitäten und Bestrebungen des Bundes kon-

struktiv begleitet. Darüber hinaus hat sie in den letzten Jahren aber auch selbst Gesetzge-

bungsaktivitäten entfaltet (C.). Hervorzuheben ist insoweit das Gesetz zur ambulanten Re-

sozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein. 

 

A.  Gesetzesänderungen und Gesetzesvorhaben im Strafrecht 

I.  Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen (Stalking) 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen vom 1. März 2017 

(BGBl. 2017 I, S. 386) ist der bis dahin als Erfolgsdelikt formulierte Tatbestand der Nach-

stellung zu einem Eignungsdelikt umgestaltet worden. Erforderlich ist seitdem nicht mehr 

der Nachweis einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Lebensgestaltung auf Seiten des 

Nachstellungsopfers, vielmehr genügt bereits die diesbezügliche Eignung der an den Tag 

gelegten Nachstellungshandlungen. Gleichzeitig wurde die Nachstellung in ein Offizialde-

likt umgewandelt, indem die in § 374 Absatz 1 Nummer 5 StPO enthaltene Verweisung auf 

den Privatklageweg gestrichen wurde. 

Schließlich wurde mit dem Gesetz auch das Gewaltschutzgesetz (GewSchG) vom 11. De-

zember 2001 geändert, indem nicht mehr nur das Zuwiderhandeln gegen eine vollstreck-

bare Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, sondern auch das Zuwiderhandeln gegen 

einen Vergleich nach § 214a Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) unter Strafe gestellt 

worden ist. 
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II.  Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 

Der im letzten Bericht dargelegte Gesetzentwurf (LT-Drs. 18/5142, dort 3. Teil, A. V., S. 45 

f.) ist mit dem Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. Ap-

ril 2017 (BGBl. 2017 I, S. 872) umgesetzt worden. 

Die Reform hat nicht nur zu einer Anpassung der Begrifflichkeiten an internationale Gepflo-

genheiten geführt, indem die Begriffe „Verfall“ und „Wertersatzverfall“ durch die Begriffe 

„Einziehung von Taterträgen“ bzw. „Einziehung des Wertes von Taterträgen“ ersetzt wor-

den sind, vielmehr ging mit der Neuregelung auch eine tatsächliche Besserstellung der 

durch die Tat Verletzten einher. Während vorher – abgesehen von der schon nach altem 

Recht gegebenen Möglichkeit der zeitnahen Herausgabe erlangter beweglicher Sachen – 

die strafprozessualen Maßnahmen lediglich eine Hilfestellung für das Opfer bei der diesem 

weiterhin selbst obliegenden Durchsetzung seiner aus der Straftat erwachsenen Ansprü-

che sein konnten, führt das neue Recht nunmehr bei Vorhandensein entsprechender Zu-

griffsmasse zu einer im Rahmen der Strafvollstreckung erfolgenden echten Opferentschä-

digung. 

Vor der Reform musste sich das Opfer ggf. selbst Titel verschaffen und auf vorläufig gesi-

cherte Vermögenswerte Zugriff nehmen, zudem war nach § 73 Absatz 1 Satz 2 StGB a.F. 

die Verfallsanordnung bei Vorhandensein von Verletzten ausgeschlossen, was ggf. dazu 

führte, dass den Tatbeteiligten die Früchte ihrer Taten verblieben, weil die Verletzten letzt-

lich, etwa aus Furcht vor weiteren finanziellen Einbußen infolge eines angesichts abwei-

chender Verfahrensgrundsätze bestehenden zivilrechtlichen Prozessrisikos, von der eigen-

ständigen Durchsetzung ihrer Ansprüche absahen. Nunmehr ist die Einziehung unabhän-

gig davon, ob Verletzte vorhanden sind oder nicht, weitestgehend obligatorisch. Nach an-

fänglichen Schwierigkeiten bei der Anwendung neuen Rechts ist die gerichtliche Einzie-

hungsentscheidung zwischenzeitlich auch der Regelfall. 

Soweit eine Entschädigung im Vollstreckungsverfahren erfolgt, wird nach § 459h StPO der 

eingezogene Gegenstand an den Verletzten herausgegeben oder rückübertragen, sofern 

dieser seine Ansprüche angemeldet hat, im Falle der auf einen Geldbetrag lautenden Wer-

tersatzeinziehung wird der Verwertungserlös an den Verletzten ausgekehrt. Die Vollstre-

ckung und Verwertung liegt damit weitestgehend in den Händen der Staatsanwaltschaft. 

Dieser sind durch § 459g Absatz 3 StPO zudem mehrere strafprozessuale Instrumente 

zum Aufspüren von Vermögenswerten an die Hand gegeben worden, durch welche die 

Realisierung des Einziehungsanspruchs erleichtert werden soll. Da den Verletzten diese 
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Mittel selbst nicht zur Verfügung stehen, profitieren sie auch insoweit, wenn zunächst die 

Vollstreckung der Einziehungsanordnung durch die Staatsanwaltschaft erfolgt. 

Dementsprechend hat diese – auch von der Landesregierung unterstützte – Reform zu ei-

ner erheblichen Intensivierung vermögensabschöpfender Maßnahmen und damit zu einer 

signifikanten Verbesserung des Opferschutzes geführt (siehe hierzu D. II. im 4. Teil). 

III.  Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Stärkung des Schutzes von Voll-

streckungsbeamten und Rettungskräften 

Vor dem Hintergrund der bereits im letzten Opferschutzbericht (LT-Drs. 18/5142, dort 3. 

Teil, A. VII., S. 48 f.) angesprochenen Diskussion um das Bestehen eines gesetzgeberi-

schen Handlungsbedarfs bei §§ 113, 114 StGB zum besseren Schutz von Polizistinnen 

und Polizisten sowie der Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienste und des Kata-

strophenschutzes ist mit Gesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. 2017 I, S. 1226) eine entspre-

chende Novelle ergangen. Kern der gesetzgeberischen Tätigkeit war hierbei die Heraus-

nahme des bisher als gleichrangige Handlungsalternative in § 113 StGB a.F. enthaltenen 

„tätlichen Angriffs“ aus diesem Tatbestand und Implementierung in der mit § 114 StGB neu 

geschaffenen Norm „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ unter Androhung einer im 

Mindestmaß erhöhten Strafe. Gleichzeitig wurde der vorher in § 114 StGB a.F. enthaltene 

Tatbestand „Widerstand gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen“, in 

§ 115 StGB verschoben und der dort normierte Schutz auf Mitarbeiter von Rettungsdiens-

ten erweitert. Schließlich wurde auch der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung in 

§ 323c StGB um einen neuen Absatz erweitert, der nunmehr zusätzlich die Behinderung 

von Rettungswilligen unter Strafe stellt. 

IV.  Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Wohnungseinbruchdiebstahl 

Das 55. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Wohnungseinbruchdiebstahl vom 

17. Juli 2017 (BGBl. 2017 I, S. 2442) führte zu einer Verschärfung des Straftatbestandes 

des Wohnungseinbruchdiebstahls durch Einfügung eines Qualifikationstatbestandes für 

dauerhaft genutzte Privatwohnungen. In dieser in § 244 Absatz 4 StGB eingefügten Vari-

ante des Wohnungseinbruchdiebstahls sieht das Gesetz nunmehr einen Strafrahmen von 

einem Jahr bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe – gegenüber dem vom Grundtatbestand an-

gedrohten Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe – vor. 
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V. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Versuchsstrafbarkeit des Cy-

bergroomings 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Versuchsstrafbarkeit des Cy-

bergroomings vom 3. März 2020, in Kraft getreten am 13. März 2020, wurde das sog. Cy-

bergrooming in die Versuchsstrafbarkeit des sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß 

§ 176 StGB a.F. (wortgleich übernommen in § 176a StGB n.F. – sexueller Missbrauch von 

Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind) eingefügt. Es handelt sich um Konstellationen, 

in denen eine Vollendung allein daran scheitert, dass die Person, auf die der Täter ein-

wirkt, entgegen seiner Erwartung kein Kind ist. Erklärtes Ziel des Gesetzes ist ein umfas-

sender strafrechtlicher Schutz von Kindern. Die Strafbarkeit könne mit Blick auf General- 

wie Spezialprävention nicht davon abhängen, ob das über das Internet kontaktierte Tatop-

fer den Vorstellungen des Täters entsprechend tatsächlich ein Kind sei. 

Gleichzeitig wurde mit dem Gesetz eine Ausnahme von der Strafbarkeit des Umgangs mit 

kinderpornographischen Inhalten in § 184b Absatz 5 Satz 2 StGB a.F. (nahezu wortgleich 

übernommen in § 184b Absatz 6 StGB n.F.) eingefügt. Die Änderung steht in direktem Zu-

sammenhang zur oben dargelegten Erweiterung von § 176 StGB a.F. um die Versuchs-

strafbarkeit des Cybergroomings und normiert einen Ausschluss der Strafbarkeit bei 

dienstlichen Handlungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren, wenn die Handlung sich 

auf Kinderpornographie bezieht, die kein tatsächliches Geschehen wiedergibt, zudem nicht 

unter Verwendung einer Bildaufnahme eines Kindes oder Jugendlichen hergestellt worden 

ist und die Aufklärung auf andere Weise jedenfalls wesentlich erschwert wäre. Hierdurch 

sollen Erstellung und Verbreitung computergenerierter Kinderpornographie durch Ermitt-

lungspersonen zwecks Bestehens einer sog. „Keuschheitsprobe“ zur Erlangung des Zu-

tritts zu geschlossenen Chatrooms im Internet ermöglicht werden. 

VI.  Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen 

Das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen (KonvBehSchG) ist am 24. Juni 

2020 in Kraft getreten (BGBl. 2020 I, S. 1285). Das Gesetz erstreckt sich ausweislich einer 

Legaldefinition der Konversionsbehandlung in § 1 Absatz 1 KonvBehSchG auf „alle am 

Menschen durchgeführten Behandlungen, die auf die Veränderung oder Unterdrückung 

der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerich-

tet sind“, und normiert in § 2 ein Verbot der Durchführung derartiger Behandlungen an Per-
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sonen unter 18 Jahren sowie an solchen Personen, die Willensmängeln unterliegen. Die-

ses Verbot wird in § 5 Absatz 1 KonvBehSchG mit einer Strafvorschrift flankiert, die Geld-

strafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vorsieht, wobei diese Vorschrift gemäß § 5 

Absatz 2 KonvBehSchG nicht anwendbar ist auf Personen, die als Fürsorge- oder Erzie-

hungsberechtigte handeln, sofern sie durch die Tat nicht ihre Fürsorge- oder Erziehungs-

pflicht gröblich verletzen. 

Die Landesregierung begrüßt das Anliegen des Gesetzes in Gestalt der Verhinderung der-

artiger Behandlungen ausdrücklich. Allerdings bleiben angesichts der problematischen Le-

galdefinition in § 1 Absatz 1 KonvBehSchG, die mit dem Wort „Behandlungen“ den Kern 

des zu definierenden Begriffs wiederholt und damit nicht imstande ist, die erforderliche 

Konkretisierung des Begriffsinhalts zu leisten, Zweifel daran, dass sich das mit dem Ge-

setz verfolgte Ziel erreichen lassen wird. 

VII. Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität 

Mit dem am 3. April 2021 in Kraft getretenen Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremis-

mus und der Hasskriminalität (BGBl. 2021 I, S. 441) will der Gesetzgeber insbesondere 

der Verlagerung der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung ins Internet begegnen. 

Aktuelle Themen gerade von politischem und gesellschaftlichem Interesse werden dort in 

Foren, Chats oder anderen virtuellen Räumen debattiert. Angesichts der mit den Erleichte-

rungen des Internets einhergehenden gesteigerten Möglichkeiten der Teilhabe ist dies 

grundsätzlich als Beitrag zu einer demokratischen pluralistischen Gesellschaft zu begrü-

ßen. Indes hat gerade die Nutzung des Mediums Internet zu Fehlentwicklungen vor allem 

strafrechtlicher Natur geführt. Denn gerade die mit der Nutzung des Internets einherge-

hende Anonymität, welche zum einen eine verringerte Entdeckungsgefahr und zum ande-

ren eine Absenkung der Hemmschwelle mit sich bringt, führt im Rahmen der dargestellten 

öffentlichen Debatten zu einer Verrohung der Kommunikation. Dieses – unter der Bezeich-

nung „Hate Speech“ erfasste – Phänomen umfasst neben Anfeindungen allgemeiner Natur 

insbesondere strafrechtlich relevante Äußerungen etwa in Gestalt von Beleidigungen und 

Bedrohungen, durch die nicht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, 

sondern auch der politische Diskurs in der demokratischen und pluralistischen Gesell-

schaftsordnung angegriffen und in Frage gestellt wird. 

Zentraler Aspekt des Gesetzes ist die Einführung einer grundsätzlichen Meldepflicht der 

Anbieter sozialer Netzwerke im Sinne von § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Verbesserung 
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der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, die verpflichtet werden, ein System ein-

zurichten, wonach bestimmte strafbare Inhalte an das Bundeskriminalamt zu melden sind. 

Daneben führte das Gesetz insbesondere zu den folgenden Änderungen im Strafgesetz-

buch: 

- Der Tatbestand der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten 

gemäß § 126 StGB wurde um die „gefährliche Körperverletzung (§ 224)“ als mögliche 

angedrohte Straftat erweitert. 

- Die öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts begangene 

Billigung von Straftaten gemäß § 140 Nummer 2 StGB wurde dadurch verschärft, dass 

das bisherige Erfordernis einer begangenen oder in strafbarer Weise versuchten Straf-

tat gestrichen wurde. 

- § 185 StGB wurde dahingehend erweitert, dass die Strafe für die öffentlich, in einer 

Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften geäußerte Beleidigung nicht mehr 

dem Grundtatbestand zu entnehmen ist, sondern derartige Handlungen qualifiziert mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden können. 

- § 186 StGB wurde um die Qualifikation der in einer Versammlung begangenen üblen 

Nachrede erweitert. 

- Die gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und 

Verleumdung gemäß § 188 StGB wurde um den Satz „Das politische Leben des Volkes 

reicht bis hin zur kommunalen Ebene“ erweitert, um so zu erreichen, dass auch kom-

munale Mandatsträger vom Schutzbereich erfasst werden. 

- Die Bedrohung gemäß § 241 StGB wurde verschärft. Während die bisherige Version 

der Vorschrift nunmehr als Absatz 2 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren androht, wird in 

einem neuen Absatz 1 bereits die Androhung einer Tat gegen die sexuelle Selbstbe-

stimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sa-

che von bedeutendem Wert vom Tatbestand erfasst und mit Freiheitsstrafe bis zu ei-

nem Jahr belegt. Überdies sieht der Tatbestand in Absatz 4 eine weitere Qualifikation 

mit jeweils erhöhtem Strafrahmen für die öffentlich, in einer Versammlung oder durch 

Verbreiten eines Inhalts begangene Bedrohung vor. 

VIII. Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder 

Das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder war das Ergebnis um-

fangreicher rechtpolitischer Debatten in diesem Bereich. Mit dem am 1. Juli 2021 in Kraft 
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getretenen Gesetz (BGBl. 2021 I, S. 1810) setzte der Gesetzgeber ein ganzes „Reformpa-

ket“ im Sexualstrafrecht um und nahm zum Teil umfangreiche Veränderungen im 13. Ab-

schnitt des Strafgesetzbuches vor. 

So wurden etwa die Straftatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern strukturell 

neu geordnet, indem §§ 176 f. StGB a.F. in die Grundtatbestände des sexuellen Miss-

brauchs von Kindern mit Körperkontakt in § 176 StGB n.F., des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern ohne Körperkontakt in § 176a StGB n.F., in einschlägige Vorbereitungstatbe-

stände in § 176b StGB sowie entsprechend erschwerende Fälle in § 176c StGB umgestal-

tet wurde. 

Zentraler Inhalt des Gesetzes ist daneben eine signifikante Anhebung der Strafrahmen so-

wohl im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern als auch hinsichtlich des Um-

gangs mit Kinderpornographie wie folgt: 

- § 176 Absatz 1 StGB wurde durch die Einführung einer Strafe von nicht unter einem 

Jahr zum Verbrechen hochgestuft. Ein Absehen von Strafe ist dem Gericht nach Ab-

satz 2 bei einvernehmlichen Handlungen zwischen Personen annähernd gleichen Al-

ters und Entwicklungsstandes möglich. 

- § 176a StGB sieht einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor und 

verdoppelt damit sowohl die Unter- als auch die Obergrenze der vormaligen Strafandro-

hung. 

- Fälle der „schweren sexualisierten Gewalt gegen Kinder“ gemäß § 176c StGB sind mit 

Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bedroht, was im Hinblick auf den bislang in 

§ 176a Absatz 1 StGB a.F. enthaltenen Fall der wiederholten Verurteilung innerhalb der 

letzten fünf Jahre ebenfalls eine Verdoppelung der Mindeststrafe bedeutet. Der bislang 

in § 176 Absatz 4 StGB a.F. enthaltene minder schwere Fall wurde ersatzlos gestri-

chen. 

- Schließlich haben auch die für den Umgang mit Kinderpornographie in § 184b StGB 

vorgesehenen Strafrahmen – zum Teil massive – Schärfungen erfahren. So sieht der 

inhaltlich nahezu wortgleich übernommene § 184b Absatz 1 StGB statt des ehemaligen 

Strafrahmens von drei Monaten bis zu fünf Jahren nunmehr Freiheitsstrafen von einem 

Jahr bis zu zehn Jahren vor; der frühere Strafahmen soll lediglich in den Fällen Bestand 

haben, in denen kein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergegeben 

wird. Während § 184b Absatz 2 StGB für Fälle der gewerbs- oder bandenmäßigen Be-

gehung früher Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren androhte, droht 
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das Gesetz hierfür nunmehr eine Strafe von nicht unter zwei Jahren an. Die deutlichste 

Strafverschärfung erfolgte bei dem in § 184b Absatz 3 StGB geregelten bloßen Besitz 

von Kinderpornographie, der statt wie bisher mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis drei 

Jahren nunmehr mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft wird. 

Daneben wurden mit dem Gesetz erhebliche Änderungen am Bundeszentralregistergesetz 

(BZRG) vorgenommen. So wurde einerseits § 33 Absatz 2 BZRG durch eine neue Num-

mer 4 ergänzt, wonach Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 176c oder 176d 

StGB zu Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren oder mindestens drei Jahren bei zwei 

oder mehr im Register eingetragenen Verurteilungen von einer Aufnahmefrist ausgenom-

men werden, wenn ein erweitertes Führungszeugnis oder ein erweitertes Führungszeugnis 

für Behörden beantragt wird. Zudem ist in den genannten Konstellationen durch eine ent-

sprechende Erweiterung von § 45 Absatz 3 BZRG nunmehr auch eine Tilgung der Eintra-

gung unmöglich. 

Zudem wurde mit dem Gesetz ein strafbewehrtes Verbot sog. „Kindersexpuppen“ einge-

führt. Der neu eingefügte § 184l StGB stellt demnach den im Einzelnen näher bestimmten 

Umgang mit einer körperlichen Nachbildung eines Kindes oder eines Körperteiles eines 

Kindes, die nach ihrer Beschaffenheit zur Vornahme sexueller Handlungen bestimmt ist, 

unter Strafe. Hierdurch will der Gesetzgeber der Gefahr begegnen, dass durch die Nut-

zung derartiger Puppen pädophile Verhaltensmuster eingeübt, die Hemmschwelle abge-

senkt sowie der Wunsch geweckt bzw. verstärkt werden könnte, sexuellen Missbrauch von 

Kindern tatsächlich zu begehen. 

IX. Strafbarkeit der Verbreitung und des Besitzes von Anleitungen zu sexuellem 

Missbrauch von Kindern und Verbesserung der Bekämpfung verhetzender In-

halte sowie Bekämpfung von Propagandamitteln und Kennzeichen verfas-

sungswidriger und terroristischer Organisationen 

Am 22. September 2021 ist das „Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesse-

rung des strafrechtlichen Schutzes gegen sogenannte Feindeslisten, Strafbarkeit der Ver-

breitung und des Besitzes von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Ver-

besserung der Bekämpfung verhetzender Inhalte sowie Bekämpfung von Propagandamit-

teln und Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ in Kraft ge-

treten (BGBl. 2021 I, S. 4250). Das Gesetz sieht – neben den anderen titelgebenden Inhal-
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ten – die Schaffung eines Tatbestandes „Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexu-

ellem Missbrauch von Kindern“ vor, welcher im Nachgang zum Gesetz zur Bekämpfung 

sexualisierter Gewalt gegen Kinder ebenfalls der Erhöhung des Schutzes von Kindern vor 

sexuellem Missbrauch dienen soll und – ähnlich wie das neu geschaffene Verbot des Um-

gangs mit sog. „Kindersexpuppen“ – der Gefahr begegnen soll, dass der Umgang mit der-

artigen Anleitungen die Hemmschwelle absenkt und den Wunsch weckt bzw. verstärkt, se-

xuellen Missbrauch von Kindern tatsächlich zu begehen. Demnach macht sich gemäß § 

176e StGB strafbar, wer „einen Inhalt (§ 11 Absatz 3) verbreitet oder der Öffentlichkeit zu-

gänglich macht, der geeignet ist, als Anleitung zu einer in den §§ 176 bis 176d genannten 

rechtswidrigen Tat zu dienen, und der dazu bestimmt ist, die Bereitschaft anderer zu för-

dern oder zu wecken, eine solche Tat zu begehen“. Absatz 2 erweitert diese Strafbarkeit 

auch auf das Handeln in der Absicht, die Bereitschaft anderer zur Begehung einer solchen 

Tat zu fördern oder zu wecken, während durch Absatz 3 bereits der Besitz eines Inhalts 

nach Absatz 1 unter Strafe gestellt wird. 

Des Weiteren wurde mit § 192a StGB eine Strafbarkeit der „Verhetzenden Beleidi-

gung“ eingeführt. Demnach wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be-

straft, wer „einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der geeignet ist, die Menschenwürde anderer 

dadurch anzugreifen, dass er eine durch ihre nationale, rassische, religiöse oder ethnische 

Herkunft, ihre Weltanschauung, ihre Behinderung oder ihre sexuelle Orientierung be-

stimmte Gruppe oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer dieser Grup-

pen beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, an eine andere Person, die 

zu einer der vorbezeichneten Gruppen gehört, gelangen lässt, ohne von dieser Person 

hierzu aufgefordert zu sein“. Konkret sollen entsprechende Inhalte erfasst werden, die di-

rekt an die Betroffenen gerichtet werden, indes von den bestehenden Strafvorschriften oft 

nicht erfasst würden, da eine Strafbarkeit wegen der oftmals fehlenden Eignung zur Stö-

rung des öffentlichen Friedens und eine Strafbarkeit wegen Beleidigung wegen des oft-

mals fehlenden konkreten Bezugs zu der betroffenen Person ausscheide. 

X. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von 

Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings sowie Verbesse-

rung des strafrechtlichen Schutzes gegen Zwangsprostitution 

Im Jahr 2020 wurde die mit der Änderung des § 238 StGB im Jahr 2017 vorgesehene Eva-

luierung der geänderten Strafvorschrift nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten des 

Gesetzes durchgeführt. Ergebnis war, dass trotz der geänderten Fassung der Norm nach 
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wie vor erhebliche praktische Probleme bei der strafrechtlichen Bekämpfung von Nachstel-

lungen bestehen. Diese Probleme sind vielschichtig, zu einem großen Teil allein tatsächli-

cher Natur und daher gesetzgeberisch nicht lösbar, gaben dem Evaluierungsbericht zu-

folge aber dennoch Anlass zur Prüfung gesetzgeberischer Verbesserungsmöglichkeiten. 

Vor diesem Hintergrund trat am 1. Oktober 2021 das Gesetz zur Änderung des Strafge-

setzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cy-

berstalkings sowie Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen Zwangsprostitution 

in Kraft (BGBl. 2021 I, S. 3513). Im Rahmen der Neugestaltung von § 238 StGB wurden 

zum einen im Grundtatbestand die Begriffe „schwerwiegend“ und „beharrlich“ durch „nicht 

unerheblich“ und „wiederholt“ ersetzt. Zum anderen wurde der Katalog der Tathandlungen 

um drei zusätzliche Varianten erweitert. Soweit es den Qualifikationstatbestand des § 238 

Absatz 2 StGB betrifft, fand dieser unter Beibehaltung des Wortlauts als Regelbeispiel in § 

238 Absatz 2 Nummer 2 StGB Aufnahme. Daneben wurden sechs weitere, neu gestaltete 

Regelbeispiele aufgenommen, welche den Umstand berücksichtigen, dass der technische 

Fortschritt besondere Begehungsweisen hervorgebracht hat, die durch die vorher von § 

238 StGB erfassten Tathandlungen nicht ausdrücklich benannt wurden. 

Gleichzeitig enthält das Gesetz eine Änderung des Tatbestandes der Zwangsprostitution in 

§ 232a StGB durch eine Erweiterung der Freierstrafbarkeit in § 232a Absatz 6 StGB. So 

wurde in § 232a Absatz 6 StGB ein neuer Satz 2 eingefügt, der an die bereits für vorsätzli-

ches Handeln bestehende Freierstrafbarkeit in § 232a Absatz 6 Satz 1 StGB anknüpft und 

lautet: „Verkennt der Täter bei der sexuellen Handlung zumindest leichtfertig die Umstände 

des Satzes 1 Nummer 1 oder 2 oder die persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage des 

Opfers oder dessen Hilfslosigkeit, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe.“ 

Schließlich wurde der Maximalstrafrahmen von § 4 GewSchG von einem Jahr Freiheits-

strafe auf zwei Jahre Freiheitsstrafe angehoben. 

Die Umgestaltung der genannten Tatbestände wird von der Landesregierung begrüßt, 

wenngleich teilweise – etwa hinsichtlich des Austausches der unbestimmten Rechtsbe-

griffe „schwerwiegend“ und „beharrlich“ durch die ebenso unbestimmten Rechtsbegriffe 

„nicht unerheblich“ und „wiederholt“ – fraglich ist, ob hieraus spürbare Verbesserungen in 

der praktischen Anwendung zu erwarten sind und das eingefügte „leichtfertige Ausnut-

zen“ gemäß § 232 Absatz 6 Satz 2 StGB i. V. m. § 232a Absatz 6 Satz 1 StGB vielmehr 

sogar zusätzliche Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis befürchten lässt. 
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B.  Gesetzesänderungen und Gesetzesvorhaben im Strafverfahrensrecht 

I. Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren 

Die bereits mit dem Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (sog. 3. Opfer-

rechtsreformgesetz) vom 21. Dezember 2015 in die StPO, das Gerichtskostengesetz 

(GKG) und in das Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren 

(PsychPbG) aufgenommenen Regelungen zur psychosozialen Prozessbegleitung sind – 

im Gegensatz zu den übrigen Änderungen – erst am 1. Januar 2017 in Kraft getreten.  

Das Opferunterstützungsangebot der psychosozialen Prozessbegleitung verfolgt das Ziel, 

Belastungen und Ängste von besonders schutzbedürftigen Verletzten im Zusammenhang 

mit Strafverfahren zu verringern und eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Hierzu 

beinhaltet das Angebot der psychosozialen Prozessbegleitung für die Zeit vor, während 

und nach der Hauptverhandlung ein umfassendes Leistungsspektrum bestehend aus:  

1. (psycho-)sozialer Unterstützung,  

2. Vermittlung von Bewältigungsstrategien und Maßnahmen zur Reduzierung von Be-

lastungen sowie 

3. Vermittlung von Informationen. 

II. Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens 

Auch mit dem Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 10. Dezember 2019 

(BGBl. 2019 I, S. 2121) ist der Opferschutz im Strafverfahren weiter gestärkt worden.  

Die wichtigste Änderung besteht darin, dass die bisherige Sollvorschrift des § 58a Absatz 

1 Satz 2 StPO unter bestimmten Voraussetzungen als Mussvorschrift gefasst worden ist 

für Fälle, in denen Opfer von Sexualstraftaten richterlich vernommen werden. Damit hat 

der Gesetzgeber zum einen den Anwendungsbereich des § 58a StPO auf zur Tatzeit er-

wachsene Opfer von Sexualstraftaten (§§ 174 bis 184j des Strafgesetzbuches) ausgewei-

tet, um auch ihnen belastende Mehrfachvernehmungen im Strafverfahren zu ersparen. 

Zum anderen ist die Verpflichtung zur richterlichen Vernehmung von Zeugen mit Bild-Ton-

Aufzeichnung bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 58a Absatz 1 Satz 3 StPO nun-

mehr als Mussvorschrift ausgestaltet worden, so dass die Zeugenvernehmung nicht nur in 

der Regel, sondern stets als richterliche Vernehmung durchgeführt und in Bild und Ton 

aufgezeichnet werden muss, also verpflichtend vorgeschrieben ist. Diese Regelung soll mit 
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Blick auf den opferschonenden Mehrwert einer Videovernehmung sicherstellen, dass von 

der Möglichkeit einer Bild-Ton-Aufzeichnung bei der Ermittlung von Sexualstraftaten um-

fassend Gebrauch gemacht wird.  

Ferner ist mit dem Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens der Katalog der Strafta-

ten zur privilegierten Bestellung eines Beistandes in § 397a Absatz 1 Nummer 1 StPO auf 

die besonders schweren Fälle eines Vergehens nach § 177 Absatz 6 StGB erweitert wor-

den. Dies betrifft insbesondere Opfer von Vergewaltigungen, welche „nur“ einen der neuen 

Grundtatbestände der Absätze 1 und 2 des § 177 StGB erfüllen und bei denen es sich mit-

hin um kein Verbrechen handelt. Auch ihnen steht nunmehr als Nebenklägerinnen oder 

Nebenkläger ein Anspruch auf privilegierte Bestellung eines Rechtsbeistandes zu.  

 

C. Gesetzgebung auf Landesebene 

I.  Gesetz zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-

Holstein (ResOG SH) 

Das am 1. Juli 2022 in Kraft tretende Gesetz zur ambulanten Resozialisierung und zum 

Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH) löst das in vielen Bereichen überholte Be-

währungs- und Gerichtshilfegesetz (BGG) des Landes Schleswig-Holstein von 1996 ab. 

Neben einer umfassenden Modernisierung der Bereiche der Ambulanten Sozialen Dienste 

der Justiz und aller weiteren justiziellen und justiznahen Angebote der Resozialisierung be-

züglich ihrer Organisationsstruktur und ihrer Aufgaben sowie deren Kooperationsstrukturen 

ist im ResOG SH auch eine verbindliche Opferorientierung verankert worden. Durch die 

Normierung der Opferorientierung werden der hohe Stellenwert des Opferschutzes und 

seine Bedeutung für die Resozialisierung hervorgehoben. Wichtiger Bestandteil des Re-

sOG SH ist neben den flächendeckend vorzuhaltenden Wiedergutmachungsdiensten die 

Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Resozialisierungsfonds, über den Straffäl-

lige Darlehen aufnehmen können, um Schadenswiedergutmachung an Verletzte zu leisten. 

Das ResOG SH sieht zudem Hilfen für Kinder von Straffälligen und deren Angehörige vor 

mit dem Ziel, die negativen Folgen abzubauen, die mit der Inhaftierung eines Elternteils re-

gelhaft einhergehen. Entsprechende Programme, z. B. aufsuchende Sozialarbeit und Kin-

der-/Jugendfreizeiten, sind nach Maßgabe des ResOG SH landesweit anzubieten. Gleich-

ermaßen sind Hilfen für Kinder und deren Angehörige wegen des (un)mittelbaren Erfah-

rens von häuslicher Gewalt im ganzen Land vorzuhalten. 
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II.  Gesetze über den Vollzug freiheitsentziehender strafrechtlicher Sanktionen 

Seit der Föderalismusreform 2006 liegt die Gesetzgebungskompetenz für alle den Vollzug 

freiheitsentziehender strafrechtlicher Sanktionen betreffenden Normen bei den Ländern. 

Schleswig-Holstein ist dieser Aufgabe nachgekommen. Im Folgenden werden der derzei-

tige Stand der Gesetzgebung und die Veränderungen in Bezug auf den Opferschutz in den 

Grundzügen dargestellt. 

1. Gesetzgebung ab 2008 

Bereits am 1. Januar 2008 ist das Jugendstrafvollzugsgesetz (JStVollzG) vom 19. Dezem-

ber 2007 (GVOBl. Schl.-H. 2007, S. 563) in Kraft getreten, dessen Ziel es ist, die Jugendli-

chen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. 

Im Vordergrund des schleswig-holsteinischen Jugendstrafvollzugsgesetzes steht dabei die 

erzieherische Ausgestaltung des Vollzugs. Im Rahmen dessen spielt die schulische und 

berufliche Aus- und Weiterbildung eine entscheidende Rolle. Die Fähigkeit der Gefange-

nen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Entlassung soll vermittelt und gefördert 

werden. Darüber hinaus soll auch die Einsicht in die beim Opfer verursachten Tatfolgen 

geweckt werden.  

Das Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in Schleswig-Holstein (SVVollzG 

SH) vom 15. März 2013 ist zum 1. Juni 2013 in Kraft getreten (GVOBl. Schl.-H. 2013, S. 

169). Die Sicherungsverwahrung als freiheitsentziehende Maßnahme dient – anders als 

die Freiheitsstrafe – nicht dem Ausgleich der Tatschuld, sondern dem Schutz der Allge-

meinheit. Die Unterbringung einer Straftäterin oder eines Straftäters in der Sicherungsver-

wahrung kommt in Betracht, wenn bei der Täterin oder dem Täter ein Hang zu erheblichen 

Straftaten festgestellt wird, insbesondere solchen, die mit schweren seelischen, körperli-

chen oder wirtschaftlichen Schäden für das Opfer einhergehen. Einen besonderen Fokus 

legt das Gesetz auf das Behandlungsangebot. Ziel ist es, die Gefährlichkeit der Unterge-

brachten schnellstmöglich so weit zu reduzieren, dass die Unterbringung in der Siche-

rungsverwahrung nicht mehr erforderlich ist. Basierend auf einer wissenschaftlich fundier-

ten Untersuchung müssen den Untergebrachten daher alle erforderlichen Therapien, Trai-

nings und Qualifizierungen angeboten werden, ggf. auch individuell zugeschnittene, wenn 

die Standardangebote nicht erfolgversprechend sind. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 

Eingliederung. Neben den Behandlungsangeboten im Vollzug ist es wichtig, dass aus dem 

Vollzug heraus Vorbereitungen für das Leben nach der Entlassung getroffen werden, dass 

eine Vernetzung mit den Personen und Einrichtungen erfolgt, die nach der Entlassung eine 
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Betreuung und Unterstützung gewährleisten können, und dass die Einrichtung auch nach 

der Entlassung im Rahmen der Nachbetreuung insbesondere in Krisensituationen an-

sprechbar bleibt.  

Das Jugendarrestvollzugsgesetz (JAVollzG) vom 2. Dezember 2014 ist am 19. Dezember 

2014 in Kraft getreten (GVOBl. Schl.-H. 2014, S. 356). Das Gesetz schafft die erforderli-

chen gesetzlichen Voraussetzungen für den Vollzug des Jugendarrestes und orientiert sich 

konsequent an kurzzeitpädagogisch fundierten Ansätzen für eine möglichst nachhaltig wir-

kende Intervention. Einem auf diese Weise vollzogenen Jugendarrest ist eine kriminalprä-

ventive Wirkung beizumessen, denn die Durchführung des Jugendarrests soll die Jugendli-

chen zur Führung eines eigenverantwortlichen Lebens ohne weitere Straftaten befähigen.  

Das Landesstrafvollzugsgesetz (LStVollzG SH) vom 21. Juli 2016 ist am 1. September 

2016 in Kraft getreten (GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 618). Das Gesetz regelt den Vollzug der 

Freiheitsstrafe oder des Strafarrestes in Justizvollzugsanstalten. Leitgedanke des Geset-

zes ist die Resozialisierung, ohne Aspekte der Sicherheit und die Fürsorgepflicht und Ver-

antwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalten 

zu vernachlässigen. Maßnahmen des Gesetzes sind u. a. die frühzeitige Eingliederungs-

planung und ein entsprechendes Übergangsmanagement für eine gelingende gesellschaft-

liche Wiedereingliederung der Gefangenen, der Ausbau der Behandlungsorientierung 

durch Stärkung der Vollzugsplanung, die Ausweitung der sozialtherapeutischen Behand-

lungsmaßnahmen für psychisch kranke Gefangene, der Erhalt der familiären Bindungen 

insbesondere durch Ausbau der Besuchsmöglichkeiten für Familienangehörige sowie die 

Stärkung des Täter-Opfer-Ausgleichs und eines Opfer-Empathie-Trainings. Durch diese 

Maßnahmen soll die Rückfallgefahr nach verbüßter Haftstrafe nachhaltig reduziert werden. 

Eine deutliche Abnahme der Rückfallquote führt in der Konsequenz zu einer positiven Ent-

wicklung der Kriminalitätsbelastung und dient somit dem Opferschutz.  

2. Justizvollzugsmodernisierungsgesetz 

Mit dem Justizvollzugsmodernisierungsgesetz (JMG), das am 17. Juni 2021 vom schles-

wig-holsteinischen Landtag verabschiedet wurde, werden die bisherigen Landesgesetze 

hinsichtlich ihrer Systematik, soweit es geht, aufeinander abgestimmt. Diese strukturelle 

Vereinheitlichung sorgt für eine größere Transparenz, Verständlichkeit und Vergleichbar-

keit der Regelungen, während die unterschiedlichen Haftarten dennoch deutlich herausge-

stellt werden. In Kraft getreten sind die Veränderungen in den einzelnen Landesgesetzen 

zum 1. Januar 2022. Die Behandlungsorientierung des Justizvollzugs wird durch das JMG 
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gestärkt und die Bedeutung des Opferschutzes wird durch die Novellierung der tatfolgen-

ausgleichenden Maßnahmen hervorgehoben. Erstmals wird eine verletztenbezogene Voll-

zugsgestaltung geregelt, so werden die berechtigten Interessen der Opfer bei der Gestal-

tung des Vollzugs, z. B. bei der Gewährung von Lockerungen, der Eingliederung und der 

Entlassung von (Jugend)Strafgefangenen und Untergebrachten konkret in den Blick ge-

nommen. Darüber hinaus wird die Auseinandersetzung mit der Tat und ihren Folgen geför-

dert, um so eine Übernahme der individuellen Verantwortung zu erzielen und späteren Ta-

ten vorzubeugen. Die (Jugend)Strafgefangenen und Untergebrachten werden dabei unter-

stützt, den verursachten materiellen und immateriellen Schaden auszugleichen. Im Zusam-

menwirken mit den weiteren Maßnahmen des auf Behandlung ausgerichteten Justizvoll-

zugs wird so ein maßgeblicher Beitrag für eine erfolgreiche Kriminalprävention geleistet. 

III. Landesverordnung zum Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über die psycho-

soziale Prozessbegleitung im Strafverfahren (AGPsychPbGVO) 

Auf Grundlage der in § 10 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über die psychoso-

ziale Prozessbegleitung im Strafverfahren (AGPsychPbG, siehe dazu 4. Opferschutzbe-

richt (LT-Drs. 18/5142), dort 3. Teil, C. II., S. 54 f.) verankerten Verordnungsermächtigung 

ist mit Wirkung zum 27. Januar 2017 die Landesverordnung zum Gesetz zur Ausführung 

des Gesetzes über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren in Kraft getre-

ten. Neben Einzelheiten zum Antrag auf Anerkennung als psychosoziale Prozessbegleit-

person (§ 3) regelt diese Verordnung vor allem Details der Aus- oder Weiterbildung zur 

psychosozialen Prozessbegleitung. So spezifiziert § 1 die Inhalte, die gemäß § 2 Absatz 2 

AGPsychPbG im Rahmen einer Aus- oder Weiterbildung zur psychosozialen Prozessbe-

gleitperson vermittelt werden müssen, und gestaltet diese aus, womit Schleswig-Holstein 

noch höhere Maßstäbe an die Aus- oder Weiterbildung und damit an die Qualifikation von 

psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleitern setzt.
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4. Teil: Die rechtlichen Möglichkeiten Verletzter – gegenwärtige Rechts-

lage und Einblicke in die Praxis 

A. Informations-, Beistands-, Schutz- und Beteiligungsrechte von Verletzten einer 

Straftat 

Das Erleben einer Straftat ist häufig ein tiefer und sehr belastender Einschnitt in das Leben 

der betroffenen Menschen. Das anschließende Strafverfahren stellt nicht selten eine zu-

sätzliche Belastung für die Betroffenen dar. Daher ist es besonders wichtig, die Interessen 

der Verletzten in den Blick zu nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass ihre Belange auch 

im Strafverfahren gewahrt werden.  

Zahlreiche Gesetzesänderungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der 

Opferschutz heute seinen festen Platz in der Strafprozessordnung hat. Anders als früher 

wird die verletzte Person heute nicht mehr als bloßes Beweismittel angesehen, sondern 

hat über umfassende Informations-, Beistands-, Schutz- und Beteiligungsrechte die Mög-

lichkeit, jederzeit im Strafverfahren mitzuwirken. 

Das vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in enger Abstimmung 

mit den Landesjustizverwaltungen erarbeitete Merkblatt für Opfer einer Straftat (sog. Op-

fermerkblatt) soll jedem Opfer einer Straftat erste bedarfsbezogene Informationen zur Ver-

fügung stellen. Das Opfermerkblatt ist inhaltlich auf grundsätzliche Informationen be-

schränkt, um jede Überforderung und eine damit häufig einhergehende Verunsicherung 

der verletzten Person zu vermeiden. Es gibt Auskunft über Informations-, Teilnahme- und 

Schutzrechte im Ermittlungs- bzw. Strafverfahren, enthält Hinweise auf Broschüren und 

weiterführende Links zu Internetseiten mit opferschutzrelevanten Inhalten und informiert 

darüber, wie die verletzte Person etwaige Schadensersatz- und/oder Schmerzensgeldan-

sprüche geltend machen kann oder welche sonstigen finanziellen Hilfen möglicherweise in 

Betracht kommen könnten. Um sicherzustellen, dass das Opfer die Informationen nach Ei-

genlektüre auch verstehen kann und dadurch in die Lage versetzt wird, die ihm zustehen-

den Rechte in Anspruch nehmen zu können, ist das Opfermerkblatt in leicht verständlicher 

Sprache verfasst. So sollen etwaig bestehende Ängste vor dem Strafverfahren frühzeitig 

abgebaut werden.  

Üblicherweise wird das Opfermerkblatt der verletzten Person bereits bei der Anzeigener-

stattung durch die Polizei ausgehändigt und erklärt. 
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Das Opfermerkblatt wurde zuletzt im Februar 2017 aktualisiert und wird zurzeit aufgrund 

gesetzlicher Änderungen erneut überarbeitet. Es ist abrufbar auf der Internetseite des Bun-

desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz unter www.bmjv.de (Suchbegriff: 

Merkblatt für Opfer einer Straftat) und mittlerweile in 29 Sprachen erhältlich.17  

I. Informationsrechte  

Ein wirksamer Opferschutz setzt Informationsrechte der Verletzten im Strafverfahren vo-

raus, die mit Hinweis- bzw. Unterrichtungspflichten der Strafverfolgungsbehörden und der 

Justiz korrespondieren. Nur durch angemessene Informationen wird die verletzte Person in 

die Lage versetzt, die ihr zustehenden Rechte auch wahrzunehmen und eine aktive Rolle 

im Strafverfahren einzunehmen. Die zentralen Vorschriften zu den Unterrichtungspflichten 

finden sich in §§ 406i bis k StPO.  

Grundsätzlich soll die verletzte Person möglichst frühzeitig, regelmäßig schriftlich und so-

weit möglich in einer für sie verständlichen Sprache über ihre Rechte aufgeklärt werden. 

Dies geschieht zum einen durch die Aushändigung des Opfermerkblatts durch die Polizei 

(siehe hierzu A. in diesem Teil). Zum anderen weisen die Strafverfolgungsbehörden und 

die Justiz anlassbezogen auf bestimmte Schutz- und/oder Informationsrechte hin. Eine Un-

terrichtung der Verletzten über ihre Befugnisse kann nur dann unterbleiben, wenn die Vo-

raussetzungen einer bestimmten Befugnis im Einzelfall offensichtlich nicht vorliegen oder 

die verletzte Person keine zustellungsfähige Anschrift angegeben hat (§ 406k Absatz 2 

StPO). 

1. Unterrichtung der Verletzten über ihre Befugnisse im Strafverfahren und außer-

halb des Strafverfahrens, § 406i und § 406j StPO 

§ 406i und § 406j StPO sehen umfangreiche Informationsrechte der verletzten Person 

über ihre Befugnisse im Strafverfahren18 sowie außerhalb des Strafverfahrens19 vor. Im 

Einzelnen wird insoweit auf den 4. Opferschutzbericht Bezug genommen (LT-Drs. 

18/5142, dort 4. Teil, A. I. 1. und 2., S. 57 ff.).  

2. Recht auf Auskunft über den Stand des Verfahrens, § 406d StPO 

Verletzte einer Straftat sind über die ihnen nach § 406d StPO zustehenden Befugnisse zu 

                                            
17  Das aktuelle Merkblatt für Opfer von Straftaten befindet sich auch im Anhang, S. 270 ff. 
18 Die sich aus § 406i StPO ergebenden Informationsrechte sind in einer Übersicht im Anhang dargestellt, vgl. S. 268. 
19 Die in § 406j StPO geregelten Unterrichtungspflichten sind in einer Übersicht im Anhang dargestellt, vgl. S. 269. 

http://www.bmjv.de/
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unterrichten. Zu den Einzelheiten dieses Rechts wird auf die diesbezüglichen Ausführun-

gen im vorangegangenen Opferschutzbericht verwiesen (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. I. 

3., S. 59 f.). 

3.  Recht auf Akteneinsicht, § 406e StPO 

Verletzte einer Straftat haben nach § 406e StPO das Recht auf Akteneinsicht, was auch 

das Recht zur Besichtigung der Beweisstücke umfasst.  

Gemäß Absatz 1 kann die Wahrnehmung dieses Rechts durch eine Rechtsanwältin oder 

einen Rechtsanwalt erfolgen, die bzw. der ein berechtigtes Interesse darlegen muss, so-

fern nicht das Recht zur Nebenklage besteht. Ein berechtigtes Interesse wird insbesondere 

dann bestehen, wenn festgestellt werden soll, ob und in welchem Umfang die verletzte 

Person gegen die Beschuldigte oder den Beschuldigten zivilrechtliche Ansprüche geltend 

machen kann.  

Mit Gesetz vom 5. Juli 2017 wurde daneben in Absatz 3 für Verletzte ein eigenes Akten-

einsichtsrecht verankert, das den gleichen Beschränkungen unterliegt wie die Aktenein-

sicht durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Sofern die Akten nicht elektronisch ge-

führt werden, können der oder dem Verletzten anstelle der Einsichtnahme in die Akten Ko-

pien aus diesen übermittelt werden. 

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Abschriften sind zu versagen, wenn überwiegende 

schutzwürdige Interessen der oder des Beschuldigten oder anderer Personen entgegen-

stehen, oder soweit der Untersuchungszweck – auch in einem anderen Strafverfahren – 

gefährdet erscheint. Dies kann der Fall sein, wenn die Kenntnis der verletzten Person vom 

Akteninhalt die Zuverlässigkeit und den Wahrheitsgehalt einer zu erwartenden Zeugenaus-

sage beeinträchtigen könnte oder durch die Akteneinsicht das Verfahren erheblich verzö-

gert würde (Absatz 2). Gegenüber Nebenklagebefugten und Nebenklägerinnen oder Ne-

benklägern gilt Letzteres nicht mehr, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen förm-

lich abgeschlossen hat und erwägt, die öffentliche Klage zu erheben.  

Auf das sich aus § 406e StPO ergebende Recht ist die verletzte Person nach § 406i Ab-

satz 1 Halbsatz 1 StPO hinzuweisen. 

II. Beistandsrechte 

1. Recht auf Beistand und Vertreter, § 406f StPO 

Soweit es das Recht der oder des Verletzten betrifft, sich eines anwaltlichen Beistands zu 



Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

57 

bedienen oder sich anwaltlich vertreten zu lassen, haben sich in den letzten Jahren keiner-

lei Änderungen ergeben, so dass insoweit auf die diesbezüglichen Ausführungen im 4. Op-

ferschutzbericht (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. II. 1., S. 61 f.) verwiesen wird. 

2. Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung, § 406g StPO  

Ziel der psychosozialen Prozessbegleitung ist es, bei der Opferzeugin oder dem Opferzeu-

gen in Bezug auf das Strafverfahren bestehende Ängste und Belastungen abzubauen. Dies 

kann der Gefahr einer sekundären Schädigung der verletzten Person durch das Verfahren 

vorbeugen und zu deren Stabilisierung führen, was auch für die Justiz von Nutzen sein 

kann, da sich eine psychische Stabilität der verletzten Person positiv auf ihre Konzentrati-

onsfähigkeit, ihr Erinnerungsvermögen und damit auf ihr Aussageverhalten im Strafverfah-

ren auswirken kann. 

Konkret stellt eine psychosoziale Prozessbegleitung eine intensive Form der Begleitung für 

besonders schutzbedürftige Verletzte vor, während und nach der Hauptverhandlung dar. 

Sie kann neben einer qualifizierten Betreuung und Unterstützung der oder des Verletzten 

im Strafverfahren auch eine Vermittlung von Informationen, beispielsweise über den Ablauf 

des Strafverfahrens, beinhalten. Auf dieses Angebot sind besonders schutzbedürftige Ver-

letzte einer Straftat hinzuweisen (§ 406i Absatz 1 Halbsatz 1 StPO). 

Bei bestimmten Straftaten sieht § 406g StPO für bestimmte Verletztengruppen einen An-

spruch auf Beiordnung einer Prozessbegleitung vor. So ist kindlichen und jugendlichen Ver-

letzten schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten durch das zuständige Gericht auf deren An-

trag eine psychosoziale Prozessbegleiterin oder ein psychosozialer Prozessbegleiter beizu-

ordnen (Absatz 3 Satz 1), während das Gericht erwachsenen Verletzten schwerer Gewalt- 

und Sexualstraftaten auf Antrag eine psychosoziale Prozessbegleiterin oder einen psycho-

sozialen Prozessbegleiter beiordnen kann, wenn dies im Einzelfall erforderlich ist (Absatz 3 

Satz 2). 

Zu den einzelnen Delikten, bei denen eine psychosoziale Prozessbegleitung beizuordnen 

ist bzw. beigeordnet werden kann, wird im Wesentlichen auf den 4. Opferschutzbericht (LT-

Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. II. 3., S. 63 ff.) verwiesen.  

Neu hinzugekommen sind Ansprüche auf Beiordnung für Verletzte einer rechtswidrigen Tat 

nach §§ 184i bis k StGB (Sexuelle Belästigung, Straftaten aus Gruppen und Verletzung des 

Intimbereichs durch Bildaufnahmen), die zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch nicht 
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vollendet hatten oder ihre Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen können. Dar-

über hinaus haben nunmehr auch Verletzte eines besonders schweren Falles des Verge-

hens nach § 177 Absatz 6 StGB (Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung) 

und einer Straftat nach § 184j StGB (Straftaten aus Gruppen) Anspruch auf psychosoziale 

Prozessbegleitung, wenn der Begehung dieser Straftat ein Verbrechen nach § 177 StGB 

oder ein besonders schwerer Fall eines Vergehens nach § 177 Absatz 6 StGB zugrunde 

liegt, und die besondere Schutzbedürftigkeit der Verletzten dies erfordert.  

3. Recht der nebenklageberechtigten Verletzten auf Beistand, § 406h StPO 

Gemäß § 406h StPO können sich nebenklageberechtigte Verletzte auch vor Erhebung der 

öffentlichen Klage und ohne Erklärung des Anschlusses eines anwaltlichen Beistands be-

dienen oder sich durch einen solchen vertreten lassen. 

Der Beistand hat eine Reihe von Befugnissen, die über die Rechte des nach § 406f StPO 

beigezogenen Beistands erheblich hinausgehen. So hat er ein uneingeschränktes Anwe-

senheitsrecht während der ganzen Dauer der Hauptverhandlung. Zudem ist er vom Termin 

der Hauptverhandlung zu benachrichtigen, sofern seine Bevollmächtigung gegenüber dem 

Gericht angezeigt worden oder seine Bestellung erfolgt ist. Darüber hinaus ist dem Bei-

stand seit dem 5. September 2017 (Gesetz vom 27. August 2017) gemäß Absatz 2 Satz 4 

nach richterlichen Vernehmungen die Gelegenheit zu geben, sich dazu zu erklären oder 

Fragen an die vernommene Person zu stellen. 

III. Schutzrechte 

Zum Schutz von Opferzeuginnen und Opferzeugen beinhaltet die StPO zahlreiche Vor-

schriften, die sich nicht nur auf das Ermittlungsverfahren, sondern auch auf die Hauptver-

handlung beziehen und in der polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen wie gerichtlichen Pra-

xis Beachtung finden.  

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang vor allem § 48a Absatz 1 StPO, gemäß dem Ver-

handlungen, Vernehmungen und sonstige Untersuchungshandlungen, die eine Zeugin o-

der einen Zeugen betreffen, die bzw. der zugleich Verletzte oder Verletzter ist, stets unter 

Berücksichtigung ihrer bzw. seiner besonderen Schutzbedürftigkeit durchzuführen sind, 

wobei auch die persönlichen Verhältnisse der Zeugin oder des Zeugen sowie Art und Um-

stände der Straftat zu beachten sind. Zu prüfen ist insbesondere, ob eine getrennte Durch-

führung der Zeugenvernehmung (§ 168e StPO), eine audiovisuelle Zeugenvernehmung 

(§ 247a StPO) oder ein Ausschluss der Öffentlichkeit (§ 171b GVG) erforderlich ist sowie 
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inwieweit auf bloßstellende Fragen an die Zeugin oder den Zeugen verzichtet werden kann 

(§ 68a StPO). 

Die Schutzrechte „Hilfe bei Erstattung einer Strafanzeige bzw. eines Strafantrags“, „Ge-

trennte Durchführung der Zeugenvernehmung, § 168e StPO“, „Vorübergehende Entfer-

nung der oder des Angeklagten, § 247 StPO“, „Audiovisuelle Zeugenvernehmung, § 247a 

StPO“, „Vermeidung von bloßstellenden Fragen an Zeuginnen und Zeugen, § 68a StPO“, 

„Zurückweisung von Fragen, § 241 StPO“, „Schutzvorschrift für Zeuginnen und Zeugen un-

ter 18 Jahren, § 241a StPO“ und „Anklage zum Landgericht, § 24 Absatz 1 Nummer 3 

GVG“ bestehen seit Erstellung des 4. Opferschutzberichts unverändert fort. Insoweit wird 

auf die damaligen Ausführungen (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. III. 1., S. 69 ff. und 4. bis 

10., S. 74 ff.) verwiesen.  

Auf die Schutzrechte, bei denen sich in den vergangenen Jahren Änderungen ergeben ha-

ben, soll im Folgenden näher eingegangen werden.  

1. Beschränkung der Angaben zur Identität, § 68 StPO 

Seit dem 1. Juli 2021 regelt § 68 Absatz 1 Satz 2 StPO, dass in richterlichen Vernehmun-

gen in Anwesenheit der oder des Beschuldigten und in der Hauptverhandlung – außer bei 

Zweifeln über die Identität – nicht die vollständige Anschrift der Zeugin oder des Zeugen, 

sondern nur deren bzw. dessen Wohn- oder Aufenthaltsort abgefragt wird. 

Absatz 2 sieht vor, dass eine Zeugin oder ein Zeuge statt der vollständigen Anschrift den 

Geschäfts- oder Dienstort oder eine andere ladungsfähige Anschrift angeben kann (Satz 

1) bzw. – in richterlichen Vernehmungen in Anwesenheit der oder des Beschuldigten und 

in der Hauptverhandlung – den Wohn- oder Aufenthaltsort nicht angeben muss (Satz 2), 

wenn begründeter Anlass zu der Besorgnis besteht, dass durch diese Angabe Rechtsgüter 

der Zeugin oder des Zeugen oder einer anderen Person gefährdet werden.  

Unter den gleichen Voraussetzungen kann die oder der Vorsitzende der Zeugin oder dem 

Zeugen in der Hauptverhandlung gestatten, keine Angaben zur Person oder nur Angaben 

über eine frühere Identität zu machen. Angegeben werden muss jedoch, in welcher Eigen-

schaft der Zeugin oder dem Zeugen die bekundeten Tatsachen bekannt geworden sind 

(Absatz 3).  

In diesem Zusammenhang neu ist der seit dem 1. Juli 2021 geltende Absatz 4 Satz 5, ge-

mäß dem die Staatsanwaltschaft von Amts wegen bei der Meldebehörde eine Auskunfts-

sperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes veranlassen soll, wenn der Zeugin 
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oder dem Zeugen eine Beschränkung der Angaben nach Absatz 2 Satz 1 gestattet worden 

ist und sie bzw. er dem zugestimmt hat. 

Um die Beachtung des § 68 StPO in der Praxis sicherzustellen, sind im Jahr 2013 die poli-

zeilichen Formulare angepasst worden. 

Im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem @rtus wurde in dem Formular „Vernehmung 

Zeuge“ eine Ankreuzoption für die Fälle hinzugefügt, in denen begründeter Anlass zu der 

Besorgnis besteht, dass durch die Angabe des Wohnortes Rechtsgüter der Zeugin oder 

des Zeugen oder einer anderen Person gefährdet werden. Wird diese sog. Checkbox an-

gekreuzt, erscheint automatisch der Hinweis auf ein weiteres auszufüllendes Formular. 

In dem zusätzlichen Formular – Schutz von Adressdaten nach § 68 Absatz 2 StPO – sind 

die Stammdaten der Zeugin oder des Zeugen einzutragen. Die Einschätzung der Gefähr-

dungslage obliegt der vernehmenden Beamtin oder dem vernehmenden Beamten und ist 

zu begründen. 

Im Falle einer Abverfügung an die Staatsanwaltschaft wird mit der Überschrift „Wichtiger 

Hinweis“ deutlich gemacht, dass sich in dem Vorgang unter den Schutz des § 68 Absatz 2 

StPO fallende Adressdaten befinden und diese nicht an Unberechtigte herauszugeben 

sind. 

2.  Aufzeichnung der Vernehmung in Bild und Ton und Vorführung der Aufzeich-

nung, §§ 58a, 255a StPO 

§ 58a StPO gestattet die Aufzeichnung der Vernehmung einer Zeugin oder eines Zeugen 

in Bild und Ton. Dies gilt sowohl für alle richterlichen Vernehmungen als auch für Zeugen-

vernehmungen durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Durch Gesetz vom 10. De-

zember 2019 ist Absatz 1 dieser Norm mit Wirkung zum 13. Dezember 2019 um einen 

Satz 3 ergänzt worden, gemäß dem die Vernehmung nach der Würdigung der dafür je-

weils maßgeblichen Umstände aufgezeichnet werden und als richterliche Vernehmung er-

folgen muss, wenn damit die schutzwürdigen Interessen von Personen, die durch Strafta-

ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184j StGB) verletzt worden sind, 

besser gewahrt werden können und die Zeugin oder der Zeuge der Bild-Ton-Aufzeichnung 

vor der Vernehmung zugestimmt hat. Der Zweck der Vorschrift des § 58a StPO ist einer-

seits der Schutz der Persönlichkeit der Zeugin oder des Zeugen vor Beeinträchtigungen 

durch wiederholte Vernehmungen im Strafverfahren sowie andererseits der Schutz vor Be-

weismittelverlusten, die deswegen zu besorgen sein könnten, weil die Zeugin oder der 
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Zeuge für spätere Vernehmungen nicht mehr zur Verfügung steht. 

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein seit 1994 (Zeitpunkt der Einrichtung der ersten 

Vernehmungszimmer für sensible Zeuginnen und Zeugen) bis zum 31. Dezember 2020 

durch die Polizei 20.673 videodokumentierte Vernehmungen und Anhörungen durchge-

führt. 

Seit Juni 2011 sind mobile Vernehmungstechniken im Einsatz, um zeugengerechte Anhö-

rungen und Vernehmungen auch außerhalb der Vernehmungsräume durchführen zu kön-

nen. Eine flächendeckende Ausstattung mit dieser Technologie besteht seit 2017. 

Videodokumentierte Anhörungen/Vernehmungen Schleswig-Holstein 

 

Daneben zeigen sich nunmehr auch im Justizbereich Bestrebungen, die Möglichkeit einer 

videodokumentierten Vernehmung vermehrt zu nutzen. In den Jahren 2020 und 2021 wur-

den insgesamt knapp 90 richterliche Videovernehmungen durchgeführt. Erleichtert wird die 

Durchführung durch den im Jahr 2020 überarbeiteten sog. „Flensburger Leitfaden für die 

richterliche Videovernehmung von Zeugen“, der neben Checklisten Antragsformulare so-

wie Beispiele von Beschlussfassungen enthält und auf alle Landgerichtsbezirke anwend-

bar ist.  

Die prozessualen Rechte der oder des Angeklagten dürfen durch eine videodokumentierte 
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Vernehmung indes nicht in unzulässiger Weise verkürzt werden. Daher ist beispielsweise 

die vernehmungsersetzende Vorführung einer Bild-Ton-Aufzeichnung einer richterlichen 

Vernehmung nach § 255a StPO nur dann gestattet, wenn die angeklagte Person und ihre 

Verteidigerin oder ihr Verteidiger die Gelegenheit zur Mitwirkung an dieser Vernehmung 

hatten.  

Weitere Voraussetzung für die Vorführung einer aufgezeichneten Zeugenvernehmung ist 

seit dem 13. Dezember 2019 zudem, dass die Zeugin oder der Zeuge der vernehmungser-

setzenden Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung nicht unmittelbar nach der aufgezeich-

neten Vernehmung widersprochen hat.   

3.  Ausschluss der Öffentlichkeit, §§ 171b und 172 GVG 

Soweit es den Ausschluss der Öffentlichkeit betrifft, haben sich in den vergangenen Jah-

ren keine wesentlichen Änderungen ergeben, so dass insoweit auf den 4. Opferschutzbe-

richt Bezug genommen werden kann (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. III. 11., S. 77).  

Zu erwähnen bleibt jedoch, dass auch in Verfahren wegen der seither in §§ 184i bis 184j 

StGB neu geschaffenen Delikte (Sexuelle Belästigung, Straftaten aus Gruppen und Verlet-

zung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen) die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden 

soll, wenn eine Zeugin oder ein Zeuge unter 18 Jahren vernommen wird.  

IV.  Recht auf Übersetzung 

Zum Recht auf Übersetzung kann auf die weiterhin zutreffenden Ausführungen im 4. Op-

ferschutzbericht verwiesen werden (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. IV., S. 77 f.). 

V. Beteiligung am Strafverfahren 

1. Privatklage 

Hinsichtlich des in §§ 374 ff. StPO geregelten Privatklageverfahrens haben sich in den 

letzten Jahren nur wenige Veränderungen ergeben, so dass insoweit im Wesentlichen auf 

den 4. Opferschutzbericht Bezug genommen wird (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. V. 1., 

S. 78 f.).  

Hervorzuheben ist jedoch, dass seither die Nötigung (§ 240 StGB) in den Katalog der Pri-

vatklagedelikte aufgenommen worden ist, während die Nachstellung (§ 238 StGB) durch 

Gesetz vom 1. März 2017 daraus gestrichen wurde. 
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Weiterhin erwähnenswert ist, dass nunmehr auch der Privatklägerin oder dem Privatklä-

ger, die bzw. der nicht anwaltlich vertreten ist, ein Akteneinsichtsrecht zusteht (§ 385 Ab-

satz 4 Satz 2 StPO).  

2. Klageerzwingungsverfahren 

Bezogen auf das Klageerzwingungsverfahren haben sich in den letzten fünf Jahren keiner-

lei Veränderungen ergeben, so dass die diesbezüglichen Ausführungen im 4. Opferschutz-

bericht fortgelten (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. V. 2., S. 79 f.). 

3. Nebenklage 

Für besonders schutzwürdig erscheinende Verletzte einer Straftat schafft die in §§ 395 ff. 

StPO geregelte Nebenklage eine umfassende Beteiligungsbefugnis im gesamten Verfah-

ren ab Erhebung der öffentlichen Klage durch die Staatsanwaltschaft.  

Zu den Einzelheiten kann insoweit auf die diesbezüglichen Ausführungen im 4. Opfer-

schutzbericht verwiesen werden (LT-Drs. 18/5142, dort 4. Teil, A. V. 3., S. 80 f.). Zu ergän-

zen ist jedoch, dass auch die seither neu geschaffenen Tatbestände §§ 184i bis 184k 

StGB (Sexuelle Belästigung, Straftaten aus Gruppen und Verletzung des Intimbereichs 

durch Bildaufnahmen) zum Anschluss der Nebenklage berechtigen.  

Die Anzahl der Nebenklägerinnen und Nebenkläger ist in Schleswig-Holstein in den letzten 

fünf Jahren wie folgt erfasst worden: 

 

Jahr Anzahl Nebenklägerinnen/Nebenkläger (Kopfzählung)  

2016 64 

2017 60 

2018 48 

2019 46 

2020 43 
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B. Zivilrechtliche Regelungen zum Opferschutz 

I. Gewaltschutzgesetz  

Das Gewaltschutzgesetz (GewSchG) dient der Bekämpfung von Gewalt im Allgemeinen 

und häuslicher Gewalt im Besonderen sowie dem Schutz vor unzumutbaren Belästigun-

gen. § 1 GewSchG ermöglicht allgemeine (familien)gerichtliche Anordnungen zum Schutz 

des Opfers vor künftigen Beeinträchtigungen. § 2 GewSchG ermöglicht eine gerichtliche 

Wohnungszuweisung zugunsten des Opfers. 

1. Schutzanordnungen  

§ 1 Absatz 1 und 2 GewSchG ermöglichen gerichtliche Schutzanordnungen in vier Fall-

konstellationen:  

(1) eine Person hat den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder die sexuelle Selbstbe-

stimmung des Opfers verletzt (Absatz 1 Satz 1); 

(2)  eine Person hat mit einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der 

Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung widerrechtlich gedroht (Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1); 

(3) eine Person ist widerrechtlich und vorsätzlich in die Wohnung/das befriedete Besitztum 

des Opfers eingedrungen (Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a); 

(4) eine Person hat das Opfer dadurch unzumutbar belästigt, dass es ihm gegen den aus-

drücklich erklärten Willen wiederholt nachstellt oder es unter Verwendung von Fern-

kommunikationsmitteln verfolgt (Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b). 

Mit der Fallgruppe (4) werden insbesondere Fälle des sog. „Stalking“ erfasst. Darunter fal-

len z. B.:  

 das Verfolgen, Überwachen oder Beobachten des Opfers,  

 die häufige „demonstrative“ Anwesenheit der Täterin oder des Täters,  

 unerwünschte Versuche körperlicher oder verbaler Kontaktaufnahme,  

 wiederholtes Anrufen des Opfers oder Senden von Briefen, Faxen, E-Mails, SMS, 

Nachrichten via WhatsApp oder über Internetforen an das Opfer.  

Die Belästigung muss gegen den ausdrücklichen Willen des Opfers geschehen. Das Opfer 

muss gegenüber der betreffenden Person unmissverständlich geäußert haben, dass es ein 

bestimmtes Verhalten nicht wünscht. Nach dem Gewaltschutzgesetz liegt eine unzumut-
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bare Belästigung dann nicht vor, wenn die Handlung der Wahrnehmung berechtigter Inte-

ressen dient (§ 1 Absatz 2 Satz 2 GewSchG). So darf beispielsweise der umgangsberech-

tigte Vater eines gemeinsamen Kindes als Täter mit der Mutter als Opfer Kontakt aufneh-

men, um Absprachen über die Ausübung des Umgangsrechts zu treffen. Nutzt er aber das 

Umgangsrecht, um über die notwendigen Vereinbarungen hinaus ständig unerwünschten 

Kontakt mit der Mutter aufzunehmen, kommt die Anordnung der Einschaltung dritter Per-

sonen in Betracht.  

In den vier aufgeführten Konstellationen kann das Gericht Schutzanordnungen auch dann 

treffen, wenn die Tat in einem vorübergehenden, die freie Willensbestimmung ausschlie-

ßenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit infolge Alkohols oder sonstiger 

Mittel begangen worden ist (§ 1 Absatz 3 GewSchG). Die betreffende Person kann sich 

also nicht damit herausreden, sie habe die Tat oder Drohung unter Alkoholeinfluss began-

gen.  

Als Schutzanordnungen kommen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 GewSchG folgende Verbote – 

alternativ und kumulativ – in Betracht:  

 die Wohnung des Opfers zu betreten,  

 sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten,  

 sich Orten zu nähern, an denen sich das Opfer regelmäßig aufhält (etwa der Arbeits-

platz, aber auch Freizeiteinrichtungen, die das Opfer nutzt),  

 Kontakt zum Opfer aufzunehmen (z. B. über Telefon, Telefax, Briefe, E-Mails, SMS, 

WhatsApp-Nachrichten oder über Internetforen), auch über Dritte, oder 

 Zusammentreffen mit dem Opfer herbeizuführen. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Je nach den Besonder-

heiten des Einzelfalles können auch andere Schutzanordnungen beantragt und angeord-

net werden, wobei das Gericht an den Antrag nicht gebunden ist.  

Schutzanordnungen sollen unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit be-

fristet werden mit der Option der – auch mehrmaligen – Fristverlängerung, wenn weitere 

Verletzungen des Opfers zu befürchten sind (§ 1 Absatz 1 Satz 2 GewSchG). Für die Frist-

bemessung sind die Umstände des Einzelfalles maßgebend. Die Intensität der Übergriffe 

spielt dabei eine wichtige Rolle.  

Verstöße gegen gerichtliche Schutzanordnungen und Verpflichtungen aus einem nach 

§ 214a Satz 1 FamFG i. V. m. § 1 Absatz 1 Satz 1 oder 3 GewSchG jeweils auch i. V. m. § 

1 Absatz 2 Satz 1 GewSchG gerichtlich bestätigten Vergleich, sind strafbar. Es drohen 
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Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe (§ 4 GewSchG). Opfer solcher Delikte 

sind nebenklageberechtigt (§ 395 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e StPO), so dass ihnen 

eine Reihe wichtiger Rechte zusteht.  

2. Regelung zur Wohnungsüberlassung  

§ 2 Absatz 1 GewSchG verschafft dem Opfer einen Anspruch darauf, dass es die bisher 

mit dem Täter oder der Täterin gemeinsam genutzte Wohnung zumindest zeitweise allein 

nutzen kann. Dies ist für Opfer häuslicher Gewalt von besonderer Bedeutung. Im Einzel-

nen gilt Folgendes:  

Hat die Täterin oder der Täter den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit des Opfers 

verletzt, so kann dieses ohne weitere Voraussetzungen die Wohnung für sich beanspru-

chen. Bei einer Drohung ist zusätzliches Kriterium, dass die Wohnungsüberlassung erfor-

derlich ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden (§ 2 Absatz 6 Satz 1 GewSchG). Eine sol-

che unbillige Härte liegt unter anderem dann vor, wenn das Wohl von – im Haushalt leben-

den – Kindern beeinträchtigt wird (§ 2 Absatz 6 Satz 2 GewSchG).  

Die Dauer der Wohnungsüberlassung hängt davon ab, wem die Wohnung gehört bzw. wer 

sie gemietet hat (§ 2 Absatz 2 GewSchG). Hat das Opfer alleiniges Eigentum oder ist es 

alleinige Mietpartei, so kann ihm das Gericht die Wohnung unbefristet zur alleinigen Nut-

zung überlassen. Steht die Wohnung im gemeinsamen Eigentum von Opfer und Täterin 

oder Täter oder ist sie von beiden angemietet worden, so muss das Gericht die Woh-

nungsüberlassung befristen. Aber auch dann, wenn das Opfer weder Miteigentum hat, 

noch Mitmieterin oder Mitmieter der Wohnung ist, ist eine Wohnungsüberlassung an das 

Opfer möglich. Sie ist dann allerdings vom Gericht auf höchstens sechs Monate zu befris-

ten. Hier geht es also darum, dem Opfer ausreichend Zeit für die Beschaffung einer Er-

satzwohnung einzuräumen.  

Der Anspruch auf Wohnungsüberlassung ist bei bestimmten in § 2 Absatz 3 GewSchG ge-

regelten Konstellationen ausgeschlossen. Von praktischer Bedeutung ist insoweit der Fall, 

dass weitere Verletzungen nicht zu befürchten sind, weil sich hierauf die Täterin oder der 

Täter oft berufen wird. Abweichend von den grundsätzlichen Beweislastregeln muss in die-

ser Konstellation aber nicht das Opfer eine Wiederholungsgefahr beweisen. Vielmehr 

muss die Täterin oder der Täter beweisen, dass weitere Verletzungen nicht zu besorgen 

sind. Ist es bereits einmal zu Gewalthandlungen gekommen, so spricht eine tatsächliche 

Vermutung dafür, dass weitere Gewalttaten zu erwarten sind. Um diese Vermutung zu wi-

derlegen, reicht es regelmäßig nicht aus, dass die Täterin oder der Täter verspricht, nicht 
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mehr gewalttätig zu sein. Selbst wenn im Übrigen der Täterin oder dem Täter der Nach-

weis gelingt, dass keine weiteren Verletzungen oder Drohungen zu befürchten sind, be-

steht ein Anspruch auf Wohnungsüberlassung, wenn dem Opfer das weitere Zusammenle-

ben mit der betreffenden Person wegen der Schwere der Tat unzumutbar ist.  

Ausgeschlossen ist der Anspruch auf Wohnungsüberlassung ferner dann, wenn das Opfer 

sie nicht innerhalb von drei Monaten nach der Tat schriftlich von der Täterin oder dem Tä-

ter verlangt, sowie in Fällen, in denen der Wohnungsüberlassung an das Opfer schwerwie-

gende Belange der Täterin oder des Täters entgegenstehen.  

Ist der verletzten Person die Wohnung zur Benutzung überlassen worden, haben überlas-

sungspflichtige Täterinnen oder Täter alles zu unterlassen, was die Ausübung dieses Nut-

zungsrechts erschweren oder vereiteln könnte (§ 2 Absatz 4 GewSchG). Als Gegenleis-

tung für die Überlassung der Nutzung der Wohnung ist das Opfer der Täterin oder dem Tä-

ter zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet, soweit dies der Billigkeit entspricht (§ 2 Ab-

satz 5 GewSchG).  

3.  Einstweilige Anordnungen  

Effektiver Schutz für Opfer von Gewalt kann oft nur erreicht werden, wenn das Gericht 

sehr schnell handelt. Vor diesem Hintergrund können die Opfer beim Familiengericht be-

antragen, dass über Schutzanordnungen und Wohnungszuweisungen nach den §§ 1, 2 

GewSchG nicht in einem regulären Hauptsacheverfahren, sondern im Wege der einstweili-

gen Anordnung entschieden wird. Derartige Eilverfahren sind in Gewaltschutzfällen sogar 

die Regel. Für das Verfahren gelten einige Besonderheiten:  

In Eilverfahren kann das Gericht davon absehen, die mutmaßlichen Täterinnen oder Täter 

vor einer Entscheidung anzuhören, und nach Antragseingang sogleich schriftlich beschlie-

ßen. Ob es so vorgeht oder zunächst eine mündliche Verhandlung anberaumt, hängt maß-

geblich davon ab, wie dringlich gerichtliche Anordnungen erscheinen. Hierfür kommt es 

insbesondere darauf an, wie zeitnah sich das Opfer nach einem Vorfall an das Gericht 

wendet, wie konkret und schwerwiegend sich bisherige Übergriffe darstellen und wie bald, 

konkret und erheblich künftige Beeinträchtigungen zu befürchten sind.  

Das Opfer muss, wenn es Schutzanordnungen oder eine Wohnungszuweisung beantragt, 

den geschilderten Sachverhalt lediglich glaubhaft machen. Im Regelfall wird dabei eine de-

taillierte Schilderung in Form einer eidesstattlichen Erklärung genügen (§ 31 Absatz 1 Fa-

mFG). Aber auch ärztliche Atteste und Polizeiberichte von entsprechenden Einsätzen sind 

für die Glaubhaftmachung förderlich. Für einen entsprechenden Antrag ist die Einschaltung 
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einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwaltes zwar oftmals hilfreich, aber nicht notwen-

dig. Den Antrag kann das Opfer auch bei der Rechtsantragstelle des Gerichts aufnehmen 

lassen.  

Die einstweilige Anordnung wird bereits mit ihrem Erlass wirksam, ohne dass Täterin oder 

Täter sie kennen müssen, wenn das Gericht – wie üblich – bestimmt, dass ihre Vollstre-

ckung vor Zustellung an den Verpflichteten zulässig ist (§ 53 Absatz 2 FamFG). Wenn 

Schutzmaßnahmen oder eine Wohnungsüberlassung nach den §§ 1, 2 GewSchG ange-

ordnet werden, teilt das Gericht dies in aller Regel unverzüglich der Polizei und ggf. ande-

ren öffentlichen Stellen mit (§ 216a FamFG). Auch bestätigte Vergleiche i. S. v. § 214a Fa-

mFG müssen den entsprechenden Stellen mitgeteilt werden. Auf diese Weise wird sicher-

gestellt, dass insbesondere die Polizei von den gerichtlichen Anordnungen erfährt, um ihre 

Aufgaben der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung (vgl. § 4 GewSchG) sachgerecht ausü-

ben zu können. 

Erlässt das Gericht die vom Opfer beantragte einstweilige Anordnung, ohne mündlich zu 

verhandeln, so kann die Gegenseite beantragen, aufgrund mündlicher Verhandlung erneut 

zu entscheiden. Dann kommt es zu einer mündlichen Verhandlung und einer neuen Ge-

richtsentscheidung. Gegen eine aufgrund mündlicher Verhandlung getroffene einstweilige 

Anordnung ist die Beschwerde statthaft. Weder der Antrag, aufgrund mündlicher Verhand-

lung erneut zu entscheiden, noch die Beschwerde haben aufschiebende Wirkung, 

das heißt, der Gerichtsbeschluss ist solange zu befolgen, bis er entweder endgültig aufge-

hoben oder die Vollstreckung vorläufig ausgesetzt bzw. beschränkt wird (§ 55 Absatz 1 Fa-

mFG). 

Verstößt die Täterin oder der Täter gegen Betretungs-, Näherungs- und Kontaktverbote 

aus einer einstweiligen Anordnung, so hat das Gericht – auf entsprechenden Antrag des 

Opfers – Ordnungsgeld (bis zu 250.000,- Euro) oder Ordnungshaft (bis zu sechs Monaten) 

zu verhängen (§ 95 Absatz 1 Nummer 4 FamFG i. V. m. § 890 der Zivilprozessordnung 

(ZPO)). Bei andauernden Zuwiderhandlungen können Opfer zudem eine Gerichtsvollzie-

herin oder einen Gerichtsvollzieher hinzuziehen, um ihre Rechte durchzusetzen (§ 96 Ab-

satz 1 FamFG). Weigert sich die Täterin oder der Täter, eine Wohnung entgegen § 2 Ge-

wSchG dem Opfer zu überlassen, kann dieses sein Nutzungsrecht mithilfe einer Gerichts-

vollzieherin oder eines Gerichtsvollziehers vollstrecken (§ 95 Absatz 1 Nummer 2 FamFG 

i. V. m. § 885 Absatz 1 ZPO). Hält sich die Täterin oder der Täter wiederholt in der Woh-
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nung auf, kann das Opfer die Gerichtsvollzieherin oder den Gerichtsvollzieher auch mehr-

fach in Anspruch nehmen, ohne eine erneute gerichtliche Wohnungszuweisung erwirken 

zu müssen (§ 96 Absatz 2 FamFG). 

II.  Vorläufige Benutzungsregelung bezüglich einer gemeinsamen Wohnung bei 

Trennung  

Trennen sich Eheleute oder Lebenspartner, so sieht § 1361b des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches (BGB) vor, dass einem Ehegatten auf sein Verlangen die Ehewohnung ganz oder 

zum Teil zur alleinigen Benutzung überlassen werden kann. Voraussetzung ist, dass die 

Überlassung auch unter Berücksichtigung der Belange des anderen notwendig ist, um eine 

unbillige Härte zu vermeiden. Dies kann auch gegeben sein, wenn das Wohl von im Haus-

halt lebenden Kindern beeinträchtigt ist.  

Hat ein Ehegatte oder Lebenspartner den anderen am Körper oder an der Gesundheit ver-

letzt, ihn der Freiheit beraubt bzw. damit oder mit einer Tötung bedroht, ist nach § 1361b 

Absatz 2 Satz 1 BGB in der Regel eine unbillige Härte anzunehmen, sodass ein Anspruch 

auf Wohnungszuweisung besteht. Zudem wird ausdrücklich vorgegeben, dass dann in der 

Regel die gesamte Wohnung dem verletzten Ehegatten oder Lebenspartner zuzuweisen 

ist, auch wenn nach dem Zuschnitt der Wohnung eine Teilzuweisung in Betracht käme. 

Dies wird damit begründet, dass bei Gewaltanwendung ein wirksamer Schutz des verletz-

ten Ehegatten oder Lebenspartners bei einem Getrenntleben innerhalb der bisherigen ge-

meinsamen Wohnung nicht gewährleistet ist.  

Eine Ausnahme von dieser Regel – Überlassung der gesamten Wohnung an das Opfer – 

kann nach § 1361b Absatz 2 Satz 2 BGB nur dann eingreifen, wenn keine weiteren Verlet-

zungen oder Drohungen zu erwarten sind. Dabei muss der gewalttätige bzw. drohende 

Ehegatte/Lebenspartner beweisen, dass keine Wiederholungsgefahr besteht. Grundsätz-

lich werden an diesen Beweis hohe Anforderungen gestellt. Selbst wenn dieser Beweis ge-

lingt, wird die Wohnungszuweisung an das Opfer nicht ausgeschlossen, wenn ihm – auch 

im Falle einer einmaligen Verletzungshandlung – wegen der Schwere der Tat ein weiteres 

Zusammenleben mit dem anderen nicht zuzumuten ist.  

Der weichende Ehegatte bzw. Lebenspartner hat alles zu unterlassen, was geeignet ist, 

die Ausübung des Nutzungsrechts zu erschweren oder zu vereiteln (§ 1361b Absatz 3 

Satz 1 BGB). Wenn einem Ehegatten oder Lebenspartner die Wohnung ganz oder zum 

Teil überlassen wurde, kann der andere eine Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit 

dies der Billigkeit entspricht (§ 1361b Absatz 3 Satz 2 BGB). Im Rahmen der Billigkeit 
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spielt die Rechtslage – die Miet- oder Eigentumswohnung betreffend – eine Rolle. Eine 

Vergütung ist insbesondere dann zu entrichten, wenn der verbleibende Ehegatte oder Le-

benspartner im Verhältnis zum weichenden kein eigenes Recht zur Nutzung der Wohnung 

hat. 

III. Opferschützende Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und in der Zivilpro-

zessordnung 

Abgesehen von den vorstehend im 4. Teil unter B. I. und II. genannten Regelungen steht 

für die Opfer von Straftaten in zivilrechtlicher Hinsicht im Vordergrund, Schadensersatz- 

bzw. Schmerzensgeldforderungen gegen Täterinnen oder Täter geltend zu machen. In al-

ler Regel wird das Opfer von Kriminalität einen derartigen Anspruch auf § 823 BGB stützen 

können. Nach § 823 Absatz 1 BGB ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wer eine an-

dere Person vorsätzlich oder fahrlässig an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum 

oder einem sonstigen Recht widerrechtlich verletzt. Nach § 823 Absatz 2 Satz 1 BGB trifft 

die gleiche Verpflichtung eine Person, die gegen ein den Schutz einer anderen Person be-

zweckendes Gesetz verstößt. Als solche Schutzgesetze kommen insbesondere Strafvor-

schriften in Betracht. 

§ 824 BGB regelt ausdrücklich den Fall der Kreditgefährdung, § 826 BGB den Fall der sit-

tenwidrigen vorsätzlichen Schädigung. Nach § 825 BGB ist zum Schadensersatz verpflich-

tet, wer eine andere Person durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängig-

keitsverhältnisses zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen bestimmt. Darüber 

hinaus trifft das Bürgerliche Gesetzbuch Regelungen zu Ersatzansprüchen Unterhaltsbe-

rechtigter bei der Tötung einer diesen gegenüber unterhaltsverpflichteten Person und na-

her Angehöriger sowie zu Ersatzansprüchen wegen entgangener Dienste (§§ 844, 845 

BGB). Durch Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. 2017 I, S. 2421) ist mit Wirkung vom 22. 

Juli 2017 § 844 Absatz 3 BGB eingefügt worden, welcher Hinterbliebenen, die zur Zeit der 

Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis standen, 

für das den Hinterbliebenen zugefügte seelische Leid einen Anspruch auf eine angemes-

sene Entschädigung in Geld gewährt. Überdies können auch Beseitigungs- und Unterlas-

sungsansprüche gemäß § 1004 BGB in Betracht kommen. Dabei können die Opfer von 

Straftaten ihre Ansprüche nicht nur auf dem Zivilrechtsweg, sondern unter bestimmten Vo-

raussetzungen auch im sogenannten Adhäsionsverfahren (siehe hierzu D. I. im 4. Teil) im 

Strafverfahren geltend machen. Darüber hinaus haben folgende zivilrechtliche Regelungen 

opferschützende Wirkung:  
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 § 123 BGB regelt die Anfechtbarkeit von Willenserklärungen, die durch arglistige Täu-

schung oder widerrechtlich durch Drohung zustande gekommen sind. 

 § 199 Absatz 2 BGB trifft besondere Regelungen für die Verjährung von Schadenser-

satzansprüchen, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

der Freiheit beruhen; sie verjähren in 30 Jahren von dem den Schaden auslösenden 

Ereignis an, wenn der verletzten Person die Umstände der Tat und die Person der Tä-

terin oder des Täters zunächst unbekannt geblieben sind. 

 Nach § 208 BGB ist die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen 

Selbstbestimmung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des Opfers gehemmt; lebt 

das Opfer bei Beginn der Verjährung mit der betreffenden Person in häuslicher Ge-

meinschaft, so ist die Verjährung auch bis zur Beendigung dieser Gemeinschaft ge-

hemmt. 

 Die §§ 227 bis 231, 904 BGB sehen besondere zivilrechtliche Regelungen über die 

Notwehr, den Notstand und die Selbsthilfe vor.  

 § 393 BGB bestimmt, dass eine Aufrechnung gegen eine Forderung aus einer vorsätz-

lich begangenen unerlaubten Handlung nicht zulässig ist.  

 Nach § 850f Absatz 2 ZPO kann die Zwangsvollstreckung wegen einer Forderung aus 

einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung in den pfändbaren Teil des Ar-

beitseinkommens der Schuldnerin oder des Schuldners grundsätzlich in weiterem Um-

fang als bei anderen Forderungen betrieben werden.  

IV. Zivilrechtlicher Kindesschutz  

Das Zivilrecht enthält spezielle Vorschriften zum Schutz von Kindern vor Misshandlung 

und Vernachlässigung. Hierzu zählen Regelungen, die die Personensorge begrenzen, und 

Bestimmungen, die dem Familiengericht ein Einschreiten ermöglichen, wenn das Kindes-

wohl gefährdet ist. 

Die Personensorge wird zugunsten von Kindern durch § 1631 Absatz 2, §§ 1631b bis 

§ 1631e BGB begrenzt. Die Vorschriften gelten entsprechend für Vormünder und Ergän-

zungspfleger (§ 1800 Satz 1, § 1915 Absatz 1 Satz 1 BGB). Danach haben Kinder ein 

Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und 

andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Weitere Begrenzungen ergeben sich 

aus den §§ 1631b bis 1631e BGB. Danach können Kinder nur mit Genehmigung des Fa-

miliengerichts geschlossen untergebracht werden. Eine Sterilisation ist unzulässig. Der 
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zum 28. Dezember 2012 eingeführte § 1631d BGB stellt klar, dass eine medizinisch nicht 

erforderliche Beschneidung eines Jungen zulässig ist, wenn diese nach den Regeln der 

ärztlichen Kunst durchgeführt wird – es sei denn, sie gefährdet das Kindeswohl. Hinter-

grund dieser Neuregelung war eine Diskussion, ob sich Eltern wegen vorsätzlicher Körper-

verletzung strafbar machen, wenn sie ihr männliches Kind beschneiden lassen. Mit Wir-

kung vom 22. Mai 2021 ist durch das Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der 

Geschlechtsentwicklung vom 12. Mai 2021 (BGBl. 2021 I, S. 1082) § 1631e BGB geschaf-

fen worden, welcher in seinem Absatz 3 die Einwilligung der Personensorgeberechtigten in 

operative Eingriffe an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen des nicht einwilli-

gungsfähigen Kindes mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung, die eine Angleichung 

des körperlichen Erscheinungsbildes des Kindes an das des männlichen oder des weibli-

chen Geschlechts zur Folge haben könnten und für die nicht bereits nach Absatz 1 die Ein-

willigungsbefugnis fehlt, einem familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehalt unterstellt. 

Das gesetzgeberische Ziel besteht darin, operative Eingriffe zum Zweck der Geschlechts-

angleichung aufgrund ihrer Unumkehrbarkeit der selbstbestimmten Entscheidung der be-

troffenen Kinder zu einem späteren Zeitpunkt vorzubehalten, wenn diese die Entscheidung 

eigenständig treffen können. 

Die zentrale Vorschrift des zivilrechtlichen Kindesschutzes ist § 1666 BGB. Sie ermächtigt 

das Familiengericht zum Einschreiten, wenn durch bestimmte Verhaltensweisen der Eltern 

das Kindeswohl gefährdet ist. Das Gericht kann danach insbesondere Gebote erlassen, 

öffentliche Hilfen in Anspruch zu nehmen oder für die Einhaltung der Schulpflicht sorgen, 

ferner Verbote, die Familienwohnung zu nutzen oder sich ihr zu nähern, andere Orte auf-

zusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, oder Kontakt zum Kind aufzuneh-

men. Damit wird verdeutlicht, dass die Familiengerichte nicht erst dann angerufen werden 

sollen, wenn es um den tiefgreifendsten Eingriff, nämlich den Entzug der elterlichen Sorge 

geht. Die frühzeitige Einschaltung des Familiengerichts ist ein Beitrag zur Prävention, der 

einen Hilfeprozess schneller in Gang setzt.  

Zum Wohl des Kindes kann das Familiengericht auch den Umgang mit nicht betreuenden 

Elternteilen oder anderen Bezugspersonen einschränken oder ausschließen (§ 1684 Ab-

satz 4, § 1685 Absatz 3 Satz 1, § 1686a Absatz 2 Satz 1 BGB). Dies kommt insbesondere 

in Betracht, wenn Kindern bei einem uneingeschränkten Umgang körperliche, sexuelle o-

der psychische Misshandlung droht. Wird der Umgang nicht gänzlich ausgeschlossen, was 

nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig ist, kann der Umgang derart begrenzt werden, 

dass er z. B. nur in Begleitung eines Dritten oder in der Öffentlichkeit stattfinden darf. 
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Über diese speziellen Vorschriften hinaus gelten für Kinder die allgemeinen zivilrechtlichen 

Schutznormen in gleicher Weise wie für Erwachsene. Insbesondere stehen ihnen gegen-

über Dritten die Schutzanordnungen nach § 1 GewSchG offen. Zudem werden Kindes-

wohlbelange etwa bei Wohnungszuweisungen oder bei Ehescheidungen mitberücksichtigt 

(vgl. § 1361b Absatz 2 Satz 2, § 1568 Absatz 1, § 1568a Absatz 1 BGB, § 2 Absatz 4 

Satz 2 GewSchG).  

Die zivilrechtlichen Schutzvorschriften werden flankiert durch die in den §§ 11 ff. SGB VIII 

normierten Leistungen der Jugendhilfe, ferner durch verfahrensrechtliche Bestimmungen 

des FamFG. Hierzu zählen insbesondere das Gebot, zahlreiche Kindschaftssachen – ins-

besondere Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls – vorrangig und beschleunigt 

durchzuführen, Kindern einen Verfahrensbeistand zu bestellen und sie persönlich anzuhö-

ren (§ 155 Absatz 1, §§ 158, 159 FamFG). 

V.  Ergänzungspflegschaft  

§ 1909 Absatz 1 BGB sieht vor, dass eine Person, die unter elterlicher Sorge oder Vor-

mundschaft steht, für Angelegenheiten einen Pfleger erhält, an deren Besorgung die Eltern 

oder der Vormund verhindert sind. Ein solcher Verhinderungsfall liegt unter anderem vor, 

wenn in einem Strafprozess gegen einen Elternteil wegen des Verdachts des sexuellen 

Missbrauchs des Kindes eine Entscheidung über das Zeugnisverweigerungsrecht des Kin-

des bzw. die Zustimmung zur Vernehmung des Kindes durch die Staatsanwaltschaft oder 

zu einer Glaubwürdigkeitsbegutachtung zu treffen ist. Nach § 52 Absatz 2 Satz 1 StPO 

dürfen Minderjährige, denen z. B. aufgrund ihres Alters die erforderliche Einsicht in die Be-

deutung des Zeugnisverweigerungsrechtes fehlt, nur vernommen werden, wenn sie zur 

Aussage bereit sind und auch ihre gesetzliche Vertreterin oder ihr gesetzlicher Vertreter 

der Vernehmung zustimmt. Nach § 52 Absatz 2 Satz 2 StPO ist in dem genannten Fall 

aber nicht nur der beschuldigte Elternteil, sondern bei gemeinsamem Sorgerecht auch der 

nicht beschuldigte Elternteil von der Entscheidung über das Zeugnisverweigerungsrecht 

des Kindes gesetzlich ausgeschlossen. Außerdem kommt in einem solchen Fall in Be-

tracht, dass das Familiengericht, soweit nicht bereits § 52 Absatz 2 StPO eingreift, einem 

Elternteil nach § 1629 Absatz 2 Satz 3 BGB i. V. m. § 1796 BGB die Vertretung für das 

Kind entzieht. Für das Kind ist dann zur Entscheidung über die Zustimmung zur Verneh-

mung nach § 1909 BGB ein Ergänzungspfleger, z. B. das Jugendamt, zu bestellen.  
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C.  Flankierende Maßnahmen gegen häusliche Gewalt nach dem Landesverwal-

tungsgesetz (LVwG) Schleswig-Holstein 

Mit dem Inkrafttreten des novellierten LVwG am 19. März 2021 sind zahlreiche Normen 

des schleswig-holsteinischen Polizeigesetzes grundlegend überarbeitet bzw. durch neue 

polizeiliche Instrumente/Maßnahmen ergänzt worden, um eine effektivere Gefahrenabwehr 

zu gewährleisten. 

Ein großer Schwerpunkt dieser Gesetzesnovelle war die Optimierung des Opferschutzes. 

In diesem Zusammenhang wurden insbesondere die §§ 201 und 201a LVwG reformiert. 

In diesem Zusammenhang hat der Gesetzgeber folgende längerfristige Maßnahmen neu 

erstellt bzw. überarbeitet: 

 das Aufenthaltsverbot gemäß § 201 Absatz 2 LVwG, 

 das Aufenthaltsgebot gemäß § 201 Absatz 3 LVwG (neu), 

 die Meldeauflage gemäß § 201 Absatz 6 LVwG (neu), 

 die Wohnungsverweisung gemäß § 201a LVwG, 

 das Kontakt- und Näherungsverbot gemäß § 201a Absatz 4 LVwG (neu).  

Durch die Neufassung des § 201 Absätze 2, 3 und 6 LVwG wird die bisherige Befugnis zur 

Erteilung eines Aufenthaltsverbots um die Möglichkeiten der Anordnung eines Aufent-

haltsgebots oder einer Meldeauflage ergänzt. Diese neuen Instrumente vervollständigen 

die behördlichen Befugnisse zum Erlass aufenthaltsbeschränkender Anordnungen und 

dienen unter anderem auch dem Schutz von potentiellen Opfern vor Gewalt.  

Gewalt im häuslichen Bereich, also im sozialen Nahraum von Familien, Lebensgemein-

schaften und Wohngemeinschaften, betrifft in erster Linie Frauen und Kinder als Opfer. 

Der Staat hat die grundgesetzliche Pflicht, Leben und Gesundheit der Menschen zu schüt-

zen. Deshalb muss Gewalt auch im häuslichen Umfeld genauso als Unrecht missbilligt und 

sanktioniert werden wie Gewalt im öffentlichen Raum. Der Bundesgesetzgeber hat mit 

dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG) vom 11. Dezember 2001 (BGBl. 2001 I, S. 3513) die 

zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten geschaffen. Die Familiengerichte sind in den Fällen 

zuständig, wenn Opfer und Störer in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die Schutzan-

ordnungen der Familiengerichte sind gemäß § 4 GewSchG strafbewehrt. Jedoch ist ge-

richtlicher Schutz auch im Eilverfahren nicht sofort nach einer Gewalttat im häuslichen Be-

reich erreichbar. Deshalb sind vorgelagerte und vorübergehende Maßnahmen zum Schutz 
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des Opfers auf der Grundlage des Polizeirechts erforderlich gewesen. Seit Juni 2004 re-

gelt der § 201a Absatz 1 LVwG die polizeiliche Wohnungsverweisung in Fällen häusli-

cher Gewalt im LVwG. Diese Norm besagt, dass die Polizei eine Person aus ihrer Woh-

nung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich verweisen und ihr die Rückkehr dorthin 

untersagen kann, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Maßnahme zur 

Abwehr einer von ihr ausgehenden gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-

ner Bewohnerin oder eines Bewohners derselben Wohnung erforderlich ist. Unter den glei-

chen Voraussetzungen kann die Polizei für die Dauer der Wohnungsverweisung ein Betre-

tungsverbot für bestimmte Orte anordnen, an denen sich die gefährdete Person aufhält. 

Eine „Wegweisung“ im Sinne von § 201a LVwG bedeutet, dass eine Person aus ihrer 

Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich mit einer Verfügung verwiesen wer-

den kann. Diese polizeiliche Verfügung kann ein Rückkehrverbot sowie Näherungs- und 

Kontaktaufnahmeverbot beinhalten. Dies betrifft generell nicht nur die Wohnung im enge-

ren Sinne, sondern auch die angrenzenden Bereiche. Die Details der jeweiligen Verfügung 

sind im Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation nach pflichtgemäßem Er-

messen zu bestimmen und festzulegen. 

Der Gesetzgeber fordert für eine derartige grundrechtsintensive polizeiliche Maßnahme 

eine erhebliche, mithin qualitativ gesteigerte Gefahr. Für diese müssen Tatsachen spre-

chen. Das bedeutet, dass ein objektiv zutreffender Sachverhalt zugrunde liegen muss. Die-

ser muss nachzuweisen sein. Das setzt eine gesicherte Gefahrenprognose für eines der in 

der Norm genannten Rechtsgüter voraus. Anhaltspunkte für eine derartige Prognose kön-

nen Spontanäußerungen der Täterin oder des Täters, des Opfers oder von Zeuginnen o-

der Zeugen sein. Aber auch vorhandene Informationen über frühere, dieselben Beteiligten 

betreffende Einsätze sind Tatsachen, die eine Gefahrenprognose stützen. Bedroht sein 

müssen die Rechtsgüter einer Bewohnerin oder eines Bewohners derselben Wohnung. 

Hier stellt der Gesetzgeber ausdrücklich klar, dass es sich um eine Mitbewohnerin oder ei-

nen Mitbewohner ein und derselben Wohnung handeln muss. Maßnahmen gegen gewalt-

tätige Besucherinnen oder Besucher oder Partnerinnen oder Partner, die nicht in der Woh-

nung leben, werden durch die polizeiliche Befugnis zur Wohnungsverweisung (§ 201a Ab-

satz 1 LVwG) nicht gedeckt. 

Der bestehende Schutz vor häuslicher Gewalt ist durch die Reform des LVwG 2021 deut-

lich ausgeweitet worden. Bisher konnte die Polizei nur bis zu einer Maximaldauer von zwei 

Wochen die Täterin oder den Täter aus ihrer oder seiner Wohnung verweisen. Diese zwei 
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Wochen stellten in der Vergangenheit die Höchstdauer für eine Verweisung dar. Länger-

fristige Verweisungen sind aber notwendig, um einen Entscheidungs- und Organisations-

prozess seitens der Betroffenen zu ermöglichen. So machte nicht nur die Suche nach ge-

eigneten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die bereit und erfahren sind, entspre-

chenden gerichtlichen Rechtsschutz geltend zu machen und gleichzeitig das Vertrauen der 

Betroffenen genießen, eine Verlängerung der maximalen Wegweisungsfrist von zwei Wo-

chen auf vier Wochen notwendig. Auch eine eventuell notwendige alternative Wohnungs-

unterbringung für die Betroffenen ließ sich vielfach nicht in der bislang vorgegebenen Frist 

organisieren. Somit haben in der Vergangenheit insbesondere Frauen, die von Gewalt be-

troffen waren, oft länger gelitten, als sie tatsächlich müssten. Dies war ein unhaltbarer Zu-

stand. 

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber zur Umsetzung der gerichtlichen Entscheidung über 

die dauerhafte Überlassung der gemeinsamen Wohnung eine Umsetzungsfrist von einer 

Woche eingeführt. Viele Betroffene benötigen mehr Zeit, um sich nach der Entscheidung 

des Gerichts entsprechend zu organisieren und ggf. anderweitige Alternativen wie Unter-

künfte in Frauenhäusern zu erhalten. Weiterhin sind dort auch nicht immer umgehend 

Plätze verfügbar, die einen nahtlosen Übergang ermöglichen. Weiterhin ist die polizeiliche 

Wegweisung nach § 201a Absatz 1 LVwG nur dann zulässig, wenn sie auch erforderlich 

ist. Erforderlich und damit notwendig dürfte diese Maßnahme immer dann sein, wenn sie 

einen Beitrag zum Schutz des Opfers leisten kann. Eine komplette und dauerhafte Gefah-

renbeseitigung ist mit diesem Instrument nicht leistbar. 

Ein entgegenstehender Wille des Gewaltopfers ist für die polizeiliche Entscheidung, ob 

und in welcher Form eine Wegweisung erfolgt, regelmäßig nicht von Bedeutung. Opfer von 

häuslicher Gewalt neigen erfahrungsgemäß dazu, das Geschehen zu verharmlosen oder 

die Täterin oder den Täter gar in Schutz zu nehmen. Trotzdem lässt der § 201a LVwG als 

Ermessensvorschrift die Möglichkeit zu, auf Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles zu 

reagieren.  

§ 201a Absatz 3 LVwG stellt klar, dass die Polizei die Opferdaten an geeignete Bera-

tungsstellen zu übermitteln hat. Opfer häuslicher Gewalt sind häufig nicht mehr in der 

Lage, eigenständig um Beratung und Unterstützung nachzusuchen und sich selbst adä-

quat gegen die konkrete Gefahr zu schützen. Nach einer polizeilichen Wegweisung über-

mittelt die Polizei daher die Daten der gefährdeten Person an eine anerkannte § 201a 

LVwG-Beratungsstelle. Diese nimmt innerhalb von 24 Stunden nach der Wegweisung mit 
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der gefährdeten Person Kontakt auf und bietet an, weitere Handlungsschritte gemeinsam 

zu entwickeln. Das Opfer entscheidet dann natürlich selbst, ob es das Angebot annimmt. 

Wird das Angebot abgelehnt, hat die Beratungsstelle die Opferdaten zu löschen. 

Wenn in der Wohnung Kinder anwesend sind, haben die einschreitenden Polizeibeamtin-

nen und Polizeibeamten bei den jeweiligen Maßnahmen ihr Schutzbedürfnis und ihre psy-

chische Situation zu berücksichtigen. Sie sollen altersgerecht über den Sachverhalt und 

die polizeilichen Maßnahmen informiert werden. Sind in einer Wohnung Kinder oder Min-

derjährige angetroffen worden oder Anhaltspunkte für ihren dortigen Aufenthalt gegeben, 

ist das Jugendamt zwingend zu informieren. 

Um der Wirksamkeit der Wegweisung an anderen Aufenthaltsorten der betroffenen Person 

zu mehr Geltung zu verhelfen, hat der Gesetzgeber die von einem Betretungsverbot er-

fassten Örtlichkeiten tatbestandlich so formuliert, dass die Beweislast für die bislang vo-

rausgesetzte „unausweichliche Notwendigkeit“ seitens der betroffenen Person entfällt. 

Vielmehr ist es nun ausreichend, wenn die betroffene Person angibt, sich an den bezeich-

neten Örtlichkeiten regelmäßig aufzuhalten. Darunter fallen z. B. Arbeitsplatz, Kita, Schu-

len, Freizeit- und Sozialeinrichtungen, aber auch Supermärkte oder sonstige Örtlichkeiten 

des alltäglichen Lebens. Ein regelmäßiger Aufenthalt ist auch dann zu erwarten, wenn die 

betroffene Person sich an Orten aufhalten wird, die der Prävention der gegenwärtigen Ge-

fahr nach Absatz 1 dienen. Hierzu sind insbesondere Frauenhäuser und andere Bera-

tungsstellen zu fassen, unabhängig davon, ob die betroffene Person sich in der Vergan-

genheit bereits dort aufgehalten hat. 

Im § 201a Absatz 4 LVwG wurde durch den Gesetzgeber ein Kontakt- und Näherungs-

verbot eingeführt, um insbesondere in engen sozialen Bindungen auch eine Möglichkeit 

der Untersagung für Verbindungsversuche mithilfe von z. B. Telefon oder E-Mail sowie für 

herbeigeführte Zusammentreffen zu schaffen. Ziel ist es, dem potentiellen Opfer einen um-

fassenden Schutz vor physischer und psychischer Gewalt zu gewähren.  

Die hier dargestellten neuen bzw. in wesentlichen Punkten überarbeiteten Maßnahmen 

machen deutlich, dass bei der Reform des schleswig-holsteinischen Polizeirechts der Op-

ferschutz eine zentrale Rolle gespielt hat. Die beigefügten Daten der letzten Jahre machen 

deutlich, dass der Schutz von Opfern, insbesondere vor Gewalt, auch in Zukunft ein zent-

rales Thema in unserer Gesellschaft sein dürfte. 
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Auswertung  Bericht Häusliche Gewalt (HG) nach Delikten   

- Registerkarte „HG nach Direktionen“ - 

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 

Häusliche Gewalt mit 

Wegweisung (WW) 

492 540 577 664 676 

Häusliche Gewalt 

ohne Wegweisung 

2706 3034 3148 3139 2774 

Gesamtsumme  3198 3574 3725 3803 3450 

 

Quelle: LKA 111520 

 

D. Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche und Möglichkeiten finanzi-

eller Hilfe 

I. Adhäsionsverfahren 

Grundsätzlich ist eine Täterin oder ein Täter verpflichtet, dem Opfer einer Straftat den 

durch die Tat verursachten Schaden zu ersetzen und ihr bzw. ihm ggf. Schmerzensgeld zu 

zahlen. Diese zivilrechtlichen Ansprüche können vom Opfer auf dem Zivilrechtsweg ver-

folgt werden. Es besteht für das Opfer aber auch die Möglichkeit, diese Ansprüche im 

Wege des sog. Adhäsionsverfahrens (§§ 403 bis 406c StPO) schon im Strafprozess gel-

tend zu machen, sofern diese Ansprüche noch nicht anderweitig eingeklagt worden sind. 

Das Gericht kann dann im Strafverfahren sowohl über die Bestrafung der oder des Ange-

klagten als auch über deren oder dessen Entschädigungspflicht entscheiden. 

Das Adhäsionsverfahren setzt einen Antrag der verletzten Person voraus. Antragsberech-

tigt sind auch die Erbinnen und Erben eines Opfers (§ 403 StPO). Der Antrag kann grund-

sätzlich schon im Ermittlungsverfahren gestellt werden. Er wird aber erst dann wirksam, 

wenn das Verfahren bei Gericht anhängig ist. Der Adhäsionsantrag, der sowohl Gegen-

stand und Grund des Anspruchs als auch die vorhandenen Beweismittel enthalten muss, 

kann aber auch erst in der Hauptverhandlung bis zum Beginn der Schlussvorträge gestellt 

                                            
20 Bei den oben aufgeführten Zahlen handelt es sich um Daten aus dem polizeilichen Vorgangsbearbeitungs-
system und nicht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik. 
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werden. Die Vertretung durch einen Rechtsbeistand ist möglich, aber nicht zwingend vor-

geschrieben. Dem Opfer einer Straftat kann als Antragstellerin oder Antragsteller bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Erhebung der Anklage Prozesskostenhilfe 

zur Durchsetzung der Ansprüche bewilligt werden (§ 404 Absatz 5 StPO).  

Sofern der Adhäsionsantrag sich nicht zur Erledigung im Strafverfahren eignet, kann das 

Gericht von einer Entscheidung absehen. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der 

Adhäsionsantrag unzulässig ist oder unbegründet erscheint (§ 406 Absatz 1 Satz 3 StPO) 

oder aber wenn die Prüfung der zivilrechtlichen Ansprüche das Strafverfahren erheblich 

verzögern würde (§ 406 Absatz 1 Satz 4 und 5 StPO). 

Erkennt das Gericht im Adhäsionsverfahren dem Opfer einen Anspruch zu, was grundsätz-

lich nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung in dem Strafurteil erfolgt, so hat die oder 

der Verurteilte auch die dadurch entstandenen Kosten und die notwendigen Auslagen der 

oder des Verletzten zu tragen. Sieht das Gericht von einer Entscheidung über den Adhäsi-

onsantrag ab oder wird ein Teil des Anspruchs nicht zuerkannt oder nimmt die verletzte 

Person den Adhäsionsantrag zurück, entscheidet das Gericht nach § 472a Absatz 2 Satz 1 

StPO noch, wer die insoweit den Beteiligten erwachsenen notwendigen Auslagen zu tra-

gen hat.  

In den Jahren 2016 bis 2020 sind in Schleswig-Holstein folgende Entscheidungen im Ad-

häsionsverfahren ergangen:
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Amtsgericht 

Entscheidungen im Adhäsi-

onsverfahren 
2016 2017 2018 2019 2020 

Urteile 214 225 141 11 17 

davon      

Endurteile  143 150 103 8 16 

Grundurteile 71 75 38 3 1 

Vergleiche 49 47 24 8 5 

 

Landgericht 1. Instanz 

Entscheidungen im Adhäsi-

onsverfahren 

2016 2017 2018 2019 2020 

Urteile 24 27 39 7 2 

davon      

Endurteile 23 27 37 7 2 

Grundurteile 1 - 2 - - 

Vergleiche 2 3 5 2 1 

In 1. Instanz beim Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht sind keine Entscheidungen 

im Adhäsionsverfahren ergangen. 

Insgesamt kommt dem Adhäsionsverfahren in der schleswig-holsteinischen Praxis somit 

keine nennenswerte Bedeutung zu. Mit der Reform der Vermögensabschöpfung sowie den 

Regelungen zur Rückgewinnungshilfe wurde der praktische Anwendungsbereich weiter 

zurückgedrängt. Vor allem bei den Amtsgerichten ist die Anzahl der Entscheidungen im 

Adhäsionsverfahren von 2016 bis 2020 abermals deutlich gesunken.  

In Schleswig-Holstein werden Opfer von Straftaten frühzeitig auf die Möglichkeit eines Ad-

häsionsverfahrens hingewiesen. So erhalten Nebenklageberechtigte neben der Nachricht, 

dass Anklage erhoben worden ist, auch das sog. Opfermerkblatt (siehe hierzu A. im 4. 

Teil), welches unter anderem darüber informiert, dass schon im Strafverfahren Entschädi-

gungsansprüche geltend gemacht werden können.   
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II. Vermögensabschöpfung 

Ziel der Vermögensabschöpfung ist es, den finanziellen Vorteil einer Täterin oder eines 

Täters, welchen sie oder er aus einem strafrechtlich relevanten Verhalten erlangt hat, „ab-

zuschöpfen“ – also dem Vermögen der Täterin oder des Täters wieder zu entziehen. Nach 

dem Grundsatz „Verbrechen dürfen sich nicht lohnen“ erstreckt sich dieses Instrument 

nicht nur auf Delikte zum Nachteil des Staates und der Allgemeinheit, sondern auch auf 

solche Straftatbestände, die dem Individualrechtsgüterschutz dienen. Hierdurch dient die 

Vermögensabschöpfung auch dem Opferschutz. 

Hierzu sehen das Strafgesetzbuch mit dem Institut der Einziehung von Taterträgen (§ 73 

StGB) und die Strafprozessordnung mit der Möglichkeit der vorläufigen Sicherstellung von 

Vermögenswerten (§§ 111b ff. StPO) – wie etwa die Beschlagnahme und der Vermö-

gensarrest – ein entsprechendes Regelungswerk vor. Mit dem am 1. Juli 2017 in Kraft ge-

tretenen Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung sind grundle-

gende Neuerungen insbesondere betreffend die Abschöpfung von Taterträgen zugunsten 

Tatverletzter eingetreten. Während die Strafverfolgungsbehörden vorher im Wege der 

Rückgewinnungshilfe lediglich – wie bereits der Name erkennen lässt – der oder dem Ver-

letzten die Vollstreckung individueller Ansprüche gegen die Straftäterin oder den Straftäter 

erleichtern konnten, erfolgt nunmehr eine vollständige Übernahme dieser Ansprüche durch 

die Strafverfolgungsbehörden, welche nach der staatlichen Vollstreckung etwaiger Einzie-

hungsanordnungen eine gleichmäßige Verteilung der erlangten Vermögenswerte an die 

Geschädigten durchführen. 

Vor dem Hintergrund der grundlegenden Neuerungen im Bereich der Vermögensabschöp-

fung sind bei den Staatsanwaltschaften des Landes Schleswig-Holstein insbesondere per-

sonelle Veränderungen vorgenommen worden, um eine effektive Umsetzung der gesetzli-

chen Regelungen, die nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Opfer-

entschädigung haben, zu sichern: 

Im Geschäftsbereich des Leitenden Oberstaatsanwalts in Itzehoe sind zwei Sonderdezer-

nate mit Fragen der Vermögensabschöpfung befasst. Ferner wurde im Bereich der 

Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität mit Wirkung zum 1. April 

2021 ein eigenes Sonderdezernat für Finanzermittlungen eingerichtet. 
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Bei der Staatsanwaltschaft Lübeck bearbeiten aktuell sechs Sonderdezernentinnen und -

dezernenten entsprechende Fallgestaltungen. Ferner wurde dort eine mit zwei Rechtspfle-

gern – jeweils zu 0,5 AKA – besetzte Stelle eines „Fachkoordinators Vermögensabschöp-

fung“ installiert, um insbesondere die Umsetzung der Vermögensarreste und die Verwal-

tung sichergestellter Vermögenswerte effizient zu gestalten. 

Die Staatsanwaltschaft Kiel verfügt gegenwärtig über sieben Sonderdezernentinnen 

und -dezernenten im Bereich der Vermögensabschöpfung. 

Eine Spezialisierung ist auch im Geschäftsbereich der Leitenden Oberstaatsanwältin in 

Flensburg erfolgt, die mit Wirkung zum 1. April 2021 ein Sonderdezernat „Vermögensab-

schöpfung“ eingerichtet hat. 

Die personelle Aufstockung wird begleitet durch einen regelmäßigen fachlichen Austausch 

zwischen Dezernentinnen und Dezernenten und Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern 

sowie Angebote der Fortbildung und Schulung. Darüber hinaus bestehen verschiedene 

Handreichungen und Hausverfügungen, die der Sachbearbeitung dienlich sind und ein ein-

heitliches Vorgehen sichern. 

Schließlich ist gerade im Interesse der beschriebenen einheitlichen Bearbeitung, aber 

auch zur Erreichung einer möglichst effektiven Vermögensabschöpfung am 6. Juni 2017 

beim Generalstaatsanwalt die Zentrale Organisationsstelle für Vermögensabschöpfung 

(siehe hierzu E. XIII. im 5. Teil) eingerichtet worden, die den Dezernentinnen und Dezer-

nenten der örtlichen Staatsanwaltschaften bei Bedarf koordinierend und beratend zur Seite 

steht. 

Seit Ende 2000 existieren zudem dezentral weitere Finanzermittler bei den jeweiligen Be-

zirkskriminalinspektionen in den vier schleswig-holsteinischen Landgerichtsbezirken; auch 

die Hauptzollämter verfügen für ihren Zuständigkeitsbereich über eigene Finanzermittler. 

Auf diese Weise konnten die Maßnahmen der Vermögensabschöpfung zu Gunsten Ge-

schädigter in den letzten Jahren signifikant gesteigert werden. Während im Jahr 2016 noch 

Vermögenswerte von insgesamt 1.816.126,- Euro endgültig zu Gunsten Geschädigter ver-

einnahmt werden konnten, belief sich dieser Betrag im Jahr 2017 bereits auf 2.265.476,97 

Euro, im Jahr 2018 auf 14.488.318,60 Euro, im Jahr 2019 auf 17.020.596,55 Euro und im 

Jahr 2020 auf insgesamt 23.370.834,92 Euro. 
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III. Versorgungsanspruch nach dem Opferentschädigungsgesetz 

Menschen, die Opfer einer Gewalttat geworden sind und dadurch körperliche und/oder 

seelische Schädigungen erlitten haben, können Leistungen nach dem Opferentschädi-

gungsgesetz (OEG) beantragen. Anspruchsberechtigt sind nicht nur die Opfer einer Straf-

tat, sondern auch deren Hinterbliebene. Anspruchsberechtigt sind auch ausländische Bür-

gerinnen und Bürger sowie Deutsche, die im Ausland Opfer einer Gewalttat geworden 

sind.  

Nach dem OEG werden insbesondere folgende Leistungen gewährt: 

 ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, auch in Krankenhäusern, 

 Rehabilitationsmaßnahmen, 

 laufende Renten an Geschädigte bei schwerwiegenden dauernden Gesundheits-

schäden, 

 Soforthilfe in Trauma-Ambulanzen (siehe hierzu B. X. im 6. Teil). 

Keine Leistungen nach dem OEG gibt es für Sach- und Vermögensschäden. Auch ein 

Schmerzensgeld kann nicht gezahlt werden. 

Der Antrag auf Leistungen nach dem OEG ist zu richten an das Landesamt für Soziale 

Dienste Schleswig-Holstein, Große Burgstraße 4 in 23552 Lübeck, wo das Opfer einer 

Straftat nötigenfalls auch Hilfestellung erhält. Das Landesamt ist zuständig für Opfer, die 

ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben. Liegt der Wohnsitz in einem anderen Bun-

desland, so sind Anträge an die dort jeweils zuständigen Versorgungsämter zu richten. Die 

Zahl der Anträge und die Leistungen des Landes haben sich in den letzten zehn Jahren 

wie folgt entwickelt:  
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Jahr Zahl der Anträge Ausgaben (Anteil/Schleswig-Holstein) 

2010 647 4.562.810 € 

2011 740 5.171.617 € 

2012 746 5.940.577 € 

2013 644 5.019.208 € 

2014 565 5.243.937 € 

2015 505 5.505.639 € 

2016 520 5.863.508 € 

2017 477 6.755.825 € 

2018 519 7.229.989 € 

2019 560 8.031.718 € 

2020 643 8.502.750 € 

 

Die Opfer einer Straftat werden durch das sog. Opfermerkblatt (siehe hierzu A. in diesem 

Teil) auch über ihre Rechte nach dem OEG informiert. Dieses Merkblatt wird der oder dem 

Geschädigten frühzeitig schon bei Anzeige der Straftat durch die Polizei ausgehändigt. Da-

bei wird dem Opfer auch die Möglichkeit gegeben, mit einem „Kurzantrag“ Ansprüche nach 

dem OEG anzumelden. 

Weitere Informationen sind dem vom schleswig-holsteinischen Landesamt für soziale 

Dienste herausgegebenen „Merkblatt für Opfer von Gewalttaten – Leistungen nach dem 

Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)“ zu entnehmen, das dar-

über informiert, wer Leistungen nach dem OEG erhalten kann, welche Leistungen möglich 

sind und wie diese Leistungen beantragt werden können. Darüber hinaus enthält das 

Merkblatt die Kontaktdaten des Landesamts für soziale Dienste, das für die Bearbeitung 

von Anträgen nach dem OEG zuständig ist, wenn das Opfer seinen Wohnsitz in Schles-

wig-Holstein hat. 

Das Merkblatt ist bei der Polizei erhältlich und im Internet unter www.schleswig-holstein.de 

(Suchwort: Merkblatt OEG) abrufbar. 

Weitere Informationen zu den Leistungen nach dem OEG finden sich unter 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Opferentschaedi-

gung/opferentschaedigung_node.html. 

http://www.schleswig-holstein.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Opferentschaedigung/opferentschaedigung_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Opferentschaedigung/opferentschaedigung_node.html
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IV.  Opferanspruchssicherungsgesetz 

Hat das Opfer einer Straftat bereits zivilrechtliche Ansprüche auf Schadensersatz und 

Schmerzensgeld zugesprochen bekommen, können diese nach dem Gesetz zur Siche-

rung der zivilrechtlichen Ansprüche der Opfer von Straftaten vom 8. Mai 1998 (Opferan-

spruchssicherungsgesetz – OASG) durch ein gesetzliches Forderungspfandrecht an Ho-

noraren gesichert werden, die die Täterin oder der Täter durch die öffentliche Darstellung 

der Straftat in den Medien (Presse, Funk, Fernsehen und Filmindustrie) erhalten soll. Ne-

ben den durch eine öffentliche Darstellung der Tat resultierenden Forderungen werden 

auch die aus etwaigen Umgehungsgeschäften entstandenen Forderungen erfasst und zu-

gunsten der Opfer gesichert. Gemeint sind damit etwa die Forderungen, die jemand – 

ohne selbst Täterin oder Täter oder Teilnehmerin oder Teilnehmer einer rechtswidrigen Tat 

zu sein – als Gegenleistung für eine öffentliche Darstellung erlangt, wenn sich aus der Dar-

stellung in den Medien ergibt, dass die oder der Beteiligte der Tat an dem Zustandekom-

men der Darstellung mitgewirkt hat und den Umständen nach davon auszugehen ist, dass 

sie oder er hierfür einen geldwerten Vorteil erlangt hat. Ein Forderungspfandrecht besteht 

allerdings dann nicht, wenn zwischen der Tat und der öffentlichen Darstellung mehr als 

fünf Jahre verstrichen sind. In der Praxis erlangt das OSAG nur in wenigen Fällen Rele-

vanz. 

V.  Landesstiftung Opferschutz 

Ein Mosaikstein in dem vielschichtigen Gefüge von Opferhilfeeinrichtungen und -maßnah-

men des Landes Schleswig-Holstein ist die Landesstiftung Opferschutz Schleswig-Hol-

stein, die am 30. März 2009 als Stiftung privaten Rechts mit Sitz in Kiel errichtet wurde. Sie 

ist gemeinnützig. Aufgabe der Landesstiftung Opferschutz Schleswig-Holstein ist die indivi-

duelle Unterstützung von Opfern von Straftaten durch finanzielle Zuwendungen. Wer durch 

eine Straftat verletzt oder geschädigt worden ist, braucht nicht selten Hilfe oder Unterstüt-

zung, um die aus der Tat bzw. der Verletzung resultierenden Belastungen und Nöte zu 

überwinden und – soweit möglich – in die gesellschaftliche Normalität zurückzukehren. Die 

Landesstiftung Opferschutz Schleswig-Holstein trägt mit ihren Leistungen seit über zehn 

Jahren dazu bei, in diesen Fällen bestehende Lücken im geltenden Entschädigungssystem 

zu schließen. 

Das betrifft in erster Linie die gesundheitlichen Folgen, die aus einer Straf-, insbesondere 
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einer Gewalttat resultieren können. In vielen Fällen verursachen Straftaten auch hohe 

Sach- und Vermögensschäden, für die keine Versicherung eintritt. Die grundsätzlich ent-

schädigungspflichtige Täterin oder der grundsätzlich entschädigungspflichtige Täter ist, so-

fern sie oder er ermittelt und verurteilt wird, häufig vermögenslos und zudem nicht selten in 

Haft. Auch durch Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz sowie Sozial- und 

Krankenkassenleistungen sind nicht immer alle Schäden abgedeckt. 

In entsprechenden Fällen kann die Landesstiftung Opferschutz Schleswig-Holstein durch 

eine finanzielle Zuwendung in Höhe von max. 5.000,- Euro Hilfe leisten. Mit Errichtung ver-

fügte die Stiftung über ein Grundstockkapital von 1,5 Mio. Euro, das vom Land Schleswig-

Holstein finanziert worden ist. Neben der individuellen Unterstützung der Opfer von Strafta-

ten ist Stiftungsziel außerdem die Unterstützung gemeinnütziger Körperschaften in Schles-

wig-Holstein, die sich für die Betreuung von Opfern von Straftaten engagieren. 

Dem Kuratorium steht die amtierende Justizministerin oder der amtierende Justizminister 

vor. Weitere Mitglieder werden von ihr oder ihm aufgrund von Vorschlägen folgender Insti-

tutionen ernannt: drei Mitglieder aus der Mitte des Schleswig-Holsteinischen Landtages so-

wie jeweils ein Mitglied aus den für die Bereiche Justiz und Inneres zuständigen Ministe-

rien, vom WEISSEN RING – Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitäts-

opfern und zur Verhütung von Straftaten e. V., Landesbüro Schleswig-Holstein, von der 

Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer sowie von den weiteren Opferhilfeorgani-

sationen in Schleswig-Holstein über die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrts-

verbände Schleswig-Holstein e. V. Der Stiftungsvorstand, der insbesondere über die indivi-

duelle Zuwendung an Opfer entscheidet, wird vom Kuratorium bestellt und besteht aus drei 

Mitgliedern. 

Die Zuwendungsrichtlinien regeln die Grundsätze für die Vergabe der Mittel. Sie sehen ins-

besondere die individuelle Unterstützung von Opfern von Gewaltstraftaten in Notlagen vor, 

wenn die Folgen der Tat von der Täterin oder dem Täter nicht oder nur teilweise ausgegli-

chen werden, kein gesetzlicher Leistungsanspruch besteht und nicht von anderen Opferhil-

feeinrichtungen Hilfe gewährt wird; insbesondere die Täterin oder der Täter, aber auch 

staatliche und andere Stellen (Sozialversicherungsträger, Versorgungsverwaltung, Kran-

kenkassen etc.) sollen durch die Leistungen der Stiftung nicht entlastet werden. 

Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung ist im Übrigen, dass die Tat in Schles-

wig-Holstein nach Errichtung der Landesstiftung begangen wurde. In Ausnahmefällen ist 
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die individuelle Zuwendung auch bei einer Tat möglich, die außerhalb von Schleswig-Hol-

stein begangen wurde, wenn das Opfer zum Tatzeitpunkt seinen gewöhnlichen und recht-

mäßigen Aufenthalt in Schleswig-Holstein hatte. Des Weiteren sollte die Täterin oder der 

Täter wegen der Tat strafgerichtlich verurteilt oder ihre bzw. seine Schuldunfähigkeit fest-

gestellt worden sein, wobei die Stiftung letztlich bei ihrer Entscheidung nicht an gerichtliche 

Feststellungen gebunden ist. 

Darüber hinaus kann die Stiftung gemeinnützige Organisationen des Landes Schleswig-

Holstein finanziell fördern, deren Engagement der Betreuung von Opfern gilt und zu deren 

Aufgaben insbesondere die individuelle persönliche Hilfeleistung für Opfer gehört. Auf die-

sem Weg ist es der Stiftung möglich, die Hilfsangebote von Opferschutzeinrichtungen sinn-

voll zu unterstützen. Die Geschäftsstelle der Stiftung wird durch den PARITÄTISCHEN 

Schleswig-Holstein in Kiel geführt. Nähere Informationen sind über das Internetportal der 

Stiftung unter www.stiftung-opferschutz-sh.de zu erhalten. 

Die Stiftung hat seit ihrer Errichtung inzwischen über 160 Anträge bearbeitet und bis Mitte 

des Jahres 2021 Zuwendungen in Höhe von insgesamt über 240.000,- Euro bewilligt, von 

denen zwischenzeitlich knapp 220.000,- Euro an Betroffene und Hilfsorganisationen in 

Schleswig-Holstein ausgezahlt worden sind. 

VI.  Härteleistungen für Opfer terroristischer und extremistischer Taten  

1. Richtlinie zur Zahlung von Härteleistungen für Opfer terroristischer und extre-

mistischer Taten  

Bei den Härteleistungen für Opfer terroristischer Straftaten bzw. extremistischer Übergriffe 

handelt es sich um Haushaltsmittel, die der Bundestag jährlich zweckgebunden zur Verfü-

gung stellt. Diese wurden bislang vom Bundesamt für Justiz (BfJ) nach der Richtlinie zur 

Zahlung von Härteleistungen für Opfer terroristischer Straftaten vom 21. Dezember 2006 

und der Richtlinie zur Zahlung von Härteleistungen für Opfer extremistischer Übergriffe 

vom 18. Dezember 2009 verwaltet. Seit dem 26. August 2021 gilt die neue Richtlinie zur 

Zahlung von Härteleistungen für Opfer terroristischer und extremistischer Taten aus dem 

Bundeshaushalt, sofern die Tat nach dem 25. August 2021 verübt worden ist. Dadurch 

wird klarer und verständlicher geregelt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem 

Umfang Härteleistungen in Betracht kommen. Im Wesentlichen verbleibt es bei der beste-

henden Rechtslage. Neu ist jedoch die Regelung des Verhältnisses von Härteleistungen 

und Ansprüchen gegenüber der Verkehrsopferhilfe, wenn die Tat unter Verwendung eines 

http://www.stiftung-opferschutz-sh.de/
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Kraftfahrzeuges begangen wird. Hier werden künftig auch die Unterhaltspauschalen für die 

Hinterbliebenen als Härteleistungen gezahlt. Auch die Reisekostenbeihilfe wurde neu ge-

regelt, um es Betroffenen zu ermöglichen, nach einer Tat zu schwer verletzten nahen An-

gehörigen reisen bzw. die Überführung getöteter naher Angehöriger veranlassen zu kön-

nen. Zudem wurden Pauschalen für die Teilnahme an einem Strafprozess als Nebenkläge-

rin oder Nebenkläger mitaufgenommen.  

Die Härteleistung wird aus Billigkeit gewährt und hat den Charakter einer Soforthilfe für 

das Opfer. Ein Rechtsanspruch des Opfers besteht nicht. Grundsätzlich wird die Härteleis-

tung nur auf Antrag gewährt. Das Antragsformular ist abrufbar unter www.bundesjustiz-

amt.de. Der Antrag ist zu richten an das Bundesamt für Justiz, Referat III 2, 53094 Bonn. 

In dem Antrag sind – für den Fall, dass eine Härtezahlung gewährt wird – Ersatzansprüche 

gegen die Täterin oder den Täter an das Bundesamt für Justiz abzutreten, da die Härte-

leistung im Regelfall nicht zusätzlich zu etwaigen Schmerzensgeldzahlungen gewährt wird. 

Weiterführende Informationen enthält das „Merkblatt zur Härteleistung für Opfer extremisti-

scher Übergriffe“, das auf der Internetseite des Bundesamtes für Justiz (Suchbegriff: Merk-

blatt Härteleistungen) abrufbar ist.    

2. Richtlinie zur Zahlung von Unterstützungsleistungen für durch terroristische 

und extremistische Taten wirtschaftlich Betroffene  

Nach der zum 1. August 2020 in Kraft getretenen Richtlinie zur Zahlung von Unterstüt-

zungsleistungen für durch terroristische und extremistische Taten wirtschaftlich Betroffene 

aus dem Bundeshaushalt können selbständig tätige Personen, kleine Unternehmen und in 

Einzelfällen auch Einrichtungen Unterstützungsleistungen zum Ausgleich materieller Schä-

den erhalten, wenn ihre Betriebsstätte oder Räumlichkeit Tatort eines Anschlags geworden 

ist, bei dem Menschen getötet worden sind oder hätten getötet werden können.  

Mit der neuen Richtlinie soll berücksichtigt werden, dass Orte, an denen Menschen zu 

Tode gekommen sind oder zu Tode hätten kommen können, in der Folgezeit oftmals ge-

mieden werden, was erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Bisher konnten 

Sach- und Vermögensschäden, die bei einer terroristischen oder extremistischen Tat ent-

standen sind, nicht oder nur in wenigen Einzelfällen innerhalb der (gesetzlichen) Hilfesys-

teme entschädigt werden. Es ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität, den Betroffenen nun 

auch im Falle von erheblichen wirtschaftlichen Folgewirkungen eine finanzielle Unterstüt-

zung zukommen zu lassen. 

http://www.bundesjustizamt.de/
http://www.bundesjustizamt.de/
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Die Unterstützungsleistungen werden als einmalige Pauschale ausgezahlt und nur auf An-

trag gewährt. Das Antragsformular ist abrufbar unter www.bundesjustizamt.de. Der Antrag 

ist zu richten an das Bundesamt für Justiz, Referat III 2, 53094 Bonn.  

Weiterführende Informationen enthält das „Merkblatt zur Auszahlung von Unterstützungs-

leistungen zum Ausgleich materieller Schäden für durch terroristische oder extremistische 

Taten wirtschaftlich Betroffene“ (Suchbegriff: Merkblatt Unterstützungsleistung). 

VII. Ergänzendes Hilfesystem für Opfer sexuellen Missbrauchs – Fonds sexueller 

Missbrauch 

Abgeleitet aus den Empfehlungen des Abschlussberichtes des Runden Tisches „Sexueller 

Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen 

Einrichtungen und im familiären Bereich“ wurde 2013 das sogenannte Ergänzende Hilfe-

system für die Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch ins Leben gerufen. Das Ergän-

zende Hilfesystem – familiärer Bereich will Betroffenen helfen, die in Kindheit oder Jugend 

sexuellen Missbrauch erlitten haben und noch heute darunter leiden. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führt den Fonds Sexuel-

ler Missbrauch weiter. Betroffene sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter im fa-

miliären Bereich sollen weiterhin niedrigschwellige, bedarfsgerechte und zeitnahe Hilfen 

erhalten. Anträge auf Hilfeleistungen aus dem ergänzenden Hilfesystem können weiter an 

die Geschäftsstelle des Fonds Sexueller Missbrauch in Berlin gestellt werden. Die Postan-

schrift lautet Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Referat 505 - Ge-

schäftsstelle FSM, Auguste-Viktoria-Straße 118, 14193 Berlin. Weitere Informationen sind 

zu finden unter www.fonds-missbrauch.de.

http://www.bundesjustizamt.de/
https://www.fonds-missbrauch.de/#FSM
http://www.fonds-missbrauch.de/
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5. Teil: Kriminalpräventionsmaßnahmen in Schleswig-Holstein 

Dieser Teil widmet sich den kriminalpräventiven Maßnahmen in Schleswig-Holstein. In 

den einleitenden Ausführungen zum Begriff der Kriminalprävention ist bereits ausführ-

lich dargelegt worden, dass Kriminalprävention schon weit vor der Strafverfolgung und 

Strafjustiz ansetzt und weit darüber hinausgeht. Konkret spricht man von primärer, se-

kundärer und tertiärer Prävention. Die primäre Prävention zielt darauf ab, den allgemei-

nen Entstehungsbedingungen von Kriminalität in der Gesellschaft entgegenzuwirken. 

Die sekundäre Prävention setzt sich die Reduzierung tatbegünstigender Faktoren – so-

wohl bei potentiellen Täterinnen und Tätern als auch bei potentiellen Opfern – zum Ziel. 

Die tertiäre Prävention beschäftigt sich mit Maßnahmen, die eine erneute Straffälligkeit 

verhindern sollen.  

Für die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen bedarf es nicht nur finanzieller Mittel. 

Ebenso notwendig ist das Engagement vieler staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtun-

gen. Eine Beschränkung der Darstellung auf die Präventionsarbeit staatlicher Einrich-

tungen ist nahezu unmöglich, denn zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Einrich-

tungen bestehen eine enge Zusammenarbeit, Kooperation und Vernetzung. 

Vernetzungen ermöglichen durch die Beteiligung verschiedener Professionen einen 

multiperspektivischen Blick auf die Ursachen der Kriminalität und geben die Möglichkeit 

eines umfassenderen Problemlösungsansatzes. Eine weitere Bedeutung kommt dem 

fachlichen Austausch zu, der beispielsweise auch in Form von Arbeitsgemeinschaften 

realisiert werden kann. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend beispielhaft einige 

praktische Beispiele aus der Vernetzungsarbeit und zum fachlichen Austausch in 

Schleswig-Holstein dargestellt (A. und B.). Darüber hinaus soll mit der beispielhaften 

Darstellung einiger Verbände, Institute und Vereine (C.) ein Einblick in die Präventions-

arbeit gegeben werden, die über die Arbeit der einzelnen Einrichtung hinausgeht. Ver-

bände fungieren häufig als Sprachrohr für die bei ihnen angeschlossenen Einrichtun-

gen. Sie geben den einzelnen Einrichtungen eine öffentliche und politische Stimme. Ziel 

der Ausführungen ist allein, einen Eindruck von den schleswig-holsteinischen Struktu-

ren zu vermitteln und die Komplexität einer wirkungsvollen Präventionsarbeit aufzuzei-

gen.  

Die Arbeit anderer Einrichtungen soll dadurch keineswegs geschmälert werden. Die 

Präventionsangebote, Opferunterstützungsangebote etc. einer jeden einzelnen Einrich-

tung sind unverzichtbare Bausteine im schleswig-holsteinischen Unterstützungssystem. 
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Nur durch die Arbeit aller Einrichtungen kann in einem Land wie Schleswig-Holstein ein 

möglichst flächendeckendes Angebot an Unterstützungsmaßnahmen bereitgestellt wer-

den.  

Zur Veranschaulichung werden auch konkrete Präventionsmaßnahmen dargestellt (D.). 

Entsprechend ihrer Bedeutung nehmen die Angebote für junge Menschen im Bereich 

der primären Prävention einen breiten Raum ein. Durch verschiedene Angebote – ei-

nige von ihnen sind exemplarisch dargestellt – kann eine unterstützende Wertevermitt-

lung erfolgen. Toleranz, Respekt, Solidarität, Empathie wie auch die Förderung eines 

selbstbewussten und kritischen Denkens sind wichtig für die Entwicklung einer reifen 

Persönlichkeit. Sie begünstigen ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft. Ne-

ben den Präventionsmaßnahmen im schulischen Bereich werden zahlreiche Präventi-

onsaktivitäten in bestimmten Kriminalitätsbereichen dargestellt, die auch ein Beleg dafür 

sind, dass hinter erfolgreichen Präventionsprojekten häufig eine Kooperation mehrerer 

Akteure steht. 

Die tertiäre Prävention knüpft an die Begehung von Straftaten an und hat ebenfalls eine 

große Spannweite. In diesem Bereich steht zum einen die staatsanwaltschaftliche Tä-

tigkeit im Fokus (E.). Im Bereich der Staatsanwaltschaften sind zahlreiche organisatori-

sche Maßnahmen getroffen worden, die auf die Verbesserung einer effektiven Strafver-

folgung und auf eine stärkere Beachtung der Belange der Opfer im Strafverfahren ab-

zielen. 

Zum anderen widmen sich die nachfolgenden Abschnitte (F. bis K.) den Maßnahmen, 

die im Schwerpunkt auf eine Resozialisierung von Straftäterinnen und Straftätern ge-

richtet sind, um eine Rückfallgefahr zu minimieren. 

Viele der exemplarisch vorgestellten Präventionsmaßnahmen verdeutlichen,  

 dass das Spektrum von Präventionsarbeit breit angelegt ist,  

 dass Prävention nicht nur die schutzbedürftigen Betroffenen (z. B. Kinder und Ju-

gendliche) in den Blick nehmen, sondern auch das soziale Umfeld einbeziehen 

muss,  

 dass Kooperation und Vernetzung in der Präventionsarbeit eine hohe Bedeutung 

haben. 
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A.  Netzwerke und Vernetzungsarbeit  

I. Landespräventionsrat (LPR) Schleswig-Holstein21 

Im Oktober 1990 erfolgte auf der Basis von Kabinettsbeschlüssen der Landesregierung 

die Gründung des ehemaligen „Rates für Kriminalitätsverhütung“ (heute: Landespräven-

tionsrat).  

Orientiert an Strukturen der Kriminalprävention insbesondere in skandinavischen Län-

dern war dabei der ressortübergreifende Ansatz handlungsleitend, aufbauend auf der 

Erkenntnis, dass im Rahmen einer effektiven Kriminalprävention neben den „klassi-

schen“ Sicherheitsbehörden auch andere Gesellschaftsbereiche wie Bildung, Jugend-

schutz etc. miteinzubeziehen sind. 

Die Verknüpfung der Arbeit verschiedener Professionen, wie z. B. von Schule, Sozialar-

beit und Polizei, bietet die große Chance, die Effektivität von Präventionsprogrammen 

und -projekten wesentlich zu steigern, etwa im Bereich von Gewaltprävention an Schu-

len. 

Der LPR hat die Aufgabe, die Entwicklung der Kriminalität und ihre Bedingungen zu 

analysieren und zu erörtern, die Landesregierung in kriminalpolitischen Fragen zu bera-

ten und ihr entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen 

zu vermitteln. Er soll Initiativen zur Kriminalitätsprävention anregen, unterstützen und 

auswerten und führt all diejenigen Fachleute und Akteure zusammen, deren Erkennt-

nisse und Erfahrungen für die Erarbeitung von Präventionskonzepten nutzbar zu ma-

chen sind bzw. die zu deren Umsetzung beitragen können.  

Durch den LPR werden Kriminalitätsphänomene aufgegriffen und mit dem Ziel analy-

siert, kriminalpräventive Konzepte für Gebietskörperschaften, Institutionen und Einrich-

tungen zu erstellen.  

Ziel des LPR ist die Reduzierung der Kriminalität und ihrer Folgen in Schleswig-Hol-

stein, um dadurch die objektive Sicherheitslage zu verbessern und das Sicherheitsge-

fühl der Bevölkerung zu erhöhen. Den organisatorischen Rahmen dazu bilden die Kom-

mission, gebildet aus den Ministerinnen und Ministern der Ressorts Inneres, Justiz, Bil-

dung und Soziales, sowie die Geschäftsführung und die Arbeitsgruppen.  

Die Struktur des ressortübergreifenden Ansatzes soll auch auf kommunaler Ebene 

durch die Gründung der kommunalpräventiven Räte umgesetzt werden, wobei der LPR 

                                            
21 Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein hieß bis Ende 2016 „Rat für Kriminalitätsverhütung“. 
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bei der Gründung unterstützt. Im Rahmen der fachlichen Begleitung der bisher gegrün-

deten lokalen Räte findet ein Informationsaustausch zu Handlungsbedarfen auf der 

kommunalen Ebene statt, die ggf. in landesweite, durch den LPR initiierte bzw. koordi-

nierte Präventionsvorhaben einfließen. Umgekehrt können vom LPR Hinweise auf be-

reits bestehende Präventionsmaßnahmen auf Landesebene oder erfolgreiche Projekte 

anderer kommunaler Präventionsräte gegeben werden. Die Aktivitäten des LPR in Rich-

tung der kommunalen Ebene wurden in der Vergangenheit in der Form weiter ausge-

baut, als dass für die Koordinierung der Belange der Kommunalen Prävention im Jahre 

2018 beim LPR eine zusätzliche Stelle eingerichtet worden ist, um kontinuierlich Unter-

stützung und Beratung leisten zu können.  

Zusammen mit dem an den LPR angesiedelten Landesdemokratiezentrum werden zwei 

wesentliche Landesprogramme umgesetzt: 

 das Landesprogramm zur Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämp-

fung sowie 

 das Landesprogramm zur Vorbeugung und Bekämpfung von religiös motiviertem 

Extremismus. 

Weitere Informationen zum LPR und seiner Arbeit finden sich unter www.kriminalprä-

vention-sh.de. 

II.  Das Landesdemokratiezentrum (LDZ) Schleswig-Holstein 

Das Landesdemokratiezentrum (LDZ) ist aus der vorherigen Landeskoordinierungs-

stelle gegen Rechtsextremismus hervorgegangen. Es bündelt die Ressourcen der Bun-

des- und Landesprogramme in den Bereichen Extremismusprävention und -intervention 

sowie Demokratieförderung. Das LDZ wird über das Bundesprogramm „Demokratie le-

ben!“ gefördert und koordiniert die o. g. Landesprogramme. Schwerpunkte der Extre-

mismusprävention liegen auf den Phänomenbereichen Rechtsextremismus, Religiös 

motivierter Extremismus sowie anderen demokratie- und rechtsstaatsfeindlichen Phäno-

menen. Das LDZ ist darüber hinaus auch Ansprechpartner für die schleswig-holsteini-

schen Akteure im Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (ZdT) – ein Bun-

desprogramm zur Stärkung demokratischer Teilhabe und gegen Extremismus. 

Das LDZ engagiert sich gemeinsam mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen und staat-

lichen Akteuren in einem stetig wachsenden Netzwerk aktiv für Demokratie und gegen 

http://www.kriminalprävention-sh.de/
http://www.kriminalprävention-sh.de/
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extremistische Erscheinungen. Kern der Tätigkeit des LDZ ist die Förderung, Koordinie-

rung und Vernetzung von Angeboten und Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie 

und Vielfalt sowie zur Extremismusprävention in Schleswig-Holstein. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt auf der Koordinierung und Ausgestaltung der landesweiten Bera-

tungsangebote in den unterschiedlichen Phänomenbereichen. Diese Beratungsange-

bote unter zivilgesellschaftlicher Trägerschaft verfolgen das Ziel, einerseits über For-

men des Extremismus und der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit aufzuklären 

und Fortbildungen dazu anzubieten, andererseits aber auch, Betroffene rechter Gewalt 

zu stärken und zu begleiten sowie Menschen zu unterstützen, die sich von extremisti-

schen und menschenfeindlichen Strukturen lösen möchten. 

Verschiedene Fach- und Informationsstellen sowie Modellprojekte im Themenfeld berei-

chern mit ihren Initiativen dieses Netzwerk (vgl. auch D. VI. und VII. in diesem Teil). 

Die Beratungs-, Fach- und Informationsstellen im Überblick:  

 Fachstelle für Demokratiepädagogik, 

 Regionale Beratungsteams gegen Rechtsextremismus, 

 Beratung Betroffener rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt, 

 Ausstiegs- und Distanzierungsberatung aus dem rechtsextremen Spektrum, 

 Präventions- und Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus, 

 Landesweite Fachstelle Linke Militanz und Protestbewegungen, 

 Fach- und Informationsstelle Türkischer Ultranationalismus, 

 Fachstelle Liberi – Aufwachsen in salafistisch geprägten Familien, 

 Landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus. 

Die Beratungsangebote richten sich beispielsweise an Eltern und Angehörige, Lehr- 

und Fachkräfte, Institutionen, Kommunen, Betroffene sowie Ausstiegs- und Distanzie-

rungswillige aus und von extremistischen Szenen. Oberstes Ziel ist es, die Ratsuchen-

den in die Lage zu versetzen, extremistische Bedrohungen zu erkennen, einzuschätzen 

und Probleme eigenständig zu lösen. Ein weiteres Ziel der Angebote ist es, zivilgesell-

schaftliches Engagement vor Ort zu fördern. Adressatinnen und Adressaten der Ange-

bote sind folglich nicht nur einzelne Ratsuchende, sondern die gesamte Öffentlichkeit. 

Weitere Informationen zum LDZ, seiner Arbeit, seinen Beratungs-, Fach- und Informati-

onsstellen sowie aktuellen Modellprojekten im Land finden sich unter www.ldz-sh.de. 

http://www.ldz-sh.de/
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III. Kooperations- und Interventionskonzept bei häuslicher Gewalt 

Häusliche Gewalt umfasst physische und psychische Gewalt, die zwischen erwachse-

nen Menschen stattfindet. Sie richtet sich überwiegend gegen Frauen, aber durch das 

direkte oder indirekte Miterleben sind auch Kinder von häuslicher Gewalt mitbetroffen. 

Um diese Form der Gewalt wirksam einzudämmen, genügt es nicht, sie allein mit Mit-

teln des Strafrechts zu bekämpfen oder ihre Opfer jeweils im Einzelfall zu beraten. Dazu 

bedarf es vielmehr eines Ansatzes, der Sanktion, Prävention und Opferschutz miteinan-

der verbindet. Dies geschieht in Schleswig-Holstein durch das Kooperations- und Inter-

ventionskonzept gegen häusliche Gewalt (KIK). 

Innerhalb des KIK stimmen insbesondere folgende Einrichtungen und Behörden ihre Ar-

beit aufeinander ab: Die Frauenfachberatungsstellen und Frauenhäuser, die die Opfer 

häuslicher Gewalt unterstützen, die Polizei, die zu Einsätzen bei häuslicher Gewalt ge-

rufen wird, die Staatsanwaltschaft, der die strafrechtliche Ermittlungsarbeit obliegt, die 

Jugendhilfe, die über das Kindeswohl wacht, und Einrichtungen der Täterarbeit, in de-

nen die Personen, die häusliche Gewalt ausgeübt haben, gewaltfreie Konfliktlösungen 

erlernen sollen. Zur Umsetzung sind in allen Kreisen und kreisfreien Städten regionale 

Koordinatorinnen bestellt, die regelmäßig Runde Tische einberufen und das Zusam-

menwirken der unterschiedlichen Kooperationspartner koordinieren. 

In der so aufgestellten Interventionskette zu häuslicher Gewalt kommt der ersten 

Schnittstelle zwischen Polizei und Frauenfacheinrichtung eine besondere Bedeutung 

zu. Nach einer polizeilichen Wegweisung übermittelt die Polizei gemäß § 201a LVwG 

die Daten der gefährdeten Person an eine anerkannte § 201a LVwG-Beratungsstelle. 

Diese nimmt innerhalb von 24 Stunden nach der Wegweisung mit der gefährdeten Per-

son Kontakt auf und bietet an, weitere Handlungsschritte gemeinsam zu entwickeln 

(siehe hierzu C. im 4. Teil und B. VIII. 1. im 6. Teil).  

IV. Netzwerk Medienkompetenz – Jugendmedienschutz und Förderung der Me-

dienkompetenzvermittlung 

Eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

ist die Erhöhung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Eltern, Lehrkräf-

ten sowie Erzieherinnen und Erziehern.  

Aus diesem Grund hat sich das „Netzwerk Medienkompetenz“ zum Ziel gesetzt, die 

vielfältigen Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz zu bündeln und damit allen 

Einwohnerinnen und Einwohnern Schleswig-Holsteins die Möglichkeit zu eröffnen, ein 
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angemessenes Maß an Medienkompetenz zu erwerben. Mitglieder des Netzwerks Me-

dienkompetenz Schleswig-Holstein sind die Aktion Kinder- und Jugendschutz Schles-

wig-Holstein, die Büchereizentrale des Büchereivereins Schleswig-Holstein, die Film-

werkstatt der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, das Institut für Qualitätsent-

wicklung an Schulen, der Landesjugendring, der Landespräventionsrat, der Landesver-

band der Volkshochschulen, der LAK Medien der Medienzentren, die Medienanstalt 

Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH), das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Ju-

gend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, das Ministerium für Bil-

dung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, der Offene Kanal 

Schleswig-Holstein, die Staatskanzlei, das Unabhängige Landeszentrum für Daten-

schutz, der Landesbeauftragte für politische Bildung und die Verbraucherzentrale 

Schleswig-Holstein.  

Zentrales Anliegen des Netzwerks Medienkompetenz ist die Vernetzung der regionalen 

und landesweit tätigen Akteure der Medienkompetenzvermittlung durch Regionaltagun-

gen und die Durchführung eines jährlichen landesweiten Medienkompetenztages 

(www.medienkompetenz-sh.de) mit mehr als 500 Teilnehmenden, die sich bei drei Vor-

trägen, 20 Workshops, zwölf Themenbörsen und einer begleitenden Messe mit 40 Aus-

stellern über aktuelle Entwicklungen in der Medienpädagogik informieren können. 

In dem vom Offenen Kanal Schleswig-Holstein getragenen Projekt „ElternMedienLot-

sen“, das durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senio-

ren gefördert wird, führen auf Anfrage von Schulen und Kindertagesstätten in der Medi-

enkompetenzvermittlung und im Jugendmedienschutz fortgebildete Personen Eltern-

abende zu allen Medienthemen durch, die Erwachsenen Orientierung in der virtuellen 

Vielfalt bieten. Die außerunterrichtliche Medienbildung wird zudem durch die von der 

Landesregierung seit 2017 jährlich zur Verfügung gestellten 350.000,- Euro zur Medien-

kompetenzförderung gestärkt.  

Die Stärkung der Medienkompetenz wird ergänzt von Maßnahmen zum gesetzlichen 

Jugendmedienschutz, die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 

und Senioren sowie der MA HSH wahrgenommen werden. 

Der MA HSH obliegt nach § 38 Absatz 1 Medienstaatsvertrag Hamburg/Schleswig-Hol-

stein (MStV HSH) die Aufsicht über unzulässige Angebote und über den Jugendschutz 

nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). Neben der Aufsicht über die 

http://www.medienkompetenz-sh.de/
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von ihr zugelassenen privaten Fernseh- und Radioprogramme liegt ein wichtiger 

Schwerpunkt beim Jugendschutz im Internet.  

Ein Teil der Prüffälle wird von jugendschutz.net, der gemeinsamen Stelle der Länder 

und Landesmedienanstalten für den Jugendschutz im Internet, aufgegriffen und an die 

MA HSH herangetragen, die auch eigene Recherchen durchführt, Beschwerden von In-

ternetnutzerinnen und -nutzern prüft und Hinweisen von Fachstellen oder anderen Me-

dienanstalten nachgeht. Erfolgt nach einem Hinweis an den Anbieter keine Nachbesse-

rung des Internetangebots, wird ein Prüfverfahren der Kommission für Jugendmedien-

schutz (KJM) eingeleitet. Fälle, die zugleich das Strafrecht berühren, gibt die MA HSH 

zunächst an die zuständige Staatsanwaltschaft ab. Stellt die KJM einen Verstoß gegen 

die medienrechtlichen Vorschriften des JMStV fest, spricht die MA HSH je nach 

Schwere des Verstoßes eine förmliche Beanstandung aus, verhängt ein Bußgeld gegen 

den Anbieter und setzt diese Maßnahmen durch. 

Im Jahr 2019 überprüfte die MA HSH insgesamt 497 Telemedienfälle unzulässiger bzw. 

jugendbeeinträchtigender Internetangebote. Es handelte sich vorwiegend um Angebote 

mit pornographischen Darstellungen ohne ausreichenden Zugangsschutz und mit ent-

wicklungsbeeinträchtigenden Darstellungen. Andere Prüffälle zählten zur Kategorie 

„Extremismus“ mit unzulässigen und strafrechtlich relevanten Inhalten. Es handelte sich 

um Angebote, die den Holocaust leugneten, verharmlosten, zum Hass gegen be-

stimmte Bevölkerungsgruppen aufstachelten oder Kennzeichen verfassungswidriger Or-

ganisationen enthielten.  

Beispielhafte Darstellungen von Prüffällen der MA HSH sind in der Online-Broschüre 

„Hingucker“ unter www.ma-hsh.de nachzulesen. Gemeinsam mit allen Medienanstalten 

führte die MA HSH im Jahr 2020 die Schwerpunktanalyse "Alternative Medien und In-

fluencer als Multiplikatoren von Hass, Desinformation und Verschwörungstheorien" 

durch. 

V. Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein 

Der paritätische Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V. ist der Zusammenschluss 

freier gemeinwohlorientierter Initiativen, Vereine, Stiftungen und Gesellschaften in 

Schleswig-Holstein. Die rund 500 Mitgliedsorganisationen mit ihren mehr als 50.000 eh-

ren- und hauptamtlich Tätigen sind in allen Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit aktiv. 

Die Mitgliedsorganisationen sind in ihrem Handeln autonom und dabei gleichzeitig im 

Paritätischen gemeinsamen Zielen verpflichtet. Diese bringen zum Teil ihre Expertise 

http://www.ma-hsh.de/
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aus anderen Bereichen der Sozialen Arbeit ein. So entsteht unter dem Dach des Paritä-

tischen stets ein schlüssiges Bild der Situation „vor Ort“.  

Direkte eigene Leistungen erbringt der Paritätische nur in geringem Umfang, z. B. mit 

der Stiftung Opferschutz. Als freier Wohlfahrtsverband ist es vorrangig seine Aufgabe, 

die Arbeit seiner Mitgliedsorganisationen zu sichern und zu unterstützen sowie auf sozi-

alpolitische Entwicklungen Einfluss zu nehmen. 

Für einen effizienten Opferschutz in Schleswig-Holstein erbringt der Paritätische vor al-

lem Netzwerkleistungen. So sorgt der Verband durch seine konkurrenzfreie Position für 

ein inhaltliches Zusammentreffen und Zusammenwirken aller Netzwerkakteure. 

Darüber hinaus ist der Paritätische landesweit in verschiedenen Gremien vertreten. 

Hierzu gehören unter anderem der Runde Tisch Opferschutz, die Steuerungsgruppe 

Restorative Justice, die Steuerungs- und Projektgruppe Übergangsmanagement (für die 

Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege), der Landesbeirat für soziale Straf-

rechtspflege sowie der Landesfrauenrat und Beirat der Frauenfacheinrichtungen. 

Nähere Informationen sind der Homepage unter www.paritaet-sh.de zu entnehmen. 

VI.  „Runder Tisch“ der Opferhilfeorganisationen 

Der von dem für Justiz zuständigen Ministerium im Jahre 2008 ins Leben gerufene 

„Runde Tisch“ der Opferhilfeorganisationen hat sich als dauerhafte Institution bewährt. 

In den seit 2011 zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen erlangt das Justizministerium 

von den beteiligten Organisationen und Gruppen Einblicke in die Notwendigkeiten und 

Wünsche opferorientierter Basisarbeit. Diese Erkenntnisse sind für die Weiterentwick-

lung und Optimierung von Opferschutz- und -hilfemaßnahmen von Bedeutung. Zudem 

wird der „Runde Tisch“ von den Opferhilfeorganisationen als Forum genutzt, um Prob-

lemstellungen zu formulieren und der Politik Anregungen für die weitere Verbesserung 

des Opferschutzes und der Opferhilfe zu geben. Nicht zuletzt lassen sich die Beteiligten 

durch das Ministerium über aktuelle Gesetzgebungsverfahren und politische Entwick-

lungen unterrichten. Ständige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Runden Ti-

sches“ sind insbesondere der WEISSER RING e. V., contra – Fachstelle gegen Frauen-

handel in Schleswig-Holstein, der Deutsche Kinderschutzbund – Landesverband 

Schleswig-Holstein, das Kinderschutz-Zentrum Kiel, der Paritätische Wohlfahrtsverband 

Schleswig-Holstein e. V., die LAG Autonome Frauenhäuser, der Landesverband Frau-

enberatung Schleswig-Holstein (LFSH), ZEBRA – Zentrum für Betroffene rechter An-

http://www.paritaet-sh.de/
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griffe e. V. , der Frauennotruf Kiel e. V., Präventionsbüro PETZE, sowie – seit ihrer Er-

nennung bzw. Einrichtung zum 1. Juli 2020 – auch die Opferschutzbeauftragte des Lan-

des und die im Ministerium für Justiz eingerichtete Zentrale Anlaufstelle für Opfer von 

Straftaten und deren Angehörige (siehe hierzu B. I. und II. im 6. Teil).  

 

B. Arbeitsgemeinschaften 

I.  Landesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren Kiel, Lübeck und 

Westküste und Ostholstein/Segeberg 

In Schleswig-Holstein gibt es vier Kinderschutz-Zentren an sechs Standorten in Kiel, 

Lübeck, an der Westküste (Husum und Heide) und in Ostholstein-Segeberg. Das Land 

Schleswig-Holstein fördert die vier Kinderschutz-Zentren mit jährlich je 114.000,- Euro.  

Kinderschutz-Zentren sind Facheinrichtungen, die mit hoher fachlicher Kompetenz an 

der Vermeidung bzw. an der Lösung von Kinderschutzfällen arbeiten. Ein Team von er-

fahrenen Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Pädagoginnen und Pädagogen 

macht betroffenen Kindern und Jugendlichen, ihren Bezugspersonen sowie professio-

nellen Helferinnen und Helfern aus der Jugendhilfe, psychosozialen Diensten, Schulen 

und anderen Hilfesystemen vielfältige Angebote in Form von Beratung und Therapie, 

akuter Krisenintervention, Fachberatung gemäß §§ 8a und 8b SGB VIII, Supervision für 

Facheinrichtungen, regionale Fort- und Weiterbildungsangebote und Informationsveran-

staltungen zum Thema Kinderschutz. Auch die Information der Öffentlichkeit (Politik und 

Medien) und die enge Kooperation mit anderen in diesem Bereich tätigen Institutionen 

und Beratungsstellen ist ein wichtiger Teil der Arbeit der Kinderschutz-Zentren.  

Die Sicherung und Optimierung der Qualität dieser Angebote wird durch den fachlichen 

Austausch innerhalb der Arbeitsgemeinschaft gewährleistet. 

Nähere Informationen zu den einzelnen Kinderschutz-Zentren sind abrufbar unter 

www.kinderschutz-zentrum-kiel.de  

www.kinderschutz-zentrum-luebeck.de  

www.dw-husum.de/einrichtung/kinderschutzzentrum-westkueste   

www.kinderschutz-zentrum-ohse.de. 

http://www.kinderschutz-zentrum-kiel.de/
http://www.kinderschutz-zentrum-luebeck.de/
http://www.dw-husum.de/einrichtung/kinderschutzzentrum-westkueste
http://www.kinderschutz-zentrum-ohse.de/
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II. Landesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Prozessbegleitung in Schleswig-

Holstein 

Die Landesarbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss der Prozessbegleiterinnen 

und -begleiter, die als zertifizierte und trägergebundene Fachkräfte für besonders 

schutzbedürftige Betroffene eine intensive Form der Zeuginnen- und Zeugenbegleitung, 

die psychosoziale Prozessbegleitung, anbieten. Die Ziele der psychosozialen Prozess-

begleitung sind es, Ängste abzubauen und Belastungen im Zusammenhang mit dem 

Strafverfahren zu reduzieren, um so die Gefahr einer sekundären Schädigung zu ver-

hindern. 

Ziele der Landesarbeitsgemeinschaft in Schleswig-Holstein sind:  

 die Förderung des fachlichen Austausches der Prozessbegleitung, 

 die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Prozessbegleitung, 

 die Organisation von internen Fortbildungen und Fallintervisionen, 

 die Förderung der Kooperation mit allen am Strafverfahren beteiligten Berufsgrup-

pen und 

 die Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung des Angebots. 

Zugleich versteht sich die Landesarbeitsgemeinschaft als Interessenvertretung der Pro-

zessbegleiterinnen und -begleiter gegenüber der Verwaltung, der Politik und der fach-

spezifischen Öffentlichkeit. 

Zweimal jährlich finden Treffen der Landesarbeitsgemeinschaft statt. Zu diesen werden 

bei Bedarf Gäste anderer Berufsgruppen sowie zur Vertiefung von Fachthemen Referie-

rende eingeladen. Die Landesarbeitsgemeinschaft wählt alle zwei Jahre eine Spreche-

rin oder einen Sprecher. 

III. Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Frauenhäuser Schleswig-Holstein 

und Landesarbeitsgemeinschaft der trägergebundenen Frauenhäuser in 

Schleswig-Holstein 

Beide Landesarbeitsgemeinschaften (LAG der Autonomen Frauenhäuser: 13 Frauen-

häuser, LAG der trägergebundenen Frauenhäuser: drei Frauenhäuser) sind Zusam-

menschlüsse von Frauenhäusern, die von Gewalt bedrohten oder betroffenen Frauen 

und Kindern einen anonymen Schutz- und Zufluchtsort bieten. Diese Landesarbeitsge-

meinschaften  
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 ermöglichen einen landesweiten fachlichen Informationsaustausch, 

 bieten die Grundlage, gemeinsam zum Thema Gewalt gegen Frauen, Mädchen und 

Jungen zu reflektieren, sich zu positionieren und die Frauenhausarbeit weiter zu 

entwickeln, 

 gewährleisten Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zur Interessenvertretung auf Landes- 

und Bundesebene und 

 setzen sich für gesellschaftliche Bedingungen ein, unter denen Frauen, Mädchen 

und Jungen gestärkt werden und Benachteiligungen entgegengewirkt wird. 

Darüber hinaus dienen die Sprecherinnen als Schnittstelle zwischen den Frauenhäu-

sern und dem Ministerium für Gleichstellung, leiten Informationen weiter und bündeln 

die Rückmeldungen der einzelnen Frauenhäuser. 

 

C. Verbände, Institute und Vereine 

I.  Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein 

Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) ist eine Ein-

richtung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-

Holstein. Die Arbeit des IQSH verfolgt das Ziel, Schulen und Lehrkräfte zu unterstützen 

sowie Schülerinnen und Schüler möglichst optimal zu fördern und zu fordern. Hierbei 

stellt das Thema „Gesunde Schule/Sucht- und Gewaltprävention“ einen wichtigen Bau-

stein in der Umsetzung des in § 4 des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes (SchulG 

SH) normierten Bildungs- und Erziehungsauftrags an Schulen dar. In diesem Sinne 

führt das IQSH-Zentrum für Prävention zahlreiche Fortbildungsangebote, Maßnahmen 

und Projekte durch, um Lehrerinnen und Lehrern Methoden und Materialien an die 

Hand zu geben, mit denen sie ihren Schülerinnen und Schülern wichtige Lebenskompe-

tenzen erfolgreich vermitteln und positiv auf das Verhalten der Schülerschaft Einfluss 

nehmen können. Nähere Informationen sind abrufbar unter www.iqsh.de.  

II.  Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein e. V. 

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein e. V. besteht aus 

der Geschäftsstelle und 28 Kreis- und Ortsverbänden mit mehr als 3.000 Mitgliedern. 

Die Geschäftsstelle des Landesverbandes wird vom Land Schleswig-Holstein mit jähr-

lich 294.000,- Euro gefördert.  

http://www.iqsh.de/


Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3693 

102 

Der DKSB LV SH e. V. setzt sich insbesondere für den Schutz von Kindern vor Aus-

grenzung, Diskriminierung und Gewalt jeder Art, für soziale Gerechtigkeit für alle Kinder 

und die Umsetzung der Kinderrechte ein. Zu den Aktivitäten des DKSB LV SH e. V. ge-

hören Fort- und Weiterbildungen und Fachtage für Fachkräfte in den multiprofessionel-

len Bereichen des Kinderschutzes, Informations- und Fachveranstaltungen sowie Stel-

lungnahmen zu kinderschutzrelevanten Themen sowie die Beratung und Unterstützung 

der Orts- und Kreisverbände.  

Zu den Fachberatungsstellen des Kinderschutzbundes gehören die Kinderschutz-Zen-

tren in Kiel und Ostholstein-Segeberg und die Fachberatungsstelle in Neumünster. 

Nähere Informationen sind abrufbar unter www.kinderschutzbund-sh.de.  

III.  Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein  

Die Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein e. V. (AKJS) bietet als Fach-

stelle für Prävention praxisorientierte Fortbildungsangebote und Handlungsempfehlun-

gen zu allen Themenbereichen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, wie 

etwa Gewaltprävention, (Cyber-)Mobbing, Medienkompetenzvermittlung oder Rechts-

extremismusprävention. 

Zielgruppen der Fortbildungen, Projekte, Fachtagungen und praxiserprobten Hand-

lungsempfehlungen sind Fachkräfte aus der Jugendhilfe und von Kindertageseinrichtun-

gen, Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, aber auch Eltern. Peer-to-

Peer-Projekte, in denen ältere Jugendliche als Expertinnen und Experten in eigener Sa-

che jüngere schulen, sind vor allem im Bereich Medienkompetenzvermittlung fester Be-

standteil der Arbeit der AKJS. Sie koordiniert landesweit Präventionsprojekte wie 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ oder die Aktivitäten zum landesweiten 

Anti-Mobbing-Tag am 2. Dezember. 

Der von Mitgliedsverbänden getragene Verein wird vom Ministerium für Soziales, Ge-

sundheit, Jugend, Familie und Senioren institutionell gefördert. Er kooperiert mit Lan-

desinstitutionen, Kommunen, Schulen und freien Trägern. 

IV.  Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein 

Der Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein (LFSH) e. V. ist der Dachver-

band der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Schleswig-Holstein und hat sei-

nen Sitz in Kiel. Die Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe beraten und begleiten 

http://www.kinderschutzbund-sh.de/
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die betroffenen Mädchen und Frauen kostenfrei und auf Wunsch anonym. Der Landes-

verband verfolgt folgende Ziele: 

 Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft, 

Förderung der Chancengleichheit und Abbau von Diskriminierung und Gewalt,  

 Interessenvertretung und Außenvertretung der Mitgliedsorganisationen gegenüber 

Politik, Presse, Medien und gegenüber der Fachöffentlichkeit,  

 Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit durch Öffentlichkeits- und Medienar-

beit zum Thema sexuelle und häusliche Gewalt u. a., 

 Fortbildungen, 

 Erhalt und Weiterentwicklung professioneller, qualifizierter Unterstützungs- und Be-

ratungsangebote,  

 Förderung der Netzwerkarbeit mit relevanten Einrichtungen und Berufsgruppen auf 

Landes- und Bundesebene. 

Nähere Informationen sind der Homepage des Landesverbandes www.lfsh.de zu ent-

nehmen. 

V.  Präventionsbüro Petze und Petze-Institut für Gewaltprävention gGmbH 

Das mit Landesmitteln finanzierte Präventionsbüro Petze ist im Bereich der Prävention 

von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen aktiv. Neben dem Präventionsbüro 

Petze besteht das PETZE-Institut für Gewaltprävention gGmbH. Das Institut unterhält 

sich vorwiegend aus Eigen- und Drittmitteln und widmet sich weiteren Zielgruppen wie 

Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. Anfang 2021 ist 

das Präventionsbüro Petze in das PETZE-Institut integriert worden. 

Die Petze arbeitet meist nur indirekt mit Kindern und Jugendlichen. Der Schwerpunkt 

der Arbeit liegt in der Multiplikatorenbildung. Hierzu bietet die Petze Informationsveran-

staltungen, Fortbildungen, Informationstische und Aktionstage für Fachkräfte an Schu-

len an.  

Des Weiteren entwickelt die Petze Informationsmaterial für Schülerinnen und Schüler 

aller Altersstufen sowie Unterrichtsmaterial, mit dem die Prävention sexualisierter Ge-

walt in das Unterrichtsgeschehen integriert werden kann. In diesem Kontext sind auch 

die von der Petze entwickelten Wanderausstellungen zu erwähnen, die für alle Schulfor-

men einen altersangemessenen sensiblen Zugang zur Prävention von sexualisierter 

http://www.lfsh.de/
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und häuslicher Gewalt bieten. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter für Supervision und Einzelfallberatung zur Verfügung, wenn Übergriffe im schuli-

schen Umfeld stattgefunden haben. Petze erreicht mit all diesen Angeboten ca. 40.000 

Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrkräfte und Eltern pro Jahr.  

Nicht zuletzt macht die Petze durch zahlreiche weitere Aktivitäten wie Theaterprojekte 

und Tagungen immer wieder auf das Problem des sexuellen Missbrauchs aufmerksam 

und leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 

Nähere Informationen sind der Homepage der Petze unter www.petze-kiel.de zu ent-

nehmen. 

Neben dem Präventionsbüro Petze (in Trägerschaft des Frauennotrufs Kiel, zuständig 

für Schulen, gefördert vom MBWK, in Kooperation mit dem IQSH) gibt es das Petze-

Institut für Gewaltprävention gGmbH, das sich mit seinen Angeboten u. a. auf die Ju-

gendhilfe spezialisiert hat. Das Petze-Institut wird vom Ministerium für Soziales, Ge-

sundheit, Jugend, Familie und Soziales mit jährlich 128.500,- Euro gefördert. Es bietet 

folgende Maßnahmen an: 

 Präventionskonzepte für Kindertagesstätten und Kindertagespflege sowie Erzie-

hungsberechtigte in Schleswig-Holstein, 

 Präventionskonzepte für die Kinder- und Jugendarbeit sowie für ehrenamtlich Tätige 

im Freiwilligen Sozialen Jahr, Bundesfreiwilligendienst und für Jugendgruppenleitun-

gen, 

 Präventionskonzepte im Bereich Migration und junge Geflüchtete, 

 Präventionskonzepte im Bereich Schulsozialarbeit, Hort und offener Ganztag sowie 

 Präventionskonzepte für Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema sexuelle 

Übergriffe unter Drogeneinfluss. 

Die Maßnahmen beinhalten die Entwicklung, Anpassung und Umsetzung von Präventi-

onskonzepten zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt 

in Organisationen und Einrichtungen. Die organisations- bzw. zielgruppenspezifische 

Erarbeitung und Durchführung erfolgt mit verschiedenen Veranstaltungsformaten. Die 

regelmäßig vorgesehene Öffentlichkeitsarbeit erfolgt auf Fachveranstaltungen und mit 

zur Veröffentlichung geeigneten Materialien unter Nutzung gängiger Medien. Die zuletzt 

aufgeführte Maßnahme richtet sich direkt an Jugendliche und junge Erwachsene. Die 

für diese Zielgruppe und für das Thema geeigneten Workshop-Konzepte werden mit 

http://www.petze-kiel.de/
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Unterstützung von Jugendorganisationen und Jugendparlamenten, soweit vorhanden, 

erarbeitet.  

Nähere Informationen sind abrufbar unter www.petze-institut.de. 

VI.  Pro familia Schleswig-Holstein 

Der schleswig-holsteinische Landesverband pro familia ist ein selbständiger, gemein-

nütziger, konfessionell und parteipolitisch unabhängiger Verein und Träger von 13 Bera-

tungsstellen und acht spezialisierten Einrichtungen. Pro familia wurde 1952 in Kassel 

gegründet und ist heute die größte nichtstaatliche Organisation für Sexual-, Schwanger-

schafts- und Partnerschaftsberatung und Familienplanung in Deutschland. Das Spekt-

rum der pro familia Angebote gegen sexuelle und häusliche Gewalt ist breit: In den 

Fachberatungsstellen werden kindliche, jugendliche und erwachsene Opfer unterstützt, 

ihre Bezugspersonen beraten sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren qualifiziert. 

Daneben führt pro familia vielfältige sexualpädagogische Präventionsangebote in unter-

schiedlichen Institutionen durch. Auch die Arbeit mit Täterinnen und Tätern ist wesentli-

ches Element des Schutzes vor sexualisierter und häuslicher Gewalt: Täterinnen und 

Täter erhalten therapeutische Unterstützung, um delinquente Handlungsmuster zu stop-

pen und sozial angemessenes Verhalten zu erlernen.  

Nähere Informationen zu den vielfältigen Angeboten von pro familia sind der Homepage 

unter www.profamilia.de/sh zu entnehmen. 

VII.  WEISSER RING Schleswig-Holstein 

Der WEISSE RING ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsop-

fern und zur Verhütung von Straftaten. Der Landesverband Schleswig-Holstein hat rund 

3.000 Mitglieder.  

180 ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Opfern von jed-

weder Kriminalität und Gewalt unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Staatsange-

hörigkeit und politischer Überzeugung schnelle Hilfe. Sie nehmen sich Zeit für die Op-

fer, ebnen ihnen den Weg bei notwendig werdenden Behördengängen und zeigen indi-

viduelle Unterstützungsmöglichkeiten auf, damit diese schnell wieder Mut fassen und in 

ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes Leben zurückfinden können. 

Über die Hilfe im Einzelfall hinaus setzt sich der WEISSE RING gesellschaftspolitisch 

für die Stärkung der Opferrechte ein.  

http://www.petze-institut.de/
http://www.profamilia.de/sh
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Satzungsziel des WEISSEN RINGS ist zudem die Kriminalprävention. Hierzu gehört z. 

B. eine zielgerichtete Aufklärung besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen über ak-

tuelle Kriminalitätsphänomene ebenso wie eine enge strukturelle Zusammenarbeit mit 

anderen Beteiligten (z. B. mit der Polizei oder in den kriminalpräventiven Räten auf 

kommunaler oder Landesebene).  

Zur weiteren Information wird auf die Homepage des WEISSEN RINGS un-

ter www.schleswig-holstein.weisser-ring.de verwiesen. 

Die sog. Junge Gruppe des WEISSEN RINGS Schleswig-Holstein hat sich insbeson-

dere die Aufklärungsarbeit über Mobbing und Cybermobbing speziell unter Kindern und 

Jugendlichen zur Aufgabe gemacht. Weitere Informationen sind der Homepage un-

ter www.junge-gruppe-schleswig-holstein.schleswig-holstein.weisser-ring.de zu entneh-

men. 

Als „Lotse im Hilfeleistungssystem“ ebnet der WEISSE RING den Opfern von Kriminali-

tät und Gewalt den Weg bei notwendig werdenden Behördengängen und zeigt ihnen in-

dividuelle Unterstützungsmöglichkeiten auf. Das umfasst auch die Begleitung zu Termi-

nen bei Behörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht, wenn das Opfer dies 

wünscht.  

Darüber hinaus leistet der WEISSE RING auch finanzielle Unterstützung. Dies ge-

schieht in Form von Hilfeschecks für eine anwaltliche und/oder eine psychotraumatolo-

gische Erstberatung, aber auch durch eine je nach Bedarf erheblich weitergehende fi-

nanzielle Unterstützung in tatbedingten Notlagen. Allein im Jahr 2020 stellte der 

WEISSE RING Landesverband Schleswig-Holstein insgesamt 227.898,- Euro bereit.   

1.  Opfertelefon 

Das Angebot des WEISSEN RINGS umfasst auch ein kostenfreies Opfertelefon, das 

bundesweit unter der Nummer 116 006 täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr erreichbar ist. 

Geschulte ehrenamtliche Beraterinnen und Berater können über das Opfertelefon den 

Geschädigten Wege zur bestmöglichen Hilfe und Unterstützung aufzeigen. Dabei arbei-

ten die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater eng mit den Außenstellen des WEIS-

SEN RINGS zusammen, die bei Bedarf Opferhilfe vor Ort leisten.  

http://www.schleswig-holstein.weisser-ring.de/
http://www.junge-gruppe-schleswig-holstein.schleswig-holstein.weisser-ring.de/
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2.  NO STALK-App 

Der WEISSE RING stellt eine NO STALK-App zur Verfügung, die kostenlos im App-

bzw. Play-Store heruntergeladen werden kann. Mit der App können Betroffene von Stal-

king die Tathandlungen mit dem Smartphone beweiskräftig sichern und dokumentieren 

(Fotos, Videos, WhatsApp, Sprachnachrichten). Die so gesammelten Beweismittel wer-

den wie in einem Tagebuch gesammelt – auf einem geschützten Server in Deutschland. 

Die Aufnahmen des Stalking-Opfers werden sofort verschlüsselt und in ein sicheres Re-

chenzentrum in Deutschland übertragen. Die Daten der Vorfälle verbleiben nicht auf 

dem Handy und sind so vor dem Zugriff fremder Personen geschützt. Die gesammelten 

Beweise können nur über die Website www.nostalk.de mit dem persönlichen Code, den 

der App-Benutzer bei der Anmeldung erhalten hat, entschlüsselt und dann den Justiz-

behörden sowie der Polizei zur Verfügung gestellt werden. 

Informationen zur Installation der App für Ihr Smartphone sowie zur Bedienung der App 

und umfassende Infos zum Thema Stalking sind auf der Homepage www.nostalk.de zu 

finden. 

3.  Flyer 

Mit dem Flyer „Jeder kann Opfer werden! Wir sind an Ihrer Seite“ ermutigt der WEISSE 

RING alle Opfer einer Straftat, sich im Bedarfsfall Rat und Unterstützung zu suchen. 

Der Flyer informiert über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten, mit denen die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des WEISSEN RINGS Opfer einer Straftat unterstützen können. 

Speziell für Opfer von Nachstellungen (Stalking) hat der WEISSE RING den Flyer „Die 

unterschätzte Gewalt: Stalking“ herausgebracht. Neben Informationen zur Rechtslage 

und den Folgen solcher Taten, informiert der Flyer über mögliche Unterstützungsmaß-

nahmen für Opfer durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WEISSEN RINGS. 

 

D.  Konkrete Maßnahmen der primären und sekundären Prävention 

Eine erfolgreiche Kriminalprävention berücksichtigt verschiedene Ebenen und Aspekte, 

was durch die beispielhaft dargestellten Präventionsmaßnahmen dokumentiert wird. Die 

Präventionsmaßnahmen (Fachtagungen, Fortbildungen, Projekte, Ausstellungen etc.) 

richten sich zum einen an Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Institutio-

nen. Zum anderen ist neben der Sensibilisierung der Öffentlichkeit der Fokus auf eine 

stärkere Einbeziehung der Betroffenen gerichtet, insbesondere der Kinder und Jugendli-

chen, um deren Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Dabei arbeiten die Akteure im 

http://www.nostalk.de/
http://www.nostalk.de/
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Präventionsnetzwerk nicht nebeneinander, sondern zusammen. Die nicht abschlie-

ßende Aufzählung einzelner Präventionsmaßnahmen belegt, dass eine gelungene Prä-

vention nur durch eine intensive Zusammenarbeit bzw. Vernetzungsarbeit aller staatli-

chen und nicht-staatlichen Akteure erreicht werden kann. Auf diese Weise wird von al-

len Akteuren das umfassende Präventionsverständnis der Landesregierung getragen.  

I.  Prävention im schulischen Bereich 

1.  Ausrichtung der Strukturen in der Schule an den pädagogischen Zielen 

Die gesamte pädagogische Arbeit an Schulen beruht unter anderem auf einer Erzie-

hung zu gegenseitiger Rücksichtnahme, Achtung und Toleranz gegenüber Andersden-

kenden, zu gewaltfreier Lösung von Konflikten sowie zu sozialem Handeln (§ 4 Absatz 

2 und 4 Schulgesetz). Persönlichkeitsstärkung ist dabei ein entscheidendes Element 

und somit zentraler Bestandteil der gesamten pädagogischen Arbeit. Neben der inhaltli-

chen (Werte-)Orientierung, wie sie grundlegend im Schulgesetz dargelegt ist, müssen 

auch die Strukturen so angelegt sein, dass die Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- 

und Erziehungsauftrags unterstützt wird.  

Eine inklusive Schule zeichnet sich dadurch aus, dass jedes Kind in seiner Eigenheit 

wahrgenommen wird und die ihm angemessene Förderung erhält. Notwendig sind hier-

für verschiedene Unterstützungsformen am Ort Schule. Deshalb wird das schulische, 

multiprofessionelle Unterstützungsnetzwerk kontinuierlich erweitert, u. a. durch:  

 den Ausbau der Offenen Ganztagsschulen22, mit dem Ziel, die Bildungschancen 

junger Menschen zu erhöhen, deren individuelle Fähigkeiten und Neigungen zu 

fördern und Benachteiligungen abzubauen. Mittlerweile (Schuljahr 2020/21) gibt 

es in Schleswig-Holstein an insgesamt 546 Schulen aller Schularten Offene 

Ganztagsschulen. Daneben arbeiten 29 Schulen als gebundene Ganztagsschu-

len, davon acht als voll gebundene Ganztagsschulen an Standorten mit einem 

besonderen Unterstützungsbedarf;  

 die Schulsozialarbeit, die das Land mit derzeit 17,8 Mio. Euro und zusätzlichen 

267.000,- Euro für Mehrbedarf aufgrund von Tarifsteigerungen jährlich fördert;  

                                            
22 Offene Ganztagsschulen bieten ergänzend zum planmäßigen Unterricht weitere schulische Veranstal-
tungen, für die sich Schülerinnen und Schüler freiwillig zur verbindlichen Teilnahme anmelden können.  
Ganztagsschulen in gebundener Form bieten am Vor- und Nachmittag lehrplanmäßigen Unterricht sowie 
ihn ergänzende schulische Veranstaltungen an. Die Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme ver-
pflichtet.  
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 die Einrichtung einer vom Land mit derzeit 15,45 Mio. Euro finanzierten „Schuli-

schen Assistenz“ im Primarbereich seit Beginn des Schuljahres 2015/16, um die 

Arbeit der Grundschulen systemisch zu unterstützen und zu stärken;  

 den „Schulpsychologischen Dienst für die allgemein bildenden Schulen und För-

derzentren“, für den die Stellen seit 2015 fast verdoppelt und auf 32 Stellen auf-

gestockt worden sind (Die schulpsychologischen Aufgaben für die berufsbilden-

den Schulen einschließlich der Regionalen Berufsbildungszentren werden durch 

eigene Psychologinnen und Psychologen an berufsbildenden Schulen wahrge-

nommen.) und  

 die Fachberaterinnen und Fachberater für Erziehungshilfe an den Förderzentren.  

Darüber hinaus tragen weitere Maßnahmen im Bereich schulischen Lernens zur (Ge-

walt-)Prävention bei. Zu nennen sind insbesondere:  

 die Stärkung des Bildungsauftrags der Kindertageseinrichtungen,  

 die generelle Ausrichtung schulischen Lernens auf eine individuelle Förderung,  

 Maßnahmen zur Sprachförderung, beginnend in den Kindertageseinrichtungen 

wie SPRINT (Sprachförderung von Kindern nicht deutscher Muttersprache und 

aus spracharmen Elternhäusern) und dann  

 weiterführend durch die Sprachförderung in den Allgemeinbildenden Schulen, 

insbesondere durch die DaZ-Zentren (Deutsch als Zweitsprache) an den allge-

meinbildenden Schulen (Mehrstufenmodell) und die DaZ-Strukturen in den be-

rufsbildenden Schulen,  

 Maßnahmen zur Leseförderung mit Programmen wie „Niemanden zurücklassen 

– Lesen macht stark“,  

 über das seit 2014 bis zum 31. Juli 2021 durch den Europäischen Sozialfonds 

(ESF) finanzierte Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) 

wurde durch die Durchführung von stärkenorientierten Potentialanalysen und 

Coachings ab Klassenstufe 8 die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit Ju-

gendlicher und der direkte Anschluss vor allem in betriebliche Ausbildung geför-

dert. Mit der Fortführung dieser Unterstützungsmaßname am Übergang Schule – 

Beruf mit dem Handlungskonzept STEP (Selbsteinschätzung, Training, Entwick-

lung, Perspektive) wird in der neuen ESF-Förderperiode (ab 1. August 2021) wei-

terhin die nachhaltige Hinführung Jugendlicher in Ausbildungs-, Arbeits- oder Be-
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schäftigungsverhältnisse entsprechend ihrer Fähigkeiten an Gemeinschaftsschu-

len und Förderzentren ermöglicht. Das Coaching an den berufsbildenden Schu-

len erfolgt dann als ein Teil der neuen ESF-Aktion „Berufsvorbereitung und Aus-

bildungsbetreuung“ (BERAB) des Schleswig-Holsteinischen Instituts für berufli-

che Bildung (SHIBB). Somit wird den unterstützten Jugendlichen in den Gemein-

schaftsschulen, in den Förderzentren sowie der Ausbildungsvorbereitung Schles-

wig-Holstein (AV-SH) der berufsbildenden Schulen weiterhin die Chance auf Teil-

habe in Beruf und Gesellschaft durch individuelle Coaching-Maßnahmen eröffnet 

werden,  

 Entwicklung eines Konzeptes gegen Schulabsentismus.  

Darüber hinaus haben bereits zahlreiche Kommunen die Notwendigkeit von Prävention 

und Intervention erkannt und reagieren hierauf mit unterschiedlichen Vorhaben. So set-

zen die Schulträger bzw. die Kommunen u. a. für die Ganztags- und Betreuungsange-

bote an Schulen und die Schulsozialarbeit neben der Landesförderung weitere Mittel 

ein, um diese Bereiche auszubauen und zu verstetigen.  

2.  Zentrum für Prävention – Gesunde Schule / Sucht und Gewaltprävention 

Das Zentrum für Prävention am IQSH stärkt die präventive Arbeit an Schulen und bün-

delt die vielfältigen Aufgaben rund um die Themen Prävention und Gesundheitsförde-

rung. Grundlage der Arbeit sind die pädagogischen Ziele im Schulgesetz (§ 4) sowie die 

KMK-Empfehlungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule aus dem 

Jahr 2012. Das Zentrum bietet ein breites Themenspektrum an, um Schulen im Rah-

men pädagogischer Prävention zu unterstützen.  

Präventionsmaßnahmen im schulischen Bereich nehmen sowohl Schülerinnen und 

Schüler als auch die Lehr- und Fachkräfte an Schulen in den Blick. Ziel ist es, die Per-

sönlichkeit der Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu stärken. Lehr- und Fachkräfte 

werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungen in die Lage versetzt, die Anfor-

derungen im schulischen Alltag zu bewältigen und in schwierigen Situationen adäquat 

zu handeln. Aus diesem Grund bietet das IQSH zu unterschiedlichen Themen zahlrei-

che Fortbildungen, Projekte und Konzepte an, bei denen die inner- und außerschulische 

Kooperation und Vernetzung auf allen Ebenen von Bedeutung ist. Hierzu gehört zum 

einen eine verbindliche Zusammenarbeit der Ministerien untereinander, eine wirksame 

Abstimmung innerhalb der einzelnen Ressorts sowie der kooperierenden Institutionen. 

So arbeitet das Zentrum für Prävention mit der Aktion Kinder- und Jugendschutz 
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Schleswig-Holstein e. V. (AKJS), der Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein 

(LSSH), dem Präventionsbüro Petze, dem Landesverband der pro familia Schleswig-

Holstein und weiteren Kooperationspartnern zusammen. Die Arbeitsgruppen beim Lan-

despräventionsrat „Gewaltprävention an Schulen“ und „Schulabsentismus“, in denen 

neben dem Innen-, Bildungs- und Jugendministerium zahlreiche außerschulische Part-

ner vertreten sind, sowie der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein mit seinen kom-

munalen Räten sichern eine solide Kooperation.  

Die vielfältigen Angebote des IQSH sind Ausdruck eines umfassenden Präventionsver-

ständnisses, das verschiedene Aspekte und Ebenen berücksichtigt. Die Prävention rich-

tet sich zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung zum einen an alle Schülerinnen 

und Schüler, die in ihrer Gesundheit und in ihrem Wohlbefinden (noch) keine Form von 

Auffälligkeiten zeigen (universelle Prävention). Zum anderen werden die angesprochen, 

die eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung psychischer und physischer 

Probleme aufweisen und/oder bereits problematisches Verhalten zeigen (selektive Prä-

vention). Nicht zuletzt hat eine umfassende Prävention auch diejenigen im Blick, die be-

reits auffällig sind und Vorläuferprobleme mitbringen (indizierte Prävention).  

a. Zertifikatskurs „Pädagogische Prävention in der Schule“ 

Um Schulen rund um das Thema Prävention in ihrer strukturellen, konzeptionellen und 

inhaltlichen Arbeit zu stärken, bietet das Zentrum für Prävention den Zertifikatskurs an. 

Dieser umfasst sieben Module mit einem Umfang von insgesamt 60 Stunden. Neben 

Grundlagen und Themen zur pädagogischen Prävention werden auch die Erarbeitung 

und die Möglichkeiten der Implementierung eines Präventionskonzeptes vermittelt. Eine 

Bestandsaufnahme der Präventionsmaßnahmen bildet deshalb im Kurs den Ausgangs-

punkt für eine kritisch-konstruktive Bewertung des eigenen Systems. Auf dieser Grund-

lage werden Ideen für eine Präventionskultur und zur strukturellen Verankerung von 

Prävention in der Schule entwickelt.  

b. Lions-Quest  

Die Lions-Quest-Programme „Erwachsen werden“, „Erwachsen handeln“ und „Zukunft 

in Vielfalt“ haben zum Ziel, Lehrerinnen und Lehrern Methoden und Materialien an die 

Hand zu geben, mit denen sie ihrer Schülerschaft wichtige Lebenskompetenzen erfolg-

reich und sicher vermitteln können. Schülerinnen und Schüler werden nachhaltig dabei 

unterstützt,  
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 ihr Selbstvertrauen und ihre kommunikativen Fähigkeiten zu stärken,  

 Kontakte und positive Beziehungen aufzubauen und zu pflegen,  

 Konflikt- und Risikosituationen in ihrem Alltag angemessen zu begegnen und 

konstruktive Lösungen für Probleme, die gerade die Pubertät gehäuft mit sich 

bringt, zu finden sowie 

 demokratisch und gewaltfrei zu handeln. 

Gleichzeitig möchte der Unterricht mit diesem Programm jungen Menschen Orientie-

rungshilfen beim Aufbau eines eigenen, sozial eingebundenen Wertesystems anbieten. 

Damit ordnet sich das Konzept von Lions-Quest in den Ansatz der Lebenskompetenz-

Erziehung (Life-Skills-Erziehung) ein, dem von der aktuellen Forschung große Erfolg-

saussichten bei der Prävention (selbst-)zerstörerischer Verhaltensweisen (Sucht- und 

Drogenabhängigkeit, Gewaltbereitschaft, Suizidgefährdung) zugesprochen werden.  

c. Prävention im Team – PiT 

Das Herzstück für das Konzept „Prävention im Team – PiT“ ist ein umfangreicher Mate-

rialordner. Dieser richtet sich an alle Jugendlichen der Sekundarstufe I. Die Materialien 

beinhalten ein breites Spektrum präventiver Themen und bieten ein vielfältiges Angebot 

mit folgenden Bausteinen:  

 Pädagogische Grundlagen,  

 Gewaltprävention,  

 Suchtprävention,  

 Riskanter Medienkonsum,  

 Sexualität und sexuelle Gewalt,  

 Person und Gruppe. 

Zentrale Eckpfeiler in der Arbeit mit PiT sind Teamarbeit, Kooperation und Vernetzung. 

Das bedeutet, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Polizei fortgesetzt wird 

und weitere Kooperationspartner – wie beispielsweise die Petze, AKJS, pro familia – mit 

ihren spezifischen Themen die präventive Arbeit in der Schule bereichern und unterstüt-

zen können.  

d. Gewaltprävention 

Der Gewaltprävention an Schulen wird heute eine hohe Bedeutung beigemessen, denn 

Gewalt zerstört nicht nur die Grundlagen des Zusammenlebens und -lernens, sondern 



Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

113 

sie beeinträchtigt auch den Lernerfolg. Das vom IQSH entwickelte Angebot von Tagun-

gen, Fortbildungen etc. berücksichtigt vier Präventionsbereiche. Hierzu gehören:  

 Soziales Miteinander,  

 Regelung und Normen,  

 Konfliktmanagement,  

 Interventionssystem.  

Zum Thema Gewaltprävention stehen folgende Angebote zur Verfügung:  

 Zertifizierte Fortbildung zur Schulmediatorin oder zum Schulmediator,  

 Fortbildung zur Moderatorin oder zum Moderator für Tat-Ausgleich im schuli-

schen Kontext,  

 Konstruktive Kommunikation in Konflikten,  

 Erstellung gewaltpräventiver Gesamtkonzepte für Grund- oder weiterführende 

Schulen,  

 Erstellung von Interventionssystemen (auch zu Themen wie Amok und Umgang 

mit Explosivstoffen).  

Darüber hinaus existieren diverse Fortbildungsangebote für die Bearbeitung von Mob-

bing- und Cybermobbingeskalationen.  

Zudem hält das Zentrum für Prävention Maßnahmen zum Schutz gegen sexualisierte 

Gewalt und drohende Radikalisierung im Kontext extremistischer Entwicklungen bereit 

(siehe hierzu auch D. VI. in diesem Teil). 

Außerdem führt das Bildungsministerium seit dem Jahr 2018 ein Gewaltmonitoring an 

Schulen durch, um sich einen genauen Überblick über das Ausmaß der Gewalt an 

Schulen in Schleswig-Holstein und mögliche fremdenfeindliche, religiöse oder sexisti-

sche Motive zu verschaffen. Die fast 800 Schulen im Norden müssen seit 2018 alle 

Fälle von Gewalt und Mobbing mitsamt dem Konfliktgrund melden, bei denen sie eine 

Ordnungsmaßnahme jenseits des schriftlichen Verweises verhängt haben. 

e. Herausforderndes Verhalten in der Schule 

Schulen, die Unterstützungsbedarf im Umgang mit heraufordernden Situationen in der 

Schule haben, werden in Form von Fortbildungen und Schulentwicklungstagen Metho-

den und Trainings angeboten, um mehr Handlungssicherheit im schulischen Alltag zu 

gewinnen. 
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Wichtige Punkte, die auch Gegenstand von schulinternen Fort- und Weiterbildungen 

sein können, sind in diesem Zusammenhang unter anderem:  

• die Erarbeitung einer professionellen Rolle im Schulalltag und damit verbunden 

die eigene Persönlichkeitsentwicklung, 

• der kollegiale Austausch,  

• die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern,  

• die Gesprächsführung,  

• die Konfliktkultur an der Schule,  

• die Teamentwicklung,  

• das Classroom-Management sowie  

• grundlegende Präventionen und Interventionen im Unterricht.  

f. Suchtprävention 

Suchtprävention ist eine zentrale Aufgabe der Gesundheitsförderung an Schulen in 

Schleswig-Holstein. Das Zentrum für Prävention setzt diese um. Suchtprävention be-

zieht sich auf die Vermeidung stoffgebundener Abhängigkeiten, wie z. B. Alkohol, Ta-

bak und Cannabis, sowie nichtstoffgebundene Abhängigkeiten, wie eine exzessive Me-

diennutzung oder Formen von Essstörungen, aber auch andere Risiken, wie akute ge-

sundheitliche Gefährdungen oder Kontrollverlust. Die Suchtprävention verfolgt das Ziel, 

Schülerinnen und Schüler zu einem eigenverantwortlichen und kontrollierten Umgang 

mit Substanzen und ihren Konsumgewohnheiten zu verhelfen.  

Folgende Angebote sind hier von Bedeutung: 

 REBOUND: Ein Programm, das auf die Vermittlung von Risikokompetenz für Ju-

gendliche ab 14 Jahren abzielt.  

 Neugier, Rausch und gelingende Suchtprävention in der Pubertät: Hier stehen 

strukturelle und individuelle Maßnahmen im Kontext von Risikoverhaltensweisen 

Jugendlicher im Mittelpunkt.  

 KOSIMA – Konsummuster sichtbar machen: Im Zentrum dieses Projekts steht 

eine anonyme Befragung von Schülerinnen und Schülern von teilnehmenden 

Schulen zu deren Konsumgewohnheiten. Konkret gefragt wird nach dem Kon-

sum von Alkohol, Tabak, Cannabis und weiteren illegalen Substanzen, aber auch 

nach nicht substanzgebundenen Konsummustern beim Essen oder im Umgang 

mit Medien. Zudem werden Fragen zur Zufriedenheit in Bezug auf verschiedene 
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Lebenssituationen (Schule, Familie, Freundeskreis) gestellt. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse können passgenaue Konzepte und Maßnah-

men für die eigene Schule entwickelt werden.  

Die Aktion Kinder- und Jugendschutz hat im Rahmen der Suchtprävention die Aufgabe 

der landesweiten Vernetzung von JiMs Bars, der „Jugendschutz im Mittelpunkt“-Bars 

übernommen. In diesem an vielen Standorten in Schleswig-Holstein von verschiedenen 

Trägern durchgeführten Projekt mixen von professionellen Barkeepern ausgebildete Ju-

gendliche bei Volksfesten und anderen Feiern alkoholfreie Drinks als coole und 

schmackhafte Alternative zu alkoholischen Getränken. Das Projekt unterstützt einer-

seits die große Anzahl Jugendlicher, die ohne Alkohol in geselliger Atmosphäre Spaß 

haben wollen und sich ohne Rausch mit Freunden treffen möchten. Andererseits gibt es 

den jugendlichen Barkeepern die Möglichkeit, sich in einer neuen Rolle im Kundenkon-

takt auszuprobieren und so für andere als Vorbild zu dienen.  

g. AGGAS – Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt an Schulen 

Das Projekt „AGGAS“ ist zunächst ein polizeiliches Projekt, das im Kern eine Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Polizei beinhaltet sowie nunmehr ergänzend auch der 

Staatsanwaltschaft, um einerseits Vorbeugungsmaßnahmen gegen Gewalt an Schulen 

zu treffen, andererseits eine Strafverfolgung zu ermöglichen, die auch die schulischen 

Belange in den Blick nimmt. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur, dem Landespolizeiamt, Schulräten, Rektorinnen und 

Rektoren von Schulen und Polizeidienststellen vor Ort wurde das um die Staatsanwalt-

schaft erweiterte Projekt zunächst an zehn Schulen implementiert. Zwischenzeitlich ist 

es auf weitere Schulen ausgeweitet worden. In erster Linie ist das Projekt im Bereich 

Ostholstein angesiedelt und wird durch die Polizeidirektion Lübeck weiter ausgebaut. 

Das Instrument soll präventiv und repressiv wirken: Durch polizeiliche Präventionsarbeit 

vor Ort in der Schule wird eine Vertrauensbasis geschaffen, in der teils gegenseitige 

und mitunter auch informelle Informationen durch die Schule oder durch betroffene 

Schülerinnen und Schüler an die Polizei leichter fallen; gleichzeitig wird eine Telefon-

Hotline für diejenigen bereitgestellt, die Rat oder Hilfe benötigen. Dies dient sowohl der 

weiteren Präventionsarbeit als auch der Situationseinschätzung von Gewalttendenzen 

an einer Schule und zugleich einer effektiven strafrechtlichen Reaktion. Zeugenschutz-

maßnahmen werden ergriffen, wenn Schülerinnen und/oder Schüler das Gefühl haben, 
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dass sie als Opferzeuginnen oder - zeugen nicht ohne Angst vor Repressionen aussa-

gen können. Der Abbau von Hemmschwellen für die Opfer ist ein bedeutender Faktor 

dieses Projekts. In geeigneten Fällen wird eine zeitnahe Aufarbeitung im Klassenver-

band angestrebt. Ziel ist möglichst eine Wiedereingliederung in den Klassenverband an 

Stelle einer Ausgrenzung. Dazu kann – je nach Fallgestaltung – der Einsatz von pass-

genauen strafrechtlichen Sanktionen sinnvoll sein, auf die die Staatsanwaltschaft als 

Strafverfolgungsbehörde hinwirken kann. 

Die Kooperation der Schulen mit Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen des Pro-

jekts „AGGAS“ hat zu einem deutlichen Rückgang der Gewaltproblematik an einzelnen 

Schulen beigetragen und sich auch bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität als hilf-

reich erwiesen. Dabei wurde zugleich die bisherige Präventionsarbeit fortgesetzt und in-

tensiviert, u. a. durch Informationsveranstaltungen über „Cyber-Mobbing“. 

II. Landesjugendkongress und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Ju-

gendhilfe 

Mit dem Ziel, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken und um die Idee der 

Partizipation in den Einrichtungen der Erziehungshilfe umzusetzen, hat das Sozialminis-

terium dieses Feld gegenüber dem letzten Opferschutzbericht weiter in den Blick ge-

nommen. Direkt im Anschluss an das Modellprojekt „Demokratie in der Heimerzie-

hung“ entstand auf Betreiben von Jugendlichen 2012 der inzwischen fest etablierte und 

regelmäßig stattfindende Landesjugendkongress. Das Sozialministerium ist sowohl Mit-

veranstalter als auch wesentlicher Förderer dieses Kongresses. Hier treffen sich ca. 90 

Jugendliche aus ca. 30 verschiedenen Einrichtungen unterschiedlicher Träger aus 

Schleswig-Holstein, um an von ihnen gewählten Themen und Fragestellen zu arbeiten, 

zu diskutieren und mit den Erwachsenen auszuhandeln. Diese Treffen fördern das sozi-

ale und demokratische Miteinander und stärken jede Einzelne und jeden Einzelnen in 

ihrer/seiner Persönlichkeit. Mehr dazu findet sich hier: LANDES JUGEND! KONGRESS 

- Landes Jugend Kongress. 

In den Jahren 2016 bis 2017 sowie 2019 bis 2020 fanden zwei Multiplikatorenschulun-

gen für Fachkräfte aus der stationären Jugendhilfe statt. Diese wurden zu Prozessmo-

deratorinnen und -moderatoren für Kinder- und Jugendbeteiligung speziell im Hand-

lungsfeld der Erziehungshilfe ausgebildet. Diese pädagogischen Fachkräfte tragen dazu 

https://www.landesjugendkongress.de/
https://www.landesjugendkongress.de/
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bei, den Alltag der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen partizipativ zu gestal-

ten und zu erleben. Diese erfahren somit Selbstwirksamkeit, welche wesentlich zur 

Resilienz beiträgt. 

III. Prävention von sexualisierter Gewalt  

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt ist und bleibt eine 

gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe. In Kooperation mit freien und öffentlichen Trä-

gern der Kinder- und Jugendhilfe wird diese Aufgabe fortlaufend wahrgenommen.  

1. Fachtagungen 

Die Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ des Unabhängigen Beauftragten für Fragen 

des sexuellen Kindesmissbrauchs“, die 2013 angestoßen wurde, hatte und hat bis 

heute zum Ziel, dass alle Einrichtungen und Organisationen in Deutschland institutio-

nelle Schutzkonzepte entwickeln und umsetzen. Für den Bereich der Kinder- und Ju-

gendhilfe hat es dazu in Schleswig-Holstein von 2014 bis 2016 sechs Regionalkonfe-

renzen gegeben, auf denen sich insgesamt knapp 600 Fachkräfte aus Kindertagesein-

richtungen und der stationären Jugendhilfe über konkrete Bausteine eines Schutzkon-

zeptes informiert und fortgebildet haben. Viele Einrichtungen haben sich also auf den 

Weg gemacht, um die Herausforderung anzunehmen, Kinder und Jugendlichen in ihrer 

Institution vor (sexueller) Gewalt zu schützen. Um Schutzkonzepte aber nachhaltig zu 

implementieren, braucht es einen fortwährenden reflexiven und qualitätssichernden 

Prozess. 

Deshalb knüpft das Land an den bereits begonnenen Weg an und das Jugendministe-

rium wird in Kooperation mit dem LV des Kinderschutzbundes und weiterer regionaler 

Partnerinnen und Partner die Qualitätsentwicklung der Schutzkonzepte im Rahmen ei-

ner Kick-off Veranstaltung im November 2021 und anschließenden Praxis-Werkstätten 

unterstützen.  

Darüber hinaus gab es im Berichtszeitraum unterschiedliche Maßnahmen, um die Prä-

vention von sexualisierter Gewalt weiter zu fördern.  

Am 10. Juli 2017 standen bei der Fachtagung „Sexuelle Bildung + Schutz = Präven-

tion“ Fragen zu Sexualität, Intimität und Beziehungen bei Jugendlichen mit Behinderun-

gen im Fokus. Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe sollten 

sensibilisiert, unterstützt und ermutigt werden, in ihrer professionellen Arbeit eine res-

pektvolle und emanzipatorische sexuelle Aufklärungsarbeit umzusetzen. 
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Beim landesweiten Fachtag „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“, der 

am 1. Juni 2021 als Kooperationsveranstaltung zwischen Jugendministerium und dem 

LV des Kinderschutzbundes stattfand, stand der interdisziplinäre Diskurs über gelin-

gende Ansätze für Prävention und Intervention im Vordergrund. Nach einem einführen-

den Vortrag über den aktuellen Wissens- und Forschungsstand fand in praxisnahen 

Fachforen zu Themen wie „Partizipation und Beschwerde“, „Gelebte Kinderschutzkultur 

und Kinderrechte“ und “Sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen“ ein lebhafter Aus-

tausch zwischen den Fachkräften statt.  

Ziel dieser Foren war es, den Teilnehmenden ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten 

für ihr Arbeitsfeld mitzugeben. In einem abschließenden multiprofessionellen Fachge-

spräch wurden die unterschiedlichen Aufträge und Rollen der im Kinderschutz beteilig-

ten Institutionen diskutiert mit dem Ergebnis, dass nur ein interdisziplinäres Zusammen-

wirken zu einer dauerhaften Verbesserung bei Prävention, Schutz und Hilfen in Fällen 

sexualisierter Gewalt führen kann. 

Erstmalig startete in 2021 eine vom Jugendministerium geförderte berufsbegleitende 

Weiterbildung zur „Fachkraft für das Handlungsfeld Hilfe bei sexueller Gewalt an Kin-

dern“. Diese grundlegende achttägige Qualifizierung soll Fachkräften der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie angrenzender Fachgebiete Basiswissen und Handlungssicherheit in 

Fällen sexualisierter Gewalt vermitteln.  

2. Zentrum für Prävention 

Das IQSH-Zentrum für Prävention setzt sich für den Schutz vor sexualisierter Gewalt 

und allen Formen des Missbrauchs ein:  

 Niedrigschwellig werden Fortbildungen zur sexuellen Bildung angeboten, um Kin-

der und Jugendliche zu stärken und eine Auseinandersetzung mit den eigenen 

Werten zu ermöglichen. 

 In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund werden Lehrkräfte und schulische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert und erlangen Kompetenzen zum 

Umgang mit betroffenen Schülerinnen und Schülern. 

 Zudem werden gemeinsam mit Kooperationspartnern wie der Petze und dem 

Wendepunkt Angebote zur Implementierung von Schutzkonzepten unterbreitet.  

 Die Broschüre „Sexuelle Gewalt unter Kindern und Jugendlichen – Ein Hand-

lungsleitfaden für Schulen“, der gemeinsam mit der Petze verfasst wurde, stärkt 
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Schulen im Umgang mit sexualisierten Übergriffen unter Schülerinnen und Schü-

lern. 

3. Präventionskampagnen  

2013 hat die Landesregierung in Federführung des Bildungsministeriums gemeinsam 

mit dem IQSH und dem Sozialministerium die Präventionskampagne „Trau Dich“ der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Kinder im Grundschulalter als erstes 

Bundesland als Pilotprojekt durchgeführt (www.trau-dich.de). Diese Initiative stellt einen 

weiteren wichtigen Baustein im Rahmen der Präventionsangebote in Schleswig-Hol-

stein für Eltern und Kinder dar. Ziel dieser Initiative ist es, bestehende Präventionsange-

bote, die der Wahrung der sexuellen Integrität von Kindern und Kinderrechten dienen, 

zu stärken und zu fördern. Die im Rahmen der Initiative angebotenen Fortbildungen un-

terstützen die pädagogischen Fachkräfte der Schulen bei ihrer Präventionsarbeit im Un-

terricht und erweitern ihre Handlungskompetenz. Kooperationspartner dieser Initiative 

sind beispielsweise das Präventionsbüro Petze, die Kinderschutz-Zentren, der Deut-

sche Kinderschutzbund, die Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein e. V., 

der Wendepunkt e. V., das Beratungsbüro Wagemut u. v. m.  

Im gleichen Jahr wurde mit dem Ankauf und der Versendung von Materialien zu Fragen 

des sexuellen Kindesmissbrauchs auch die Präventionskampagne „Kein Raum für 

Missbrauch“ des Unabhängigen Beauftragten begleitet, die dazu dient, die Öffentlichkeit 

weiter für das Thema des sexuellen Missbrauchs zu sensibilisieren sowie Fachkräfte 

und Eltern zu ermutigen, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt in Einrichtungen nach-

zufragen und diese einzufordern. 

4.  Ausstellungen der Petze 

Das seit 2017 vom Jugendministerium geförderte Petze-Institut für Gewaltprävention 

gGmbH, hat sich u. a. mit seinen präventiven Angeboten auf das Arbeitsfeld Kinderta-

gesbetreuung spezialisiert. So bietet das Institut fortlaufend die stark nachgefragten 

„ECHTE SCHÄTZE“ Kisten für den Elementarbereich an. Das Angebot wurde entwi-

ckelt, um Kindertagesstätten praxisnah und kindgerecht in der Prävention von sexuel-

lem Missbrauch zu unterstützen. Anhand der bereitgestellten Materialien können Prä-

ventionsbotschaften mit Kindern von 4 bis 6 Jahren erarbeitet werden. Die Selbstwert-

stärkung und der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes stehen hier im Mittelpunkt. 

http://www.trau-dich.de/
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Die vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geförderte interaktive Wan-

der-Ausstellung „ECHT KLASSE“ zur Prävention von sexuellem Missbrauch wird an 

Grundschulen in Schleswig-Holstein verliehen. Der Mitmach-Parcours bietet den Schü-

lerinnen und Schülern einen Erlebnis-Rahmen, in dem sie sich spielerisch und positiv 

mit Präventionsprinzipien auseinandersetzen können: 

1. Mein Körper gehört mir! 

2. Ich kenne gute und schlechte Gefühle. 

3. Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. 

4. Es gibt angenehme und unangenehme Berührungen. 

5. Ich darf NEIN sagen. 

6. Ich kann mir Hilfe holen. 

Das Rahmenprogramm bildet hierbei immer eine vorbereitende Lehrkräftefortbildung 

durch die Petze, ein Informationsabend für Eltern durch die regionale Fachberatungs-

stelle sowie die Nacharbeit im Unterricht durch die Lehrkräfte anhand des Unterrichts-

materials „Wir sind ECHT KLASSE!“.  

Mit dem gleichen Rahmenprogramm werden weitere Ausstellungen bundesweit und in 

Schleswig-Holstein an Schulen verliehen:  

 „ECHT KRASS“ für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 8 zur Präven-

tion von sexuellen Grenzverletzungen unter Jugendlichen, 

 „ECHT FAIR“ für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 zur Gewaltpräven-

tion mit Schwerpunkt Häusliche Gewalt, 

 „ECHT STARK“ für Grundschulen und für Schülerinnen und Schüler mit Lernbe-

einträchtigung bis Klassenstufe 7 zur Prävention von sexuellem Missbrauch. 

Weitere Informationen über die Wanderausstellungen und Begleitmaterialien sind auf 

der Homepage www.petze-kiel.de erhältlich.  

5. Ziggy zeigt Zähne: Prävention für Grundschulen 

Speziell für Kinder im Grundschulalter hat pro familia das Präventionsangebot gegen 

sexuelle Gewalt "Ziggy zeigt Zähne" entwickelt. 

Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse und ihre wichtigsten 

Bezugspersonen: Eltern, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter.  

Schwerpunkte des Angebots: 

 dreitägige Präventionseinheiten für die Schülerinnen und Schüler, 

http://www.petze-kiel.de/
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 eine Fortbildung für Lehrkräfte, Schulleitung und Schulsozialarbeiterinnen 

und -arbeiter, 

 ein Informationsabend für Eltern. 

„Ziggy zeigt Zähne“ will Mädchen und Jungen stark machen. Das Angebot unterstützt 

die Persönlichkeitsentwicklung, bewusste Selbstwahrnehmung und sexuelle Selbstbe-

stimmung. Die Kinder und ihre Bezugspersonen sollen darin gefördert werden, über 

Leid und Gewalt zu sprechen. 

Beim Angebot für die Erwachsenen geht es neben Information um deren Verantwortung 

beim Schutz vor sexueller Gewalt. Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen sollen 

Handlungssicherheit im Umgang mit Hilfegesuchen, vermuteter Kindeswohlgefährdung 

und Aufdeckung sexueller Gewalt gewinnen. 

„Ziggy zeigt Zähne“ wird von einem Frau-Mann-Team durchgeführt. Es ist pädagogisch 

und fachlich qualifiziert, besitzt Erfahrung und Kenntnisse in der Prävention und Sexual-

pädagogik und ist sicher in der Vorgehensweise bei Verdacht und Aufdeckung von se-

xueller Gewalt. 

6. Projekt „Suse – sicher und selbstbestimmt“ 

Das Projekt „Suse – sicher und selbstbestimmt. Frauen und Mädchen mit Behinderung 

stärken“ wurde 2014 erstmals vom Bundesverband Frauenberatung und Frauennotrufe 

ins Leben gerufen mit dem Ziel, von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen mit Be-

hinderung den Zugang zum Unterstützungssystem zu erleichtern.  

Hintergrund des Projektes sind die Ergebnisse der im Jahr 2012 vorgelegten Studie der 

Universität Bielefeld zur „Lebenssituation und den Belastungen von Frauen mit Beein-

trächtigungen und Behinderungen in Deutschland“. Danach werden Frauen mit Behin-

derung doppelt so häufig Opfer von körperlicher und psychischer Gewalt wie nichtbe-

hinderte Frauen. Gleichzeitig finden sie schwerer Zugang zu den Beratungs- und Unter-

stützungsangeboten. Genau hier setzt das Projekt „Suse“ an und will den Weg für die 

Beratung auch für Frauen mit Behinderung erleichtern und Barrieren abbauen. Mit 

„Suse“ soll der Schwerpunkt in der Arbeit vor allem auf die verbindliche Vernetzung der 

Beteiligten aus Behindertenhilfe, Frauenberatung und Gewaltschutz gesetzt und die 

Aufklärung über das Thema vorangebracht werden. 

Der Verein mixed pickles e. V. – Landesnetzwerk für Frauen und Mädchen mit Behinde-

rung in Schleswig-Holstein – in Kooperation mit dem Landesverband Frauenberatung 
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Schleswig-Holstein e. V. (LFSH) hat sich bereitgefunden, das Projekt in Schleswig-Hol-

stein umzusetzen und erhält dafür eine jährliche Förderung vom für Gleichstellung zu-

ständigen Ministerium.  

Die in Ostholstein begonnene Vernetzung soll damit weiter verstetigt und das Projekt in 

Schleswig-Holstein insgesamt weiter ausgebaut werden. Bisher konnten die Suse-Ver-

netzungsprojekte neben dem Kreis Ostholstein auch im Kreis Segeberg und in der Han-

sestadt Lübeck ausgebaut werden. 

7. Projekt „Prävention von pädophil motiviertem sexuellen Kindesmissbrauch 

im Dunkelfeld“ 

Die Landesregierung förderte von 2009 bis 2017 das Projekt „Prävention pädophil moti-

vierten sexuellen Kindesmissbrauchs im Dunkelfeld in Schleswig-Holstein“. Das zu-

nächst in der Sexualmedizin des UKSH angesiedelte Projekt wurde seit 2014 vom Insti-

tut für Sexualmedizin, Forensische Psychiatrie und Psychotherapie im Zentrum für In-

tegrative Psychiatrie (ZIP) in Kiel fortgesetzt. Das Projekt ist Teil des bundesweiten 

Netzwerks „Kein-Täter-werden“ an mittlerweile elf Standorten. 

In § 65 SGB V wurde vom Bundesgesetzgeber mit Wirkung vom 1. Januar 2017 ein 

Modellvorhaben normiert, das die anonyme Behandlung von Patientinnen und Patien-

ten mit pädophilen Störungen gewährleistet. Die Finanzierung der „Kein-Täter-werden“ 

Projekte erfolgt auf dieser Grundlage seit 2018 über eine Umlage der Krankenkassen.  

Die Landesregierung fördert nunmehr lediglich die laufenden Kampagnen zur öffentli-

chen Bekanntmachung der Behandlungsangebote in Schleswig-Holstein.   

Ziel des Projekts „Kein-Täter-werden“ ist es, Männern und Frauen, die auf Kinder ge-

richtete sexuelle Neigungen verspüren und über ein entsprechendes Problembewusst-

sein verfügen, die Möglichkeit zu geben, sexualtherapeutisch behandelt zu werden. Be-

sonders bedeutsam hierbei ist es, dass diese Behandlung kostenfrei und anonym er-

folgt. Nur so ist gewährleistet, dass der Zugang zu dem Angebot niedrigschwellig ist 

und kein potentieller Klient und keine potentielle Klientin durch Ängste abgeschreckt 

wird, entstehende Kosten nicht begleichen zu können oder im Familien- und Freundes-

kreis oder auch am Arbeitsplatz stigmatisiert zu werden. Durch die Behandlung selbst 

soll es den Männern und Frauen ermöglicht werden, ihre Impulse zu kontrollieren, um 

dadurch sexuelle Übergriffe auf Kinder zu vermeiden. 

Insgesamt soll durch das Projekt die Häufigkeit sexueller Übergriffe in Schleswig-Hol-

stein reduziert werden.  
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Nähere Informationen über das Projekt sowie die Zugangswege bieten Informations-

Faltblätter, die in Praxen und in psychosozialen Beratungsstellen ausliegen, sowie die 

Internetseiten unter www.kein-taeter-werden.de.  

IV. Echte Vielfalt – Aktionsplan für Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitäten 

Auf der Grundlage des Landtagsbeschlusses vom 23. Januar 2014 „Miteinander stär-

ken, Homophobie und Diskriminierung bekämpfen“ (LT-Drs. 18/1459 [neu]) hat das Mi-

nisterium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung im Jahr 2014 in Koope-

ration mit dem Lesben- und Schwulenverband Schleswig-Holstein e. V. (LSVD) den Ak-

tionsplan „Echte Vielfalt – Aktionsplan für Akzeptanz vielfältiger sexueller Identitä-

ten“ erstellt. Durch verschiedene Maßnahmen (Veranstaltungen, Informationsmaterial, 

Gründung eines Bündnisses gegen Homophobie u. v. m.) sollen Informationen über 

und Akzeptanz von unterschiedlichen Lebens- und Liebesweisen vermittelt bzw. geför-

dert werden. Es sollen immer noch bestehende Benachteiligungen in jeder Form ge-

genüber lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intersexuellen sowie queeren 

Menschen (LSBTIQ) abgebaut und zugleich ein gesellschaftliches Klima geschaffen 

werden, in dem sich alle Menschen offen zu ihrer Sexualität und/oder geschlechtlichen 

Identität bekennen können.  

Unter dem Dach von „Echte Vielfalt“ engagieren sich viele Vereine und Verbände. Zu 

nennen sind etwa der Lesben- und Schwulenverband Schleswig-Holstein e. V., die 

Christopher-Street-Day (CSD)-Vereine Kiel und Lübeck sowie Na Sowas und HAKI e. 

V. 

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.echte-vielfalt.de und www.schleswig-

holstein.de (Suchwörter: Echte Vielfalt und sexuelle Identitäten). 

Die Beratungsstellen des Jugendnetzwerk lambda::nord e. V. in Lübeck (Na Sowas) 

und des HAKI e. V. in Kiel leisten ebenfalls konkrete Präventionsarbeit. Sie bieten u. a. 

Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangebote für queere Menschen und vernetzen sich 

zunehmend überregional mit weiteren Einrichtungen und Organisationen (z. B. Jugend-

zentren, ZEBRA), um queere Sichtweisen einzubringen. 

Das bundesweit erfolgreiche Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt „Schlau“ wird in 

Schleswig-Holstein durch eine Kooperation zwischen Haki e. V., Jugendnetzwerk 

lambda::nord e. V. und des SL-Veranstaltungen zur Förderung der Primärprävention e. 

V. in Schulen, Sportvereinen, Jugendzentren und anderen Jugendeinrichtungen ange-

boten. 

http://www.kein-taeter-werden.de/
http://www.echte-vielfalt.de/
http://www.schleswig-holstein.de/
http://www.schleswig-holstein.de/
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V.  Umsetzung der Istanbul-Konvention 

Am 1. Februar 2018 ist in Deutschland das Übereinkommen des Europarats vom 11. 

Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt – kurz Istanbul-Konvention – in Kraft getreten. Schwerpunkt ist die Prävention 

und die Beseitigung der strukturellen Ursachen von Gewalt. Die Konvention hat den 

Zweck, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen, Gewalt gegen Frauen und 

häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen.  

Seit Ende 2018 fördert die Landesregierung die Initiative SCHIFF des Landesverbands 

Frauenberatung e. V. zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Schleswig-Holstein. 

Ziel dieses Projektes sind eine umfassende Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 

die Umsetzung konkreter Maßnahmen im Rahmen von regionalen Pilotprojekten.  

Die zweite Säule ist die Arbeitsgruppe (AG) 35 des Landespräventionsrates. Hier wer-

den unter breiter Beteiligung von Verwaltung und Zivilgesellschaft in insgesamt fünf Un-

terarbeitsgruppen zu den Themen Justiz, Schutz und Hilfe, Bildung und Forschung, 

Gleichstellung sowie Öffentlichkeitsarbeit die einzelnen Themenfelder der Konvention 

und mögliche Maßnahmen bzw. Empfehlungen erarbeitet.  

VI.  Prävention von religiös begründetem Extremismus 

Der religiös begründete Extremismus ist in den vergangenen Jahren vermehrt in den 

Fokus von Politik und Gesellschaft gerückt. Darauf hat das Land reagiert und 2015 das 

Landesprogramm zur Vorbeugung und Bekämpfung von religiös begründetem Extre-

mismus ins Leben gerufen. Seitdem existiert unter der Trägerschaft der TGS-H (Türki-

sche Gemeinde in Schleswig-Holstein e. V.) die Präventions- und Beratungsstelle ge-

gen religiös begründeten Extremismus, PROvention, die sowohl beratend als auch in-

formierend tätig ist.  

Die Beratungsstelle ist zuständig für die (De-)Radikalisierungsarbeit sowie die Aus-

stiegs- und Distanzierungsarbeit. Als Fach- und Informationsstelle bietet PROvention 

Fortbildungen und Fachtage für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an. Dazu zählen 

insbesondere Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz und Akteure der 

Extremismusprävention. So arbeitet PROvention auch eng mit dem IQSH zusammen 

und beteiligt sich u. a. an der Durchführung von Zertifikatskursen. Darüber hinaus wer-
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den Peer Education Workshops im Teameransatz für Jugendliche an Schulen durchge-

führt. Die angebotenen Veranstaltungen decken dabei Themen wie Salafismus und Is-

lamismus, Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus ab.  

Wichtiger Bestandteil der Arbeit der Fach- und Informationsstelle sind die lokalen Run-

den Tische, die derzeit in Kiel, Pinneberg, Lübeck und Rendsburg stattfinden und bei 

denen verschiedene regionale Netzwerkpartner zusammenkommen. 

Seit 2019 fördert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zusammen mit 

dem Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein die Fachstelle „Liberi – Aufwachsen 

in salafistisch geprägten Familien“. Die Fachstelle untersucht, welche Annahmen und 

Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis zur Situation der Kinder und zur Arbeit mit 

salafistisch geprägten Familien und Kindern bereits bestehen. Ziel ist es, vor allem 

Fachkräfte aus dem Kinder- und Jugendschutz, aus Schulen und Schulsozialarbeit so-

wie Beratungsstellen zum Themenfeld zu unterstützen sowie mithilfe des Netzwerks der 

Beratungsstellen des BAMF eine stärkere Vernetzung aller relevanten Akteure zu ge-

währleisten. 

Mit dem Ziel der Prävention durch den Ansatz des Empowerments existiert seit 2020 

ebenfalls unter der Trägerschaft der TGS-H das Modellprojekt „Raum 3 – Empower-

ment junger Muslim*innen durch Medienarbeit“, mit dem Ausgrenzung und Diskriminie-

rung von jungen als muslimisch gelesenen Menschen entgegenwirkt werden soll. Ju-

gendliche und junge Erwachsene können hier unter professioneller Begleitung verschie-

dene Medienformate wie Magazine, Podcasts und Filme ausprobieren und für sich nut-

zen, um für sie wichtige Inhalte zu transportieren. Dadurch wird nicht nur ihre Identität 

gestärkt, sondern gleichzeitig auch ein Weg aufgezeigt, wie sie ihre Sichtweisen in den 

gesellschaftlichen Diskurs einbringen können.  

Im behördlichen Kontext existiert für den Bereich des religiös motivierten Extremismus 

beim LDZ seit 2017 eine Landeskoordinierungsstelle. Sie ist für die Koordinierung und 

Vernetzung aller in Schleswig-Holstein relevanten Akteure in diesem Bereich zuständig. 

Das Programm Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) hat das Medienpaket „Mitreden! 

Kompetent gegen Islamfeindlichkeit, Islamismus und dschihadistische Internetpropa-

ganda“ entwickelt, das zwei Kurzfilme und ein vertiefendes Begleitheft umfasst. Das Un-

terrichtsmaterial steht Lehrkräften aus Schleswig-Holstein zum Download in der IQSH-

Mediathek (https://sh.edupool.de) bzw. unter https://www.polizei-beratung.de/medienan-

https://sh.edupool.de/
https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/
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gebot/ zur Verfügung. Das Bundesjugendministerium hat gemeinsam mit jugend-

schutz.net die Broschüre „Islamismus im Internet – Propaganda – Verstöße – Gegen-

strategien“ bereitgestellt. 

Zusätzlich hat das schleswig-holsteinische Bildungsministerium seit 2016 FAQs und 

weitere Handreichungen publiziert, um Schulen und Schulaufsichten Handlungssicher-

heit zu geben und darüber hinaus auch verbindliche Kommunikations- und Meldewege 

für Konflikte aus dem Bereich des religiös begründeten Extremismus etabliert.  

Gezielte Fortbildungsangebote für Lehrkräfte runden das Engagement des Ministeriums 

für Schule und Berufsbildung in diesem Bereich ab. Das IQSH-Zentrum für Prävention 

koordiniert die Fortbildungen für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter 

in enger Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und 

PROvention. Neben der Vermittlung von Grundkenntnissen zu den Themen „Jugend 

und Islam“ und „Salafismus“ geht es dabei um das Aufzeigen von Präventionsmaßnah-

men und Handlungssicherheit beim Umgang mit sich radikalisierenden Jugendlichen. 

Darüber hinaus sind die Fortbildungen darauf angelegt, möglichen Vorurteilen und Kli-

schees entgegenzuwirken, indem sie die Auseinandersetzung mit eigenen Werten er-

möglicht. Dadurch können Ängste im Umgang mit islamischen Jugendlichen abgebaut 

und gleichzeitig eine Sensibilisierung für das Thema „Salafismus“ erreicht werden. 

VII. Prävention von politisch motiviertem Extremismus und anderen rechts-

staatsfeindlichen Phänomenen 

Das Landesdemokratiezentrum (LDZ) beim Landespräventionsrat Schleswig-Holstein 

verantwortet die Ausgestaltung einer landesweiten Informations-, Beratungs- und Ver-

netzungsstruktur zum Umgang mit den Herausforderungen der Prävention von Extre-

mismus sowie den Phänomenen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Zugleich 

setzt sich das LDZ für die landesweite Demokratieförderung ein (vgl. A. II. in diesem 

Teil). Dafür werden im Bereich der Prävention von politisch motiviertem Extremismus 

und anderer rechtsstaatsfeindlicher Phänomene folgende Stellen gefördert: 

Zu den landesweit tätigen Akteuren in der Rechtsextremismusprävention zählen die Re-

gionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus (RBT) unter Trägerschaft der Ak-

tion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein e. V. (AKJS) und des AWO Landes-

verbands Schleswig-Holstein e. V. Die Beraterinnen und Berater der RBT an den 

Standorten Kiel, Lübeck, Itzehoe und Flensburg bieten vertrauliche, professionelle und 

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/


Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

127 

kostenlose Beratung für Menschen, Organisationen und Institutionen in Schleswig-Hol-

stein, die Informationen zum Thema Rechtsextremismus oder Unterstützung im Um-

gang mit Rassismus, Antisemitismus und anderen Symptomen Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit benötigen. Neben Beratungen bieten die RBT im Rahmen ihrer 

Bildungsarbeit zudem Fortbildungen, Workshops und Vorträge an. Weitere Informatio-

nen finden sich unter www.rbt-sh.de.  

Das Zentrum für Betroffene rechter Angriffe, ZEBRA e. V., berät Betroffene, Angehörige 

und Zeuginnen und Zeugen nach rechtsmotivierten Angriffen. Dazu gehören unter an-

derem gezielte Sachbeschädigungen, Bedrohungen (auch digital), Nötigungen und tätli-

che Angriffe. So helfen die Beraterinnen und Berater beispielsweise dabei, den Angriff 

zu verarbeiten und das Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. Außerdem leisten sie Un-

terstützung bei juristischen und finanziellen Fragen. Das Angebot ist freiwillig, kostenlos 

und bei Wunsch anonym. 

Weitere Informationen finden sich unter B. VIII. 4. im 6. Teil. sowie unter www.zeb-

raev.de.  

Der Verein KAST übernimmt für den Bereich des Rechtsextremismus die landesweite 

Ausstiegs- und Distanzierungsberatung in Schleswig-Holstein. Die Beraterinnen und 

Berater bei KAST e. V. bieten Unterstützung beim Ausstieg aus und der Distanzierung 

von der rechtsextremen Szene. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich für ein 

Leben frei von Gewalt und menschenverachtenden Ideologien entschieden haben. 

Ebenso wird Unterstützung beim Aufbau neuer Netzwerke angeboten und die Entwick-

lung neuer Ressourcen sowie beruflicher Perspektiven gefördert. Die Adressatinnen 

und Adressaten werden beim Beschreiten neuer Lebenswege begleitet. Die Beratung 

erfolgt ressourcenorientiert, auf Augenhöhe mit dem ausstiegswilligen Menschen und 

vertraulich. Weitere Informationen finden sich unter www.kast-sh.de.  

Zur besseren Aufklärung des Dunkelfeldes im Bereich antisemitischer Übergriffe wird 

seit September 2018 die Landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antise-

mitismus (LIDA-SH) bei ZEBRA e. V. gefördert. LIDA-SH dokumentiert antisemitische 

Vorfälle in Schleswig-Holstein und wertet diese strukturiert aus. Ziel ist es, Ausmaß, 

Formen und Schwerpunkte des Antisemitismus in Schleswig-Holstein zu erheben. Es 

können sich sowohl Betroffene, Angehörige und Bekannte von Betroffenen als auch 

Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die anderweitig von antisemitischen Vorfällen 

Kenntnis erlangt haben, melden. LIDA-SH erfasst auch Vorfälle, die (noch) nicht bei der 

http://www.rbt-sh.de/
http://www.zebraev.de/
http://www.zebraev.de/
http://www.kast-sh.de/
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Polizei angezeigt wurden oder keinen Straftatbestand erfüllen. Das Projekt steht im en-

gen Kontakt zu den jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein sowie zum Verein zur 

bundesweiten Koordinierung von Meldestellen judenfeindlicher Vorfälle. Weitere Infor-

mationen finden sich unter www.lida-sh.de.  

Das Phänomen des Türkischen Ultranationalismus, zu dem beispielsweise auch die 

Gruppierung der sogenannten Grauen Wölfe gehört, wird in Schleswig-Holstein von der 

Fach- und Informationsstelle „diyalog“ unter Trägerschaft der Türkischen Gemeinde in 

Schleswig-Holstein e. V. bearbeitet. Diyalog fungiert dabei als landesweite Anlaufstelle, 

die Informationen zum Phänomen des türkischen Ultranationalismus in der Einwande-

rungsgesellschaft sammelt und in Form von Fortbildungen, Workshops, öffentlichen 

Veranstaltungen und Handreichungen weitervermittelt. Der Fokus liegt auf der Durch-

führung von Veranstaltungen und Workshops für Sozialraumakteure und Jugendliche. 

Darüber hinaus organisiert und leitet die Fach- und Informationsstelle einen Fachar-

beitskreis zum Themenfeld, in dem sich verschiedene Akteure aus der Praxis vernet-

zen, zum Thema austauschen und gemeinsame Projekte planen. Weitere Informationen 

finden sich unter https://provention.tgsh.de/project/diyalog/http://www.proven-

tion.tgsh.de/project/diyalog/.  

Seit 2018 bietet KAST e. V. auch eine landesweite Fachstelle zum Thema Linke Mili-

tanz und Protestbewegungen an. Die Fachstelle informiert und berät Lehrerinnen und 

Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, ehrenamtlich Tätige und weitere Interes-

sierte, die Fragen zu den Themen linke Militanz und Protestbewegungen haben. 

Ebenso bietet die Fachstelle Menschen Hilfestellungen, die sich durch eigene Aktivitä-

ten im Kontext der linken Militanz oder von Protestbewegungen in schwierigen Lebens-

situationen befinden. Sie gibt Unterstützung bei der Entwicklung neuer Perspektiven, 

die erforderlich für einen gelingenden Ausstieg sind. Hierbei nutzen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auch die landesweit bestehenden Verbindungen zu Bewährungshilfe, 

Jugendgerichten und Jugendämtern. Weitere Informationen finden sich unter www.kast-

sh.de.  

Neben der konkreten Arbeit gegen jegliche Formen des Extremismus unterstützt das 

Landesdemokratiezentrum auch aktiv Angebote zur Demokratieförderung und Vielfalt-

gestaltung. Im Rahmen des Landesprogramms zur Demokratieförderung und Rechts-

extremismusbekämpfung wird dafür beispielsweise die Fachstelle für Demokratiepäda-

http://www.lida-sh.de/
https://provention.tgsh.de/project/diyalog/
https://provention.tgsh.de/project/diyalog/
http://www.provention.tgsh.de/project/diyalog/
http://www.kast-sh.de/
http://www.kast-sh.de/
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gogik bei der AKJS gefördert. Die Fachstelle bietet Angebote und Beratungen für Schu-

len, Jugendhilfe, KiTa, Vereine und Kommunen zu demokratiepädagogischen Maßnah-

men an. Demokratiepädagogik beinhaltet das Erlernen demokratischer Grundwerte und 

die Übernahme von Mitverantwortung für das Zusammenleben. Dies gelingt durch Lern- 

und Erfahrungsräume in der Lebenswelt und im Alltag von Kindern und Jugendlichen 

durch die Förderung von Kompetenzen, Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten. 

Junge Menschen werden für unterschiedliche Lebensentwürfe und Interessen sensibili-

siert. Hierfür ist die Orientierung an den Grundrechten die Basis. Demokratiepädagogik 

wirkt folglich als Präventionsansatz gegen menschenrechts- und demokratiefeindliche 

Einstellungen.  

Darüber hinaus unterstützt das Landesdemokratiezentrum gemeinsam mit dem Bil-

dungsministerium die ebenfalls bei der AKJS angesiedelte Landeskoordination des 

Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SoR-SmC)“ in Schleswig-

Holstein. SoR-SmC ist ein Projekt für die Schulgemeinschaft, die sich aktiv für eine 

Schule einsetzt, in der alle, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, Aussehen 

oder sexueller Orientierung, willkommen sind. Respekt und Fairness bestimmen hier 

den Umgang. Die Schulgemeinschaft wendet sich damit gegen jede Form von Diskrimi-

nierung, Gewalt und Ausgrenzung sowie alle totalitären und demokratiegefährdenden 

Ideologien. Weitere Informationen finden sich unter www.akjs-sh.de.  

Demokratische Werte in Verbindung mit Medienkompetenz werden außerdem im Ko-

operationsprojekt „WeltWEGe“ des Trägers KAST e. V. und der Internationalen Bil-

dungsstätte Jugendhof Scheersberg beim Deutschen Grenzverein e. V. an mehreren 

Standorten in Schleswig-Holstein vermittelt. WeltWEGe hat zum Ziel, junge Menschen 

in Schleswig-Holstein für Themen wie Medien, Kultur, Politik, Gesellschaft, Radikalität 

und Extremismen zu sensibilisieren und sie in ihrer Demokratiekompetenz zu stärken. 

WeltWEGe unterstützt alle interessierten jungen Menschen in einem kultur- und her-

kunftsübergreifenden Ansatz dabei, ihre eigenen Projektideen zu entwickeln und zu ver-

wirklichen. Zu diesem Zweck kommen verschiedene Medien zum Einsatz. Weitere In-

formationen finden sich unter www.weltwege-sh.de. 

Das Landesdemokratiezentrum engagiert sich zudem in der schleswig-holsteinischen 

Antirassismusarbeit und war zusammen mit dem LPR federführend an der Erstellung 

des Landesaktionsplans gegen Rassismus beteiligt. In Kooperation mit seinem Netz-

werk entwickelt das LDZ außerdem jedes Jahr zu den Internationalen Wochen gegen 

http://www.akjs-sh.de/
http://www.weltwege-sh.de/
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Rassismus ein umfangreiches Programm, das ein landesweites Zeichen gegen Rassis-

mus und für mehr Vielfalt und Toleranz im Land setzt. 

VIII. Gewaltprävention, Mobbing und Cybermobbingprävention 

Eines der Kernthemen der Aktion Kinder- und Jugendschutz ist die Gewaltprävention. 

Die AKJS bietet Mobbingberatung an und koordiniert landesweit die Aktivitäten zum 

Anti-Mobbing-Tag am 2. Dezember, der unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsi-

denten steht. Mit regionalen und überregionalen Aktionen sensibilisieren die teilneh-

menden Kommunen und Verbände für die Erscheinungsformen von Mobbing und infor-

mieren über Präventionsangebote. Jährlich wird ein Plakatwettbewerb durchgeführt. 

Hinzu treten kreative regionale Angebote wie Flashmobs. 

Mobbing bedeutet: Ein oder mehrere Täterinnen oder Täter handeln über einen länge-

ren Zeitraum in der Absicht, einem Opfer zu schaden – und das Opfer hat nicht die 

Möglichkeit, sich dagegen wirksam zu Wehr zu setzen. Die Ausdehnung des Mobbings 

in den virtuellen Raum hat eine für das Opfer besorgniserregende verstärkende Dyna-

mik. Die AKJS hat eine stark nachgefragte Broschüre für Eltern von Opfern, aber auch 

Täterinnen oder Tätern von Mobbing herausgegeben. 

Sie unterstützt damit die Arbeit des IQSH, das Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende 

durch Fortbildungen und Programme, wie z. B. den Anti-Mobbing-Koffer oder die Hand-

reichung für Lehrkräfte an Schulen „…und raus bist Du“, in der Prävention von Mobbing 

und Cybermobbing sowie der Intervention schult. Damit werden sie in die Lage versetzt, 

Mobbingprozessen zischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters wie un-

terschiedlicher Nationalität vorzubeugen bzw. kompetent entgegenzuwirken. Des Weite-

ren bietet das IQSH seit zwei Jahren in Kooperation mit dem kommunalen Jugend-

schutz regionale Fortbildungen zur Anti-Mobbing-Beraterin bzw. zum Anti-Mobbing-Be-

rater an. 

Immer mehr zum Problem werden im Internet Hetze, Hass und Diskriminierung beson-

ders in Netzwerken, Foren und Kommentarspalten. Unter dieser Hate Speech versteht 

man abwertende, menschenverachtende oder volksverhetzende Sprache und Inhalte, 

durch die die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten werden. Die AKJS hat ge-

meinsam mit klicksafe.de und weiteren Akteuren eine Information für Fachkräfte und El-

tern herausgegeben und bietet Präventionsprojekte für Fachkräfte zum Umgang mit 

Hate Speech an. 
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IX. Prävention in Bezug auf Seniorinnen und Senioren 

Um den Sicherheitsbedürfnissen der älteren Menschen gerecht zu werden, bildet die 

Landespolizei Schleswig-Holstein Sicherheitsberaterinnen und -berater für Seniorinnen 

und Senioren (SfS) aus. Die ehrenamtlich tätigen Sicherheitsberaterinnen und -berater 

werden für das Vermitteln gezielter Verhaltensempfehlungen geschult, um 

 Seniorinnen und Senioren vor Kriminalität zu schützen, 

 ihre Lebensqualität durch eine Verbesserung des Sicherheitsgefühls zu steigern, 

 Risiken im öffentlichen Verkehrsraum zu minimieren, 

 ihre Hilfe zur Selbsthilfe und zur Hilfe anderen gegenüber zu aktivieren und/oder 

 in konkreten Gefahrenmomenten den schnellen Kontakt mit den zuständigen Stel-

len der Verwaltung oder der Polizei herzustellen. 

Konkret kann die Beratung und Information zu Themen wie Einbruchschutz, Haustürkri-

minalität, Straßenkriminalität, aktive und passive Teilnahme am Straßenverkehr, Betrug 

und Diebstahl erfolgen, und zwar in den unterschiedlichsten Formen, z. B. anlässlich 

von Seniorennachmittagen, in Vereinen, an Informationsständen etc.  

Darüber hinaus fördert der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein u. a. auch ziel-

gruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit, z. B. mit einer im Jahre 2018 durchgeführten In-

formationskampagne in Form einer landesweiten Verteilung des Flyers „Vorsicht Abzo-

cke!“ im Zusammenhang mit Betrugsdelikten gegenüber Seniorinnen und Senioren.  

Zudem entwickelte der LPR in der Vergangenheit gemeinsam mit staatlichen und nicht-

staatlichen Akteurinnen und Akteuren diverse Informationsbroschüren und Flyer zu ver-

schiedensten Präventionsthemen Seniorinnen und Senioren betreffend, z. B. „Senioren 

im Internet – Aber sicher!“, „Sicherheit innerhalb und außerhalb der eigenen vier 

Wände“, „Sicherheit im Straßenverkehr“, „Verbraucherschutz für Senior:innen“, „Gewalt 

in der Pflege“, „Selbstbestimmte Vorsorge im Alter“, „Sicherheitstipps für Seniorinnen 

und Senioren“. Eine Überarbeitung des Infomaterials ist für 2022 vorgesehen. 

Am 30. September 2019 fand die Jubiläumsveranstaltung zum fünfjährigen Bestehen 

der Sicherheitsberaterinnen und -berater für Seniorinnen und Senioren statt. Aus dem 

Grußwort des Landespolizeidirektors lässt sich entnehmen, dass in den vergangenen 

Jahren rund 700 Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern durch die ehrenamtliche Arbeit der SfS durchgeführt wurden. 
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Um den Anschluss des Projektes nach dem Lockdown zu erreichen, wurde im Septem-

ber 2021 eine Fortbildungsveranstaltung für mehr als 50 SfS und polizeiliche Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner durchgeführt. Auch in diesem Projekt hat Corona für 

Schwierigkeiten gesorgt, das Projekt läuft jedoch seit der Fortbildungsveranstaltung 

wieder an. 

Auch der WEISSE RING setzt sich im Rahmen seiner kriminalpräventiven Arbeit sehr 

für die Belange von Seniorinnen und Senioren ein und leistet auf diese Weise einen ho-

hen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Seniorinnen und Senioren. 

X. Prävention von Wohnungseinbruchdiebstahl 

Wenige Delikte greifen derartig in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger ein und 

beeinflussen das Sicherheitsgefühl in so hohem Maße negativ, wie ein Einbruch in die 

eigenen vier Wände. Neben den materiellen Schäden sind die zum Teil dauerhaften 

psychischen Opferfolgen nach Wohnungseinbruchtaten häufig erheblich.  

In Schleswig-Holstein sind seit 2015 rückläufige Fallzahlen beim Wohnungseinbruch-

diebstahl festzustellen. Deren Aufklärungsquote lag 2020 bei 14,5 %. Ein Großteil der 

nicht aufgeklärten Einbrüche ist nach polizeilicher Einschätzung professionellen und 

überörtlich agierenden Tätergruppen zuzurechnen. Die Landespolizei hat seit 2012 ein 

Landeskonzept zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls entwickelt und fort-

während verbessert. Dabei standen diese überörtlich agierenden Täterinnen und Täter 

mit im Fokus. Durch Festnahmen von überregional agierenden Serieneinbrechern wer-

den zwar nur einige wenige Fälle nachträglich aufgeklärt, aber viele zukünftige Fälle 

verhindert. 

In den seltensten Fällen werden Täterinnen oder Täter „auf frischer Tat“ angetroffen o-

der können anhand von Zeugenaussagen überführt werden. Viele Einbruchstatorte wei-

sen ein ähnliches Bild auf, ohne dass anhand der festgestellten Arbeitsweise auf eine 

bestimmte, polizeilich bereits bekannte Täterin oder einen bereits bekannten Täter ge-

schlossen werden kann. Zudem bietet nicht jeder Tatort verwertbare daktyloskopische 

oder serologische Spuren, die im Optimalfall einer bereits bekannten Täterin oder ei-

nem bereits bekannten Täter zugeordnet werden können.  

Wesentliche Bausteine des Konzepts sind daher die zielgerichtete Auswertung und 

Analyse aller Taten, eine intensivierte Spurensuche und -sicherung und die priorisierte 

kriminaltechnische Untersuchung der Spuren sowie der regelmäßige Erkenntnisaus-
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tausch mit angrenzenden Bundesländern. Alle polizeilichen Erkenntnisse werden zu-

sammengeführt und es wurden auf Grundlage dieses Lagebildes koordinierte Maßnah-

men gegen Einzeltäterinnen und Einzeltäter oder Tätergruppen und offene und ver-

deckte Präsenz- und Streifenkonzepte initiiert. Diese repressiven Maßnahmen spielten 

neben verstärkter Präventionsarbeit und der Sensibilisierung der Bevölkerung für das 

richtige Verhalten bei verdächtigen Beobachtungen eine entscheidende Rolle für den 

erheblichen Rückgang der Tatbelastung von 8.456 angezeigten Taten in 2015 auf 3.268 

Taten im Jahr 2020. Seit Konzeptbeginn wurden mehr als 528 Wohnungseinbrecher in 

Schleswig-Holstein auf frischer Tat vorläufig festgenommen.  

Opferschutz und Opferhilfe sind eine Kernaufgabe polizeilicher Kriminalprävention. Für 

die Opfer einer Straftat ist die Polizei in der Regel der erste Ansprechpartner. Sie ver-

mittelt adäquate Hilfsangebote und klärt über Opferrechte auf. Geschädigte eines Ein-

bruchs sollten unmittelbar diese Straftat der Polizei melden.  

Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sowie Mieterinnen und Mieter können 

durch entsprechende Maßnahmen einen deutlichen Beitrag gegen Einbruchdiebstahl 

leisten. Dies zeigt die hohe Anzahl an Wohnungseinbrüchen, die nicht über das Ver-

suchsstadium hinausgekommen sind, weil die Wohnungen und Häuser über Siche-

rungseinrichtungen nach aktuellem Standard verfügten. Präventionsmaßnahmen wie 

der Tag des Einbruchschutzes als eine Maßnahme des bundesweiten Präventionskon-

zeptes „K-EINBRUCH“ sind ein weiterer Baustein des Wohnungseinbruchdiebstahl-

Konzeptes, um verstärkt auf ein weiteres Sinken der Fallzahlen hinzuarbeiten. Im Jahr 

2020 wurden insgesamt 128 Informationsveranstaltungen durch die Landespolizei viel-

fach gemeinsam mit Facherrichterfirmen durchgeführt, bei denen die Bevölkerung über 

Verhaltensprävention und Maßnahmen zur technischen Sicherung aufgeklärt wurde. 

Das seit 2016 bestehende Förderprogramm der Landesregierung unterstützt23 zusätz-

lich sowohl Eigentümerinnen und Eigentümer als auch seit 2020 Mieterinnen und Mieter 

von Wohnimmobilien finanziell bei dem Einbau von technischen Sicherungsmaßnah-

men. Seit dem Programmstart konnten bereits über 6.600 Haushalte gefördert werden.  

Darüber hinaus wird zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit betrieben, sowohl in klassischen 

als auch in sozialen Medien. Bei konkreten Lageentwicklungen wird im Rahmen der 

                                            
23 Informationen dazu können unter www.kriminalpraevention-sh.de abgerufen werden. 
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Präventionsarbeit die Bevölkerung sensibilisiert und bei Feststellung von Auffälligkeiten 

um sofortige Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. 

XI. Projekt „Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus – Stärkung von 

Strafverfolgung und Opferschutz“ des Deutschen Instituts für Menschen-

rechte 

Das 2019 gestartete Projekt „Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus – Stär-

kung von Strafverfolgung und Opferschutz“ des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

wird in Kooperation mit und mit Förderung des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz durchgeführt.  

Schwerpunkt des Projekts ist die Unterstützung der Partnerländer Berlin, Sachsen und 

Schleswig-Holstein im Auf- und Ausbau dauerhafter, überinstitutioneller Strukturen zwi-

schen Staatsanwaltschaft, Polizei, Institutionen der Opferhilfe und zivilgesellschaftlichen 

Beratungsstellen zur Verbesserung der Strafverfolgung rassistischer Taten und zur Ge-

währleistung der Rechte der Opfer solcher Taten. 

Um Barrieren und Defizite in der effektiven Strafverfolgung rechtsextremer, antisemiti-

scher und rassistischer Straftaten auszumachen sowie den Bedarf an weiteren Struktu-

ren, Austausch und notwendigen Maßnahmen zu ermitteln und konkrete Handlungs-

empfehlungen auszusprechen, hat das Projekt in den ersten beiden Projektjahren eine 

Bedarfsanalyse durchgeführt. Mittels leitfadengestützter Interviews wurden organisatori-

sche Zusammenhänge innerhalb der jeweiligen Institution sowie Abläufe im Zusammen-

spiel von Institutionen, Behörden und Opferschutzhilfen beleuchtet und bereits vorhan-

dene Strukturen, die für die Umsetzung von Maßnahmen nutzbar gemacht werden kön-

nen, identifiziert. Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse sollen im letzten Projektjahr dazu 

genutzt werden, um die Ausrichtung von Maßnahmen, die die Partnerländer für sinnvoll 

erachten, entlang der konkreten Erfahrungen und den bestehenden Arbeitsabläufen der 

beteiligten Akteure bzw. Zielgruppen auszurichten. Das Projekt zielt darauf ab, die Er-

fahrungen sowie die erarbeiteten Handlungsansätze aus den drei Pilotmodellen bun-

desweit zu teilen und zur Verfügung zu stellen. 

Um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Strukturaufbaus zu gewährleisten und das 

Themenfeld Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus inhaltlich und praxis-

relevant für Akteurinnen und Akteure der Strafjustiz, der Polizei und der zivilgesell-
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schaftlichen Opferberatungsstellen aufzubereiten, werden Begleit- und Hintergrundma-

terialien für Akteurinnen und Akteure aus Justiz, Polizei und Zivilgesellschaft erstellt, die 

2022 in Form eines Readers veröffentlicht werden. 

Zudem richtet das Projekt in den Jahren 2021/2022 jeweils eine Fachveranstaltung im 

Themenfeld Rassismus und Ermittlungsbehörden für die Zielgruppen des Projektes 

aus. Die Inhalte und Diskussionen beider Veranstaltungen werden in der Projektpublika-

tion aufgegriffen und die nachhaltige Wirkung gewährleistet. 

Innerhalb Schleswig-Holsteins wird das Projekt seit Anfang 2020 durch das Ministerium 

für Justiz, Europa und Verbraucherschutz unterstützt. 

 

E. Effektive Strafverfolgung – ein Beitrag für den Opferschutz 

Ein weiteres wichtiges Element umfassenden Opferschutzes ist eine effektive Strafver-

folgung, die auch die Belange des Opfers im Blick hat. Aus Sicht des Opfers kann die 

justizielle Aufarbeitung der angezeigten Tat einen Beitrag zur Verarbeitung des Erlebten 

leisten. Aus Tätersicht muss klar sein, dass strafbares Verhalten Konsequenzen nach 

sich zieht. Der Täterin oder dem Täter muss das Unrecht ihres bzw. seines Handelns 

verdeutlicht werden. Im besten Fall lassen sich dadurch (potentielle) Täterinnen und Tä-

ter an der Begehung von (weiteren) Straftaten hindern.  

I. Spezialisierung bei den Staatsanwaltschaften 

1. Sonderdezernate für Sexualstraftaten  

Für Opfer von Sexualdelikten – vor allem für Kinder und Jugendliche – gilt in besonde-

rer Weise, dass sie mit ihren seelischen und körperlichen Verletzungen nicht allein ge-

lassen werden dürfen. Ziel von Opferschutzmaßnahmen der Justiz ist es vor allem, 

(weitere) Schädigungen des Opfers durch das Strafverfahren zu verhindern und Belas-

tungen auf ein unvermeidbares Maß zurückzuführen. 

Um den Belangen der Opfer besser gerecht werden zu können, hat Schleswig-Holstein 

als eines der ersten Länder bereits in den 1980er Jahren bei allen Staatsanwaltschaften 

des Landes Sonderdezernate für Sexualstrafsachen eingerichtet. Die dort tätigen und 

speziell fortgebildeten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind die Gewähr dafür, 

dass die Belastungen für Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen im strafrechtlichen Ver-

fahren minimiert werden. Sie tragen Sorge dafür, dass eine sofortige und intensive Er-

mittlungstätigkeit zur Beweissicherung erfolgt und damit letztlich auch die Aufklärungs-

quote erhöht wird. Sie bringen das für die oft schwierige Beweiswürdigung notwendige 
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medizinische und psychologische Spezialwissen in das Ermittlungsverfahren und insbe-

sondere in die Hauptverhandlung ein und gewährleisten eine gute Zusammenarbeit mit 

der Polizei, den Ärztinnen und Ärzten, den Opferhilfeorganisationen, insbesondere den 

Einrichtungen, die die psychosoziale Prozessbegleitung anbieten, und Fachleuten an-

derer Fakultäten. 

So gehören nicht zuletzt der Erfahrungsaustausch untereinander und die enge Anbin-

dung an das Psychologische Institut der Universität zu Kiel sowie an das 2013 gegrün-

dete Institut für Sexualmedizin und forensische Psychiatrie im Zentrum für integrative 

Psychiatrie (ZIP) zu ihrem Alltag. 

Schließlich ist die Spezialisierung auch mit Blick auf die richterliche Videovernehmung 

von Zeugen bereits im Ermittlungsverfahren (§ 58a StPO) erforderlich, die – nachdem 

die technischen Voraussetzungen hierfür inzwischen geschaffen worden sind – regel-

mäßig und zunehmend auch in den Sonderdezernaten „Sexualstraftaten“ anfällt. 

Zudem haben die Landgerichte Flensburg und Lübeck Spezialkammern für Straftaten 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung eingerichtet, um die durch eine Spezialisierung 

bestehenden Vorteile auch im Gerichtsverfahren besser nutzen zu können. 

2. Sonderdezernate für Kinderschutzsachen 

Jede Gewalttat und jede gefährdende Vernachlässigung zum Nachteil eines Kindes o-

der Jugendlichen ist eine Straftat. Gerade Kinder und Jugendliche als Opfer von Gewalt 

bedürfen des besonderen Schutzes und der Hilfe. 

Das deshalb im Jahr 2007 bei der Staatsanwaltschaft in Flensburg erstmals eingerich-

tete Sonderdezernat „Kinderschutz“ gibt es mittlerweile bei allen Staatsanwaltschaften 

in Schleswig-Holstein. Es ist verzahnt mit den Sonderdezernaten „Gewalt in der Fami-

lie“ und „Sexueller Missbrauch von Kindern“, um bereits vorhandene Kontakte für eine 

Verbesserung der Ermittlungsarbeit zu nutzen und ggf. entsprechend auszubauen. Da-

bei werden Erkenntnisse aus der Kooperation von Jugendämtern, Polizeidienststellen, 

Staatsanwaltschaften, Gerichtsmedizin, Familiengerichten, Krankenhäusern und sozia-

len Institutionen zusammengeführt, um Kindesvernachlässigung und Kindesmisshand-

lung rechtzeitig zu erkennen und darauf konsequent, aber auch dem Einzelfall ange-

messen, zu reagieren. Bearbeitet werden in dem Sonderdezernat insbesondere die 

Straftatbestände „Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht“ und „Misshandlung 

von Schutzbefohlenen“, aber auch „Körperverletzung“ und „gefährliche Körperverlet-

zung“ zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen im häuslichen Bereich. 



Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

137 

Die Konzentration der Sachbearbeitung in dem Sonderdezernat „Kinderschutz“ gewähr-

leistet einen besseren Überblick über die jeweiligen Tathandlungen, deren Ausmaß und 

deren Folgen. Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den 

Beteiligten an Ermittlungsverfahren, die Gewaltstraftaten zum Nachteil von Kindern und 

Jugendlichen zum Gegenstand haben, verbessert hat und das gegenseitige Verständ-

nis für die jeweils erforderlichen Maßnahmen weiter verstärkt worden ist. 

Schließlich ist die Spezialisierung auch mit Blick auf die richterliche Videovernehmung 

von Zeugen (§ 58a StPO) erforderlich, die regelmäßig und zunehmend auch in dem 

Sonderdezernat „Kinderschutzverfahren“ anfällt. 

3. Sonderdezernate „Kinderpornographie“ 

Bei der Staatsanwaltschaft Flensburg existiert zudem seit mehreren Jahren ein Sonder-

dezernat zur Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornographischen 

Inhalten. Auch dieses Sonderdezernat ist mit dem Ziel der Effektivierung der Strafverfol-

gung und der Optimierung des Opferschutzes in Strafverfahren eingerichtet worden und 

wird durch die Dezernentinnen und Dezernenten für Sexualstraftaten betreut. Die Ein-

richtung des Sonderdezernats hat sich bewährt und soll daher sowie vor dem Hinter-

grund der steigenden Fallzahlen in diesem Deliktsfeld – welche wiederum auf die zu-

nehmende Nutzung des Internets und der sozialen Medien (auch durch Kinder und Ju-

gendliche) sowie das erhöhte Meldeaufkommen durch die nichtstaatliche Organisation 

NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) zurückzuführen sein dürften 

– beibehalten werden. Beispielhaft werden zur Veranschaulichung der skizzierten Ent-

wicklung die bei der Staatsanwaltschaft Flensburg anhängig gewordenen Verfahren wie 

folgt dargestellt: 

Jahr Anzahl Js-Verfahren24 Anzahl UJs-Verfahren25 

2017 72 8 

2018 113 40 

2019 142 7 

2020 194 11 

                                            
24 Js-Verfahren sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen eine identifizierte Beschul-
digte/einen identifizierten Beschuldigten. 
25 UJs-Verfahren sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. 
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4. Sonderdezernate „Seniorenschutzsachen“  

Mit Blick auf die altersspezifischen Gefahren und Auswirkungen von Kriminalität stellen 

auch die Sonderdezernate „Seniorenschutzsachen“ bei den Staatsanwaltschaften des 

Landes einen wichtigen Baustein des Opferschutzes in Schleswig-Holstein dar. 

In dem erstmals 2005 bei der Staatsanwaltschaft in Kiel und zwischenzeitlich bei allen 

Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein eingerichteten Sonderdezernat werden 

zentral alle Verfahren bearbeitet, in denen Seniorinnen und Senioren Opfer einer Straf-

tat geworden sind und die Täterin oder der Täter die altersbedingte besondere Hilfsbe-

dürftigkeit der oder des Betroffenen bewusst und gezielt ausgenutzt hat. Denn insbe-

sondere ältere Menschen leiden häufig schwerer und länger unter den psychischen, 

physischen und finanziellen Belastungen einer Straftat und sind deshalb auf eine spezi-

fische Opferbetreuung im Strafverfahren angewiesen. 

Ermittlungen in einem Verfahren mit Seniorinnen oder Senioren als Opfer erfordern in 

der Regel ein hohes Maß an Verständnis und Sensibilität für die besonderen Belange 

der älteren Opfer. Im Seniorenschutzdezernat wird deshalb eine konzentrierte, schnelle 

und vor allem konsequente Strafverfolgung durch eine eigens auf ältere Menschen zu-

geschnittene justizielle Fürsorge bzw. Nachsorge betrieben. So erfolgt beispielsweise in 

prägnanten Fällen die Vernehmung der oder des Betroffenen durch im Sonderdezernat 

eingesetzte Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte selbst ggf. auch in der Wohnung der 

oder des Betroffenen. Eine oftmals notwendige sofortige Beweissicherung wird durch 

richterliche Vernehmung und/oder durch Videoaufzeichnung der polizeilichen oder 

staatsanwaltschaftlichen Vernehmung gewährleistet. Des Weiteren wird das Instrument 

der Einziehung verstärkt eingesetzt, da nicht selten gerade Seniorinnen und Senioren 

durch Straftaten um ihr gesamtes Vermögen gebracht werden. Weiterhin wird in diesem 

Bereich die Gerichtshilfe vermehrt eingeschaltet. Sie erstellt einen Opferbericht, weil die 

persönlichen Lebensumstände der oder des Betroffenen für die Bewertung des Tatge-

schehens von besonderer Bedeutung sind. Schließlich werden der oder dem Betroffe-

nen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für weiterführende Hilfen genannt. 

Die Erfahrungen mit dem Seniorenschutzdezernat sind seit seinem Bestehen durchweg 

positiv, es hat sich vor allem aus den folgenden Gründen bewährt: 

- Die Konzentration der einschlägigen Verfahren in einem Sonderdezernat lässt eine 

deutlich engere, mithin effektivere Zusammenarbeit mit der Polizei zu. Dies ist insbe-
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sondere in den Ermittlungsverfahren wegen betrügerischen Telefonanrufen („En-

keltrick“, „Falsche Polizeibeamte“, „Gewinnspiel“ etc.) notwendig, da die Straftaten 

häufig zu erheblichen Schadenssummen führen und die Ermittlung der Beschuldig-

ten regelmäßig schwierig ist. Diese Verfahren machen weiterhin einen erheblichen 

Anteil der im Seniorenschutzdezernat registrierten Verfahren aus. 

- Darüber hinaus erlaubt die Sonderzuständigkeit eine Intensivierung und Professio-

nalisierung im Bereich des Opferschutzes. Neben einer nachhaltigen Beachtung der 

in der Strafprozessordnung normierten Opferrechte liegt ein weiterer Schwerpunkt 

im Ausbau der bestehenden Kontakte zu den Seniorenbeiräten und Opferhilfeorga-

nisationen. 

Das Seniorenschutzdezernat hat Vorbildcharakter; in den letzten Jahren sind wiederholt 

Anfragen zu den Modalitäten dieses Sonderdezernats an den Generalstaatsanwalt des 

Landes Schleswig-Holstein gerichtet und entsprechende Seniorenschutzdezernate 

auch in anderen Bundesländern eingerichtet worden. Die Bedeutung dieser Dezernate 

wird wegen der demographischen Entwicklung weiter zunehmen. 

5. Sonderdezernate „Wohnungseinbruchdiebstahl“  

Aufgrund der im Jahre 2015 eingetretenen Häufung von Wohnungseinbrüchen im Land-

gerichtsbezirk Kiel und der damit einhergehenden Verunsicherung der Bevölkerung 

wurde bei der Staatsanwaltschaft Kiel im Jahre 2016 ein Sonderdezernat zur Bearbei-

tung von Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls eingerichtet. Durch 

die Einrichtung des Sonderdezernates wurde für die ermittelnden Polizeibeamtinnen 

und Polizeibeamten ein zentraler Ansprechpartner geschaffen, Arbeitsabläufe konnten 

so abgestimmt und optimiert werden, zudem wurde auch in diesem Deliktsbereich eine 

einheitliche Sachbearbeitung gewährleistet. 

Der zuständige Dezernent führt demgemäß in regelmäßigen Abständen Konferenzen 

mit den für die Bearbeitung von Wohnungseinbruchdiebstählen zuständigen Beamtin-

nen und Beamten der Kriminalpolizei durch, zudem ist seine jederzeitige telefonische 

oder elektronische Erreichbarkeit sichergestellt. Dies erleichtert insbesondere die Stel-

lung von eiligen Anträgen bei Gericht, etwa bezüglich Observationsmaßnahmen, da nur 

so eine effektive Bekämpfung der konspirativ und hochmobil agierenden Tätergruppie-

rungen erreicht werden kann. 
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Des Weiteren ist der Sonderdezernent auch in die gefahrenabwehrrechtlichen Systeme 

zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls der Polizeidirektionen des Landge-

richtsbezirks eingebunden. Hierunter fallen primär schutzpolizeiliche Maßnahmen, ggf. 

kann aufgrund einer Kooperation zwischen Kriminalpolizei und Bundespolizei auch ein 

Helikopter eingesetzt werden. Von Oktober bis einschließlich Januar finden ferner regel-

mäßige Treffen statt, in deren Rahmen die vom Landeskriminalamt erstellte wöchentli-

che Lage ausgewertet wird sowie gewonnene Erkenntnisse ausgetauscht werden. In 

diesem Zusammenhang hat sich insbesondere die intensive Auswertung sog. schutzpo-

lizeilicher Anhaltemeldungen von tatverdächtigen Personen als besonders wertvoll zur 

Begründung eines Anfangsverdachts für weitere Ermittlungsmaßnahmen erwiesen. 

6. Sonderdezernate „Gewalt in der Familie“  

Bereits seit vielen Jahren werden bei sämtlichen Staatsanwaltschaften des Landes 

Sonderdezernate zur Bearbeitung von Fällen der „Gewalt in der Familie“ betrieben. Die 

damit verbundene Spezialisierung ermöglicht gezielte Fort- und Weiterbildungen der zu-

ständigen Dezernentinnen und Dezernenten. Darüber hinaus lässt diese Spezialisie-

rung eine tiefe Kenntnis über die regionalen Beratungs- und Hilfeangebote für Opfer, 

eine gute Vernetzungsarbeit sowie eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei und der 

Gerichtshilfe zu. Dies fördert eine effektive Verfahrensführung und eine nachhaltige Be-

achtung der Opferrechte. 

7. Sonderdezernate „Hasskriminalität“  

Nicht zuletzt mit Blick auf das seinerzeit noch im Entstehungsprozess befindliche, nun-

mehr am 3. April 2021 in Kraft getretene „Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremis-

mus und der Hasskriminalität“ haben alle Staatsanwaltschaften des Landes in Umset-

zung eines entsprechenden Auftrages des Generalstaatsanwalts vom 8. Februar 2021 

Sonderdezernate zur Bekämpfung der sog. „Hasskriminalität“ eingerichtet. Auf diese 

Weise wird der zunehmenden Bedeutung von „Hate Speech“ im Internet und den stei-

genden Verfahrenszahlen in diesem Phänomenbereich Rechnung getragen.  

Unterstützung erfahren die örtlichen Staatsanwaltschaften hierbei – zur Ermöglichung 

einer möglichst effektiven und einheitlichen Bekämpfung von Straftaten, die durch Hate 

Speech im Internet begangen werden – durch die bereits am 4. Januar 2021 bei der 

Generalstaatsanwaltschaft eingerichtete Zentralstelle „Bekämpfung von Hasskriminalität 

im Internet“ (siehe hierzu E. XII. in diesem Teil). 
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II. Intensivtäterkonzept – Täterorientierte Strafverfolgung  

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat im Jahre 2009 zur Optimierung der Strafverfolgung von 

erwachsenen Intensivtäterinnen und -tätern das Projekt „Täterorientierte Strafverfolgung 

(TOS)“ ins Leben gerufen. Mit diesem Projekt wird ein Beitrag zur konzentrierten Reak-

tion auf Straftaten junger (erwachsener) Intensiv- und Gewalttäterinnen und -täter ge-

leistet. 

Als Intensivtäterinnen und -täter in diesem Sinne werden Beschuldigte definiert, die ins-

besondere im Bereich der Gewalt-, Straßen- und Beschaffungskriminalität auffallen, und 

zwar insbesondere durch: 

 schnelle zeitliche Abfolge der Straftaten, 

 besondere Gewaltanwendung, 

 Rücksichtslosigkeit, 

 Schadenshöhe, 

 gewerbsmäßige Begehungsweise, 

 Mangel an Einsichts- und/oder Resozialisierungsbereitschaft, 

 Tatbegehung während des Freigangs, offenen Vollzugs, Hafturlaubs, der Haft-

verschonung oder während laufender Bewährung. 

Durch TOS sollen die Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft effektiviert 

und der Kontroll- und Verfolgungsdruck auf Intensivtäterinnen und -täter deutlich erhöht 

werden. Angestrebt ist eine möglichst umfassende und unverzügliche Reaktion auf 

strafrechtlich relevantes Fehlverhalten. Dies wird durch eine enge Zusammenarbeit mit 

der Landespolizei gewährleistet. Aus der polizeilichen Erkenntnislage heraus werden im 

Rahmen dieser Zusammenarbeit in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft diejenigen 

Straftäterinnen und Straftäter ermittelt, die als Intensivtäterin oder als Intensivtäter im 

Rahmen des Konzepts in den Fokus genommen werden sollen. Für jede dieser Täterin-

nen und jeden dieser Täter wird sowohl auf polizeilicher als auch auf staatsanwalt-

schaftlicher Seite eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter bestimmt, die bzw. der 

für die Bearbeitung aller von dieser oder diesem Beschuldigten begangenen Taten zu-

ständig ist. Bei der Staatsanwaltschaft werden insoweit alle Strafverfahren zusammen-

gefasst, die gegen die Intensivtäterin oder den jeweiligen Intensivtäter laufen, gleichgül-
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tig, in welchem Verfahrensstadium sie sich befinden oder in welchem Dezernat sie auf-

grund der innerbehördlichen Zuständigkeitsregelungen anhängig sind. Dadurch werden 

insbesondere zuständigkeitsbedingte Zeit- und Reibungsverluste vermieden. 

Es findet eine Bündelung der entscheidenden Erkenntnisse über das Tat- und Täterver-

halten statt, die Beweisführung wird intensiviert und verbessert und die individual- und 

generalpräventive Wirkung erhöht. Das bedeutet, dass langfristig eine nachhaltige Sen-

kung der Fall- und damit Opferzahlen erreicht werden kann. 

Das Projekt hat sich langfristig bewährt und die damit verbundenen Erwartungen voll er-

füllt. Es wird bei der Staatsanwaltschaft in Kiel seit nunmehr elf Jahren praktiziert und 

wird auch bei den Staatsanwaltschaften in Lübeck, Itzehoe und Flensburg durchgeführt. 

Soweit sich im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Kiel die vier großen Unter-

künfte des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge befinden und auch von dort 

aufgenommen Personen Straftaten verübt werden, die den Kriterien des Intensivtäter-

konzeptes entsprechen, sind zwischenzeitlich weitere Sonderdezernate eingerichtet 

worden, die sich dieses Täterkreises annehmen. Diesbezüglich erfolgt ein enger Aus-

tausch nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit den jeweils zuständigen Ausländerbe-

hörden, um festzustellen, ob eine Person als Intensivtäterin oder Intensivtäter einzustu-

fen ist, damit bereits möglichst frühzeitig etwaigen Fehlentwicklungen entgegengewirkt 

werden kann. Überdies nimmt die Staatsanwaltschaft Kiel an den regelmäßigen Sitzun-

gen der Arbeitsgruppe „Aufenthaltsrechtliche Behandlung straffälliger Ausländer/-innen 

(AG AsA)“ des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-

lung des Landes Schleswig-Holstein teil, die unter anderem der Koordinierung straf-

rechtlicher und ausländerrechtlicher Abläufe dient. 

Soweit möglich wird in diesem Zusammenhang zugleich eine Ahndung im beschleunig-

ten Verfahren angestrebt, um eine zeitnahe Verurteilung zu erreichen. Auch diese Vor-

gehensweise hat sich bewährt, da sich nach hiesigen Erfahrungen die entsprechenden 

Täterinnen und Täter durch eine zügige Strafverfolgung merklich beeindruckt zeigen. 

Zudem wird sowohl von Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft als auch von den 

Opfern der Straftaten selbst positiv aufgenommen, wenn eine Strafe „auf dem 

Fuße“ folgt. Dem Eindruck, Straftaten würden sanktionslos bleiben, so dass man auf die 

Erstattung einer Strafanzeige auch sogleich verzichten könne, wird entgegengewirkt, 

was zugleich dem allgemeinen Sicherheitsempfinden zuträglich sein dürfte. 
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III. Maßnahmen im Bereich der Delinquenz von Jugendlichen und Heranwach-

senden 

1. Diversion 

Das vorrangige Ziel des Jugendstrafverfahrens ist in § 2 Absatz 1 des Jugendgerichts-

gesetzes definiert als die Vorbeugung vor neuerlichen Straftaten eines Jugendlichen o-

der Heranwachsenden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind „die Rechtsfolgen und unter 

Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erzie-

hungsgedanken auszurichten“. Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender sind zum 

überwiegenden Teil bagatellhaft und stellen bei den meisten Delinquentinnen und Delin-

quenten ein bloßes Durchgangsphänomen dar. Kriminologisch-empirisch gesichert ist 

die Erkenntnis, dass kriminelles Verhalten in dieser Altersgruppe in der weit überwie-

genden Zahl der Fälle Teil des normalen Reifungsprozesses ist und sich irgendwann 

auswächst, unabhängig von etwaigen erzieherischen Maßnahmen. Nur bei einem klei-

neren Teil der in das kriminelle „Hellfeld“ geratenen Jugendlichen und Heranwachsen-

den drohen sich kriminelle Verhaltensmuster dauerhaft zu verfestigen.  

Die mit dem Begriff Diversion umschriebenen Möglichkeiten der §§ 45 und 47 des Ju-

gendgerichtsgesetzes, von der Durchführung eines förmlichen Jugendgerichtsverfah-

rens abzusehen, ggf. nach Durchführung erzieherischer Maßnahmen oder Erfüllung von 

Weisungen oder Auflagen, sind eine Konsequenz dieser Erkenntnis. Durch Diversions-

maßnahmen werden übermäßige Reaktionen im Angesicht von Bagatelltaten vermie-

den und es den Strafverfolgungsbehörden zugleich ermöglicht, ihre Ressourcen auf die-

jenigen Jugendlichen und Heranwachsenden zu fokussieren, die einer intensiveren er-

zieherischen Intervention und damit der Durchführung eines förmlichen Verfahrens be-

dürfen. Zugleich dient die Diversion einer beschleunigten Konfliktbeilegung, die mit der 

Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs oder der Auflage einer Schadenswiedergut-

machung weiter befördert werden kann. Bereits das erzieherische Gespräch mit den 

Strafverfolgungsbehörden hat für junge Menschen eine Warnfunktion; es kann Wege zu 

einer regelhaften Konfliktlösung aufzeigen und so einen zivilen Umgang auch mit dem 

Opfer der Tat befördern und auf diese Weise zukünftige Straftaten verhindern. 

Zur Optimierung der erzieherischen und opferschützenden Potentiale des Diversions-

verfahrens sind in Schleswig-Holstein seit dem 1. Juli 1998 die Richtlinien zur Förde-

rung der Diversion bei jugendlichen und heranwachsenden Beschuldigten in Kraft (vgl. 

SchlHA S. 204), die eine enge Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft, 
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ggf. unter Einschaltung der Jugendgerichtshilfe, regeln. Diese Richtlinien werden der-

zeit überprüft, um einerseits den gemachten Erfahrungen, andererseits den zwischen-

zeitlichen Änderungen im Jugendgerichtsgesetz, die insbesondere eine verbindlichere 

Beteiligung der Jugendgerichtshilfe vorsehen, mit einer Neufassung der Richtlinien 

Rechnung tragen zu können.  

Unbeschadet dessen sind die praktischen Erfahrungen mit den im Rahmen der Diver-

sion erfolgten Maßnahmen auf delinquentes Verhalten Jugendlicher und Heranwach-

sender weiterhin überaus positiv, weil pädagogisch sinnvolle erzieherische Reaktionen 

sehr zügig erfolgen und sie schon deshalb auch auf hohe Akzeptanz bei den Beteiligten 

treffen. Die in den letzten Jahren stetig gewachsene Zusammenarbeit zwischen Polizei, 

Staatsanwaltschaft und zuständigen Jugendämtern ist durch das Gesetz zur Stärkung 

der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendverfahren vom 13. Dezember 2019 

(BGBl. 2019 I, S. 2146), mit welchem die EU-Richtlinie 2016/800 (Verfahrensgarantien 

in Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte Kinder) in nationales Recht umge-

setzt worden ist, und die darin getroffenen (erweiterten) Regelungen zur Beteiligung der 

Jugendgerichtshilfe zusätzlich gestärkt worden. 

2. Zusammenarbeit der Justiz, der Polizei und der Gerichtshilfe mit der Agentur 

für Arbeit 

Das Konzept, seine Entstehungshintergründe und Ziele sowie die bisherige Umsetzung 

des Projekts sind im 3. und 4. Opferschutzbericht bereits dargelegt worden, weshalb zur 

Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die früheren Berichterstattungen verwie-

sen werden soll (LT-Drs. 17/1937, dort 11.4., S. 93 f.; LT-Drs. 18/5142, dort 5. Teil, H. 

III. 2., S. 166 f.). 

Das Projekt hat sich inzwischen auch im Amtsgerichtsbezirk Neumünster fest etabliert. 

Die Angebote der Jugendberufsagentur werden bei der Tätigkeit der Jugendgerichts-

hilfe stets mitbedacht und daher oftmals sogar schon vor einer gerichtlichen Hauptver-

handlung angeschoben. Durch das Amtsgericht Neumünster werden den Angeklagten 

zudem häufig Maßnahmen der Jugendberufsagentur auferlegt. Im Landgerichtsbezirk 

Itzehoe entfaltet die Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Jobcenter und den Berufs-

beratungen, bis in das Vollstreckungsverfahren hinein eine erheblich positive Wirkung. 

Im Rahmen der Vollstreckung von Auflagen und Weisungen erfolgt durch die vorbe-

zeichneten Einrichtungen regelmäßig eine zeitnahe Rückmeldung über die Teilnahme 
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an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen, wodurch Vollstreckungsmaßnahmen aktua-

lisiert und ggf. angepasst werden können. Der präventive Erfolg des Konzepts bildet ei-

nen Beitrag zum Schutz vor weiteren Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsen-

den. 

3. Vorrangiges Jugendverfahren 

Das Konzept, seine Entstehungshintergründe und Ziele sowie die landesweite Umset-

zung sind im 3. und 4. Opferschutzbericht bereits dargelegt worden, weshalb zur Ver-

meidung von Wiederholungen zunächst auf die früheren Berichterstattungen verwiesen 

werden soll (LT-Drs. 17/1937, dort 11.2., S. 91 f.; LT-Drs. 18/5142, dort 5. Teil H. III. 3., 

S. 167 f.). 

In der Praxis zeichnet sich ab, dass in den Fällen einer notwendigen Verteidigung die 

durch das Konzept vorgesehene Bearbeitungszeit von vier Wochen nicht einzuhalten 

ist. Infolge der geänderten Vorgaben durch das Gesetz zur Stärkung der Verfahrens-

rechte von Beschuldigten im Jugendverfahren vom 9. Dezember 2019 (BGBl. 2019 I, 

S. 2146) sowie das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung 

vom 10. Dezember 2019 (BGBl. 2019 I, S. 2128) kommt es vermehrt zu einer deutlich 

frühzeitigeren Einbindung von Pflichtverteidigerinnen und -verteidigern, was regelmäßig 

einen Anstieg der Verfahrensdauer zur Folge hat. Gleichwohl behält das Konzept seine 

Berechtigung, da es, ähnlich wie das Diversionsverfahren, eine beschleunigte erzieheri-

sche Einwirkung und damit auch Konfliktbeilegung im Sinne der Opfer fördert.  

4. Fallkonferenzen bei jugendlichen/heranwachsenden Mehrfach- und Intensiv-

täterinnen und -tätern 

Das auf sogenannte Intensivtäterinnen und -täter zugeschnittene Konzept, seine Ent-

stehungshintergründe und Ziele sowie die regionale Umsetzung sind im 3. und 4. Opfer-

schutzbericht bereits dargelegt worden, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen 

auf die früheren Berichterstattungen verwiesen werden soll (LT-Drs. 17/1937, dort 11.3., 

S. 92 f.; LT-Drs. 18/5142, dort 5. Teil, H. III. 4., S. 168 f.). 

Fallkonferenzen werden weiterhin insbesondere bei den Staatsanwaltschaften in 

Itzehoe und in Kiel in geeigneten Einzelfällen betrieben und haben sich nach Einschät-

zung der Beteiligten uneingeschränkt bewährt. Es verbleibt dabei, dass die Durchfüh-

rung einer Fallkonferenz einschließlich der Kontrolle des erzielten Ergebnisses einen er-
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heblichen zeitlichen und personellen Aufwand verursacht, weshalb sich das Konzept le-

diglich in ausgewählten Einzelfällen als Lösungsmöglichkeit anbietet. In den jeweiligen 

Fällen hat es sich als geeignet erwiesen, um nachhaltig auf die Ursachen einer intensi-

ven Delinquenz Jugendlicher oder Heranwachsender einwirken und damit weiteren 

Straftaten entgegenwirken zu können.  

IV. Beschleunigtes Verfahren / Hauptverhandlungshaft 

Um ein Strafverfahren auch gegen Personen zu ermöglichen, bei denen ein Fernblei-

ben in der Hauptverhandlung ernsthaft zu befürchten ist, hat der Gesetzgeber das be-

schleunigte Verfahren und die Hauptverhandlungshaft bereitgestellt. 

Das in §§ 417 ff. StPO geregelte beschleunigte Verfahren und die in § 127b StPO nor-

mierte Hauptverhandlungshaft sollen vorrangig in Verfahren mit einfach gelagerten 

Sachverhalten und einer klaren Beweislage zur Anwendung kommen, bei denen die Vo-

raussetzungen der klassischen Untersuchungshaft zwar nicht vorliegen, eine Ahndung 

der Straftat aber geboten erscheint. In Betracht kommen beispielsweise Verfahren we-

gen des Vorwurfs des Diebstahls, des Diebstahls im besonders schweren Fall und 

Diebstahlstaten mit Waffen im minder schweren Fall. Hinter diesen Deliktsvorwürfen 

stehen keineswegs nur Fälle des Ladendiebstahls im Bagatellbereich. Gegenstand der 

Verfahren kann beispielsweise auch die als Diebstahl zu wertende Wegnahme von 

Wertgegenständen (Geld, Handtasche etc.) zum Nachteil einer Seniorin oder eines Se-

nioren im öffentlichen Raum sein. Solche Taten können Seniorinnen und Senioren er-

heblich verunsichern und damit zur Kriminalitätsfurcht älterer Menschen beitragen. Eine 

konsequente Strafverfolgung stellt hier einen Beitrag zum Opferschutz dar. Das be-

schleunigte Verfahren mit Hauptverhandlungshaft kann nämlich bei Vorliegen der ge-

setzlichen Voraussetzungen die Möglichkeit einer zügigen Aburteilung eröffnen.  

Dadurch können sonst unumgängliche Verfahrenseinstellungen nach § 154 f StPO bzw. 

§ 205 StPO vermieden werden. 

Seit März 2016 sind daher auf allen Ebenen der Strafverfolgung Aktivitäten entfaltet 

worden, um das beschleunigte Verfahren effektiv einzusetzen. Nur durch eine enge Zu-

sammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht können geeignete 

Fälle erkannt und die Täterinnen und Täter konsequent verfolgt werden.  

Zu diesem Zweck ist zunächst das bei der Staatsanwaltschaft Kiel eingerichtete Son-

derdezernat personell verstärkt worden. Auf gerichtlicher Ebene hat das Amtsgericht 
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Neumünster, das in derartigen Verfahren auch für die Amtsgerichtsbezirke Bad Sege-

berg und Norderstedt zuständig ist, die organisatorischen Maßnahmen zur Durchfüh-

rung des beschleunigten Verfahrens und der Hauptverhandlungshaft umgesetzt. Paral-

lel dazu sind intensive Gespräche zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und Polizei ge-

führt worden, um die Zusammenarbeit in diesen Fällen zu optimieren. Bis zum Ende 

des Berichtszeitraums konnten die Abläufe zwischen der Staatsanwaltschaft Kiel und 

dem Amtsgericht Neumünster sogar derart verbessert werden, dass in einer Vielzahl 

von Fällen nicht mehr auf die Anordnung von Hauptverhandlungshaft zurückgegriffen 

werden muss. Die in den letzten Jahren fortschreitende positive Entwicklung im Zustän-

digkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Kiel setzt sich somit kontinuierlich fort.  

Auch das bei der Staatsanwaltschaft Lübeck eingerichtete Sonderdezernat „Verfahren 

betreffend Hauptverhandlungshaft“ ist personell verstärkt worden. Seitens der neu be-

stellten Generalreferentin „Beschleunigtes Verfahren und Hauptverhandlungshaft“ sind 

mit der Polizei abgestimmte Verfahrensabläufe für die Bearbeitung beschleunigter Ver-

fahren festgelegt worden, durch die die Zusammenarbeit in diesem Bereich erfolgreich 

verbessert werden konnte. 

Während bei der Staatsanwaltschaft Flensburg ebenfalls seit 2016 ein Sonderdezernat 

„beschleunigtes Verfahren/Hauptverhandlungshaft“ besteht, ist bei der Staatsanwalt-

schaft Itzehoe ein solches nunmehr zum 1. Januar 2021 eingerichtet worden. 

Darüber hinaus ist in Schleswig-Holstein die Richtlinie zur Anwendung des beschleunig-

ten Verfahrens nach den §§ 417 ff. StPO im Jahr 2018 reformiert worden (Amtsbl. SH 

2018, S. 1113, SchlHA 2018, S. 450). Die Neufassung der Verwaltungsvorschrift ist 

zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Bestimmende Zielsetzung dieser Überarbeitung 

der Richtlinie war es, die in der Praxis erkennbaren Bestrebungen, das beschleunigte 

Verfahren verstärkt zur Anwendung zu bringen, zu fördern. Um die Umsetzung des mit 

der Richtlinie verfolgten Zwecks zu evaluieren, normiert ihre Neufassung in § 6 erstmals 

eine Pflicht zur jährlichen statistischen Erfassung durch Polizei und Staatsanwaltschaft. 

V. Opferberichte der Gerichtshilfe 

Gesetzliche Grundlagen für die Einschaltung der Gerichtshilfe ergeben sich aus §§ 160 

Absatz 3, 244 Absatz 2 und 463d StPO, § 46 StGB, dem schleswig-holsteinischen Be-

währungs- und Gerichtshilfegesetz (BGG) vom 31. Januar 1996 (GVOBl. Schl.-H. 1996, 

S. 274; Außerkrafttreten am 1. Juli 2022), dem Gesetz zur ambulanten Resozialisierung 

und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH; Inkrafttreten am 1. Juli 2022), 
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Nummer 15 Absatz 2 der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV), der 

Anordnung über die Organisation der Bewährungs- und Gerichtshilfe in Schleswig-Hol-

stein (OrgBG) vom 30. Dezember 2010 (SchlHA 2011 S. 19; Außerkrafttreten am 1. Juli 

2022) und den Rundverfügungen des Generalstaatsanwalts des Landes Schleswig-Hol-

stein „Einsatz der Gerichtshilfe in Ermittlungsverfahren“ vom 31. Mai 1995 und „Landes-

einheitliche Schwerpunktsetzungen und Vorgehensweise bei der Registrierung der Ar-

beitsfelder der Gerichtshilfe“ vom 3. Dezember 2003. 

Das BGG bzw. das ResOG SH beschreibt als Landesnorm die Ziele und Aufgaben so-

wie die Organisation der sozialen Dienste in Schleswig-Holstein.  

Das Arbeitsfeld der Gerichtshilfe ist gekennzeichnet durch unterschiedliche Auftragsar-

ten. In der am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Rundverfügung des Generalstaatsan-

walts vom 3. Dezember 2003, in der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen modifizier-

ten Fassung der OrgBG und in § 14 Absatz 2 Nummer 1 ResOG SH ist die Opferbe-

richterstattung als Vertiefungsgebiet der Aufgabenwahrnehmung durch die Gerichtshilfe 

des Landes Schleswig-Holstein ausdrücklich benannt. In den Qualitätsstandards für die 

Gerichtshilfe des Landes Schleswig-Holstein (Stand: Juni 2013) wird ebenfalls explizit 

auf die Opferberichterstattung hingewiesen. 

Durch gemeinsame Anstrengungen des in Schleswig-Holstein für die Gerichtshilfe zu-

ständigen Generalstaatsanwalts und der Fachabteilung des Ministeriums für Justiz, Eu-

ropa und Verbraucherschutz ist es in den letzten Jahren gelungen, die frühzeitige Ein-

schaltung der Gerichtshilfe weiter zu fördern. Grundsätzlich nimmt die Gerichtshilfe un-

terschiedliche Aufgaben wahr (vgl. die Ausführungen zu F. I. in diesem Teil). Seit nun-

mehr gut zwanzig Jahren wird die Gerichtshilfe in Schleswig-Holstein von der Staatsan-

waltschaft mit der Erstellung sog. Opferberichte beauftragt. Opferberichte dienen vor-

rangig der Strafjustiz als Informationsgrundlage über die Folgen der Straftat, namentlich 

Verletzungen, Beeinträchtigungen und Schäden auf Seiten des Opfers. Wie bei allen 

Beauftragungen der Gerichtshilfe basieren die Angaben des Opfers auf Freiwilligkeit. 

Wenn ein Opferbericht durch die Gerichtshilfe erstellt wird, enthält dieser in der Regel 

die Darstellung der aktuellen Lebenssituation des Opfers sowie Angaben über die etwa-

ige Beziehung zu der oder dem Beschuldigten, was von besonderer Relevanz bei Delik-

ten im sozialen Nahraum bzw. bei häuslicher Gewalt ist. Thematisiert werden die Aus-

wirkungen der erlittenen Straftat, das heißt die Frage nach dem Bestehen von Arbeits-

unfähigkeit und/oder bleibenden Schäden, dem Ausmaß der persönlichen Betroffenheit 
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(Schlafstörungen, Angstzustände, plagende Erinnerungen, Vermeidungsverhalten) und 

der Notwendigkeit fachtherapeutischer Hilfe. Wichtig sind ferner Angaben zum Verhal-

ten des sozialen Umfelds (Unterstützung, Ignoranz, Schuldzuweisungen) und zum mög-

lichen Bestehen von Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen beim Opfer. Mit dem Opferbe-

richt werden Staatsanwaltschaft und Gericht in die Lage versetzt, die Persönlichkeit, 

Aussagefähigkeit, individuelle Begabung und Wahrnehmungsfähigkeit des Opfers sowie 

die Auswirkungen der Tat beurteilen zu können. Die an die Auftraggeberin oder den 

Auftraggeber weitergeleiteten Informationen sollen nicht zuletzt dazu beitragen, die für 

das Opfer möglicherweise durch die Hauptverhandlung entstehenden Belastungen 

(Aussage in Anwesenheit der oder des Angeklagten) und die Erforderlichkeit weiterer 

Opferunterstützungsmaßnahmen abzuschätzen.  

Die strafjustizielle Resonanz auf die zunehmend in Anspruch genommene Opferbericht-

erstattung ist positiv. So hat sich die Anzahl der Verfahren, in denen die Gerichtshilfe 

mit der Erstellung eines Opferberichts betraut wurde, in den letzten fünf Jahren weiter 

stabilisiert. Beispielsweise im Sonderdezernat „Gewalt in der Familie“ sind deutlich 

mehr Opferberichte eingeholt worden. Insgesamt ist ein leichter Anstieg bei den Opfer-

berichten zu verzeichnen. Während es im Vorberichtszeitraum jährlich noch unter 1.000 

Opferberichte waren, sind in den Jahren 2016 bis 2020 zwischen 1.024 und 1.266 Op-

ferberichte durch die Gerichtshilfe erstellt worden.  

Zwar ist die Opferberichterstattung keine originäre Opferhilfemaßnahme, doch eröffnet 

sie den Opfern die Möglichkeit, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Gerichtshilfe 

Bedürfnisse im geschützten (ggf. häuslichen) Umfeld zu artikulieren und Informationen 

über Angebote für weitere opferorientierte Hilfsmaßnahmen zu erhalten. Dabei hat sich 

die Gerichtshilfe als wichtige Koordinations- und Schnittstelle zwischen Opfern und Op-

ferhilfeeinrichtungen in Schleswig-Holstein erwiesen. Aufgrund der Funktion der Ge-

richtshilfe ist es für sie auch möglich, den Geschädigten, die nicht an einer Bestrafung 

der oder des Beschuldigten interessiert sind, aber insbesondere auch ein großes Inte-

resse an einer Minimierung der Wiederholungsgefahr haben, die Möglichkeiten und die 

Ausgestaltung einer außergerichtlichen Konfliktschlichtung (Täter-Opfer-Ausgleich) na-

hezubringen. 

Im Sinne einer sozialen Strafrechtspflege und vor dem Hintergrund berechtigter Opfer-

interessen stellt die Opferberichterstattung damit einen wertvollen Baustein im Gefüge 

der Strafjustiz und im Repertoire der Ambulanten Sozialen Dienste der Justiz dar. 
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VI.  Wiedergutmachende Leistungen und Täter-Opfer-Ausgleich  

Im Sinne der EU-Opferschutzrichtlinie 2012/29/EU beinhalten Leistungen von Wieder-

gutmachungsdiensten verschiedene Verfahrensweisen, in denen die Beteiligten einer 

Straftat an der Tataufarbeitung, Konfliktregelung und Wiedergutmachung freiwillig mit-

wirken können. Die Übergänge zwischen den einzelnen Verfahrensweisen sind flie-

ßend. Wiedergutmachende Modelle beinhalten kein vorgegebenes Verfahren. Sie befin-

den sich national und international in einem ständigen Gestaltungsprozess und sind 

nicht an eine Methode, Form oder Art der Begegnung gebunden. Zu den Leistungen der 

Wiedergutmachungsdienste zählen insbesondere der Täter-Opfer-Ausgleich sowie Wie-

dergutmachungskonferenzen. Unterstützende Begleiterinnen und Begleiter auf Seiten 

der Verletzten sowie der Probandinnen und Probanden sollen prinzipiell in die Verfah-

ren einbezogen werden. Zu diesen gehören insbesondere Familienangehörige, Partne-

rinnen und Partner, sonstige Personen des privaten Umfelds, Erziehungs- und Betreu-

ungspersonen, Polizeikräfte, Fachkräfte des Jugendamtes, psychosoziale Prozessbe-

gleiterinnen und Prozessbegleiter und/oder nur mittelbar Betroffene. Hierdurch bedingt 

wird die Möglichkeit der Konfliktregelung in einem gesellschaftlich größeren Kontext er-

öffnet. 

In der hiesigen Praxis steht der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) im Ermittlungsverfahren 

oder als Teil der Hauptverhandlung als eine wesentliche Ausprägung von wiedergutma-

chenden Verfahren im Vordergrund. Der TOA ist im Strafrecht als eines der wirksams-

ten, effektivsten und nachhaltigsten Instrumente zur Aufarbeitung einer Straftat und des 

ihr zugrundliegenden Konfliktes anerkannt. Insofern werden der TOA sowie alle ande-

ren Formen von Wiedergutmachungsangeboten als Hilfe zur Resozialisierung und als 

sozialkonstruktives Modell verstanden. Die jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich 

TOA haben gezeigt, dass diese Art der dialogischen Konfliktklärung eine opferstär-

kende Maßnahme ist. Mediation als kommunikative und konstruktive Methode der straf-

rechtlichen Konfliktbearbeitung unterstützt die Suche nach einer Lösung des Konfliktes 

und wirkt auf diese Weise bei den Täterinnen und Tätern nachhaltig im Sinne einer 

Rückfallvermeidung. 

Die in § 3 Nummer 7 ResOG SH getroffene Definition der „Wiedergutmachungs-

dienste“ orientiert sich sowohl an Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe d der Opferschutzricht-

linie, als auch an den in dem UN-Resolutionsentwurf „Basic Principles on the use of res-

torative justice programmes in criminal matters“ (ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. 
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E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)) aufgestellten Grundsätzen für die „restorative justice“, 

welche ihrerseits den Mediationsbegriff aus der Europaratsempfehlung „No. R (99) 19 

of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal mat-

ters“ erweitern; darüber hinaus orientiert sich die Definition an der Empfehlung des Eu-

roparates vom 3. Oktober 2018 (Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of 

Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters). Wieder-

gutmachungsdienste bieten integrative Verfahren, in denen die Teilnahme und die Kom-

munikation im Mittelpunkt stehen; sie beinhalten – wie auch im Erwägungsgrund 46 der 

Opferschutzrichtlinie benannt – insbesondere die Mediation zwischen Straftäterinnen 

und Straftätern und Verletzten, Familienkonferenzen und Schlichtungskreise mit dem 

Ziel der Wiedergutmachung materieller und immaterieller Schäden, der Versöhnung 

und der Herstellung des sozialen Friedens. Wiedergutmachungsdienste sollen Schutz-

maßnahmen zur Vermeidung einer sekundären oder wiederholten Viktimisierung, Ein-

schüchterung oder Vergeltung gewährleisten. Bei solchen Verfahren sollten daher die 

Interessen und Bedürfnisse der oder des Verletzten in den Mittelpunkt gestellt, eine 

Schädigung der Verletzten wiedergutgemacht und eine weitere Schädigung vermieden 

werden. Faktoren, wie die Art und Schwere der Straftat, der Grad der verursachten 

Traumatisierung, die wiederholte Verletzung der körperlichen, sexuellen oder psychi-

schen Unversehrtheit der Verletzten, ungleiches Kräfteverhältnis sowie Alter, Reife oder 

geistige Fähigkeiten der Verletzten, die ihre Fähigkeit zu einer Entscheidung in Kenntnis 

der Sachlage begrenzen oder vermindern oder ein für die Verletzten positives Ergebnis 

verhindern könnten, sollten bei der Wahl des Wiedergutmachungsdienstes und bei der 

Durchführung eines Wiedergutmachungsverfahrens in Betracht gezogen werden. Wie-

dergutmachungsverfahren sollten grundsätzlich vertraulich sein, soweit von den Be-

troffenen nicht anders vereinbart und soweit nicht wegen eines überwiegenden öffentli-

chen Interesses anders erforderlich. Es kann als im öffentlichen Interesse erforderlich 

angesehen werden, bestimmte Umstände wie Drohungen oder sonstige Formen der 

Gewalt, zu denen es während des Verfahrens kommt, bekanntzumachen. 

Die von der Straftat betroffenen Personen werden ermutigt, aktiv am Wiedergutma-

chungsprozess teilzunehmen. Das Verfahren wird in der Regel von einer unparteiischen 

und geschulten Vermittlerin oder Mediatorin bzw. einem Vermittler oder Mediator unter-

stützt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiedergutmachung
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Diese weite Definition von „Wiedergutmachungsdiensten“ veranschaulicht, dass eine 

Straftat nicht bloß als eine Verletzung des Rechts anzusehen ist, sondern auch Bezie-

hungen verletzt, weshalb insbesondere das Augenmerk auf die davon betroffenen Per-

sonen zu richten ist. Dies wird auch im Erwägungsgrund 9 der EU-Opferschutzrichtlinie 

2012/29/EU hervorgehoben: „Eine Straftat stellt ein Unrecht gegenüber der Gesellschaft 

und eine Verletzung der individuellen Rechte des Opfers dar.“ 

Grundvoraussetzung ist dabei, dass die Täterinnen und Täter die Tat eingestehen oder 

zumindest teilweise einräumen. Die Beteiligung an einem wiedergutmachenden Verfah-

ren ist grundsätzlich für beide Parteien freiwillig. Die Zustimmung der Beteiligten – wel-

che in freier Entscheidung ohne jeglichen sozialen und psychischen Druck zustande 

kommt – ist eine Bedingung, ohne die keine weiteren Schritte in Richtung TOA oder an-

deren wiedergutmachenden Verfahren eingeleitet werden können. Der Hinweis auf eine 

freiwillige Mitwirkung an einem wiedergutmachenden Verfahren erfolgt bereits im ersten 

Informationsschreiben seitens der Wiedergutmachungsdienste an die Beteiligten.  

Zu den rechtlichen Hintergründen des TOA wird auf die entsprechenden Ausführungen 

im 4. Opferschutzbericht (dort 5. Teil, H. VI., S. 173 f.) verwiesen.  

Zur weiteren landesweiten Förderung der Anwendung des TOA haben der General-

staatsanwalt und das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein den „Gemeinsa-

men Erlass zum Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Entschei-

dungen“ vom 27. April 2005 (neu gefasst mit Wirkung vom 3. Januar 2012) in Kraft ge-

setzt. Danach sollen für den TOA grundsätzlich nur Fälle mit persönlich geschädigten 

Opfern in Betracht kommen. Hauptanwendungsgebiet des TOA im Ermittlungsverfahren 

mit der Folge einer Verfahrenseinstellung soll die leichtere bis mittelschwere Kriminalität 

sein. Der TOA ist aber auch bei schweren Delikten eine sinnvolle Ergänzung zu ande-

ren Sanktionsformen. Insbesondere für den auch nach Anklageerhebung durchführba-

ren TOA mit der Folge der Sanktionsminderung (vgl. § 46a StGB) sind grundsätzlich 

auch schwere Straftaten zum Nachteil eines personifizierten Opfers geeignet. 

Auch die Opfer (oder deren Hinterbliebene) inhaftierter Täterinnen und Täter haben ei-

nen Anspruch auf tatausgleichende Maßnahmen. Mit der Implementierung von wieder-

gutmachenden Leistungen im Vollzug (§ 21 LStVollzG SH) ist das Spektrum der tatfol-

genausgleichenden Maßnahmen (u. a. Täter-Opfer-Ausgleich, Opfer-Empathie-Trai-

ning) im Justizvollzug erweitert worden. 
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Im März 2020 veröffentlichte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz den Bericht von Hartmann//Kerner/Schmidt „Täter-Opfer-Ausgleich in Deutsch-

land – Auswertung der bundesweiten Täter-Opfer-Ausgleich-Statistik für die Jahrgänge 

2017 - 2018“ mit einem Rückblick auf die Entwicklung seit 1993. Die Auswertung zeigt, 

dass sich der TOA bundesweit – der justizpolitischen Zielrichtung der Landesregierung 

entsprechend – auch bei mittelschweren Delikten weiter etabliert hat. Wie in den Jahren 

zuvor kann für die Jahrgänge 2017 bis 2018 festgestellt werden, dass Körperverlet-

zungs- und andere Gewaltdelikte im Vordergrund stehen. So machten Körperverlet-

zungsdelikte im Zeitraum 2017 bis 2018 im Mittel 51 % aller TOA-Fälle aus, während 

Eigentums- und Vermögensdelikte sowie Sachbeschädigung im Mittel nur 29 % der An-

lasstaten bildeten. 

Das Ziel einer frühzeitigen außergerichtlichen Konfliktschlichtung wurde wie in den Vor-

jahren dadurch erreicht, dass im Mittel der Jahre 2017 bis 2018 80,2 % aller Aus-

gleichsversuche auf Anregung der Dezernentinnen und Dezernenten der Amts- und 

Staatsanwaltschaft eingeleitet wurden. In den Jahren 2017 bis 2018 waren 55 % der 

Opfer, denen der TOA erläutert und angeboten wurde, zur Teilnahme bereit. 

Die Qualität und Effektivität von wiedergutmachenden Leistungen, insbesondere dem 

Täter-Opfer-Ausgleich ist in den letzten Jahren in Schleswig-Holstein durch verschie-

dene Qualifizierungsmaßnahmen, die sich mit den Aspekten Finanzierung, Rahmenbe-

dingungen und Qualifikation befassten, erheblich verbessert worden. Kontinuierliche 

Fort- und Weiterbildungen sowie eine einheitliche Grundqualifizierung gewährleisten ein 

hohes Maß an Professionalisierung der Fachkräfte der Wiedergutmachungsdienste. 

Wiedergutmachende Leistungen, insbesondere der TOA werden in Schleswig-Holstein 

von Fachkräften (in der Regel Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Sozialpäda-

goginnen und Sozialpädagogen) der Gerichtshilfe, von Freien Trägern der Straffälligen- 

und Opferhilfe sowie vereinzelt von Jugendämtern durchgeführt. 

Insgesamt werden neun Ausgleichsstellen für Jugendliche und Erwachsene durch das 

für Justiz zuständige Ministerium gefördert. Zusätzlich bieten die Gerichtshilfen in den 

jeweiligen vier Landgerichtsbezirken wiedergutmachende Leistungen, insbesondere 

den TOA in Strafverfahren gegen Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene an. 

Auf dieser Grundlage ist es der Landesregierung gelungen, wesentliche Ziele hinsicht-

lich der Bereitstellung von flächendeckenden Wiedergutmachungsdiensten und der 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3693 

154 

qualitativen Sicherung des TOA umzusetzen. Die die „Wiedergutmachungsdienste“ be-

treffenden Vorschriften der EU-Opferschutzrichtlinie 2012/29/EU sind von den Media-

tionsfachkräften zu beachten. 

Mit dem Ziel einer quantitativen und qualitativen Fortentwicklung des TOA und der Im-

plementierung von vielfältigen Formen von wiedergutmachenden Leistungen wird eine 

regelmäßige Qualifizierung der Fachkräfte der Wiedergutmachungsdienste gewährleis-

tet. Die Grundausbildung von Mediatorinnen und Mediatoren im Strafrecht erfolgt durch 

das bundesweit tätige TOA-Servicebüro des DBH-Fachverbands für Soziale Arbeit, 

Strafrecht und Kriminalpolitik.  

In den Förderrichtlinien für Freie Träger und in den Standards der Gerichtshilfe wurden 

einheitliche Qualitätsstandards verbindlich festgelegt. Diese orientieren sich an den 

bundesweit gültigen Standards des TOA-Servicebüros und der Bundesarbeitsgemein-

schaft TOA. Sie beschreiben vorrangig Mediationsverfahren unter Beteiligung der Täte-

rinnen und Täter und der Verletzten sowie deren Angehöriger. 

Informationen zur außergerichtlichen Konfliktschlichtung, insbesondere zu den Fragen, 

wann der TOA möglich ist, wer ihn umsetzt und wie sich der Ablauf gestaltet, sind in ei-

nem vom Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein herausgegebenen Flyer 

zusammengestellt.  

Zur Unterstützung des TOA und anderen wiedergutmachenden Leistungen besteht in 

Schleswig-Holstein die Möglichkeit, auf einen zentralen Opferfonds zuzugreifen, der von 

der Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein verwaltet wird. Hieraus können kurz-

fristig Zahlungen von vereinbarten Entschädigungsleistungen im Rahmen einer aner-

kannten Konfliktschlichtung geleistet werden. Finanziell schlecht gestellte Beschuldigte, 

Angeschuldigte, Angeklagte oder Verurteilte können die Darlehenssumme im Wege der 

Ratenzahlungen an den Ausgleichsfonds zurückführen. Hierdurch sind auch in Fällen 

der Mittellosigkeit der oder des Beschuldigten, Angeschuldigten, Angeklagten oder Ver-

urteilten materielle Wiedergutmachungen (z. B. Schmerzensgeldzahlungen) möglich. 

Dies dient vorrangig den berechtigten Interessen des Opfers. 

Die Anzahl der Fälle, die von den Amts- und Staatsanwaltschaften und Gerichten an die 

Ausgleichsstellen überwiesen wurden, betrug 1.801 im Jahre 2019 und 1.708 im Jahre 

2020. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die beschriebene Angebotsvielfalt zurzeit 

den Bedarfen bei nahezu gleichbleibenden Fallzahlen flächendeckend gerecht wird. 
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Wiedergutmachende Verfahren, insbesondere der TOA haben sich als wirksames und 

erfolgreiches Instrument dialogischer Konfliktschlichtung, insbesondere im Bereich von 

Gewaltdelikten, erwiesen. Im Sinne der Konzeption des TOA wird in einem von einer 

professionellen Vermittlungsperson moderierten Gespräch ein Rahmen geschaffen, in 

dem die oder der Verletzte und die oder der Beschuldigte, Angeschuldigte bzw. Ange-

klagte oder Verurteilte alle wichtigen Aspekte der Tat und der Tatfolgen sowie die Art 

der Wiedergutmachung besprechen können. 

Dem Bedürfnis der oder des Verletzten nach Klärung sowie opferbezogener Aufarbei-

tung der Tatfolgen soll stärker als bisher Rechnung getragen werden. Neben dem klas-

sischen „face to face“ Gespräch zwischen den Beteiligten einer Straftat gibt es im Kon-

text von wiedergutmachenden Verfahren zahlreiche Sonderformen, die zur Befriedung 

zwischen den Parteien oder zur Heilung von Tatfolgen beitragen. Das Ausgleichsver-

fahren kann auch im Wege einer „Pendeldiplomatie“ erfolgen, z. B., wenn die Straftat 

für die jeweiligen Opfer so traumatisierend gewesen ist, dass ein gemeinsames Ge-

spräch eine zu große Belastung darstellen würde. Das Bedürfnis nach einer materiellen 

Wiedergutmachung oder einer Vereinbarung für die Zukunft (zur Vermeidung von Wie-

derholungstaten) kann so im Wege einer indirekten Mediation erfüllt werden. Wiedergut-

machungs- oder Familienkonferenzen, vor allem in Jugendverfahren unter Beteiligung 

von Angehörigen und/oder sonstigen Unterstützern (Erzieherinnen und Erzieher, Poli-

zeibedienstete, Betreuerinnen und Betreuer und/oder nur mittelbar Betroffene), eröffnen 

die Möglichkeit der Konfliktregelung in einem gesellschaftlich größeren Kontext. Diese 

Ausgleichsform empfiehlt sich z. B. bei strafrechtlich relevanten Gruppenkonflikten im 

sozialen Umfeld einer Schule, einer Gemeinde oder eines Dorfes. Täter-Opfer-Gesprä-

che können auch nach einer Verurteilung z. B. mit Angehörigen von getöteten Opfern 

oder bei erheblichen Schädigungen, die mit einem bloßen Ausgleich nicht kompensiert 

werden können, zur Bewältigung des über Jahrzehnte belastenden Schicksals beitra-

gen. 

Über die Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktschlichtung zwischen Opfer und Tä-

ter nach einer Straftat informiert ein vom Generalstaatsanwalt im Jahr 2013 herausge-

gebener Flyer, der neben den Voraussetzungen eines solchen TOA auch Wege aufge-

zeigt, wie eine gemeinsame Konfliktschlichtung erreicht werden kann, um im Optimalfall 

einen friedlichen und normalen Umgang miteinander wiederherzustellen. Der Flyer ist 

abrufbar unter www.schleswig-holstein.de (Suchwörter: Täter-Opfer-Ausgleich – Falt-

blatt). 

http://www.schleswig-holstein.de/
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VII. Äußere Leichenschau – eine Notwendigkeit für die Strafverfolgung 

Die äußere Leichenschau dient dazu, den Tod und die Todeszeit sowie die Todesart 

und Todesursache festzustellen. Für das Erkennen fremdverschuldeter Todesfälle ist 

die Leichenschau von großer Bedeutung. Nur dann, wenn die oder der die Leichen-

schau durchführende Ärztin oder Arzt die Todesart zutreffend qualifiziert, haben die zu-

ständigen Ermittlungsbehörden die Möglichkeit, einen fremdverschuldeten Todesfall 

aufzuklären. Die Aufklärung etwaiger Kapitaldelikte liegt nicht nur im justiziellen Inte-

resse, sondern auch im Interesse der Hinterbliebenen.  

Vor diesem Hintergrund haben sich die Justizministerinnen und Justizminister der Län-

der bereits mehrfach mit den Möglichkeiten einer Qualitätsverbesserung der äußeren 

Leichenschau befasst und zuletzt in ihrer Herbstkonferenz im Jahr 2014 auf Initiative 

Schleswig-Holsteins einstimmig unter anderem eine Bitte an die Gesundheitsminister-

konferenz beschlossen, sich im Rahmen der anstehenden Novellierung der Gebühren-

ordnung für Ärzte (GOÄ) für eine Erhöhung der Gebühr für die Leichenschau einzuset-

zen. Denn ein wichtiger Aspekt ist, dass die äußere Leichenschau von qualifizierten 

Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden sollte, die dafür besonders fortgebildet sind 

und entsprechende Erfahrungen haben. Die Gewinnung derart qualifizierter Ärztinnen 

und Ärzte für die Leichenschau scheiterte aber lange Zeit mitunter daran, dass die in 

der Gebührenordnung für Ärzte angesetzte Gebühr (Nummer 100 der Anlage Gebüh-

renverzeichnis zur GOÄ) viel zu gering war. Zum 1. Januar 2020 ist nunmehr die 

„Fünfte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für Ärzte“ in Kraft getreten. 

Durch die Neuregelungen im Bereich der Todesfeststellung, namentlich die neuen Ge-

bührenpositionen 100 bis 102, soll eine höhere Vergütung der oder des die Leichen-

schau durchführenden Ärztin oder Arztes erfolgen. Somit konnte eine geeignet erschei-

nende Maßnahme zur Verbesserung der Qualität der Leichenschau zwischenzeitlich er-

folgreich umgesetzt werden. 

Darüber hinaus ist anknüpfend an die Beschlussfassung durch die Justizministerinnen 

und Justizminister der Länder im Rahmen ihrer Herbstkonferenz 2014 bei der Bezirks-

kriminalinspektion Lübeck im Dezember 2019 eine Projektgruppe „AG Ärzte“ eingerich-

tet worden. Diese hat – u. a. mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft Lübeck, des In-

stituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und der Schles-

wig-Holsteinischen Ärztekammer – zur Steigerung der Qualität der äußeren Leichen-

schau und zur Schaffung eines Pools von besonders qualifizierten Ärztinnen und Ärzten 
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eine Fortbildungsveranstaltung zur Qualifizierung interessierter Medizinerinnen und Me-

diziner konzipiert. Trotz der pandemischen Lage konnten in vier Veranstaltungen im 

Sommer und Herbst 2020 bereits 24 Ärztinnen und Ärzte fortgebildet werden, von de-

nen aktuell rund 15 als „Qualifizierter Leichenschaudienst (QLSD) Lübeck“ im Einsatz 

sind. Eine landesweite Ausdehnung des Projekts ist in Planung.  

VIII.  Rechtsmedizinische Versorgung in Schleswig-Holstein 

Im Falle schwerster Kriminalität ist eine qualitativ und quantitativ erstklassige rechtsme-

dizinische Versorgung unverzichtbar. Ohne eine qualifizierte Begutachtung wären ei-

nige Fälle schwerster Kriminalität – insbesondere Tötungsdelikte – nicht aufzuklären. 

Eine effektive Strafverfolgung setzt damit eine funktionierende Rechtsmedizin voraus. 

Dies ist auch aus Opferschutzgesichtspunkten notwendig, denn häufig kann erst nach 

einer justiziellen Aufarbeitung eine Verarbeitung des Geschehens durch das Opfer bzw. 

die Hinterbliebenen beginnen. 

Die rechtsmedizinische Versorgung erfolgt in Schleswig-Holstein durch das rechtsmedi-

zinische Institut des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) an den Standor-

ten Lübeck und Kiel. Zu dem Leistungsspektrum der Rechtsmedizin gehören: 

 unverzügliches Aufsuchen des Leichenfundortes, 

 Durchführung der Obduktion, 

 chemisch-toxikologische und/oder histologische Untersuchungen, 

 zeitnahe Untersuchung von Opfern und Beschuldigten bei Verfahren wegen ver-

suchter Tötung, sexueller Gewalt oder Körperverletzungsdelikten, 

 Blutalkoholuntersuchungen, 

 toxikologische Blut-, Urin-, und/oder Haaruntersuchung. 

Die Obduktionen für den Landgerichtsbezirk Itzehoe werden durch das Institut für 

Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) durchgeführt. 

Die Justiz zahlt für die von ihr in Anspruch genommenen Leistungen nach den Maßga-

ben des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG). Um eine auskömmli-

che Finanzierung zu gewährleisten, hat sich das für Justiz zuständige Ministerium auf 

Bundesebene erfolgreich für eine Anhebung der Obduktionssätze eingesetzt. So sind 

mit dem am 1. August 2013 in Kraft getretenen Zweiten Gesetz zur Modernisierung des 

Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz – 2. KostRMoG), das auch eine 

Neufassung des JVEG umfasst, die für Obduktionen vorgesehenen Gebührensätze 
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deutlich angehoben worden. 

Darüber hinaus stellt das für Wissenschaft zuständige Ministerium gemäß § 83 Absatz 

7 des Hochschulgesetzes für die Durchführung von Leichenöffnungen nach § 87 Absatz 

2 der Strafprozessordnung (StPO), die Durchführung von körperlichen Untersuchungen 

nach § 81 a StPO, die Durchführung von Untersuchungen von Blut, Urin und weiteren 

Körperflüssigkeiten auf Alkohol und sonstige Drogen nach § 81 a StPO und die Durch-

führung von molekulargenetischen Untersuchungen von Körperzellen oder durch Maß-

nahmen nach § 81 a Absatz 1 StPO erlangtem Material nach §§ 81 e ff. StPO jährlich 

Finanzmittel zur Deckung der damit verbundenen Kosten zur Verfügung. 

IX.  Gefährlichkeitsgutachten in Strafverfahren gegen Sexualstraftäter – „Kieler 

Kriterienkatalog zur Beurteilung der Untersuchungsnotwendigkeit bei Sexu-

aldelinquenz“ 

Die herkömmliche Begutachtung von Sexualstraftäterinnen und -tätern in Strafverfahren 

betrifft ganz überwiegend die für die Rechtsfolge wesentliche Überprüfung der Schuld-

fähigkeit. Darüber hinaus kann jedoch eine breitere Begutachtung angezeigt sein, wel-

che insbesondere die Frage der Rückfallgefahr und der Therapierbarkeit in den Fokus 

nimmt. Vor diesem Hintergrund sind im Jahr 2010/2011 in enger Zusammenarbeit zwi-

schen Staatsanwaltschaft und der Sektion für Sexualmedizin des Universitätsklinikums 

Schleswig-Holstein Merkmale zusammengestellt worden, die nach sachverständiger 

Einschätzung rückfallbegründend und damit Anknüpfungspunkt für eine Gefährlichkeits-

prognose sein können. Anhand dieses Kriterienkataloges prüfen die schleswig-holsteini-

schen Staatsanwaltschaften und die Landespolizei in Fällen schwerer Sexualdelin-

quenz, ob eine breitere Begutachtung geboten ist. Schon im Ermittlungsverfahren kön-

nen die so gewonnenen Erkenntnisse über Vorleben, Umfeld und ggf. Motivation der o-

der des Beschuldigten als Basis für etwaige weitere Entscheidungen, wie ggf. den Er-

lass eines Haftbefehls wegen Wiederholungsgefahr, herangezogen werden. Sie stellen 

zudem einen deutlichen Erkenntnisgewinn für einen differenzierteren Rechtsfolgenaus-

spruch des Gerichts – insbesondere bei Rückfalltätern – dar. Hier können frühzeitig 

Weichen für eine zielgenaue Therapie im Sinne einer optimierten Rückfallprophylaxe 

gestellt und ein weiterer Baustein für einen effektiven Opferschutz gesetzt werden. 
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X. „Zentrale Stelle Korruption“ des Generalstaatsanwalts des Landes Schles-

wig-Holstein 

Die „Zentrale Stelle Korruption“ des Generalstaatsanwalts des Landes Schleswig-Hol-

stein wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1997 eingerichtet. Sie dient als Ansprechstelle 

für alle Verwaltungsbehörden, die mit der Verfolgung oder Aufdeckung korruptiver Ver-

haltensweisen befasst sind. Ihr obliegt darüber hinaus die zentrale Erfassung der bei 

den schleswig-holsteinischen Staatsanwaltschaften geführten Korruptionsverfahren so-

wie die Berichterstattung über die Verfolgung von Korruption, die in Form des jährlichen 

Lageberichts „Korruption“ des Generalstaatsanwalts des Landes Schleswig-Holstein 

veröffentlicht wird. In diesem Bericht werden jährlich die Erkenntnisse über die bei den 

Staatsanwaltschaften des Landes Schleswig-Holstein geführten Verfahren mit Korrupti-

onsbezug zusammengefasst und die Entwicklung des Deliktsfeldes in einem Mehrjah-

resvergleich aufgezeigt. Von der „Zentralen Stelle Korruption“ werden zudem Fortbil-

dungsveranstaltungen mit den Zielen der Korruptionsprävention und der Intensivierung 

der Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungs- und Verwaltungsbehörden bei der Kor-

ruptionsbekämpfung initiiert. Im Rahmen eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs 

zwischen den mit der Korruptionsbekämpfung befassten Institutionen des Landes stellt 

sie die Weitergabe von Informationen und die Diskussion aktueller Fragen sicher und 

trägt damit zu einer engeren Vernetzung der Akteure und einem kontinuierlichen Ver-

besserungsprozess in der Zusammenarbeit von Verwaltungs- und Strafverfolgungsbe-

hörden bei. 

XI. Zentralstelle „Informations- und Kommunikationskriminalität“ des General-

staatsanwalts des Landes Schleswig-Holstein 

Die stetig gestiegenen Fallzahlen und die zunehmend erforderliche Spezialisierung auf-

grund immer neuer Erscheinungsformen der Cyberkriminalität haben es geboten, die 

Zuständigkeit für Verfahren von herausgehobener Bedeutung bei der Staatsanwalt-

schaft Itzehoe zu konzentrieren. Organisation und Angriffsweise der Täterinnen und Tä-

ter, deren Angriffsrichtung sowie Art und Umfang der erforderlichen Ermittlungsmaß-

nahmen können die herausgehobene Bedeutung eines Ermittlungsverfahrens begrün-

den. Kriterien, deren alternatives oder kumulatives Vorliegen die Einstufung als Ermitt-

lungsverfahren von herausgehobener Bedeutung nahelegt, sind:  

 Taten aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität,  

 Zusammenschluss von Tatverdächtigen in sogenannten „Hackerkollektiven“,  
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 Angriffe auf kritische Infrastrukturen, also Organisationen und Einrichtungen mit 

wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Be-

einträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen 

der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden,  

 Angriffe auf die IT-Struktur von Behörden oder anderen öffentlichen Einrichtun-

gen,  

 Angriffe auf Computer- und Informationstechnik durch neuartige Begehungswei-

sen,  

 Erfordernis eines hohen technischen Ermittlungsaufwandes im Bereich der Com-

puter- und Informationstechnik,  

 Erfordernis der Erprobung neuer Ermittlungsmethoden im Bereich der Computer- 

und Informationstechnik.  

Durch intensiven Austausch mit den auf die Bearbeitung von Verfahren aus dem Be-

reich der Cyberkriminalität spezialisierten Polizeidienststellen trägt die Schwerpunktab-

teilung dazu bei, neue Phänomene im Deliktsbereich der Cyberkriminalität aufzudecken 

und neue Ermittlungsmethoden zu entwickeln und zu erproben.  

Die Zuständigkeit der bei dem Generalstaatsanwalt eingerichteten Zentralstelle „Infor-

mations- und Kommunikationskriminalität“ bleibt davon unberührt. Die Zentralstelle un-

terstützt die Schwerpunktabteilung in enger Kooperation insbesondere bei der Aufgabe, 

einheitliche Standards und Strategien für ein effizientes Ermittlungsverfahren zu entwi-

ckeln.  

Darüber hinaus bestehen die Sonderdezernate für Internet- und Kommunikationskrimi-

nalität bei den Staatsanwaltschaften in Kiel, Lübeck und Flensburg fort. Von dort erfolgt 

nach vorheriger Kontaktaufnahme eine Vorlage von Ermittlungsverfahren aus dem Be-

reich der Cyberkriminalität an die Schwerpunktabteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe, 

wenn eine dortige Übernahme wegen der herausgehobenen Bedeutung des Verfahrens 

in Betracht kommt. 

In diesem Phänomenbereich ist – wie in kaum einem anderen Deliktsbereich – eine 

kontinuierlich steigende Kriminalitätsentwicklung zu bilanzieren. 

Aktuell ist eine massive Fallsteigerung von Betrugstaten im Zusammenhang mit dem 

vorgetäuschten Online-Handel mit Aktien, binären Optionen, Kryptowährungen und an-
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deren Finanzprodukten zu beobachten. Diese führen in einer Vielzahl von Fällen zu er-

heblichen – wirtschaftlichen wie immateriellen – Auswirkungen bei den Verletzten ent-

sprechender Straftaten. 

Daneben hatte die Corona-Pandemie signifikante Auswirkungen auf den Bereich Cyber-

crime. Die fehlende Möglichkeit, Produkte konventionell im Ladengeschäft zu erwerben, 

hat als Reflex einen Anstieg von Bestellungen über das Internet zur Folge gehabt. Die-

sen Umstand haben sich vermehrt Kriminelle zu Nutze gemacht und virtuelle Scheinun-

ternehmen betrieben, die betrügerischen Zwecken dienten (sog. „Fake-Shops“). Bei der 

Weiterleitung und Abwicklung der Zahlungen durch die Opfer werden zudem häufig gut-

gläubige Geldwäscherinnen und Geldwäscher eingesetzt (sog. Finanzagentinnen und -

agenten).  

Auch die Kriminalitätsform der sog. „Ransomware“, bei der der Computer des Opfers 

mit einer Schadsoftware infiziert und unter Vorspiegelung eines behördlichen Handelns 

wegen angeblicher illegaler Aktivitäten für die weitere Benutzung gesperrt und zugleich 

die Zahlung einer „Strafe“, häufig mittels im Internet gängiger Zahlungsmittel wie Ukash 

oder Paysafecards, verlangt wird, existiert nach wie vor, hat aber nicht weiter zugenom-

men. 

Hinter dem Kriminalitätsphänomen Cybercrime stehen oft kriminelle Gruppierungen und 

Netzwerke, deren Handlungszweck in der Gewinnmaximierung liegt und die in hohem 

Maße professionalisiert handeln.  

XII. Zentralstelle „Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet“ des General-

staatsanwalts des Landes Schleswig-Holstein 

Mit Rundverfügung vom 4. Januar 2021 hat der Generalstaatsanwalt des Landes 

Schleswig-Holstein die Zentralstelle „Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet“ ein-

gerichtet, um der zunehmenden Bedeutung von „Hate Speech“ im Internet und den stei-

genden Verfahrenszahlen in diesem Phänomenbereich Rechnung zu tragen.  

Straftaten sind der „Hasskriminalität“ zuzuordnen, wenn bei Würdigung der Umstände 

der Tat und/oder Einstellung der Täterin oder des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass sie gegen eine Person wegen ihrer zugeschriebenen oder tatsächlichen Nationali-

tät, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, phy-

sischen und/oder psychischen Behinderung oder Beeinträchtigung, sexuellen Orientie-
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rung und/oder sexuellen Identität, politischen Haltung, Einstellung und/oder ihres Enga-

gements, ihres äußeren Erscheinungsbildes oder sozialen Status gerichtet sind und die 

Tathandlung damit im Zusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang ge-

gen eine Institution/Sache oder einen sonstigen Gegenstand richtet.  

Hasskriminalität findet aufgrund des hohen Anonymitätsgrades insbesondere durch 

Publikationen im Internet statt. Der immer deutlicher zum Ausdruck gebrachte Hass und 

die zunehmend aggressive Hetze schüren Angst und Einschüchterung und bedrohen 

das gesellschaftliche Klima und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und kön-

nen zur Radikalisierung von Einzelnen oder Gruppen führen.  

Der Zentralstelle „Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet“ kommt die Aufgabe zu, 

eine wirksame und einheitliche Verfolgung von Straftaten, die durch „Hate Speech“ im 

Internet begangen werden, sicherzustellen. Der Aufgabenbereich umfasst insbeson-

dere:  

 Koordinierung der Zusammenarbeit und gegenseitiger Informationsaustausch 

zwischen Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden,  

 Zentrale Ansprechstelle bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung und verfah-

rensunabhängigen Fragestellungen, auch für Zentralstellen der anderen Bundes-

länder und andere mit der Thematik befassten Behörden, 

 Entwicklung verfahrensübergreifender, einheitlicher Standards und Strategien für 

ein effizientes Ermittlungsverfahren,  

 Beratende Unterstützung der Staatsanwaltschaften und Vermittlung von Abspra-

chen zur Förderung von Ermittlungsverfahren, insbesondere zur nachhaltigen 

Bearbeitung von Struktur- und Sammelverfahren sowie von Rechtshilfeverfahren,  

 Durchführung von Maßnahmen zur Fortbildung von Dezernentinnen und Dezer-

nenten der Staatsanwaltschaften,  

 Fertigung von Stellungnahmen und Anregungen zu Gesetzgebungsvorhaben,  

 Bearbeitung von Revisions- und Beschwerdesachen grundsätzlicher Bedeutung.  

Die örtlichen Staatsanwaltschaften des Landes haben Sonderdezernate für die Bearbei-

tung von Hasskriminalität im Internet eingerichtet, die jeweils den Abteilungen für poli-

tisch motivierte Straftaten angeschlossen sind. Die in den Sonderdezernaten tätigen 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte stehen auch als Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartner für das Landeskriminalamt und die örtlichen Polizeidienststellen bei der 

Bearbeitung von Hasskriminalität im Internet zur Verfügung.  
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Die implementierten Strukturen werden mit dem am 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Ge-

setz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität im Internet, wel-

ches eine Meldepflicht für große soziale Netzwerke vorsieht, weiter an Bedeutung ge-

winnen. 

XIII. Zentrale Organisationsstelle für Vermögensabschöpfung Schleswig-Holstein 

Die infolge der gesetzlichen Neuregelung zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 

(siehe hierzu A. II. im 3. Teil) zugenommene Bedeutung der Vermögensabschöpfung 

für die Praxis, die erforderlich gewordene organisatorische Neuausrichtung bei den 

Staatsanwaltschaften, auftretende offene Fragen bei der Rechtsanwendung und die 

Notwendigkeit einer verstärkten Kooperation der von Straftaten geschädigten Behörden 

und internationalen Kontaktstellen haben die Einrichtung einer zentralen Organisations-

stelle für Vermögensabschöpfung erforderlich gemacht. Diese ist bei dem General-

staatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein mit Wirkung zum 12. Juni 2017 installiert 

worden und hat im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung im 

Wesentlichen folgende Aufgaben: 

 Moderation und Koordination von Absprachen der Staatsanwaltschaften unterei-

nander, 

 Ansprechstelle für Grundsatzfragen und verfahrensunabhängige Problemkons-

tellationen sowie Beratung der Staatsanwaltschaften des Landes aus Anlass 

einzelner Strafverfahren, 

 Unterstützung der Staatsanwaltschaften bei der Einschaltung europäischer und 

internationaler Kontaktstellen und Netzwerke, 

 Bekanntgabe von Informations- und Fortbildungsmaterial über das staatsanwalt-

liche Intranet, 

 Mitwirkung bei der Entwicklung von Fortbildungsangeboten. 

 

F. Ambulante Soziale Dienste der Justiz 

Die Ambulanten Sozialen Dienste der Justiz (Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, Führungs-

aufsicht) sind in Schleswig-Holstein wichtige Akteure einer auf Resozialisierung und 

Rückfallvermeidung ausgerichteten Kriminalpolitik. Organisatorisch sind diese Dienste 

Bestandteil der Landgerichte bzw. der Staatsanwaltschaften. 
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Vorrangig stehen die in der Regel sozialarbeiterischen Fachkräfte der Bewährungshilfe, 

der Gerichtshilfe und der Führungsaufsicht im Kontakt mit Probandinnen und Proban-

den, indem sie diese betreuen und/oder gegenüber Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten über das Verhalten und die Lebensumstände dieser Klientel berichten. Primäre 

Ziele sind die soziale Re-Integration von Straffälligen sowie die Vermeidung weiterer 

Straftaten, womit letztlich auch dem Opferschutz gedient ist. 

Nach § 9 des Bewährungs- und Gerichtshilfegesetzes (BGG, Außerkrafttreten am 1. 

Juli 2022) vom 31. Januar 1996 sollen Freie Träger an der Durchführung von Aufgaben 

der Sozialen Dienste der Justiz beteiligt oder ihnen soll die Durchführung von Aufgaben 

übertragen werden, wenn sie die fachlichen Voraussetzungen zur Aufgabenwahrneh-

mung erfüllen. Dafür sollen sie angemessen unterstützt und gefördert werden. 

Gemäß § 13 des Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetzes (ResOG SH, In-

krafttreten am 1. Juli 2022) sind Freie Träger der Straffälligen- und Opferhilfe, soweit 

Rechtsvorschriften oder sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen, an der 

Durchführung von Aufgaben zu beteiligen. Ihnen soll die Durchführung von Leistungen 

durch das für Justiz zuständige Ministerium übertragen werden, wenn die Freien Träger 

die fachlichen Voraussetzungen für die Aufgabenwahrnehmung erfüllen und mit der Be-

teiligung oder Übertragung der Durchführung einverstanden sind. Die Freien Träger sol-

len dabei angemessen unterstützt und gefördert werden. 

I. Gerichtshilfe 

Die Gerichtshilfe hat eine zentrale Bedeutung im Bereich der Beratung und Unterstüt-

zung der Staatsanwaltschaften und Gerichte sowie bei der Umsetzung alternativer 

Sanktionen und trägt so zum Rechtsfrieden und zur Haftvermeidung bei. Sie ist in 

Schleswig-Holstein organisatorisch den vier Staatsanwaltschaften zugeordnet. Insge-

samt sind 20 Fachkräfte der Gerichtshilfe im Einsatz. 

Gemäß § 14 des Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetzes (ResOG SH, In-

krafttreten am 1. Juli 2022) werden die Leistungen der Gerichtshilfe insbesondere nach 

den Vorschriften der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches, des Jugendgerichts-

gesetzes und der Anordnung über das Verfahren in Gnadensachen (Allgemeinverfü-

gung des Justizministers vom 3. Mai 1984 (SchlHA, S. 91)) erbracht. 

Zu den Aufgaben der Gerichtshilfe gehören insbesondere: 

 die Berichterstattung in Ermittlungs-, Vollstreckungs- und Gnadenverfahren, 

insbesondere die Opferberichterstattung, 
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 der Täter-Opfer-Ausgleich und andere Wiedergutmachungsdienste, 

 das Einleiten von Maßnahmen in Fällen häuslicher Gewalt und 

 die Haftentscheidungshilfe. 

Die Gerichtshilfe kann im strafrechtlichen Verfahren im Auftrag von Gerichten und 

Staatsanwaltschaften eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben wahrnehmen: Sie kann 

als Ermittlungshilfe sowohl im Ermittlungs- und Hauptverfahren als auch im Vollstre-

ckungsverfahren eingeschaltet werden und hierbei wichtige Erkenntnisse zur Vorberei-

tung einer sachgerechten Entscheidung vermitteln, indem sie die Persönlichkeit, das 

soziale Umfeld und etwaige soziale Problemlagen der oder des Beschuldigten oder Ver-

urteilten erforscht. Sie kann Haftentscheidungshilfe bieten, wenn die oder der Beschul-

digte in Untersuchungshaft genommen werden soll, indem sie die sozialen Bedingun-

gen ermittelt und feststellt, ob ambulante oder stationäre Einrichtungen geeignet er-

scheinen, die oder den Beschuldigten aufzunehmen. Die Gerichtshilfe führt neben den 

Freien Trägern der Straffälligenhilfe den Täter-Opfer-Ausgleich in Verfahren gegen er-

wachsene, heranwachsende und jugendliche Beschuldigte sowie Angeklagte durch. 

Hier werden die Fachkräfte als unparteiische Konfliktschlichterinnen und Konfliktschlich-

ter tätig. Alle Fachkräfte der Gerichtshilfe haben eine zertifizierte Ausbildung „Media-

tor/in in Strafsachen“ absolviert.  

In den kriminalpolitischen Schwerpunktbereichen „Häusliche Gewalt“ und „Opferbericht-

erstattung“ wird die Gerichtshilfe zunehmend eingeschaltet, um den Staatsanwaltschaf-

ten Erkenntnisse sowohl zur Täter- wie auch zur Opferseite zu übermitteln. Darüber hin-

aus leitet die Gerichtshilfe spezifische Trainings- und Therapiemaßnahmen ein, indem 

sie die potenziellen Täterinnen und Täter an entsprechende Facheinrichtungen vermit-

telt, die z. B. in der Arbeit mit Gewaltstraftäterinnen und -tätern qualifiziert sind. Im Rah-

men der Opferberichterstattung vermittelt sie erste Hilfsmaßnahmen für die oder den 

Geschädigten und stellt Kontakte z. B. zu Beratungsstellen, Frauenhäusern, Opferan-

wältinnen und Opferanwälten, zur Zeugenbegleitung und zur psychosozialen Prozess-

begleitung her. 

Die Gerichtshilfe vermittelt und überwacht schließlich die Ableistung von gemeinnützi-

ger Arbeit (vorrangig im Bereich strafrechtlich angeordneter Arbeitsauflagen). 

Das Aufgabenprofil der Gerichtshilfe hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. 

Auf die Fachkräfte sind anspruchsvolle neue Aufgaben – insbesondere im Bereich der 

Mediation und Konfliktschlichtung sowie der Opferberichterstattung – hinzugekommen. 
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Bezüglich der Opferberichterstattung wird auf die Ausführungen zu E. V. in diesem Teil 

hingewiesen. 

II. Bewährungshilfe 

Die Bewährungshilfe hat eine zentrale Bedeutung im Bereich der Betreuung von rechts-

kräftig verurteilten Personen. Sie trägt zur persönlichen Stabilisierung der oder des Ver-

urteilten, deren bzw. dessen (Re)Sozialisierung und somit zur Vermeidung von (erneu-

ter) Straffälligkeit bei. 

Die Bewährungshilfe ist in Schleswig-Holstein den vier Landgerichten angegliedert. Ins-

gesamt sind 74 Fachkräfte an 14 Standorten in Schleswig-Holstein im Einsatz. Ferner 

bieten die Fachkräfte landesweit an etwa 23 Standorten Außensprechstunden an. 

Durch diesen dezentralen und regionalen Ansatz kann die Bewährungshilfe regionale 

Netzwerkarbeit betreiben und den persönlichen Kontakt zur Klientel unproblematisch 

und wohnortnah gestalten. 

Die Anzahl aller der Bewährungshilfe unterstellten Probandinnen und Probanden lag in 

Schleswig-Holstein in den Jahren 2017 bis 2020 auf stabilem Niveau. Sie lag bei 4.084 

Verurteilten (Stichtag 31. Dezember 2017), bei 4.120 (Stichtag 31. Dezember 2018) 

bzw. 4.067 (Stichtag 31. Dezember 2019) und betrug zuletzt 3.977 (Stichtag 31. De-

zember 2020). Dieser Rückgang ist im Zusammenhang mit dem zeitgleichen Anstieg 

der Fallzahlen der unter Führungsaufsicht stehenden Probandinnen und Probanden zu 

sehen (Stichtag 31. Dezember 2017: 757 Verurteilte, Stichtag 31. März 2021: 858 Ver-

urteilte). 

Gemäß § 16 des Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetzes (ResOG SH, In-

krafttreten am 1. Juli 2022), werden die Leistungen der Bewährungshilfe insbesondere 

nach den Vorschriften der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches, des Jugendge-

richtsgesetzes und der Anordnung über das Verfahren in Gnadensachen erbracht.  

Die Vollstreckung von Freiheits- und Jugendstrafen kann zur Bewährung ausgesetzt 

werden, wenn die erkannte Strafe zwei Jahre nicht übersteigt (§ 56 StGB; § 21 JGG). 

Ferner muss das Gericht zu einer positiven Sozialprognose und zu der Überzeugung 

kommen, dass die oder der Verurteilte auch ohne Einwirkung des Strafvollzuges künftig 

ein straffreies Leben bzw. einen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird. 

Nach Jugendstrafrecht ist bei jeder Strafaussetzung die Beiordnung einer Bewährungs-

helferin oder eines Bewährungshelfers obligatorisch (§ 24 JGG). Im allgemeinen Straf-
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recht unterstellt das Gericht die verurteilte Person für die Dauer oder einen Teil der Be-

währungszeit der Aufsicht und Leitung einer Bewährungshelferin oder eines Bewäh-

rungshelfers, wenn dies angezeigt ist, um sie von Straftaten abzuhalten (§ 56d StGB). 

Bei höheren Strafen kann im Laufe der Vollstreckung unter bestimmten Voraussetzun-

gen der Strafrest zur Bewährung ausgesetzt werden (§ 88 JGG; § 57 StGB). 

Voraussetzung für eine vorzeitige Entlassung aus dem Strafvollzug ist neben einer 

günstigen Sozialprognose und dem Einverständnis der oder des Inhaftierten, dass in 

der Regel zwei Drittel der verhängten Strafe bereits verbüßt sind. Im Jugendstrafrecht 

sind die förmlichen Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung flexibler (§ 88 JGG). 

In der praktischen Arbeit der Bewährungshilfe stehen deren Fachkräfte der oder dem 

Verurteilten helfend und betreuend zur Seite. Sie überwachen im Einvernehmen mit 

dem Gericht die Erfüllung der Auflagen und Weisungen sowie der Anerbieten und Zusa-

gen. Sie berichten über die Lebensführung der oder des Verurteilten in Zeitabständen, 

die vom Gericht bestimmt werden. Gröbliche oder beharrliche Verstöße gegen Aufla-

gen, Weisungen, Anerbieten oder Zusagen teilen sie dem Gericht mit (§ 25 Satz 4 JGG; 

§ 56d StGB). 

Diese Aufgabenzuweisung macht den doppelten Auftrag der Bewährungshilfe deutlich. 

Einerseits soll der Probandin oder dem Probanden soziale Hilfe angeboten werden, zu-

gleich soll aber auch Kontrolle durch Aufsicht und Leitung der Probandin oder des Pro-

banden ausgeübt werden, womit in erster Linie die Überwachung der Erfüllung von Auf-

lagen und Weisungen sowie Anerbieten und Zusagen und die Berichterstattung über 

die Lebensführung der Probandin oder des Probanden gemeint sind. 

Sowohl wegen der relativ hohen Fallzahlen als auch der begrenzten (personellen) Res-

sourcen, vor allem aber wegen der Heterogenität der Klientel sieht sich die Bewäh-

rungshilfe – auch bundes- und europaweit – zunehmend mit Forderungen nach der Ein-

führung und Einhaltung verbindlicher fachlicher Standards, der Differenzierung der Pro-

bandinnen und Probanden nach Betreuungserfordernissen und nach konzeptionellen 

Ansätzen einer risiko- wie auch zielorientierten Bewährungshilfe konfrontiert. Diesen 

Forderungen trägt der in Schleswig-Holstein verfolgte Ansatz zur (Teil-)Spezialisierung 

der Bewährungshilfe Rechnung. Insbesondere für die Arbeit mit Straftäterinnen und -tä-

tern von Sexual- und/oder Gewalttaten sowie mit jugendlichen und heranwachsenden 

Straftäterinnen und -tätern benötigt die Bewährungshilfe u. a. Kenntnisse zur Einschät-
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zung des Gefährlichkeitspotenzials der Probandinnen und Probanden, zur Ausgestal-

tung eines Risikomanagements sowie zur Einschaltung und Nutzung diverser weiterer 

ambulanter Trainings- und Therapiemaßnahmen. 

Neben der Fallbelastung erweist sich für die Fachkräfte der Bewährungshilfe die empi-

risch nachgewiesene problematische Lebenssituation vieler Probandinnen und Proban-

den als Erschwernis. Ferner hat das wachsende Vertrauen der Richterschaft in die Ar-

beit der Bewährungshilfe dazu geführt, dass zunehmend auch solche Probandinnen 

und Probanden unterstellt werden, die durch ungünstige persönliche und soziale Ver-

hältnisse und durch wiederholte Straffälligkeit und Bestrafung vorbelastet sind. Damit 

wird offensichtlich die Erwartung verbunden, auch bei als besonders gefährdet gelten-

den Verurteilten durch gezielte ambulante Maßnahmen und Angebote der Bewährungs-

hilfe die Resozialisierung günstiger beeinflussen zu können als durch den Vollzug der 

Jugend- oder Freiheitsstrafe. 

Einen Schwerpunkt für die Bewährungshilfe, den Strafvollzug und weitere Akteure im 

Kontext Straffälligenhilfe/Soziale Strafrechtspflege bildet unter dem Begriff „Übergangs-

management“ die Schnittstellenverbesserung insbesondere zwischen den Bereichen 

Strafvollzug und Bewährungshilfe. Um der beträchtlichen Klientelbewegung zwischen 

dem ambulanten und stationären Bereich auch personenunabhängig und strukturiert 

professionell zu begegnen, wurden (mit dem Ziel der abgestimmten Weiterführung von 

Maßnahmen der Bewährungshilfe im Vollzug sowie einer abgestimmten Entlassungs-

vorbereitung während der Inhaftierung mit der später zuständigen Fachkraft der Bewäh-

rungshilfe) bereits verbindliche Vereinbarungen zur Kooperation erlassen. 

III. Führungsaufsicht 

Die Führungsaufsicht ist geregelt in den §§ 68 bis 68g StGB. Sie ist konzeptionell ge-

dacht als eine gesteigerte Form der „ambulanten Behandlung“, also eine nachträgliche 

Betreuung nach dem Maßregel- und Strafvollzug. 

Die Führungsaufsicht soll Straftäterinnen und -tätern, die zu mindestens zwei Jahren 

Freiheitsstrafe verurteilt worden sind und eine ungünstige Sozialprognose haben, nach 

der Verbüßung von Strafhaft, Sicherungsverwahrung und/oder dem Ende einer Unter-

bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Erziehungsanstalt eine Le-

benshilfe für den Übergang in die Freiheit bieten und die Verurteilten führen und über-

wachen. Vorrangiges Ziel der Führungsaufsicht ist die Verhinderung neuer Straftaten. 

Noch mehr als bei der Bewährungshilfe ist bei der Führungsaufsicht das Element der 
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justizförmigen Sozialkontrolle beabsichtigt, da durch sie die Lebensführung der Proban-

dinnen und Probanden mit schlechter Sozialprognose noch stärker reglementiert und 

beaufsichtigt werden soll. Deshalb ist die Führungsaufsicht – anders als die Bewäh-

rungshilfe – als Maßregel der Besserung und Sicherung ausgestaltet. Es wird nicht nur 

eine Bewährungshelferin oder ein Bewährungshelfer bestellt, sondern die verurteilte 

Person untersteht zusätzlich einer „Aufsichtsstelle“ (§ 68a Absatz 1 StGB). 

Gemäß § 19 des Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetzes (ResOG SH, In-

krafttreten am 1. Juli 2022), werden die Leistungen der Führungsaufsichtsstellen insbe-

sondere nach den Vorschriften der Strafprozessordnung, des Strafgesetzbuches und 

des Jugendgerichtsgesetzes erbracht.  

Im Einvernehmen miteinander stehen Bewährungshelferin oder Bewährungshelfer und 

Aufsichtsstelle der oder dem Verurteilten helfend und betreuend zur Seite (§ 68a Ab-

satz 2 StGB). Damit sind die Aufgaben der sozialen Hilfen und der justizförmigen Kon-

trolle gesetzlich definiert. Daneben steht bei einer Therapieweisung nach § 68b Ab-

satz 2 Satz 2 und 3 StGB auch die forensische Ambulanz der verurteilten Person hel-

fend und betreuend zur Seite. 

Das Gericht kann bei der Führungsaufsicht der oder dem Verurteilten Weisungen für die 

Lebensführung erteilen (§ 68b Absatz 1 StGB). Anders als bei der Strafaussetzung zur 

Bewährung enthält das Gesetz in Absatz 2 einen abschließenden Katalog von Weisun-

gen, von denen das Gericht eine oder mehrere auswählen und für den Einzelfall kon-

kretisieren kann. Solche Weisungen können sein: 

 den Wohn- und Aufenthaltsort oder einen bestimmten Bereich nicht ohne Erlaub-

nis der Aufsichtsstelle zu verlassen, 

 sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten, die Gelegenheit oder Anreiz zu wei-

teren Straftaten bieten können, 

 bestimmte Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe, die Gelegenheit 

und Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können, nicht zu beschäftigen, auszubil-

den oder zu beherbergen, 

 bestimmte Gegenstände nicht zu besitzen, 

 Kraftfahrzeuge nicht zu halten, 

 sich in bestimmten Abständen einer Ärztin oder einem Arzt, einer Psychothera-

peutin oder einem Psychotherapeuten oder einer forensischen Ambulanz vorzu-

stellen etc. 
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Seit dem 1. Januar 2011 kann auch die elektronische Aufenthaltsüberwachung ange-

ordnet werden (siehe hierzu auch K. II. in diesem Teil). 

Darüber hinaus kann das Gericht nach Absatz 2 des § 68b StGB weitere Weisungen er-

teilen. Diese Weisungen können sich beziehen auf Ausbildung, Arbeit, Freizeit, die Ord-

nung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder die Erfüllung von Unterhaltspflichten. 

Für die Bewährungshilfe stellen sich bei der Führungsaufsicht für einen Teil der Proban-

dinnen und Probanden, vornehmlich die nach Vollverbüßung aus dem Strafvollzug in 

die Führungsaufsicht gekommenen, die gleichen Aufgaben wie bei den vorzeitig aus 

dem Freiheitsentzug Entlassenen. Es zeigen sich die gleichen und zum Teil massiven 

Problemlagen (Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, ungesicherter Lebensunterhalt, Ver-

schuldung, soziale Isolation, Perspektivlosigkeit, Suchtmittelabhängigkeit). Häufig han-

delt es sich um die sog. „Karrieristen“, deren Lebensweg vor allem durch soziale Be-

nachteiligung, wiederholte Straftatbegehung und strafrechtliche Verurteilungen gekenn-

zeichnet ist sowie durch eine tendenzielle Unfähigkeit, diese Lebenslage aus eigener 

Kraft zu verändern. Zusätzliche Anforderungen stellen die aus dem Maßregelvollzug 

entlassenen Personen an die Fachkräfte der Bewährungshilfe, da diese Klientel auf-

grund ihrer schwierigen psychosozialen Problemlagen ohne psychiatrische und psycho-

therapeutische Nachsorge nicht angemessen betreut werden kann. Die Bewährungs-

hilfe ist in diesen Fällen auf ein Netzwerk forensischer Ambulanzen, niedergelassener 

Therapeutinnen und Therapeuten und Nachsorgeeinrichtungen als Ergänzung zu ihrer 

Tätigkeit angewiesen. Angesichts der spezifischen Anforderungen, die ein Teil der Füh-

rungsaufsichtsklientel an die Bewährungshilfe stellt, werden zunehmend Ansätze der 

(Teil-)Spezialisierung eingeführt, etwa in der Arbeit mit Sexual- und mit Gewaltstraftäte-

rinnen und -tätern. Insbesondere diese Klientel steht hinsichtlich ihrer Betreuungs- und 

Kontrollnotwendigkeit im Fokus der Bewährungshilfe, wobei seitens der Bewährungs-

hilfe die ursprünglichen Unterscheidungsmerkmale der „positiven Sozialprognose“ (bei 

Bewährungsaufsichtsprobandinnen und -probanden) und der „negativen Sozialprog-

nose“ (bei Führungsaufsichtsprobandinnen und -probanden) nicht mehr bestätigt wer-

den.  

Wenngleich die Reform der Führungsaufsicht deren Maßnahmen qualitativ aufgewertet 

hat, so ist die Kritik an ihrer Praxis und ihrer Wirksamkeit dennoch nicht abgeklungen. 

Die Bewährungshilfe leidet unter dem weiterhin relativ hohen Niveau der Fallzahlen. Zu-

gleich zeichnen sich die unter Führungsaufsicht stehenden Probandinnen und Proban-
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den durch eine nochmals problematischere Persönlichkeitsstruktur und defizitäre Le-

benssituation gegenüber der ohnehin tendenziell dissozialen Klientel aus, die „nur“ un-

ter Bewährungsaufsicht steht. Ferner werden von der Bewährungshilfe sowohl intensi-

vierte soziale Hilfen als auch eine verdichtete Justizkontrolle erwartet, was angesichts 

begrenzter (personeller) Ressourcen auf Seiten der Bewährungshilfe nur in enger Ab-

stimmung mit weiteren Akteuren (Therapieangebote, forensische Ambulanzen, Polizei) 

leistbar erscheint. In den letzten Jahren ist es durch massive Anstrengungen des Justiz-

ministeriums zunehmend gelungen, ein Netzwerk von forensischen Ambulanzen, geeig-

neten Therapeutinnen und Therapeuten sowie Nachsorgeeinrichtungen aufzubauen 

und dauerhaft zu finanzieren. Dadurch werden Fachkräfte der Bewährungshilfe in ihrer 

ambulanten Arbeit mit den verurteilten Personen deutlich und nachhaltig unterstützt. 

Zahlreiche bundesweite Äußerungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 

Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie kriminalpoliti-

schen Einrichtungen und Verbänden machen deutlich, dass eine weitere kritische Eva-

luation des Instrumentes der Führungsaufsicht geboten erscheint. Hierbei steht eine 

Reform der Führungsaufsichtsstellen, ihrer Organisation und ihrer Aufgabenbeschrei-

bung im Fokus, da die Führungsaufsichtsstellen die o. g. intensivierten sozialen Hilfen 

und die verdichtete Justizkontrolle weitgehend den Fachkräften der Bewährungshilfe 

zuschreiben. Vor dem Hintergrund der Verabschiedung des Reformgesetzes zur Füh-

rungsaufsicht ist eine Evaluation der eingeleiteten Maßnahmen und ihrer Wirkungen er-

forderlich. Gleichfalls sind weitere Überlegungen anzustellen, ob – und wenn ja, wie – 

die Führungsaufsichtsstellen in eine Gesamtkonzeption der Sozialen Dienste der Justiz 

als eigenständiger Fachbereich neben Bewährungshilfe und Gerichtshilfe zu integrieren 

sind. 

In Schleswig-Holstein unterstanden zum Stichtag 31. März 2021 insgesamt 858 Füh-

rungsaufsichtsprobandinnen und -probanden der Bewährungshilfe. Als besonders prob-

lematisch gelten hierbei Straftäterinnen und -täter, die die Tat leugnen, eine Therapie 

verweigern oder die eine mehrfache strafrechtliche Vorbelastung insbesondere aus 

dem Bereich der Sexual- und Gewaltdelikte mitbringen. 
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G. Freie Straffälligen- und Opferhilfe 

I. Allgemeines 

Die „Freie Straffälligen- und Opferhilfe“ ist in Schleswig-Holstein ein wichtiger Bestand-

teil der Sozialen Strafrechtspflege und einer auf soziale Integration ausgerichteten Kri-

minalpolitik. Die Freien Träger werden in Ergänzung zu den Aufgaben des Justizvoll-

zugs und der Ambulanten Sozialen Dienste der Justiz seit 1990 an der sozialarbeiteri-

schen und psychotherapeutischen Betreuung und Behandlung Gefährdeter, Straffälliger 

sowie der von diesen geschädigten Menschen beteiligt und dafür aus dem Justizhaus-

halt gefördert. Mit ihren Angeboten kann die „Freie Straffälligen- und Opferhilfe“ flexibel 

auf den spezifischen Hilfebedarf eingehen und die Lebenslagen der jeweiligen Zielgrup-

pen nachhaltig verbessern. Nach § 9 des Bewährungs- und Gerichtshilfegesetzes 

(BGG, Außerkrafttreten am 1. Juli 2022) vom 31. Januar 1996 sollen freie Träger an der 

Durchführung von Aufgaben der Sozialen Dienste der Justiz beteiligt oder ihnen soll die 

Durchführung von Aufgaben übertragen werden, wenn sie die fachlichen Voraussetzun-

gen zur Aufgabenwahrnehmung erfüllen. Dafür sollen sie angemessen unterstützt und 

gefördert werden.  

Gemäß § 13 des Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetzes (ResOG SH, In-

krafttreten am 1. Juli 2022) sind Freie Träger der Straffälligen- und Opferhilfe, soweit 

Rechtsvorschriften oder sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen, an der 

Durchführung von Aufgaben zu beteiligen. Ihnen soll die Durchführung von Leistungen 

durch das für Justiz zuständige Ministerium übertragen werden, wenn die Freien Träger 

die fachlichen Voraussetzungen für die Aufgabenwahrnehmung erfüllen und mit der Be-

teiligung oder Übertragung der Durchführung einverstanden sind. Die Freien Träger sol-

len dabei angemessen unterstützt und gefördert werden. 

Die zu fördernden Angebote sind in den §§ 21 bis 36 des ResOG SH näher bestimmt. 

Das Land fördert entsprechende Projekte Freier Träger mit 2,49 Mio. Euro pro Jahr 

(Stand 2021). 

II. Sozial- und kriminalpolitische Ziele 

Übergreifende kriminal- und sozialpolitische Ziele der ambulanten Maßnahmen der 

Freien Straffälligen- und Opferhilfe sind insbesondere: 

 Förderung der Resozialisierung und der sozialen Integration, 

 vertretbare Haftvermeidung und Haftverkürzung,  
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 Reduzierung von Rückfallrisiken, 

 Erhöhung der öffentlichen Sicherheit, 

 Verbesserung des Opferschutzes. 

III. Förderung der Freien Straffälligen- und Opferhilfe aus dem Justizhaushalt 

Aus dem Haushalt des Landes werden Mittel für Beratungsstellen für Haftentlassene, 

für die Ausbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen sowie für verschiedene Leistun-

gen der Opferhilfe zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus können auch andere, v. a. 

aus den Landes- und den kommunalen Haushalten geförderte soziale Hilfen von Straf-

fälligen bzw. Haftentlassenen genutzt werden, wie z. B. betreutes Wohnen, Schuldner- 

oder Suchtberatung, die ambulante Wohnungslosenhilfe oder stationäre Wohneinrich-

tungen sowie vielfältige Angebote der Jugendhilfe.  

Speziell an Straffällige und Kriminalitätsopfer gerichtete ambulante Angebote fördert 

das Land auf der Grundlage der „Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen der Freien 

Straffälligenhilfe und von Maßnahmen des Opferschutzes“ (Amtsbl. Schl.-H. 2019, S. 28 

ff.) aus dem Justizhaushalt. Zuwendungen können steuerbegünstigte Körperschaften 

gemäß §§ 52 bis 54 AO (Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwe-

cke) oder andere geeignete Anbieter erhalten. 

Gefördert werden insbesondere folgende Projekte, Maßnahmen und Aufgaben: 

 Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und „Restorative Justice" Maßnahmen im Strafverfah-

ren, insbesondere nach Verurteilung gegen Jugendliche, Heranwachsende und Er-

wachsene, 

 Vermittlung in freie gemeinnützige Arbeit zur Vermeidung der Vollstreckung von Er-

satzfreiheitsstrafen und begleitete Ratenzahlung, 

 therapeutische Angebote, Beratungs- und Trainingsprogramme für Sexual- und Ge-

waltstraftäterinnen und -täter sowie Gefährdete einschließlich der Nachsorge im 

Rahmen des Übergangsmanagements sowie der Forensischen Nachsorgeambulan-

zen gemäß § 68 StGB, 

 Maßnahmen des Opferschutzes, psychosoziale Prozessbegleitung sowie ambulante 

Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern und anderer Angehöriger Inhaftierter 

sowie von Kindern aus Haushalten, in denen häusliche Gewalt vorkommt (ab 2022), 

 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche im Justizvollzug, in der Be-

währungs- und Gerichtshilfe sowie für Mitarbeitende im TOA, 
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 fachliche Fortentwicklung sowie Koordinierung der Straffälligen- und Opferhilfe in 

Schleswig-Holstein, 

 ambulante Sanktionsalternativen für Geflüchtete, 

 ab 2022 Integrationsbegleitungsstellen am Übergang von der Freiheitsentziehung in 

die Nachsorge. 

Nachfolgend werden die aus dem Justizhaushalt geförderten Maßnahmen dargestellt. 

1. Ambulante Angebote für Sexual- und Gewaltstraftäterinnen und -täter 

Die Fortentwicklung ambulanter Beratungs- und Therapieangebote für Sexual- und Ge-

waltstraftäterinnen und -täter gehört bereits seit vielen Jahren zu den kriminalpolitischen 

Schwerpunkten des Landes. Eine erfolgreiche Behandlung bietet auch in diesem Be-

reich den bestmöglichen Schutz potentieller Opfer.  

Die Landesregierung fördert aus diesem Grund: 

- Maßnahmen, die durch forensische Ambulanzen umgesetzt werden: 

 therapeutische Maßnahmen und Trainingsprogramme für Sexualstraftäterinnen 

und -täter, 

 therapeutische Maßnahmen und Trainingsprogramme für Gewaltstraftäterinnen 

und -täter, 

 Nachsorge, insbesondere therapeutische Versorgung nach Haftentlassung, 

 Nachsorge, insbesondere therapeutische und sozialarbeiterische Versorgung 

nach Entlassung aus der Sicherungsverwahrung, 

- Täterarbeit im Rahmen des Kooperations- und Interventionskonzeptes gegen häusli-

che Gewalt, 

- Anti-Gewalt-Trainings. 

a. Forensische Ambulanzen 

Durch das Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht vom 13. April 2007 (BGBl. 2007 I, 

S. 513) wurde das Instrument der forensischen Ambulanz anerkannt und festgeschrie-

ben. Durch Ergänzung des § 68a StGB um die Absätze 7 und 8 gehört seither auch die 

forensische Ambulanz zum Kreis der an der Führungsaufsicht Beteiligten. Das Gericht 

kann eine verurteilte Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere 

Zeit u. a. anweisen, sich zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Abständen bei einer 



Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

175 

forensischen Ambulanz vorzustellen (Vorstellungsweisung nach § 68b Absatz 1 Num-

mer 11 StGB). Außerdem kann das Gericht die verurteilte Person anweisen, sich in ei-

ner forensischen Ambulanz psychiatrisch, psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen 

und behandeln zu lassen (Therapieweisung nach § 68b Absatz 2 Satz 2 und 3 StGB). 

Auch im Rahmen der Strafaussetzung zur Bewährung ist eine Therapieweisung nach 

§ 56c StGB möglich. 

Die Aufgabe einer forensischen Ambulanz ist es zum einen, durch geeignete therapeuti-

sche Interventionen die Straftäterin bzw. den Straftäter davor zu bewahren, in alte de-

liktsspezifische Verhaltensmuster zurückzufallen und erneut straffällig zu werden bzw. 

gefährdeten Personen dabei zu helfen, nicht straffällig zu werden, zum anderen aber 

auch, riskante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und darauf angemessen zu reagie-

ren. 

Das Behandlungsangebot der forensischen Ambulanz steht Straftäterinnen und -tätern 

zur Verfügung, die: 

 nach §§ 56 oder 57 StGB unter Bewährungsaufsicht stehen und eine Therapiewei-

sung nach § 56c StGB zu erfüllen haben, 

 unter Führungsaufsicht stehen mit einer Weisung nach § 68b Absatz 1 Nummer 11 

StGB oder § 68b Absatz 2 Satz 2 StGB oder sich freiwillig einer Therapie unterzie-

hen und darüber hinaus auch 

 Selbstmelderinnen bzw. Selbstmeldern, die sich für gefährdet halten, aber sich nicht 

in einem einschlägigen Strafverfahren befinden. 

Die Betreuung und Behandlung in der forensischen Ambulanz erfolgt durch erfahrene 

psychologische und sozialpädagogische Fachkräfte und/oder psychiatrische Fachärztin-

nen und Fachärzte. 

Die Betreuung und Behandlung setzt voraus, dass die Klientin oder der Klient sich in ei-

nem „Behandlungsvertrag“ mit der jeweiligen forensischen Ambulanz zu einem „Arbeits-

bündnis“ verpflichtet und seine bisherigen Therapeutinnen oder Therapeuten von der 

Schweigepflicht gegenüber der forensischen Ambulanz entbindet. Nach Abschluss ei-

nes Behandlungsvertrages wird ein Behandlungsplan erstellt, welcher verbindlich Art 

und Intensität der Behandlung sowie ein individuelles Krisenmanagement festlegt. Das 

Aufgabenspektrum der forensischen Ambulanzen umfasst u. a. folgende Bereiche: 

 Diagnostik und Sozialanamnese, 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3693 

176 

 Erstellung eines individuellen Therapie- und Hilfeplans, orientiert an den Bedürfnis-

sen der Klientin oder des Klienten („Good-Lives-Modell“) sowie dem individuellen 

Risikoprofil für Delinquenz („Risk-Need-Responsivity-Ansatz“), 

 Beziehungsaufbau: ggf. Entlassungsvorbereitung aus der Haft oder der Sicherungs-

verwahrung heraus mit besonderer Berücksichtigung der Motivationsarbeit, 

 Angebot von aufsuchenden und aktiv nachgehenden Kontakten zur Klientin oder 

zum Klienten, zu Familienangehörigen und anderen Bezugspersonen im privaten 

und ggf. beruflichen Umfeld, 

 regelmäßige therapeutische Einzel- und/oder Gruppengespräche, 

 konkrete praktische Hilfestellung, z. B. bei Problemen mit Behörden, 

 Erstellung eines Krisenplans durch das Behandlungsteam, 

 Zusammenarbeit, Vernetzung, Abstimmung und Beratung in Bezug auf komplemen-

täre Einrichtungen und Dienste, Teilnahme an Helferkonferenzen, 

 Zusammenarbeit mit Bewährungshilfe und Führungsaufsichtsstelle, 

 Durchführung bzw. Einleitung von Kriseninterventionen, 

 Dokumentation der Tätigkeiten in eigenen Akten, insbesondere mit Erfassung spe-

zifischer Risikosituationen für die Klientinnen und Klienten. 

Im Rahmen des Behandlungs- und Begleitungsprozesses soll auch eine nachhaltige In-

tegration der Klientin oder des Klienten in eine eigene Erwerbstätigkeit bzw. in die Re-

gelsysteme der Sozialgesetzbücher sichergestellt werden. 

Eine dezentrale und flächendeckende Versorgung in Schleswig-Holstein ist an den 

Standorten Flensburg, Kiel, Lübeck und „Hamburger Rand“ gewährleistet. In Gegenden 

mit schwieriger Verkehrsanbindung zu diesen Standorten arbeitet das Justizministerium 

in Einzelfällen auch mit niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten vor Ort zu-

sammen. Alle Träger arbeiten nach verbindlichen fachlichen Mindeststandards des Jus-

tizministeriums. 

b. Arbeit mit Täterinnen und Tätern im Rahmen des Kooperations- und Inter-

ventionskonzeptes gegen häusliche Gewalt 

Das Projekt „Arbeit mit Täterinnen und Tätern im Rahmen des landesweiten Kooperati-

ons- und Interventionskonzeptes gegen häusliche Gewalt“ (KIK) ist Teil einer landesweit 

institutionalisierten Kooperation von Polizei, Justiz, Jugendhilfe, Frauenfacheinrichtun-

gen, Beratungseinrichtungen für Opfer und Projekten für Täterarbeit. 
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Zielgruppe sind erwachsene Menschen, die in Paarbeziehungen gewalttätig geworden 

sind. Die Arbeit erfolgt insbesondere mit justiziell zugewiesenen Täterinnen und Tätern, 

ggf. auch mit sogenannten Selbstmelderinnen und Selbstmeldern oder Personen, die 

von anderer Seite (z. B. Polizei, Jugendamt, Bewährungshilfe) vermittelt werden.  

Sofern es sich um Straftaten gegen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung handelt, 

sind existierende Angebote zur Behandlung von Sexualstraftäterinnen und -tätern in der 

Regel vorzuziehen.  

Täterarbeit beinhaltet die Auseinandersetzung mit psychischer, physischer, sexualisier-

ter, sozialer, emotionaler und ökonomischer Gewalt, Isolation, Stalking, Bedrohung und 

Einschüchterung sowie gewaltfördernden Haltungen und Glaubenssätzen. 

Täterarbeit verfolgt folgendes Kernziel:  

Keine erneute Gewaltausübung: Die Gewaltspirale muss schnell und nachhaltig unter-

brochen werden. Gewalttätige Frauen und Männer sollen ihr Risiko erkennen, Wieder-

holungstaten zu begehen und vorbeugende Maßnahmen ergreifen können.  

Im Sinne dieser Zielsetzung bestehen folgende weitere Ziele:  

 Verantwortungsübernahme: Die Täterinnen und Täter sollen die Verantwortung für 

ihre Gewalttaten übernehmen: Ihre Verleugnungen, Rechtfertigungen, Entschuldi-

gungen und Schuldzuweisungen sollen aufgedeckt und sie damit konfrontiert wer-

den.  

 Selbstwahrnehmung und -kontrolle: Die Täterinnen und Täter sollen eigene Gren-

zen und die Grenzen anderer erkennen und akzeptieren lernen.  

 Empathie: Die Täterinnen und Täter sollen lernen, sich in die Lage der oder des von 

Gewalt betroffenen (Ex-)Partnerin oder (Ex-)Partners und der mitbetroffenen Kinder 

hineinzuversetzen.  

 Alternative Konfliktlösungsstrategien: Die Frauen und Männer sollen lernen, künftig 

Konflikte gewaltfrei zu lösen. Sie sollen eigene Strategien und Möglichkeiten entwi-

ckeln, wie sie in künftigen (Konflikt-)Situationen sozial kompetent handeln können, 

ohne ihre eigenen und die Grenzen anderer zu verletzen.  

 Beziehungsfähigkeit: Die Frauen und Männer sollen ihre Wahrnehmung und ihre 

Kommunikationsfähigkeit in Beziehungen verbessern.  

In diesem Rahmen werden aus dem Justizhaushalt in allen Regionen Schleswig-Hol-

steins Trainingsangebote für Täterinnen und Täter gefördert. 
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Alle Träger arbeiten nach verbindlichen fachlichen Mindeststandards des Justizministe-

riums, diese basieren auf den fachlichen Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft Tä-

terarbeit häusliche Gewalt (BAGTähG).  

c. Anti-Gewalt-Training  

Aus dem Justizhaushalt werden Anti-Gewalt-Trainingsgruppen Freier Träger für Er-

wachsene gefördert. Darüber hinaus werden landesweit Einzelmaßnahmen und Klein-

gruppenangebote finanziert.  

Ziel der Maßnahmen ist es: 

 eine Umsetzung von justiziellen Weisungen in qualifizierter und fachgerechter Weise 

zu gewährleisten, 

 einen wirksamen Beitrag zur Gewaltprävention zu leisten, 

 zu den gesetzlichen Aufträgen der Resozialisierung von Straftäterinnen und -tätern 

wirkungsvoll beizutragen. 

d. Integrationsbegleitung aus der Freiheitsentziehung in die Nachsorge  

Die Integrationsbegleitung knüpft an die Vollzugs- und Eingliederungsplanung des Jus-

tizvollzugs gemäß Landesstrafvollzugsgesetz Schleswig-Holstein vom 21. Juli 2016 

(GVOBl. Schl.-H., S. 618), geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVOBl. Schl.-H., 

S. 358), gemäß Jugendstrafvollzugsgesetz vom 19. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H., 

S. 563), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVOBl. Schl.-H., S. 358), und 

gemäß Jugendarrestvollzugsgesetz vom 2. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H., S. 356) 

an und setzt diese im Einvernehmen mit den Probandinnen und Probanden um. Die 

Fachkräfte der Integrationsbegleitung beraten und begleiten Probandinnen und Proban-

den bei der Resozialisierung am Übergang von der Freiheitsentziehung in die Nach-

sorge. Die Integrationsbegleitung soll neun Monate vor der voraussichtlichen Entlassung 

beginnen und sie endet in der Regel sechs Monate nach der Entlassung. 

Zu den Aufgaben der Integrationsbegleitung gehören insbesondere: 

1. die Mitwirkung an der Entlassungsvorbereitung der Probandinnen und Probanden, 

2. die Unterstützung bei der Resozialisierung nach der Entlassung, 

3. das Fallmanagement nach der Entlassung. 

Die Leistungen der Integrationsbegleitung am Übergang von der Freiheitsentziehung in 

die Nachsorge sollen in Fällen, in denen nach der Entlassung keine Bewährungshelferin 
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oder kein Bewährungshelfer beigeordnet wird, keine Führungsaufsicht angeordnet ist 

und keine weitere stationäre Unterbringung erfolgt, von Freien Trägern erbracht werden. 

Das für Justiz zuständige Ministerium stellt sicher, dass an jedem Justizvollzugsstandort 

Integrationsbegleitungsstellen vorhanden sind. 

2.  Vermeidung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch Vermittlung 

in gemeinnützige Arbeit 

Nach Artikel 293 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) ermächtigt 

der Gesetzgeber die Landesregierungen, durch Rechtsverordnung Regelungen zu tref-

fen, nach denen die Vollstreckungsbehörden verurteilten Personen gestatten können, 

uneinbringliche Geldstrafen durch freie Arbeit zu tilgen. Hiervon hat die Landesregie-

rung Gebrauch gemacht. 

Mit der Landesverordnung über die Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheits- 

strafen durch freie Arbeit von 1986 wurde zunächst der Gerichtshilfe die Aufgabe 

übertragen, verurteilten Personen bei der Vermittlung einer Beschäftigungsstelle zu 

helfen und den Arbeitseinsatz unterstützend zu begleiten. 

Vorrangige Ziele der Arbeit sind: 

 Strafvollstreckung, 

 Abwendung der Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe durch freie, gemeinnützige 

Arbeit (Haftvermeidung), 

 Wiedergutmachung im Sinne des Allgemeinwohls, 

 negative Folgen einer Inhaftierung verhindern, 

 Kostenersparnis und Entlastung des Strafvollzuges, 

 künftige Straffälligkeit verhindern. 

Der Grad der Zielerreichung wird insbesondere anhand der Anzahl der ersparten Haft- 

tage ausgewiesen. Im Jahr 2020 konnten insgesamt 6.609 Hafttage vermieden wer-

den. Hierdurch wird der Justizvollzug organisatorisch und finanziell erheblich entlas-

tet.  

Seit 1995 wurde die Vermittlung in freie gemeinnützige Arbeit Zug um Zug in allen vier 

Landgerichtsbezirken auf zurzeit vier Freie Träger übertragen. Alle Träger arbeiten 

nach verbindlichen fachlichen Mindeststandards des Justizministeriums, diese basie-

ren auf den Landesstandards, auf die sich die beteiligten Träger verständigt haben.  
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Gemäß § 25 des Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetzes (ResOG SH, In-

krafttreten am 1. Juli 2022) werden die Leistungen der Vermittlungsstellen in gemein-

nützige Arbeit insbesondere gemäß Strafprozessordnung, Einführungsgesetz zum 

Strafgesetzbuch, Strafgesetzbuch und der Landesverordnung über die Abwendung der 

Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Arbeit vom 12. Februar 1993 

(GVOBl. Schl.-H., S. 129), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2004 (GVOBl. 

Schl.-H., S. 153), erbracht. Gemäß § 26 des ResOG SH werden die Leistungen der 

Vermittlung in gemeinnützige Arbeit in der Regel von Freien Trägern erbracht. 

3. Förderung des Schleswig-Holsteinischen Verbands für soziale Strafrechts-

pflege; Straffälligen- und Opferhilfe e. V. 

Seit den 1990er Jahren hat sich die Freie Straffälligenhilfe zu einem starken Partner der 

Ambulanten Sozialen Dienste der Justiz insgesamt entwickelt. Die Resozialisierungsar-

beit ist in Schleswig-Holstein auf die vier Säulen Ambulante Soziale Dienste der Justiz, 

Justizvollzug, Freie Straffälligen- und Opferhilfe sowie soziale Hilfen in kommunaler Trä-

gerschaft verteilt. Analog der Fachaufsichten der staatlichen Träger bedarf es auch in 

der Freien Straffälligen- und Opferhilfe einer zentralen Ansprechpartnerin oder eines 

Ansprechpartners der Landesbehörden und einer fachlichen systematischen Organisa-

tion und Bündelung der verschiedenen Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger. 

Unter dem Dach des Schleswig-Holsteinischen Verbandes für Soziale Strafrechts-

pflege; Straffälligen- und Opferhilfe e. V. haben sich rund 50 regionale Träger der Straf-

fälligenhilfe organisiert, wodurch zum einen die Koordination, aber zum anderen auch 

der Informationsfluss sichergestellt werden kann.  

Der Verband hat das Ziel, die Anliegen der Sozialen Strafrechtspflege in Schleswig-Hol-

stein geltend zu machen sowie Strukturen und Inhalte der Sozialen Strafrechtspflege zu 

stärken und in Theorie und Praxis weiter zu entwickeln. Daher nimmt der Verband in 

Schleswig-Holstein verschiedene Aufgaben wahr. Zentrale Aufgaben sind die Beglei-

tung und Beratung von Mitgliedsorganisationen, Landesarbeitsgemeinschaften und Initi-

ativen, die Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen und die Mitwirkung bei 

der fachlichen Fortentwicklung der Straffälligenhilfe im Bundesland. Im Rahmen dieser 

Aufgaben nehmen die Mitarbeitenden des Verbandes u. a. an verschiedenen Gremien 

und Arbeitsgruppen auf Landes- und Bundesebene teil. Des Weiteren werden die Mit-

gliedsorganisationen bei der Entwicklung von Konzeptionen und bei der Durchführung 

von Maßnahmen und Projekten unterstützt. Im Rahmen dieser Tätigkeiten übernimmt 
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der Verband oftmals koordinierende Aufgaben und befasst sich mit der Evaluation von 

Maßnahmen und Projekten. Gemeinsam mit den Trägern der Straffälligenhilfe werden 

aus dieser Arbeit Mindest- bzw. Qualitätsstandards für die zukünftige Arbeit abgeleitet 

und weiterentwickelt.  

Zur Fortentwicklung der Sozialen Strafrechtspflege und zur Vernetzung der relevanten 

Akteure werden Fachtagungen zu aktuellen Schwerpunktthemen mit überregionalen 

Referentinnen und Referenten organisiert. Ergänzend dazu werden in unregelmäßigen 

Abständen themenspezifische Vorträge, Workshops und Schulungen organisiert.  

Der Verband ist mit der administrativen Abwicklung sowie auch der inhaltlichen Beglei-

tung des Opfer-Empathie-Trainings (OET) beauftragt. Das OET wird unter anderem im 

Rahmen des Jugendarrestvollzugsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der JAA 

Moltsfelde durchgeführt. 

Seit 2016 ist beim Verband die Koordinierungsstelle für „Ambulante Sanktionsalternati-

ven für junge straffällig gewordene Eingewanderte, die als Schutzsuchende nach 

Deutschland gekommen sind“ eingerichtet worden. Zu deren Aufgaben zählen u. a. die 

Beratung von Mitgliedsorganisationen, die Vernetzung der Projektträger mit relevanten 

Akteuren des Resozialisierungssystems und anderer Hilfesysteme und die Evaluation 

der in Schleswig-Holstein implementierten Sanktionsalternativen und die damit verbun-

dene Ableitung von Handlungsempfehlungen. 

4. Hilfen für Kinder von Probandinnen und Probanden und deren Angehörige  

Mit Inkrafttreten des LStVollzG SH 2016 ist eine Familienorientierung des Strafvollzugs 

in Schleswig-Holstein normiert worden, die mit dem nun novellierten Justizvollzugsmo-

dernisierungsgesetz weiter ausgebaut wird. Dies ist zur Umsetzung des gesetzlichen 

Resozialisierungsauftrags für die Gefangenen zielführend.  

Vom Standpunkt der Opferorientierung aus gesehen, aber auch zur Unterstützung der 

vollzuglichen Resozialisierungsanstrengungen ist eine komplementäre Arbeit im ambu-

lanten Bereich angezeigt. Seit 2017 fördert die Landesregierung deshalb ambulante Un-

terstützungsangebote für Kinder und andere Angehörige inhaftierter Personen. In den 

§§ 29 und 30 des Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetzes (ResOG SH, In-

krafttreten am 1. Juli 2022) sind flächendeckend anzubietende Leistungen zum Abbau 

negativer Folgen der Inhaftierung eines Elternteils oder des Erfahrens häuslicher Ge-

walt für betroffene Kinder und deren Angehörige gesetzlich verankert. 
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Es ist nach internationalen Schätzungen davon auszugehen, dass in Deutschland bis 

zu 100.000 Kinder von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen sind, ca. 50 % der 

Gefangenen haben Kinder unter 18 Jahren. In Schleswig-Holstein sind entsprechend 

ca. 800 Kinder dauerhaft von ihrem inhaftierten Elternteil getrennt. Kinder von Inhaftier-

ten sind eine spezifisch gefährdete Gruppe mit besonderem Hilfebedarf. Sie leiden in 

besonderer Weise unter der Straffälligkeit und Inhaftierung ihrer Eltern. Durch die Inhaf-

tierung eines Elternteils sind die Kinder regelmäßig mit der plötzlichen Veränderung des 

Familiengefüges und den Folgen von finanziellen Einbußen des Familieneinkommens 

konfrontiert. Häufig begreifen sie die Situation nicht und sind von Ängsten, selbst- 

und/oder fremdbestimmter sozialer Isolation und Ausgrenzung betroffen. Eine der ers-

ten Studien zum Wohlergehen dieser Kinder (im Rahmen des EU-geförderten „Coping“ 

Projekts 2010 bis 2012) hat ergeben, dass die Inhaftierung eines Elternteils negative Ef-

fekte auf die psychische Gesundheit von Kindern hat. Gefühle von Verlust, Schuld, Wut 

und Unsicherheit können zu devianten Verhaltensmustern bis hin zu Depressionen oder 

Delinquenz führen. Kinder inhaftierter Personen können deshalb als indirekte Opfer von 

Kriminalitätsfolgen gesehen werden (in Anlehnung an Artikel 2 der EU-Opferschutzricht-

linie 2012/29/EU). Die o. g. Coping-Studie empfiehlt zur Bearbeitung der Folgen aus ei-

ner Trennung von einem inhaftierten Elternteil einen möglichst kontinuierlichen Kontakt 

zwischen Kind und Vater/Mutter. Diese Forderung korrespondiert mit der Grund-

rechtecharta der EU (Artikel 24 Absatz 3) sowie mit der Kinderrechtskonvention der 

Vereinten Nationen (Artikel 9 Absatz 3 und 4).  

Aufgrund dieser Erkenntnisse werden durch das Ministerium für Justiz, Europa und Ver-

braucherschutz des Landes Schleswig-Holstein zwei Programme bei zwei Freien Trä-

gern gefördert. Die ambulanten Maßnahmen zielen vorrangig auf die Wahrung der Kin-

derrechte durch eine fachlich qualifizierte, pädagogische Unterstützung der betroffenen 

Kinder. Ausgehend von kurzzeitpädagogischen Maßnahmen und daran anknüpfend 

wird eine kontinuierliche Begleitung der betroffenen Familien außerhalb des Vollzuges 

und ggf. bei Besuchen im Vollzug ermöglicht. Ziel ist der Abbau von negativen Folgen 

der Inhaftierung eines Elternteils bei Kindern und anderen Angehörigen sowie eine Ver-

besserung der Resozialisierungschancen inhaftierter Personen auch nach ihrer Entlas-

sung durch eine fachkundige Begleitung des sozialen Umfelds. Unter Einbeziehung von 

Partnereinrichtungen werden passgenaue freizeit-, erlebnis- oder gruppenpädagogische 

Angebote entwickelt, in denen die Kinder die Möglichkeit des Austausches unter eben-

falls betroffenen Kindern erhalten. Darüber hinaus werden über mehrere Gespräche mit 
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dem nichtinhaftierten Elternteil und den Kindern im Rahmen von aufsuchender Sozialar-

beit die Bedarfe der Kinder und Familien ermittelt. Thematisch kann es z. B. um die 

kindgerechte Erklärung der Inhaftierung und der Justizvollzugsstrukturen, die anstehen-

den Veränderungen in der Familie sowie die Vorbereitung der Entlassung gehen. Au-

ßerdem können Besuche des inhaftierten Elternteils vorbereitet und begleitet werden. 

Die Unterstützung beim Umgang mit der Inhaftierung in der Schule, im Kindergarten o-

der der Nachbarschaft, Hilfestellungen in Krisensituationen oder die Vermittlung in an-

dere Fachstellen z. B. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, sind weitere Arbeitsberei-

che. Zudem wird so ein Beitrag zur Erweiterung des Kenntnisstandes zu den Auswir-

kungen der Inhaftierung auf die Kinder geleistet, wodurch mögliche Lücken im Hilfesys-

tem für Kinder Inhaftierter erfasst und existierende Hilfen angepasst werden können.  

In den Justizvollzugsanstalten des Landes sind sowohl begleitete Besuche von Kindern 

aller Altersgruppen, als auch alleinige Besuche (mit Einverständnis der Erziehungsbe-

rechtigten) von Kindern ab dem 14. Lebensjahr möglich. Dabei wird auch im Hinblick 

auf die Empfehlungen der Länderoffenen Arbeitsgruppe des Strafvollzugsausschusses 

vom September 2019 (siehe Abschlussbericht Kinder von Inhaftierten) darauf geachtet, 

dass Besuchszeiten außerhalb der Unterrichtszeiten möglich gemacht werden, um die 

Lebensbereiche der Kinder nicht zusätzlich zu beeinträchtigen. Zusätzlich zu den Be-

suchsmöglichkeiten werden in den Justizvollzugsanstalten gemeinsame Aktivitäten für 

Familien (Weihnachtsbacken, Osterbasteln etc.), an denen Kinder von Inhaftierten teil-

nehmen können, angeboten. 

Die Leistungen dienen ferner dazu, die negativen Folgen des Erfahrens häuslicher Ge-

walt bei Kindern und anderen Angehörigen abzubauen.  

In Fällen häuslicher Gewalt erleben Kinder Gewalt unter den Elternteilen sowie gegen 

sie selbst gerichtete Gewalt. Häusliche Gewalt umfasst alle Formen physischer, sexuel-

ler und/oder psychischer Gewalt zwischen Personen in zumeist häuslicher Gemein-

schaft. Fast alle Formen häuslicher Gewalt stellen Handlungen dar, die gesetzlich mit 

Strafe bedroht sind. Kinder, die unmittelbar oder mittelbar häusliche Gewalt erleben, 

müssen Zugang zu einem kindgerechten und auf Gewalterfahrungen spezialisierten Be-

ratungsangebot haben. In solchen Fällen ist ein Beratungsangebot vonnöten, das aus-

drücklich von häuslicher Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche anspricht. Dieses 

Angebot soll vor dem Hintergrund einer häuslichen Gewaltsituation Sicherheit und 

Schutz vermitteln und negative Folgen verhindern oder abmildern. Das Beratungsange-

bot sieht auch die Einbeziehung der Eltern sowie weiterer Bezugspersonen vor und ist 
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eingebettet in ein multiprofessionelles Netzwerk (u. a. Polizei, Staatsanwaltschaft, 

Schule und Schulsozialarbeit, Kinderschutzeinrichtungen, Frauenberatung, Tätertrai-

ningsangebote). 

5. Ambulante Sanktionsalternativen für straffällige Eingewanderte, die als 

Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind 

Bereits Ende 2015 entwickelte sich ein Diskurs über den justiziellen Umgang mit straf-

fällig gewordenen Eingewanderten, die als Schutzsuchende nach Deutschland gekom-

men sind. Aufgrund der Alters- und Geschlechterstrukturen der nach Deutschland ge-

flüchteten Menschen, ihrer spezifischen Bedürfnisse (Sprache, Kultur, Wertorientie-

rung), der starken medialen Präsenz einiger spektakulären Fälle von Kriminalität und ei-

ner weit verbreiteten Unsicherheit in der Bevölkerung Deutschlands hinsichtlich der 

„Flüchtlingskrise“, wurde es notwendig, sich mit der Frage nach Konzepten für ambu-

lante Sanktionsalternativen auseinanderzusetzen.  

Erste Analysen der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung zur damaligen Zeit ka-

men zu dem Schluss, dass nur durch die Entwicklung sprach-, kultur- und religionssen-

sibler Maßnahmen, die für die vorgenannte Zielgruppe nicht zur Verfügung standen, 

eine zielgerichtete Umsetzung des JGG ermöglicht werden kann. 

In Folge dieser Einschätzung wurden mit diversen Expertinnen und Experten aus dem 

Strafvollzug, der Jugendhilfe sowie der Straffälligen- und Bewährungshilfe Gespräche 

zur Einschätzung der damaligen Situation sowie zur Entwicklung entsprechender Kon-

zepte geführt. Der Schleswig-Holsteinische Verband für Soziale Strafrechtspflege; Straf-

fälligen- und Opferhilfe e. V. wurde mit einer wissenschaftlichen Situationsanalyse (u. a. 

Datenerhebung bei Jugendgerichten, Staatsanwaltschaften und der Polizei) beauftragt 

und erarbeitete Empfehlungen für zielführende Sanktionsalternativen für junge straffäl-

lige Eingewanderte, die als Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind. Diese 

Empfehlungen bildeten die Grundlage für eine Vielzahl von Angebotsvorschlägen, die 

dem Justizministerium in der Folge von Freien Trägern der Straffälligenhilfe unterbreitet 

wurden. 

Derzeit werden drei Projekte und die Koordinierungsstelle für ambulante Sanktionsalter-

nativen durch das Justizministerium gefördert: 

 Deliktorientiertes Sozialtraining „DOST“: Individuelle und interkulturell ausge-

richtete Maßnahme, die aufsuchend in ganz Schleswig-Holstein junge straffällige 

Eingewanderte bis zum Alter von 23 Jahren, die als Schutzsuchende nach 
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Deutschland gekommen sind, mit ihren Taten und Haltungen konfrontiert und Lö-

sungen für ein straffreies Leben erarbeitet. 

 Ehrenamtsprojekt „Integration durch Integrierte“: Ein Projekt zur Einbindung 

von gut integrierten Eingewanderten, die bereit sind, ehrenamtlich straffällig ge-

wordene junge Eingewanderte zu begleiten und zu unterstützten, und die so im 

Resozialisierungssystem mitwirken. 

 „Inklusive Beratung durch kulturelle Vielfalt“: Ehrenamtliche aus dem Projekt 

„Integration durch Integrierte“ werden durch eine weitere Schulung für die Arbeit 

bei Fällen von häuslicher Gewalt fortgebildet. Dies ermöglicht eine kultursensible 

und muttersprachliche Beratung in Fällen häuslicher Gewalt mit Täterinnen und 

Tätern aus anderen Kulturen. 

Die Projekte werden fortlaufend durch die im Schleswig-Holsteinischen Verband für So-

ziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe e. V. verortete Koordinierungsstelle 

evaluiert. Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass eine große Akzeptanz für die Ange-

bote bei den Probandinnen und Probanden, aber auch den Auftraggebern (Jugendrich-

terinnen und -richtern) und Vermittelnden (Jugendgerichtshelferinnen und -helfern) be-

steht. Die Fallanfragen sind seit Beginn der Maßnahmen kontinuierlich gestiegen. Es 

kann festgehalten werden, dass sich die bestehenden Maßnahmen im Angebotsspekt-

rum der ambulanten Straffälligenhilfe in Schleswig-Holstein gefestigt haben. 

 

H. Gestaltung des Justizvollzuges als Beitrag zum Opferschutz 

I.  Allgemeines 

Die Aufgabe des Strafvollzuges ist es, die Gefangenen zu befähigen, künftig ein Leben 

in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu führen. Auch im Landesstrafvollzugsge-

setz wurde dies, neben dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten (§ 5 Ab-

satz 1 LStVollzG SH), ausdrücklich als Ziel und Kernaufgabe des Vollzuges definiert 

(§ 2 LStVollzG SH). Somit dient dieses Vollzugsziel dem Opferschutz in general- und 

spezialpräventiver Weise. Darüber hinaus wurde im Landesstrafvollzugsgesetz auch ein 

Schwerpunkt auf den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und das Opfer-Empathie-Training 

gelegt, um die Belange der Opfer noch stärker zu berücksichtigen. Um dem Behand-

lungsauftrag des Justizvollzuges gerecht zu werden, müssen die baulichen, finanziellen, 

personellen und behandlerischen Voraussetzungen gegeben sein. Durch den anstalts-

übergreifenden Vollstreckungsplan und die anstaltsspezifischen Konzepte findet eine 
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möglichst weitgehende Differenzierung statt. So sollen für die verschiedenen Gefange-

nengruppen und für die einzelnen Gefangenen abgestimmte Vollzugs- und Behand-

lungskonzepte realisiert werden. Gemeinsames Ziel ist es, auf der Grundlage einer si-

cheren und menschenwürdigen Unterbringung möglichst optimale Erziehungs-, Be-

handlungs- und Integrationsmaßnahmen zu realisieren. Dabei sind u. a. Alter, Ge-

schlecht, Delikt, Nationalität, regionale Herkunft und Straflänge wichtige Kriterien.  

In Schleswig-Holstein werden freiheitsentziehende Maßnahmen in fünf Justizvollzugs-

anstalten, einer Jugendanstalt und einer Jugendarrestanstalt vollstreckt. Für den ge-

schlossenen Vollzug gibt es derzeit (Stand Juni 2021) 1.456 Haftplätze, von denen rund 

10 % (145 Haftplätze) der Vollstreckung im offenen Vollzug vorbehalten sind. In den An-

stalten werden folgende Haftarten vollzogen: Untersuchungshaft, Freiheitsstrafe, Ju-

gendstrafe, Ersatzfreiheitsstrafen, Ordnungs-, Sicherungs- Zwangs- und Erzwingungs-

haft sowie Auslieferungshaft. Vollstreckt werden überdies Jugendarreste sowie die Si-

cherungsverwahrung.  

Grundsätzlich werden in Schleswig-Holstein interne und externe Behandlungs- und In-

tegrationsangebote miteinander vernetzt. So werden nicht nur zusätzlicher externer 

Sachverstand, sondern auch Kooperationsbezüge zu Anbietern sozialer Dienstleistun-

gen vor, während und nach der Inhaftierung strukturell genutzt und ausgebaut.  

Insgesamt ist die Vollzugsentwicklung eingebettet in eine Drei-Säulen-Strategie: Ge-

meinsame und koordinierte Qualitätssicherung und -entwicklung des Vollzuges, der so-

zialen Dienste der Justiz (Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht; siehe 

hierzu F. in diesem Teil) und der freien Straffälligenhilfe (siehe hierzu auch G. in diesem 

Teil) sowie der externen Dienstleister. 

II. Behandlungsvollzug 

In allen Vollzugsbereichen und Vollzugsformen werden Behandlungsangebote vorge-

halten und jeweils einzelfallbezogen eingesetzt. Sie erstrecken sich von dem Diagnose-

verfahren zu Beginn der Haft über bedarfsspezifische Maßnahmen bis zur Entlassungs-

vorbereitung und dienen immer dem Ziel der Vermeidung neuer Straftaten.  

Im Jugendvollzug werden Behandlungsuntersuchungen regelmäßig bei allen Gefange-

nen (und überwiegend auch bei Untersuchungsgefangenen) durchgeführt. Im Erwach-

senenvollzug erfolgt zu Beginn der Haft ein ausführliches Diagnoseverfahren für alle 

Strafgefangenen. Bei einer Vollzugsdauer von voraussichtlich weniger als einem Jahr 

kann es auf die wesentlichen Umstände beschränkt werden, deren Kenntnis für eine 
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angemessene Vollzugsgestaltung unerlässlich und für die Eingliederung erforderlich ist. 

Auf dieser Grundlage wird ein Vollzugs- und Eingliederungsplan erstellt, der mit der o-

der dem Gefangenen erörtert und regelmäßig fortgeschrieben wird, um ihn mit der wei-

teren Entwicklung sowie zusätzlich eingehenden Informationen im Einklang zu halten. 

Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie die Fortschreibungen werden sowohl auf 

die individuellen Voraussetzungen und Lern- bzw. Eingliederungsziele als auch auf die 

vorhandenen Angebote abgestellt.  

Neben den im Folgenden dargestellten Schwerpunkten werden u. a. das Soziale Trai-

ning, der Ausgleich von Tatfolgen, insbesondere ein Täter-Opfer-Ausgleich und delikt-

spezifische Maßnahmen zur Reduzierung der Rückfallgefahr, familienunterstützende 

Maßnahmen, Suchtberatung (legale und illegale Drogen), Behandlungssport sowie So-

zialberatungs- und Gesprächsgruppen angeboten. 

III.  Ausbildung und Qualifizierung 

Die soziale Integration straffällig gewordener Menschen wird häufig durch Bildungsman-

gel und Lerndefizite behindert, die somit entscheidend zur erneuten Straffälligkeit beitra-

gen. Unter den Inhaftierten sind Förderschülerinnen und Förderschüler, vorzeitige 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger, Personen ohne bzw. mit abgebrochener Aus-

bildung sowie Hilfs- und Gelegenheitsarbeiterinnen und -arbeiter überrepräsentiert. Das 

LStVollzG SH enthält in § 33 Absatz 1 eine Regelung, wonach geeigneten Gefangenen 

schulische und berufliche Aus- und Weiterbildungen und/oder eine vorberufliche Qualifi-

zierung im Vollzug (schulische und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen) angeboten 

werden sollen. Für den Bereich der Jugendhaft legt § 35 Absatz 1 JStVollzG fest, dass 

Gefangene „vorrangig zur Teilnahme an schulischen und beruflichen Orientierungs-, 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder speziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer 

schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung verpflichtet“ sind. Das schles-

wig-holsteinische Untersuchungshaftvollzugsgesetz (UVollzG) sieht zudem vor, dass 

geeigneten Untersuchungsgefangenen die Möglichkeit zum Erwerb oder der Verbesse-

rung schulischer und beruflicher Kenntnisse gegeben wird, soweit es die besonderen 

Bedingungen der Untersuchungshaft zulassen, § 21 Absatz 3 UVollzG. Im schleswig-

holsteinischen Justizvollzug werden zur Erfüllung dieser gesetzlichen Aufträge umfang-

reiche schulische und (vor)berufliche Bildungsmaßnahmen angeboten. Diese sind so-

wohl an den Arbeitsmarktbedürfnissen als auch an den Möglichkeiten der Gefangenen, 
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also insbesondere deren individueller Vorbildung, Lernverhalten sowie -fähigkeiten, 

ausgerichtet.  

Gegenwärtig (2021) können grundsätzlich bedarfsorientiert bis zu 100 Plätze für schuli-

sche Qualifizierungsmaßnahmen zur Erlangung des ersten allgemeinbildenden Schul-

abschlusses, zur Alphabetisierung und zur Vermittlung der deutschen Sprache 

(Deutsch als Zweitsprache) zur Verfügung stehen.26 Von den grundsätzlich über 300 

Plätzen für (vor)berufliche Qualifizierungsmaßnahmen sind bis zu 90 Berufsausbil-

dungsplätze sowie knapp 80 Plätze zur Berufsvorbereitung für junge Gefangene vorge-

sehen. Rund 60 Plätze stehen in den arbeitstrainierenden oder arbeitstherapeutischen 

Bereichen zur Verfügung, davon mehr als 20 in 2016 neu eingerichtete Plätze. Die 

Grundlage für passgenaue Zuweisungen zu (vor)beruflichen Qualifizierungen wird 

durch Potentialanalysen geschaffen, für die mehr als 30 Teilnehmerplätze durchgängig 

zur Verfügung stehen können. Alle Bildungsangebote werden im Zusammenwirken vom 

pädagogischen Dienst des Justizvollzuges, dem vollzuglichen Arbeitswesen, externen 

Bildungsträgern, den Justizvollzugsanstalten sowie dem Fachreferat des Justizministeri-

ums arbeitsmarktorientiert aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt, um die Chan-

cen einer sozialen Integration zu erhöhen.  

IV. Arbeit 

Die Justizvollzugsanstalten sind nach § 130 LStVollzG SH verpflichtet, die notwendigen 

Betriebe einzurichten, um Gefangenen wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuzuweisen. 

Dadurch werden die Strafgefangenen in die Lage versetzt, u. a. Opferentschädigungen 

zu leisten. Den von den Justizvollzugsanstalten vorzuhaltenden Angeboten steht ge-

mäß § 35 LStVollzG SH die Pflicht der Gefangenen gegenüber, eine zugewiesene Ar-

beit auszuüben, soweit nicht die Gefangenen an Qualifizierungsmaßnahmen gemäß 

§ 33 LStVollzG SH teilnehmen. In der Jugendstrafhaft sind Gefangene vorrangig zur 

Teilnahme an schulischen und beruflichen Maßnahmen verpflichtet. Im Übrigen sind die 

Gefangenen zu Arbeit, arbeitstherapeutischer oder sonstiger Beschäftigung verpflichtet, 

wenn und soweit sie dazu in der Lage sind, § 36 Absatz 1 JStVollzG. Die Verpflichtung 

zur Vorhaltung der hierfür erforderlichen Einrichtungen im Jugendvollzug ergibt sich aus 

§ 128 JStVollzG. Untersuchungsgefangenen soll nach Möglichkeit Arbeit angeboten 

                                            
26 Coronabedingte Abstandsregelungen schränken das schulische und berufliche Angebot sowie Arbeits-
angebote und arbeitstrainierende bzw. -therapeutische Angebote ein, da in den vorhandenen Räumen 
die grundsätzlich verfügbaren Plätze nicht vollumfänglich belegt werden können (Stand Mitte 2021). 
Durch die Möglichkeit vermehrt Teilzeitbeschäftigung anzubieten, soll möglichst vielen Gefangenen die 
Teilhabe ermöglicht werden.  
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werden, sie sind nach § 21 Absatz 1 UVollzG jedoch nicht zur Arbeit verpflichtet. Ar-

beitsbetriebe sollen nach § 100 Absatz 1 UVollzG vorgehalten werden. Arbeit im Voll-

zug erfolgt in den Anstaltsbetrieben des vollzuglichen Arbeitswesens sowie in den Ver-

sorgungsbereichen und der Gebäudeunterhaltung. In den einzelnen Arbeits- und Ver-

sorgungsbetrieben erfolgt die Beschäftigung unter fachkundiger Anleitung des Perso-

nals. Es werden Dienstleistungen erbracht und Produkte für Justiz- und sonstige Dienst-

stellen der öffentlichen Verwaltung hergestellt. Aber auch Firmen und Privatpersonen 

zählen zum Kundenkreis der Arbeitsbetriebe. 

Die Gefangenenbeschäftigung in Schleswig-Holstein bewegt sich sowohl quantitativ als 

auch qualitativ auf hohem Niveau. Im bundesweiten Vergleich zur Beschäftigungssitua-

tion belegt Schleswig-Holstein seit Jahren durchgängig vordere Plätze. Im Jahr 2020 

waren durchschnittlich 735 Gefangene beschäftigt, was einer Quote von knapp 67 % 

entspricht. 2019 waren es durchschnittlich 811 beschäftigte Gefangene und damit eine 

Quote von knapp 68 % und damit im bundesweiten Vergleich Platz 2. Der Bundes-

schnitt 2019 lag bei knapp 60 %. Die bundesweiten Daten 2020 liegen noch nicht vor. 

Auch was den Anteil der Qualifizierung betrifft, liegt Schleswig-Holstein ebenfalls seit 

Jahren auf den vorderen Rängen. In 2019 lag der Anteil der schulischen und berufli-

chen Qualifizierung an der Gesamtbeschäftigung bei knapp 36 % und damit auf Platz 3 

im Ländervergleich. Lediglich Sachsen und Thüringen haben einen höheren Anteil von 

Qualifizierungsteilnahmen an der Gesamtbeschäftigung. Beide Länder haben aber ins-

gesamt eine deutlich niedrigere Gesamtbeschäftigungsquote.  

V. Berufliches Übergangsmanagement  

Kriminologische Studien belegen, dass die Gefahr eines Rückfalls in die Straffälligkeit 

bei Haftentlassenen mit Aufnahme eines geregelten Arbeits-, Ausbildungs- oder Be-

schäftigungsverhältnisses signifikant abnimmt. Auf Grundlage dieser Erkenntnis wurde 

an der Schnittstelle zwischen Strafvollzug und Freiheit ein landesweites Netzwerk des 

arbeitsmarktorientierten Übergangsmanagements installiert. In dessen Rahmen erhal-

ten Gefangene das Angebot einer sogenannten arbeitsmarktorientierten Integrationsbe-

gleitung. 

Diese Integrationsbegleiterinnen und Integrationsbegleiter unterstützen in den letzten 

Monaten vor der Haftentlassung bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeits-

platz sowie beim Antragsverfahren mit der Agentur für Arbeit und den Jobcentern und 

sind auch Ansprechpersonen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die Finanzierung 
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der arbeitsmarktorientierten Integrationsbegleitung an den Vollzugsstandorten Kiel, 

Lübeck und Neumünster erfolgt aus Mitteln des Landes Schleswig-Holstein, für die Ju-

gendanstalt Schleswig auch aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.  

Die Integrationsbegleitungen sollen mit den Vollzugsabteilungsleitungen, der Bewäh-

rungshilfe, den institutionellen Akteuren des Arbeitsmarktes (Agentur für Arbeit, Jobcen-

ter) sowie den Integrierten Beratungsstellen des Landes zusammenarbeiten, indem sie 

bereits ca. sechs Monate vor der Haftentlassung an den berufsbezogenen entlassungs-

vorbereitenden Maßnahmen mitwirken und sodann bis zu sechs Monate, für Haftentlas-

sene aus der Jugendhaft bis zu zwölf Monate nach der Haftentlassung sowohl den Haft-

entlassenen als auch den Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern durch Beratung und Be-

treuung zur Seite stehen. 

Im Einzelnen unterstützen sie die Vollzugsabteilungen in der Entlassungsvorbereitung, 

indem sie folgende Aufgaben wahrnehmen: Auswertung der arbeitsmarktbezogenen 

Kompetenzanalysen, Reflektion der schulischen oder beruflichen Maßnahmen während 

der Haft, Ermittlung individueller Vermittlungs- und Nachsorgebedarfe, Mitwirkung bei 

der Erstellung eines Eingliederungsplans, gezielte vorbereitende Suche und Vermittlung 

von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen oder Qualifizierungsmaßnahmen, Dokumentation 

der beruflichen Integrationsarbeit. Im Rahmen der Nachsorge betreuen sie die Haftent-

lassenen durch Beratung im persönlichen Kontakt beginnend unmittelbar nach der Haft-

entlassung, durch regelmäßige Kontaktpflege im Rahmen fester Sprechzeiten oder 

nach Vereinbarung und begleiten auf Wunsch bei Behördengängen. 

VI. Spezifische Gefangenengruppen 

1.   Jugendliche und Heranwachsende 

a. Jugendarrest 

Der Jugendarrest ist eine strafjustizielle Reaktion auf Jugendkriminalität in Form eines 

kurzzeitigen Freiheitsentzuges. Es handelt sich nicht um eine Jugendstrafe, die in der 

Jugendanstalt verbüßt wird, sondern um ein sogenanntes Zuchtmittel nach dem Ju-

gendgerichtsgesetz (JGG): „Der Richter ahndet die Straftat mit Zuchtmitteln, wenn Ju-

gendstrafe nicht geboten ist, dem Jugendlichen aber eindringlich zum Bewusstsein ge-

bracht werden muss, dass er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen 

hat“ (§ 13 JGG). Weitere Zuchtmittel sind die Verwarnung und die Erteilung von Aufla-
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gen. Jugendarrest wird gemäß § 16 JGG verhängt als Freizeitarrest, Kurzarrest (maxi-

mal vier Tage) oder Dauerarrest (eine Woche bis maximal vier Wochen). Durch das 

„Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten“ vom 4. Sep-

tember 2012 – in Kraft getreten am 7. März 2013 – wurde zusätzlich der sogenannte 

„Warnschussarrest“ eingeführt, das heißt die Verhängung von Jugendarrest neben ei-

ner zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe (§ 16a JGG). Hiervon versprach sich der 

Gesetzgeber verbesserte kriminalpräventive Einwirkungsmöglichkeiten.  

Mit Einführung des Jugendarrestvollzugsgesetzes vom 2. Dezember 2014 wurde der 

Vollzug des Jugendarrests auf eine landesgesetzliche Grundlage gestellt. Dem Ziel des 

Jugendarrests entsprechend verfolgt das Konzept der Jugendarrestanstalt Moltsfelde 

vorrangig pädagogisch gestaltete Fördermaßnahmen, die geeignet sind, den Jugendli-

chen Hilfestellung bei der Bewältigung ihrer Schwierigkeiten zu bieten und der Fortset-

zung des abweichenden Verhaltens vorzubeugen. Bestätigung findet dieser Ansatz in 

den Ergebnissen einer Evaluation durch das Kriminologische Institut Niedersachsen, 

die in einem Abschlussbericht vom 21. Februar 2018 dargelegt werden. Demnach sei 

die pädagogische Zielrichtung des Schleswig-Holsteinischen Jugendarrests aufgrund 

eines vielseitigen und umfangreichen Angebots verschiedener Fördermaßnahmen so-

wie der besonderen Qualifizierung des Personals sehr effektiv. Dies schlage sich vor al-

lem in einer im bundesweiten Durchschnitt tendenziell geringeren Rückfallgeschwindig-

keit und der vergleichsweise niedrigen Prävalenz erneuter Straffälligkeit nieder. Hierbei 

wird die Beschäftigung mit positiven, strukturierten Freizeitaktivitäten mit den damit ver-

bundenen Erfolgs- und Selbststärkungserlebnissen als ein relevanter Schutzfaktor zur 

Vermeidung weiterer Straftaten angeführt.  

b. Jugendvollzug 

Schleswig-Holstein hat Jugendvollzug über längere Zeit an zwei Standorten vollzogen; 

außer in der Jugendanstalt Schleswig waren auch in der Justizvollzugsanstalt Neumü-

nster in einem gesonderten Bereich jugendliche und heranwachsende Gefangene un-

tergebracht. Seit Februar 2020 ist der Jugendvollzug ausschließlich in der zwischenzeit-

lich erweiterten Jugendanstalt angesiedelt. Dabei handelt es sich allein um männliche 

Inhaftierte, weibliche Jugendgefangene werden nach wie vor nach Niedersachsen ver-

legt.  
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Seit dem erfolgten Umbau besitzt die Jugendanstalt Schleswig 135 Haftplätze, davon 

30 in der seit 2011 bestehenden sozialtherapeutischen Abteilung und zehn im offenen 

Vollzug.  

Für jugendliche und heranwachsende Untersuchungsgefangene werden keine getrenn-

ten Bereiche vorgehalten, sie können bereits an vielen Behandlungsmaßnahmen teil-

nehmen. Untersuchungsgefangene, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, werden 

jedoch im Erwachsenenvollzug untergebracht, während Jugendstrafgefangene bis zum 

Alter von 24 Jahren im Jugendvollzug verbleiben können. Grundlage der Vollstreckung 

ist derzeit – Stand Juni 2021 – noch das schleswig-holsteinische Jugendstrafvollzugs-

gesetz vom 19. Dezember 2007. Die mit dem Justizvollzugsmodernisierungsgesetz 

Schleswig-Holsteins (siehe hierzu C. II. 2. im 3. Teil) vorgenommenen Harmonisierun-

gen führen zu einer Reihe von Änderungen, die aber nicht die grundlegende Ausrich-

tung des Jugendvollzuges berühren. 

Die eingehende Diagnostik in der Aufnahmeabteilung bildet die Basis für die Zuweisung 

der Gefangenen zu geeigneten Maßnahmen. Naturgemäß bietet insbesondere die sozi-

altherapeutische Abteilung ein breites Spektrum von Behandlungsmaßnahmen, welche 

u. a. die kritische Selbstreflektion und die Opferempathie fördern. Aber auch außerhalb 

der Sozialtherapie wird der Vollzug zum großen Teil als Wohngruppenvollzug gestaltet. 

Für spezielle Behandlungsmaßnahmen stehen interne und externe Fachkräfte zur Ver-

fügung. Sie beraten und behandeln im Bereich der Hilfe für Suchtgefährdete und -ab-

hängige, Schuldnerberatung sowie Therapie von Gewalt- und Sexualstraftäterinnen und 

-tätern.  

Nahezu alle Gefangenen werden in eine Berufsvorbereitungsmaßnahme aufgenom-

men, die ein externer Träger innerhalb der Anstalt anbietet. Im Rahmen dieser Maß-

nahme können sie sich in folgenden Gewerken erproben: Gebäudereinigung, Bau- und 

Baunebenberufe, Tischlerei, Metallbearbeitung, Gastronomie und Farbgestaltung. Das 

Spektrum reicht vom Arbeitstraining bis zur Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe. 

Hinsichtlich der schulischen Bildung werden Sprach- und Integrationskurse für Auslän-

derinnen und Ausländer, schulische Förder- und Liftkurse sowie Maßnahmen zur Erlan-

gung des Ersten Allgemeinen Schulabschlusses angeboten. 

Ergänzt werden die genannten Maßnahmen durch eine Vielzahl von strukturierten frei-

zeitpädagogischen Maßnahmen wie z. B. eine Töpfer- und eine Kochgruppe. Zur Frei-

zeitgestaltung befinden sich in den Hafthäusern Gemeinschaftsräume, Fitness- und 
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Werkräume sowie Teeküchen, zudem stehen eine Sporthalle und ein Außensportplatz 

zur Verfügung.  

Schon aus dem geschlossenen Vollzug heraus wird eng mit Einrichtungen außerhalb 

des Vollzugs – wie etwa mit Jugend- und Sozialämtern und der Bewährungshilfe – zu-

sammengearbeitet, um die Zeit des Freiheitsentzuges soweit wie möglich dafür zu nut-

zen, eine Integration nach der Entlassung vorzubereiten. In diesem Zusammenhang ha-

ben sich zwei Projekte entwickelt, die hier explizit genannt werden sollen: zum einen 

das berufliche Übergangsmanagement – siehe hierzu H. V. in diesem Teil – sowie das 

Fußballprojekt „Anstoß für ein neues Leben“. Letzteres ist so konzipiert, dass im Rah-

men von Fußballtrainings und einer Ausbildung zum Schiedsrichter (durch externe Trai-

ner) sozialverträgliches Verhalten eingeübt und die Konfliktfähigkeit erhöht wird. 

Seit 2013 beteiligt sich Schleswig-Holstein an der länderübergreifenden Arbeitsgruppe 

zur Evaluation des Jugendstrafvollzugs, in der sich alle Länder außer Bayern, Baden-

Württemberg und Sachsen zusammengeschlossen haben. Jedes Jahr zum Stichtag 31. 

März werden sogenannte Strukturdaten der Jugendvollzugseinrichtungen erhoben. 

Nicht stichtagsbezogen, sondern fortlaufend bis hin zur Entlassung erfasst werden so-

genannte Falldaten der einzelnen Gefangenen; seit Jahresbeginn 2015 erhebt Schles-

wig-Holstein auch solche Daten. Die Strukturdaten liefern u. a. Angaben zur Belegung 

sowie zur Zusammensetzung der Klientel und stellen darüber hinaus Umfang und Nut-

zungsgrad des Behandlungsangebotes dar. Unter Falldaten sind insbesondere Anga-

ben zur Indikation, Durchführung und zum Ergebnis von Behandlungsmaßnahmen aller 

Art zu verstehen. Aktuell wird in der Arbeitsgruppe die Erhebung von Rückfalldaten vor-

bereitet. 

2. Straffällige Frauen 

Frauen sind an der Gesamtkriminalität deutlich weniger beteiligt als Männer. In Schles-

wig-Holstein beträgt der Anteil der inhaftierten Frauen ca. 4 bis 5 % im Verhältnis zu 

männlichen Inhaftierten. 

In Schleswig-Holstein befindet sich der einzige Frauenvollzug des Landes in der Justiz-

vollzugsanstalt Lübeck. Dort werden mit Ausnahme von Jugendstrafen alle anderen 

Haftformen für Frauen vollstreckt. Das Landesstrafvollzugsgesetz sieht vor, dass weibli-

che Gefangene in Einrichtungen des Frauenvollzuges oder im offenen Vollzug unterge-

bracht werden.  
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Im offenen Vollzug der JVA Lübeck ist ein Bereich für weibliche Gefangene eingerichtet. 

Die weiblichen Gefangenen, die nicht für den offenen Vollzug geeignet sind, werden in 

einem separaten Hafthaus auf dem Gelände der JVA Lübeck innerhalb der Mauern un-

tergebracht. Der dortige Frauenvollzug verfügt über 58 Haftplätze, die sich in fünf 

Wohngruppen gliedern. Die hausinterne Bewegungsfreiheit im Frauenvollzug trägt dazu 

bei, dass sich die weiblichen Gefangenen über ihre Probleme austauschen können, 

was vielen zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl vermittelt, nicht allein mit ihren 

Belastungen zu sein. Der Frauenvollzug in Lübeck besteht aus einem Team von fest 

zugeordneten Bediensteten. So können die für den Vollzugserfolg unabdingbare Konti-

nuität und Professionalität sichergestellt werden. Darüber hinaus kommen der Wohn-

gruppenvollzug und das Tragen von Privatkleidung dem Streben der weiblichen Gefan-

genen nach einer harmonischen und persönlich geprägten Umgebung entgegen und er-

leichtern es ihnen, die Haft anzunehmen und sich ihren Schwierigkeiten zu stellen. Die 

Therapie- und Behandlungsmaßnahmen sind für Frauen konzipiert und orientieren sich 

an den jeweiligen Bedarfen. Berufliche und schulische Angebote sind konzeptionell 

ebenso installiert wie Sport- und Freizeitangebote.  

Insofern arbeitet der Frauenvollzug mit unterschiedlichen internen und externen Fach-

diensten sowie Institutionen und Beratungsstellen zusammen. Diese unterstützen die 

Gefangenen während der Haftzeit und bei der Vorbereitung eines stützenden Entlas-

sungsumfeldes. Ein wichtiges Ziel ist es, die Folgen und Schwierigkeiten, die Inhaftie-

rungen von Müttern für ihre Familie, vor allem für ihre Kinder, mit sich bringen, soweit 

wie möglich abzumildern. 

Die ambulante Arbeit mit straffälligen Frauen sowie deren Begleitung und Betreuung gilt 

bei den Sozialen Diensten der Justiz bereits seit mehr als zwanzig Jahren als einer der 

Schwerpunkte, mit denen im Rahmen von Vertiefungsgebieten auf den besonderen Hil-

febedarf bestimmter Zielgruppen oder Problemlagen reagiert wird. 

Zwar beträgt der Anteil der straffälligen Frauen am Gesamtfallaufkommen der Bewäh-

rungs- und der Gerichtshilfe lediglich knapp 9 %, doch unterscheidet sich die durch-

schnittliche weibliche Probandin hinsichtlich des Tatvorwurfs ebenso wie hinsichtlich ih-

res Hilfebedarfs und ihrer Kooperationsbereitschaft vom Durchschnitt des männlichen 

Straffälligen. 

Die Personalstruktur der Sozialen Dienste Bewährungs- und Gerichtshilfe, bei denen 

55 % bzw. 75 % der Planstellen mit weiblichen Fachkräften der Qualifikation Sozialar-

beit/-pädagogik besetzt sind, erlaubt es nahezu flächendeckend, auf die straffälligen 
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Frauen und ihre Lebenssituationen differenziert zu reagieren. Ein besonderes Augen-

merk gilt auch hier der Flexibilität im Rahmen des Angebotsspektrums der Sozialen 

Dienste. Sofern gewünscht, wird die Probandin z. B. im Rahmen der Bewährungshilfe 

einer weiblichen Fachkraft unterstellt. 

Die Vernetzung und Zusammenarbeit der Sozialen Dienste mit sonstigen Trägern wie 

speziellen Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern sowie örtlichen Anlauf- und Bera-

tungsstellen erfolgt im Rahmen dieses Vertiefungsgebietes systematisch, um Angebote 

und Ressourcen für weibliche Straffällige zu erschließen und zugleich frauenspezifi-

schen Lebenssituationen Rechnung zu tragen. 

3. Ausländische Gefangene 

Zum Stichtag 30. Juni 2021 waren in den Justizvollzugsanstalten des Landes 343 aus-

ländische Gefangene inhaftiert, davon sieben Frauen. Bezogen auf die Gesamtzahl der 

Gefangenen entspricht dies einem Ausländeranteil von 32,4 %. In den Jahren 2008 bis 

2014 lag der Anteil mit nur leichten Schwankungen bei ca. 20 bis 24 %, danach war ein 

diskontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen auf den bisherigen Höchstwert von 36,5 % 

zum Stichtag 30. Juni 2020. Seitdem ist ein moderater Rückgang zu verzeichnen. Im 

Bereich der Untersuchungshaft liegt der Ausländeranteil mit 38,7 % deutlich höher als 

im Strafhaftbereich (31,3 %).  

Die ausländischen Gefangenen entstammen über 50 Nationalitäten. Die größten Grup-

pen bilden Türken (41), Polen (30), Iraker (27), Bulgaren (26), Syrer (23) und Albaner 

(22). Bei dieser Aufzählung unberücksichtigt bleiben naturgemäß (Spät-)Aussiedler aus 

den GUS-Staaten mit deutschem Pass wie auch weitere Gefangene ausländischer Her-

kunft mit inzwischen deutscher Staatsangehörigkeit. 

In vielen Fällen ist eine sprachliche Verständigung zwischen Anstaltsbediensteten und 

Gefangenen nicht möglich. Daraus, aber auch aus kulturell bedingten unterschiedlichen 

Denk- und Verhaltensweisen können sich Missverständnisse und Konflikte entwickeln, 

die wiederum in einigen Fällen zu aggressivem Verhalten Gefangener führen. Die An-

stalten bemühen sich, Gefangene nichtdeutscher Herkunft soweit wie möglich zu integ-

rieren, stoßen aber bei der Vielfalt der Nationalitäten auf erhebliche Schwierigkeiten, zu-

mal Verständnisprobleme auch zwischen unterschiedlichen ausländischen Gruppierun-

gen stark ausgeprägt sind. 
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Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Bediensteten und den Gefange-

nen ausländischer Herkunft hat eine Koordinierungsstelle vor einigen Jahren folgende 

Maßnahmen umgesetzt:  

• Übersetzung von schriftlichen Informationen für Gefangene,  

• berufsbegleitende Sprachkurse für Vollzugsbedienstete,  

• Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern,  

• Fortbildungen zur Steigerung der interkulturellen Kompetenz der Vollzugsbedienste-

ten,  

• Angebote für spezielle Gefangenengruppen durch externe Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter.  

Zudem werden religiös oder national bedingte Essgewohnheiten und Feiertage im Rah-

men des Möglichen berücksichtigt. Neben der christlichen Seelsorge wurde inzwischen 

auch ein Angebot der muslimischen Seelsorge installiert. 

In jüngster Vergangenheit wurde auch eine sprachfreie Hausordnung entwickelt, welche 

die wichtigsten Verhaltensvorschriften in Form von Piktogrammen darstellt. 

4. Sexual- und Gewaltstraftäterinnen und -täter 

Das Vorhalten differenzierter Behandlungsangebote in den Justizvollzugsanstalten und 

im ambulanten Bereich für Straftäterinnen und -täter von Sexual- und Gewalttaten ge-

hört zu den Schwerpunkten der Landesregierung. Alle diese Behandlungsmaßnahmen 

dienen der Reduzierung der individuellen Rückfallrisiken, damit letztlich der Erhöhung 

der öffentlichen Sicherheit und dem Opferschutz. Bei der Förderung der Resozialisie-

rung und gesellschaftlichen Integration der Straftäterinnen und -täter werden regelmä-

ßig auch konkrete Opferinteressen berücksichtigt, z. B. bei der Gestaltung von Voll-

zugslockerungen. Bemühungen um Haftvermeidung und Haftverkürzung erfolgen im-

mer unter dem Blickwinkel der Vertretbarkeit im Hinblick auf den Opferschutz. 

a. Maßnahmen im Vollzug 

Bereits seit 1986 werden entsprechende Behandlungsmaßnahmen in den Justizvoll-

zugsanstalten durch qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten durchgeführt. Seit 

1989 ist dieses Angebot ständig erweitert und durch Maßnahmen im ambulanten Be-

reich außerhalb der Vollzugsanstalten ergänzt worden. Das Gesetz zur Bekämpfung 

von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom Januar 1998 verpflichtet 
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die Länder, bedarfsgerechte sozialtherapeutische und andere therapeutische sowie pä-

dagogische Angebote in den Justizvollzugsanstalten vorzuhalten. 

Der Stellenanteil im Psychologischen Dienst wurde im Laufe der Jahre fortlaufend er-

höht; insbesondere in den sozialtherapeutischen Abteilungen der Justizvollzugsanstalt 

Lübeck und der Jugendanstalt Schleswig sind entsprechende Fachkräfte tätig. Die Ar-

beit interner Psychologinnen und Psychologen wird ergänzt durch Fachleistungsstun-

den, über die externe Fachkräfte des UKSH Kiel und der pro familia innerhalb der An-

stalten für die Behandlung von Straftäterinnen und -tätern von Sexual- und Gewaltdelik-

ten eingesetzt werden. 

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck ist die im Vergleich der Vollzugsanstalten größte 

Gruppe der Täterinnen und Täter von Sexual- und Gewaltstrafdelikten inhaftiert; viele 

verbüßen lange Haftstrafen. Der Bedarf an diagnostischer und therapeutischer Fach-

kompetenz in den Bereichen Aufnahme, Diagnostik, Vollzugs- und Eingliederungspla-

nung, Therapie, Krisenintervention, Prognose und Risikoeinschätzung sowie Entlas-

sungsvorbereitung ist daher hier besonders hoch. Im März 2003 wurde in der Justizvoll-

zugsanstalt Lübeck eine sozialtherapeutische Abteilung mit 39 Plätzen installiert, in der 

vorrangig Sexual-, aber auch Gewaltstraftäter behandelt werden. Außerdem ist eine wei-

tere sozialtherapeutische Abteilung in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Vorberei-

tung, in der diese Maßnahme mit einer Vielzahl möglicher Bildungs- und Ausbildungsan-

gebote verbunden werden kann. Hoher therapeutischer Bedarf besteht zudem auch im 

Jugendvollzug – hier weniger für Sexual-, sondern vorwiegend für den hohen Anteil der 

Gewaltstraftäter. Im März 2011 wurde die neu gebaute sozialtherapeutische Abteilung 

des Jugendvollzuges mit 30 Plätzen in Betrieb genommen.  

Das Gesamttableau der in den Anstalten angebotenen Behandlungsmaßnahmen wird in 

einer Fachkommission zwischen dem Justizministerium und den Anstalten ständig abge-

stimmt und fortentwickelt. 

b. Ambulante Maßnahmen 

Die intramuralen Maßnahmen sind seit 1989 durch ambulante Angebote ergänzt und 

schrittweise erweitert worden. Damit wird u. a. das Ziel verfolgt, die Angebote innerhalb 

und außerhalb der Justizvollzugsanstalten so zu vernetzen, dass landesweit zeitnah be-

darfsgerechte Maßnahmen vermittelt werden können. Mittel stehen insbesondere für di-

verse ambulante Therapiemaßnahmen für Sexual- und Gewaltstraftäterinnen und -täter 

zur Verfügung, wenn diese eine entsprechende Auflage oder Weisung im Rahmen der 
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Bewährungs- oder Führungsaufsicht zu erfüllen haben, oder wenn sie nach eigener Ein-

schätzung gefährdet sind, eine Sexual- oder Gewaltstraftat zu begehen. Solche thera-

peutischen Maßnahmen bei zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafen, im An-

schluss an die Haftentlassung bei Reststrafenaussetzung sowie bei Vollverbüßung im 

Rahmen der Führungsaufsicht haben bei gerichtlichen Entscheidungen seit Inkrafttreten 

des Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten 

an Bedeutung gewonnen. Inhaltlich sind diese in Abschnitt G. III. in diesem Teil darge-

stellt. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Projekt „Täterarbeit im Rahmen des landeswei-

ten Kooperations- und Interventionskonzeptes gegen häusliche Gewalt“ (KIK) (siehe 

dazu A. III. und G. III. 1. b. in diesem Teil), welches Teil einer landesweit institutionali-

sierten Kooperation von Polizei, Justiz, Jugendhilfe, Frauenhäusern, Beratungseinrich-

tungen für Opfer und Projekten für Täterarbeit ist. 

5. Suchtmittelabhängige 

Innerhalb wie außerhalb des Vollzuges sind Suchtmittelabhängige gesundheitlich 

gefährdet, psychosozial belastet und mit Hilfeangeboten nur bedingt erreichbar. 

Schleswig-Holstein beteiligt sich seit Beginn des Jahres 2017 an der bundeseinheitli-

chen Erhebung zur stoffgebundenen Suchtproblematik im Justizvollzug. Nach dem 

offiziellen Erhebungsergebnis zum Stichtag 31. März 2020 weisen in Schleswig-Hol-

stein 29 % aller Gefangenen eine stoffgebundene Suchtmittelproblematik auf bzw. 

18 % eine entsprechende Abhängigkeit. Diese Zahlen stellen vermutlich eine Unter-

schätzung dar; zu Beginn der Haft liegen nicht immer alle erforderlichen Informatio-

nen für eine solche Einschätzung vor. Die Hilfeangebote im Vollzug sind mit den An-

geboten der allgemeinen Vorsorge und Versorgung vernetzt. Da Inhaftierungen von 

Abhängigen als Durchgangsstadien im Verlauf von Suchterkrankungen zu sehen 

sind, sollen kontinuierliche Übergänge im Hilfesystem gewährleistet werden. Dabei 

bleiben die bewährten Bausteine der Aufklärung, Beratung und Therapievermittlung 

aufrechterhalten. Externe Fachkräfte der örtlichen Suchtberatungsstellen sind maß-

geblich beteiligt. Aus Haushaltsmitteln des Ministeriums für Justiz, Europa und Ver-

braucherschutz werden jedes Jahr die Fachleistungsstunden der freien Träger für 

Beratungsleistungen im Hinblick auf legale und illegale Suchtmittel finanziert. Dies 

beinhaltet sowohl die Suchtberatung einschließlich der Vermittlung in externe Ent-

wöhnungstherapien als auch die psychosoziale Begleitung von Substituierten. 
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Für opiatabhängige Gefangene sind Substitutionsbehandlungen im Vollzug nach 

den gleichen Indikationsstandards wie in der allgemeinen medizinischen Versorgung 

möglich. Auch hierbei wird dem Leitgedanken gefolgt, die Kontinuität zwischen den 

Versorgungssystemen innerhalb und außerhalb des Justizvollzuges zu gewährleis-

ten. 

6. Extremistische Gefangene, Probandinnen und Probanden  

a. Maßnahmen im Vollzug 

Für den schleswig-holsteinischen Justizvollzug wurde in den vergangenen Jahren unter 

Federführung des Justizministeriums und in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehör-

den des Landes ein Handlungskonzept zum Umgang mit extremistischen Gefangenen 

entwickelt.  

Im Konzept werden insbesondere der Informations- und Datenaustausch unter Wah-

rung rechtlicher Vorgaben zwischen den beteiligten Behörden sowie behandlungs- und 

sicherheitsrelevante Verfahrensabläufe für den Vollzug geregelt.  

Ziel ist es, durch Festlegung von Kompetenzen und Verfahren, durch die Sammlung 

notwendiger Informationen sowie durch Fort- und Weiterbildungen von Bediensteten  

a. Extremismus und Radikalisierungen im Vollzug vorzubeugen,  

b. Radikalisierungsprozesse von Gefangenen frühzeitig zu erkennen und zu unter-

brechen, 

c. Gefährdungslagen zu verhindern, Gefahren abzuwehren sowie  

d. Distanzierungen im Vollzug einzuleiten und Ausstiege zu begleiten. 

Beispielsweise wird eine möglichst dezentrale und getrennte Unterbringung der als ext-

remistisch eingestuften Gefangenen angestrebt. Es soll gruppendynamischen Prozes-

sen vorgebeugt und durch geringere Austauschmöglichkeiten auch eine Distanzierung 

und Empfänglichkeit für Widersprüche der Ideologien erhöht werden. 

Allen radikalisierten oder als für eine Radikalisierung besonders empfänglich einge-

schätzten Gefangenen werden Distanzierungs- und Ausstiegsmaßnahmen angeboten. 

Sie sollen dazu motiviert werden, sich von extremistischen Ideologien zu distanzieren 

und zu der Einsicht gelangen, dass Gewalt kein legitimes Mittel zur Durchsetzung von 

Zielen darstellt. 
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Seit Juli 2017 wird in Schleswig-Holstein das Projekt „Kick-off. Prävention und Deradi-

kalisierung in Strafvollzug und Bewährungshilfe“ über das Bundesprogramm „Demokra-

tie leben!“ mit einer Kofinanzierung des Justizministeriums gefördert. Kick-off ist ein Trä-

gerverbund. Die Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein e. V. (TGS-H) ist für Präven-

tion im Bereich religiös begründeter Extremismus und der Kieler Antigewalt und Sozial-

training e. V. (KAST) ist im Bereich der Rechtsextremismusprävention tätig. Das Projekt 

stärkt mit seinen Maßnahmen gefährdete Personen in grundrechtskonformem Gedan-

kengut, festigt Bedienstete in ihrer Handlungssicherheit und leitet Distanzierungspro-

zesse bei radikalisierten Personen ein und begleitet diese. Neben Einzelfallberatungen 

werden in der Jugendanstalt Schleswig demokratiepädagogischer Unterricht und in den 

größeren Anstalten tagespolitische Gesprächsgruppen zur frühzeitigen Prävention ge-

gen extremistisches Gedankengut angeboten. Die Personen werden darin gestärkt, ein-

fache Wahrheiten, welche extremistische Szenen vielfach nutzen, kritisch zu hinterfra-

gen. Hierdurch können Radikalisierungsprozesse unterbrochen und Distanzierungspro-

zesse begonnen und begleitet werden. 

Im Rahmen der individuellen Vollzugs- und auch der späteren Entlassungsplanung die-

ser Personengruppe werden alle relevanten Instanzen wie beispielsweise die Bewäh-

rungshilfe, die berufliche Integrationsbegleitung und die Sicherheitsbehörden frühzeitig 

beteiligt. Es werden klientelbezogen Risikobewertungen vorgenommen und alle bereits 

oben im Opferschutzbericht genannten Hilfs- und Behandlungsangebote im Vollzug ste-

hen auch diesen Personen zur Verfügung. Bei extremistisch eingestuften Gefangenen 

wird zusätzlich ein externes Prognosegutachten eingeholt. Der Übergang in die Freiheit 

ist ein sehr bedeutsamer Zeitpunkt für die weitere persönliche und delinquente Entwick-

lung und wird aus diesem Grund besonders engmaschig begleitet. 

In allen Justizvollzugseinrichtungen sind Ansprechpersonen für Extremismus einge-

setzt. Im Fachreferat für Sicherheit des für Justiz zuständigen Ministeriums ist überge-

ordnet eine Ansprechperson für Extremismus im Vollzug angesiedelt. Sie steuert in Ein-

zelfällen und koordiniert die Zusammenarbeit und den Austausch u. a. auch mit den Si-

cherheitsbehörden und Institutionen zur Extremismusprävention. Es finden regelmäßig 

spezifische Fort- und Weiterbildungen für diese Ansprechpersonen und die Bedienste-

ten im Vollzug statt.  
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b. Ambulante Maßnahmen 

Für die Extremismusprävention und den Umgang mit extremistischen Probandinnen 

und Probanden im ambulanten Bereich sind insbesondere die folgenden Strukturen zu 

nennen. 

Ansprechpersonen und Ansprechstellen für Extremismus 

Durch die Einstellung eines Islamwissenschaftlers im für den ambulanten Bereich zu-

ständigen Fachreferat des für Justiz zuständigen Ministeriums wurde eine übergeord-

nete Stelle geschaffen, die als Ansprechperson für Extremismus der Sozialen Dienste 

der Justiz die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Ambulanten Sozialen Diens-

ten der Justiz, den Justizvollzugseinrichtungen, den Sicherheitsbehörden und externen 

Institutionen zur Extremismusprävention koordiniert. Die Ansprechperson leistet grund-

sätzlich für die Mitarbeitenden der Bewährungs- und der Gerichtshilfe Fachberatung im 

Extremismusbereich und ist für die übergeordnete Beaufsichtigung und Steuerung der 

Arbeit mit als extremistisch eingestuften Probandinnen und Probanden zuständig. 

In jedem Landgerichtsbezirk wurden Mitarbeitende der Bewährungs- und der Gerichts-

hilfe als Ansprechpersonen für Extremismus benannt. Diese sind stellvertretend für die 

Mitarbeitenden in ihrem Bereich fallunabhängig für die Zusammenarbeit mit den ande-

ren Behörden, Einrichtungen und externen Institutionen zuständig. Ferner unterstützen 

sie die Mitarbeitenden der Bewährungs- und der Gerichtshilfe im Rahmen der gleichmä-

ßigen und lückenlosen Handhabung der Verfahrensabläufe.  

Die Ansprechpersonen nehmen obligatorisch regelmäßig an Fortbildungen im Themen-

bereich Extremismus teil. 

Ausstiegs- und Distanzierungsangebote 

Den als extremistisch eingestuften Probandinnen und Probanden wird in Abstimmung 

mit dem unter Punkt a. genannten Modellprojekt „Kick-off. Prävention und Deradikalisie-

rung in Strafvollzug und Bewährungshilfe“ regelmäßig die Teilnahme an ambulanten 

Beratungsmaßnahmen angeboten. Dadurch können extremistische Probandinnen und 

Probanden in allen vier Landgerichtsbezirken durch engmaschige und individuelle Ein-

zelbetreuung beim Ausstiegs- und Distanzierungsprozess begleitet werden. Die Mitar-

beitenden der Bewährungs- und der Gerichtshilfe und die Mitarbeitenden der Ausstiegs- 

und Distanzierungsprogramme stimmen ihre Arbeit aufeinander ab. Im Justizvollzug be-

gonnene Beratungsmaßnahmen werden direkt nach Haftentlassungen im Rahmen der 

Bewährungshilfe fortgeführt. 
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Grundsätzlich wird ein umfangreiches Fortbildungsangebot im Themenbereich Extre-

mismus für die Mitarbeitenden der Bewährungs- und der Gerichtshilfe angeboten.  

7. Sicherungsverwahrte 

Bezüglich der allgemeinen Entwicklungen in diesem Bereich ist zunächst auf die ein-

gehenden Ausführungen unter K. III. in diesem Teil zu verweisen. Gemäß dem 

Staatsvertrag mit Hamburg werden seit Juli 2013 die schleswig-holsteinischen Si-

cherungsverwahrten (maximal elf) in der JVA Fuhlsbüttel untergebracht; zum Stich-

tag 31. März 2021 waren es acht Personen. Für Strafgefangene mit angeordneter 

oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung ist weiterhin die JVA Lübeck zuständig. 

Zum Stichtag 31. März 2021 befanden sich dort elf solcher Strafgefangener (sämt-

lich mit angeordneter Sicherungsverwahrung), außerdem waren vier Sicherungsver-

wahrte in der dortigen sozialtherapeutischen Abteilung untergebracht und aus die-

sem Grund nicht nach Hamburg verlegt worden. Die in den letzten Jahren erfolgte 

Erweiterung und Spezialisierung des therapeutischen Angebots der Justizvollzugs-

anstalt Lübeck dient vor allem dem Zweck, die Anordnung bzw. den Antritt der Si-

cherungsverwahrung entbehrlich zu machen. Niedrigschwelliger angesetzt ist das 

Ziel, entsprechende Strafgefangene für die Behandlung in der Sozialtherapie zu mo-

tivieren und vorzubereiten. 

In der Kooperation mit Hamburg erfolgen immer wieder intensive Abstimmungspro-

zesse; insbesondere gilt es dabei regelmäßig, die jeweiligen Zuständigkeiten der 

beiden Länder abzustecken. Eine besonders wichtige Thematik besteht in der kon-

kreten Gestaltung des Übergangs aus der Sicherungsverwahrung in die Freiheit, v. 

a. hinsichtlich der Unterkunftssuche und besonderer Maßnahmen des Übergangs-

managements. 

Die Entlassung der in Hamburg untergebrachten Sicherungsverwahrten aus Schles-

wig-Holstein erfolgt in der Regel entweder aus dem geschlossen Vollzug der JVA 

Fuhlsbüttel oder der Sozialtherapeutischen Abteilung und bei Erfüllung der entspre-

chenden Voraussetzungen aus dem offenen Vollzug der JVA Lübeck heraus. Der 

Entlassungsprozess wird durch die Beauftragte für die Sicherungsverwahrten beglei-

tet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 



Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

203 

VII. Vorbereitung der Entlassung  

Der Vollzug wirkt von Beginn an auf die Eingliederung der Gefangenen in das Leben 

in Freiheit hin. Sämtliche Maßnahmen sind auf einen frühzeitigen Entlassungszeit-

punkt hin auszurichten (§ 3 Absatz 2 LStVollzG SH). Eine sozialverträgliche (Wie-

der-)Eingliederung ist nur möglich, wenn es der bzw. dem Gefangenen gelingt, nicht 

erneut straffällig zu werden. Zu Beginn der Haftzeit werden daher im Rahmen des 

Diagnoseverfahrens die Faktoren eruiert, die eine Straffälligkeit begünstigt haben – 

d. h. eine Delinquenzhypothese aufgestellt – und zugleich die Ressourcen der Ge-

fangenen ermittelt, die dazu beitragen können, dass die Rückfallgefahr minimiert 

wird. Anhand dieser Erkenntnisse wird ein Vollzugs- und Eingliederungsplan erstellt 

und regelmäßig aktualisiert. Alle Maßnahmen des Vollzuges zielen darauf ab, die 

Gefangenen auf ein Leben in sozialer Verantwortung nach der Haft vorzubereiten, 

und dienen damit letztlich auch dem Opferschutz.  

Ein Teil der Maßnahmen betrifft rein äußerliche Veränderungen. So soll die „Ärztli-

che Behandlung zur sozialen Eingliederung“ (§ 82 LStVollzG SH) ermöglichen, dass 

durch Maßnahmen wie beispielsweise Gebiss-Sanierungen oder Entfernung spezifi-

scher Tätowierungen bisherige gesellschaftliche Ausgrenzungsfaktoren entfallen. Zu 

den Maßnahmen gehört auch, dass die Gefangenen während des Vollzuges ein 

Überbrückungsgeld (§ 77 LStVollzG SH) ansparen, das ihnen sowie ihren Angehöri-

gen nach der Inhaftierung zur Verfügung steht. Ein umfassendes Angebot an schuli-

schen und beruflichen Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen soll die Gefangenen 

so qualifizieren, dass möglichst eine spätere Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt ange-

bahnt werden kann. Spezialisierte Beratungsangebote bieten den Gefangenen Hilfe-

stellung bezüglich Wohnungs- oder Schuldenproblemen, helfen bei dem Erhalt der 

bestehenden oder der Suche nach einer neuen Wohnung bzw. bereiten in geeigne-

ten Fällen Entschuldungen während der Vollzugszeit vor. Allgemeinere Angebote 

beziehen sich auf den Umgang mit Ämtern und öffentlichen Einrichtungen aller Art 

sowie den Zugang zu externen Hilfestrukturen. Besonderen Stellenwert haben alle 

Maßnahmen, die – aufbauend auf die Erkenntnisse aus der Eingangsdiagnostik – 

direkt an den identifizierten inneren Bedingungsfaktoren für die Straffälligkeit anset-

zen, wie insbesondere Beratung und Therapievorbereitung hinsichtlich Suchtmittel-

problematiken und Therapie für Sexual- und Gewaltstraftäterinnen und -täter. Zum 

Behandlungsvollzug im Einzelnen siehe unter H. II. in diesem Teil.  
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So früh wie möglich werden die Maßnahmen innerhalb der Anstalt durch Maßnah-

men außerhalb der Anstalt ergänzt. Durch Vollzugsbedienstete begleitete Ausfüh-

rungen (§ 54 LStVollzG SH) dienen insbesondere dazu, für die Gefangenen den 

Kontakt zur Außenwelt zu erhalten und Erkenntnisse aus ihrem Verhalten im sozia-

len Umfeld zu ziehen. Bei Eignung für entsprechende eigenständige Aufenthalte au-

ßerhalb der Anstalt werden Gefangenen sogenannte Lockerungen in Form von Aus-

gängen von bis zu 24 Stunden Dauer oder Langzeitausgängen (§ 55 LStVollzG SH) 

gewährt. (Bei der Prüfung muss immer abgewogen werden, ob Flucht- oder Miss-

brauchsbefürchtungen bestehen; auch ist bei der Ausgestaltung von Lockerungen 

ggf. auch den Belangen von Geschädigten über entsprechende Weisungen Rech-

nung zu tragen (§ 57 LStVollzG SH).) Die größten Freiheitsgrade bietet der soge-

nannte Freigang, in dessen Rahmen Gefangene außerhalb der Anstalt einer Berufs-

tätigkeit nachgehen. Im Idealfall erfolgt der Übergang aus dem Freigang in die Frei-

heit gleitend und bildet die vorhandene Arbeit ein tragendes Gerüst für die Eingliede-

rung. 

Dass Entlassungsvorbereitung als originäre Aufgabe des Justizvollzuges und Straf-

entlassenenhilfe als Aufgabe verschiedener Stellen außerhalb des Justizvollzuges 

nur in enger Zusammenarbeit gemeistert werden können, diese Erkenntnis hat in 

den vergangenen Jahren zu vermehrten Anstrengungen für eine entsprechende 

Vernetzung geführt. In § 59 des Landesstrafvollzugsgesetzes von 2016 finden sich 

allgemeine Vorgaben für die Zusammenarbeit der Anstalt mit externen Stellen. § 61 

LStVollzG SH schafft eine gesetzliche Grundlage für eine nachgehende Betreuung 

Entlassener durch Bedienstete – auch außerhalb der Anstalt – im Einzelfall. Erwei-

tert wurden seinerzeit auch die Möglichkeiten für einen Verbleib oder eine Wieder-

aufnahme Gefangener im Vollzug auf eigenen Wunsch (§ 62 LStVollzG SH). Insbe-

sondere wurden die Anstrengungen intensiviert, externe Akteure der Strafentlasse-

nenhilfe sowie weiterer Einrichtungen, die für Strafentlassene von besonderer Be-

deutung sind – wie z. B. Jobcenter – bereits in die innervollzugliche Entlassungsvor-

bereitung einzubeziehen. Therapeutische Angebote für Sexual- und Gewaltstraftäte-

rinnen und -täter, Suchtberatung und Beratung für Wohnungslose durch externe 

Träger in den Anstalten haben bereits eine längere Tradition. Bezüglich der Zusam-

menarbeit zwischen Vollzug und Bewährungshilfe einerseits sowie der Freien Straf-
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fälligenhilfe andererseits existieren gewachsene Strukturen sowie daraus entwi-

ckelte Kooperations-Erlasse (zur Freien Straffälligen- und Opferhilfe insgesamt 

siehe unter G. in diesem Teil).  

Bereits vor geraumer Zeit installiert wurde das Angebot der arbeitsmarktorientierten 

Integrationsbegleitung (siehe hierzu H. V. in diesem Teil). Mit dem 2016 aufgelegten 

interministeriellen Projekt „Übergangsmanagement – Rückfallvermeidung durch Ko-

ordination und Integration“ sollte ein über die bisherige Vernetzung hinausgehendes 

übergreifendes Integrationsmanagement geschaffen werden, mit dem die individuel-

len vollzuglichen Behandlungs- und Qualifikationsbemühungen und die nachsorgen-

den Betreuungssysteme aufeinander abgestimmt werden. Beteiligte an dem Projekt 

unter der Leitung des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz waren 

das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, das Minis-

terium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, das Ministerium 

für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung sowie der Städtever-

band Schleswig-Holstein, der Schleswig-Holsteinische Landkreistag, die Regionaldi-

rektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, der Landesverband für soziale Straf-

rechtspflege und die LAG der freien Wohlfahrtspflege. Das 2021 abgeschlossene 

Projekt hat eine Vielzahl erfolgreicher Anstrengungen unternommen, die Aktivitäten 

interner und externer Fachkräfte im Sinne einer effektiven Integration entlassener 

Strafgefangener in die Gesellschaft zu koordinieren. In drei Arbeitsgruppen zu den 

Schwerpunktthemen „Arbeitsmarktintegration“, „Wohnen“ und „Netzwerk der Nach-

sorge“ wurden Ist-Analysen erstellt, welche die wesentlichen Herausforderungen 

des Übergangsmanagements herausarbeiteten. Zu vielen dieser Problemstellungen 

wurden im Laufe des Projekts bereits Lösungen entwickelt, zur weiteren Bearbeitung 

der noch bestehenden Probleme wurden sogenannte Handlungsempfehlungen er-

stellt. Im Rahmen des „Landesbeirats für Soziale Strafrechtspflege“ werden letztere 

nun ressortübergreifend – unter Einbeziehung aller relevanten Akteure – weiter vo-

rangetrieben. 

Die Diskussionen und Ergebnisse des Projekts „Übergangsmanagement“ sind auch 

in das Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetz (ResOG SH, Inkrafttreten 

am 1. Juli 2022) eingeflossen, das weitere gesetzliche Voraussetzungen für die Ver-

zahnung der vollzuglichen Entlassungsvorbereitung mit den Angeboten der Nach-

sorge in Schleswig-Holstein schafft. 
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J. Maßregelvollzug 

I. Rechtliche Grundlagen  

In Deutschland gilt der Grundsatz: Eine Schuldfähigkeit ist die Voraussetzung für eine 

Strafe nach einer Straftat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann das Gericht die 

Unterbringung in einer Maßregelvollzugseinrichtung anordnen.  

Wenn eine Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) oder der verminderten 

Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) begangen worden ist, infolge des Zustands weitere erhebli-

che rechtswidrige Taten zu erwarten sind und daher eine Gefahr für die Allgemeinheit 

besteht, erfolgt die Unterbringung gemäß § 63 StGB. Sie ist dabei prinzipiell unbefristet. 

Allerdings sind die Anforderungen an eine Fortdauer der Unterbringung in einem psy-

chiatrischen Krankenhaus über sechs bzw. zehn Jahre hinaus im Rahmen der „Novel-

lierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß 

§ 63 des Strafgesetzbuches und zur Änderung anderer Vorschriften“ zum 1. August 

2016 angestiegen. In der Folge dieser Neuregelungen werden Entlassungen durch die 

Gerichte wahrscheinlicher, bei denen seitens der Maßregelvollzugseinrichtungen und 

ggf. externer Sachverständiger weiterhin ein Risiko gesehen wird, dass die oder der Un-

tergebrachte nach ihrer oder seiner Entlassung Straftaten begehen könnte. Man spricht 

in diesen Fällen von sogenannten „Unverhältnismäßigkeitsentlassungen“. Zugleich blei-

ben bei einer entsprechenden Risikoprognose längerfristige Unterbringungen nach § 63 

StGB weiterhin möglich. Bei der Beurteilung des Risikos wird in regelmäßigen Abstän-

den auch auf den Sachverstand externer Gutachterinnen und Gutachter zurückgegrif-

fen.  

Wenn eine rechtswidrige Tat auf eine Suchterkrankung zurückzuführen ist und aufgrund 

dieser Erkrankung weitere erhebliche rechtswidrige Taten wahrscheinlich sind, so er-

folgt die Unterbringung gemäß § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt. Diese Unterbrin-

gung ist regelmäßig auf zwei Jahre begrenzt. In vielen Fällen erfolgt vor der Maßregel 

nach § 64 StGB ein Vorwegvollzug eines Teils der Haftstrafe in einer Justizvollzugsan-

stalt. 

II. Ziele des Maßregelvollzugs 

Der Maßregelvollzug hat zum Ziel, die untergebrachten Menschen durch ärztliche, psy-

chotherapeutische, pflegerische und sozialpädagogische Maßnahmen zu behandeln 

und zu betreuen, um sie so weit wie möglich zu heilen oder ihren Zustand so weit zu 
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bessern, dass sie keine erhebliche Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellen. Zudem 

sind sie auf eine selbstständige Lebensführung außerhalb einer Einrichtung des Maßre-

gelvollzugs vorzubereiten und zu befähigen, ein möglichst eigenständiges, in der Ge-

meinschaft eingegliedertes Leben in Freiheit zu führen. Der Maßregelvollzug dient 

gleichzeitig dem Schutz der Allgemeinheit. 

Der Maßregelvollzug wird in Schleswig-Holstein an zwei Standorten vollzogen: 

In der Klinik für Forensische Psychiatrie des Helios Klinikums Schleswig werden die 

nach § 64 StGB verurteilten Männer und Frauen sowie die nach § 63 StGB verurteilten 

Frauen untergebracht. Die Unterbringung der nach § 63 StGB verurteilten Männer er-

folgt im AMEOS Klinikum für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Neustadt i. H.  

Bei beiden Einrichtungen handelt es sich um ehemalige Landeskrankenhäuser, die im 

Jahre 2005 privatisiert wurden. Das Betreiben der Maßregelvollzugseinrichtungen durch 

private Träger bedarf wegen der damit verbundenen Ausübung hoheitlicher Gewalt ei-

ner besonderen Legitimation in Form der Beleihung. Diese erfolgt auf Grundlage der 

Beleihungsverwaltungsakte, mit denen die hoheitlichen Aufgaben übertragen wurden. 

Die Wahrnehmung der Fachaufsicht über den Maßregelvollzug obliegt der Obersten 

Landesgesundheitsbehörde. 

III. Behandlung im Maßregelvollzug 

Die Patientinnen und Patienten durchlaufen während ihrer Behandlung i. d. R. alle Si-

cherheitsstufen des Maßregelvollzugs, beginnend mit dem hochstrukturierten Setting 

des besonders gesicherten Bereiches über den weniger gesicherten Bereich bis hin 

zum offenen Bereich. Das Probewohnen außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung 

stellt die letzte Lockerungsstufe vor der Entlassung dar und wird nach vorheriger Anhö-

rung der Staatsanwaltschaft erst gewährt, wenn alle vorangegangenen Lockerungsstu-

fen zur Belastungserprobung beanstandungsfrei durchlaufen wurden.  

Viele Patientinnen und Patienten absolvieren das Probewohnen in Einrichtungen, in de-

nen auch Menschen mit einem Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe betreut 

werden. Darüber hinaus gibt es Patientinnen und Patienten, die ein Probewohnen z. B. 

im häuslichen Umfeld naher Verwandter oder in einer eigenen Wohnung absolvieren.  

Die Maßregelvollzugseinrichtung ist verpflichtet, den Verlauf dieser Lockerungsmaß-

nahme zu kontrollieren und bei Bedarf eine sofortige Krisenintervention oder Rückfüh-
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rung der Patientin oder des Patienten zu veranlassen. Dies wird durch die multiprofessi-

onell besetzten Forensischen Institutsambulanzen an beiden Maßregelvollzugsstandor-

ten gewährleistet, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für eine sofortige Krisenin-

tervention bereitstehen. Doch auch nach der Entlassung sind die Forensischen Institut-

sambulanzen für die ehemaligen Patientinnen und Patienten da. Für die Dauer der Füh-

rungsaufsicht, also in der Regel für die Dauer von zwei bis fünf Jahren nach Entlas-

sung, erfolgt eine Weiterbetreuung durch die Forensischen Institutsambulanzen in Form 

von regelmäßigen aufsuchenden Kontakten. Sie stellen insofern eine Brücke zwischen 

dem Maßregelvollzug und der Gesellschaft dar und sorgen damit zugleich für mehr Si-

cherheit der Bevölkerung, indem erreichte Therapieerfolge nachhaltig abgesichert wer-

den.  
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IV. Strukturdaten des Maßregelvollzugs 

1. Auslastung der Maßregelvollzugseinrichtungen nach Standort 

  Forensik Neustadt i. H. Forensik Schleswig 

  Planbetten Belegte Betten Planbetten Belegte Betten 

2016 240 229,3 89 67,9 

2017 240 235,8 78 67,3 

2018 240 225,6 78 74,2 

2019 240 226,3 78 79,2 

2020 240 235,1 78 88 

Die Belegungszahlen der letzten fünf Jahre stellen sich schwankend dar. Dies ist vor al-

lem auf unterschiedliche Zuweisungs- und Entlassungszahlen zurückzuführen. Im Jahr 

2020 waren dabei am Standort Neustadt i. H. 235,1 Betten belegt, was gemessen an 

den Planbetten einer Auslastung von 97,96 % entspricht. Am Standort Schleswig lag 

mit 88 belegten Betten eine Auslastung von 112,82 % vor. Insgesamt zeigt sich der An-

stieg der Belegung insbesondere am Standort Schleswig.  

Bei der Bewertung der Auslastung der Einrichtungen ist zu berücksichtigen, dass für 

Patientinnen und Patienten, die sich in der Lockerungsstufe des Probewohnens, also 

außerhalb des geschlossenen Kliniksettings befinden, Betten freigehalten werden, um 

jederzeit kurzfristig eine Krisenintervention in der Einrichtung gewährleisten zu können.  

2. Personal nach Stellenplan 

Ein wichtiger Faktor, um den Behandlungserfolg zu gewährleisten und zugleich Sicher-

heit für die Allgemeinheit aufrecht zu erhalten, ist gut qualifiziertes Personal in ausrei-

chender Anzahl.  

Die Ausgaben, die die Einrichtungen für die Erreichung der gesetzlich festgelegten Ziele 

des Maßregelvollzugs tätigen, werden vom Land Schleswig-Holstein getragen. Maß-

geblich ist der jährlich neu zu verabschiedende Landeshaushalt und das daraus resul-

tierende, mit den Einrichtungen festzulegende Budget.  

Grundlage des in den Kliniken beschäftigten Personals ist der im Budgetbescheid fest-

gesetzte Stellenplan, der die Anzahl der Beschäftigten maßgeblich steuert. Hierbei ist 
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innerhalb des Rahmens eine Flexibilität möglich, damit die Einrichtungen auf die Gege-

benheiten vor Ort reagieren und einen optimalen Einsatz von Fachkräften erreichen 

können. 

  Forensik Neustadt i. H.  Forensik Schleswig 

2016 328,3 121,36 

2017 344,8 116,36 

2018 350,3 117,5 

2019 359,37 123,5 

2020 359,87 127 

Bei vollständiger Ausschöpfung der im Rahmen des Budgetbescheides zugeschriebe-

nen Vollzeitkräfteanzahl standen der Klinik in Neustadt i. H. im Jahr 2020 in etwa 31,5 

Vollzeitkräfte mehr zur Verfügung als im Jahr 2016, in Schleswig war es eine Zunahme 

von etwa 5,6 Vollzeitkräften. 

Um einen angemessenen Personalbedarf für den Standort Schleswig zu ermitteln, 

wurde im Jahr 2018 ein in der Personalbedarfsermittlung erfahrenes externes Unter-

nehmen beauftragt. Im Ergebnis wurden Veränderungsbedarfe dargestellt und kein 

nennenswerter Personalmangel festgestellt. Eine vergleichbare Untersuchung für den 

Standort Neustadt i. H. ist in Planung.  

Bei beiden Einrichtungen ist zudem die überdurchschnittlich hohe Fachweitergebilde-

tenquote sowie die hohe Anzahl an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten hervorzuhe-

ben, die sich auf die Qualität der Behandlung und Begleitung im Maßregelvollzug aus-

wirkt und den Patientinnen und Patienten eine qualitätsgesicherte und an den aktuellen 

Behandlungsleitlinien und wissenschaftlichen Standards orientierte Therapie ermöglicht. 

V. Herausforderungen im Maßregelvollzug in Schleswig-Holstein  

Auch wenn es den Einrichtungen bisher gelingt, qualifiziertes Fachpersonal zu akquirie-

ren, ist davon auszugehen, dass sich der Fachkräftemangel, insbesondere beim medizi-

nisch-therapeutischen, pflegerischen und sozialpädagogischen Fachpersonal, auch auf 

den Maßregelvollzug niederschlagen wird. Die Konkurrenz um gut ausgebildetes Fach-

personal wird zunehmend größer. Umso wichtiger ist es, dass das Land Schleswig-Hol-

stein die Maßregelvollzugseinrichtungen räumlich und personell so ausstattet, dass at-

traktive Arbeitsbedingungen geschaffen werden können.  
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Auch die Kooperation zwischen dem Maßregelvollzug, der Justiz und der Gemeinde-

psychiatrie ist aufgrund der Reform des § 63 StGB und der Möglichkeit der Unverhält-

nismäßigkeitsentlassungen vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Um die Entlas-

sungen auch in diesen Fällen gelingend zu gestalten, haben das Gesundheits- und das 

Justizressort einen Kooperationserlass erarbeitet, der die Kooperation der Bewährungs-

hilfe und der Führungsaufsicht mit den Einrichtungen des Maßregelvollzugs in Schles-

wig-Holstein verbindlich regelt. Ziel ist ein gelingendes Übergangsmanagement, das 

durch eine engmaschige und lückenlose Betreuung und Behandlung hilft, das Risiko et-

waiger Rückfälle zu vermeiden. 

 

K. Vorsorgemaßnahmen im Umgang mit rückfallgefährdeten Täterinnen und Tä-

tern 

I. „Kieler Sicherheitskonzept Sexualstraftäter“ 

In Schleswig-Holstein ist seit dem 1. Oktober 2008 die Gemeinsame Allgemeine Verfü-

gung des Justiz-, Innen- und Sozialministeriums „Kieler Sicherheitskonzept Sexualstraf-

täter (KSKS)“ in Kraft. Das Konzept wurde 2017 überarbeitet und ist seitdem als Ge-

meinsamer Runderlass des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, des 

Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des Mi-

nisteriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren in Kraft. 

Ziel von KSKS ist im Wesentlichen der formalisierte und standardisierte Datentransfer 

von der Justiz an die Polizei, um Letztere in die Überwachung gefährlicher und rückfall-

gefährdeter Täterinnen und Täter, die sich in Freiheit befinden, nach Polizeirecht einzu-

binden. 

Zielgruppen sind Sexualstraftäterinnen und -täter, die wegen einer Straftat gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 174c, 176 bis 180 und 182 des Straf-

gesetzbuchs (StGB) oder eines Tötungsdelikts (§§ 211, 212 StGB) mit sexuell motivier-

tem Hintergrund oder wegen Begehung einer der vorgenannten Taten wegen Vollrau-

sches (§ 323a StGB) verurteilt worden sind und deshalb unter Führungsaufsicht stehen. 

Zudem erfasst KSKS Bewährungsfälle, d. h. verurteilte Straftäterinnen und -täter im vor-

genannten Sinne, bei denen die Vollstreckung einer Freiheits- bzw. Jugendstrafe bzw. 

eines Strafrestes zur Bewährung ausgesetzt wurde. Hier ist die Prognose einer Rück-
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fallgefahr denkbar, insbesondere, wenn sich nachträglich Hinweise dahingehend erge-

ben, dass die zunächst zu Grunde gelegte positive Sozialprognose nicht mehr ange-

nommen werden kann. 

KSKS-Probandinnen und Probanden werden in drei Gefährlichkeits-Kategorien einge-

teilt („A“: Fälle hoher Gefährlichkeit ohne risikomindernde Bedingungen; „B“: Fälle hoher 

Gefährlichkeit bei Vorliegen risikomindernder Bedingungen; „C“: Fälle mit geringem Ri-

siko einer erneuten einschlägigen Straftat auch bei Wegfall einzelner protektiver Fakto-

ren). Zuständig für die formularmäßig erfasste Prognoseerstellung ist für Fälle aus dem 

Justizvollzug in einem zweistufigen Verfahren zunächst die Vollzugsbehörde (in Fällen 

des Maßregelvollzugs entsprechend die Maßregelvollzugseinrichtung) und nachfolgend 

die Vollstreckungsbehörde. In Bewährungsfällen bei einer Aussetzung nach § 56 StGB 

entscheidet die Vollstreckungsbehörde, bei einer Reststrafenaussetzung (§ 57 StGB) 

wird die Prognose wiederum zweistufig durch Vollzugs- und nachfolgend Vollstre-

ckungsbehörde erstellt. 

Sollten sich im weiteren zeitlichen Verlauf der Bewährungs- bzw. der Führungsaufsicht 

Veränderungen im Verhalten der Probandinnen und Probanden zeigen, die für eine (ge-

steigerte) Gefährlichkeit sprechen, sieht KSKS Aufstufungen vor. Im umgekehrten Fall – 

dem einer Risikoabnahme – kann dementsprechend eine Abstufung erfolgen. Für dring-

liche, akute Fälle gilt: Sollte aufgrund der bereits durch das Sicherheitskonzept erfolgen-

den Überwachung die Polizei Kenntnis von Veränderungen erhalten, kann sie die not-

wendigen Maßnahmen schnellstmöglich nach dem insoweit effektiven Polizeirecht ein-

leiten. Sollten jedoch die Fachkräfte der Bewährungshilfe davon Kenntnis erlangen, 

stellt sich das Problem der schnellen und adäquaten Reaktion, welche eine Mitteilung 

des Sachverhalts ohne Zeitverzug direkt an die Polizei notwendig machen könnte. 

KSKS erlaubt dann in den Fällen des rechtfertigenden Notstands (§ 34 StGB) und beim 

Vorliegen einer Einwilligung der Probandin oder des Probanden die unmittelbare Infor-

mation der Polizei. 

Durch KSKS ist der Datentransfer an die Polizei standardisiert und beschleunigt wor-

den. Der Polizei ist es damit möglich, innerhalb des Gefahrenabwehrrechts Führungs- 

und Bewährungsaufsicht zu unterstützen und so den Sicherheitsstandard bzgl. rückfall- 

gefährdeter Sexualstraftäterinnen und -täter für die Bürgerinnen und Bürger im Lande 

zu optimieren. 
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II. Elektronische Aufenthaltsüberwachung 

Das zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Si-

cherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember 2010 (BGBl. 

2010 I, S. 2300) hat in § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 StGB die Möglichkeit ge-

schaffen, bei verurteilten Personen, die nach ihrer Entlassung aus dem Straf- oder 

Maßregelvollzug unter Führungsaufsicht stehen, die elektronische Aufenthaltsüberwa-

chung (EAÜ) anzuordnen. 

Verurteilte können für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere Zeit gericht-

lich angewiesen werden, die für eine elektronische Überwachung ihres Aufenthaltsortes 

erforderlichen technischen Mittel ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen 

und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Mit dieser Weisung sollen an-

dere, im Rahmen der Führungsaufsicht zur Rückfallvermeidung getroffene Maßnahmen 

ergänzt und so der Schutz der Bevölkerung vor rückfallgefährdeten Straftäterinnen und 

-tätern nach ihrer Entlassung aus der Haft oder dem Maßregelvollzug weiter verbessert 

werden. Zugleich soll die Weisung über das Bewusstsein der Überwachung die Fähig-

keit der oder des Verurteilten zur Selbstkontrolle stärken und damit zu seiner Wieder-

eingliederung in die Gesellschaft beitragen. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung 

erlaubt außer im Falle des Vorliegens einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für das 

Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbst-

bestimmung Dritter jedoch keine permanente Beobachtung und Überwachung der oder 

des Verurteilten in Echtzeit und stellt daher keinen Ersatz für eine geschlossene Unter-

bringung dar. 

Nachdem sich die Justizministerinnen und Justizminister der Länder auf ein gemeinsa-

mes Umsetzungskonzept verständigt hatten, um bundesweit eine einheitliche Verfah-

rensweise zu erreichen, hat das Landeskabinett am 5. Juli 2011 beschlossen, die recht-

lichen und tatsächlichen Grundlagen für eine elektronische Aufenthaltsüberwachung 

auch in Schleswig-Holstein zu schaffen. 

Die wesentlichen tatsächlichen Elemente dieses Umsetzungskonzepts sind folgende: 

Die technischen Aspekte der elektronischen Aufenthaltsüberwachung werden von der 

Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) abgewickelt. Die HZD fungiert hierbei 

im Rahmen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung als technische Überwachungs-

zentrale für alle Länder. Hierzu wurde ein Betriebs- und Nutzungsverbund unter hessi-
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schem Vorsitz gegründet. Die für eine solche reine Datenauftragsverwaltung ausrei-

chende Verwaltungsvereinbarung ist auch zwischen Hessen und Schleswig-Holstein 

geschlossen worden. 

Als technische Überwachungszentrale nimmt die HZD im 24/7-Betrieb die von den 

Überwachungsgeräten eingehenden Positionsdaten mit den ortsbezogenen Daten auf 

und vergleicht diese mit den durch die gerichtliche Weisung ggf. definierten Ge- und 

Verbotszonen. Im Falle einer Ereignismeldung nimmt die HZD eine technische Erstbe-

wertung vor, um festzustellen, ob es sich lediglich um einen aufgrund technischer Stö-

rung ausgelösten Fehlalarm handelt. Eine darüberhinausgehende Bewertung der Mel-

dung nimmt die HZD nicht vor, da ansonsten der Bereich reiner Auftragsdatenverwal-

tung verlassen würde. 

Vielmehr unterrichtet die HZD unverzüglich die gemeinsame elektronische Überwa-

chungsstelle der Länder (GÜL) über die Ereignismeldung, damit dort eine fachliche Be-

wertung erfolgen kann. Die GÜL ist baulich ein Teil der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 

(Hessen). 

Die GÜL ist ebenfalls im 24/7-Betrieb tätig, im Gegensatz zur HZD aber mit Personal 

besetzt, das über Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Verurteilten verfügt. Einge-

hende Meldungen werden vom Personal der GÜL überprüft und insbesondere auf eine 

etwaige Gefahrenlage hin verifiziert. Hierzu nimmt die GÜL auch unmittelbar telefoni-

schen Kontakt zu der Probandin oder dem Probanden auf. 

Nach einer für den jeweiligen Einzelfall im Vorfeld zwischen der GÜL und den Landes-

behörden abgestimmten Melderoutine informiert die GÜL sodann die zuständigen Lan-

desbehörden über angefallene Ereignismeldungen. Gebietsverstöße werden in jedem 

Fall bis spätestens 9:00 Uhr des nächsten Werktages an die zuständige Fachkraft der 

Bewährungshilfe und die zuständige Führungsaufsichtsstelle gemeldet. Ist eine erhebli-

che gegenwärtige Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche 

Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter zu vermuten, so unterrichtet die 

GÜL sofort die Landespolizei. 

Die Entgegennahme und Bewertung eingehender Systemmeldungen sowie die Ermitt-

lung der Ursache einer solchen Meldung, insbesondere unter Kontaktaufnahme zu der 

Probandin oder dem Probanden, sind Aufgaben, die grundsätzlich durch die Führungs-

aufsichtsstellen bei den Landgerichten wahrzunehmen wären. Aufgrund des hoheitli-

chen Charakters dieser Aufgaben bedurfte es zu deren Delegation auf die GÜL eines 

Staatsvertrages, der zwischen Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein- 
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Westfalen abgeschlossen wurde. Diesem Staatsvertrag sind bis Ende 2011 alle übrigen 

Länder, so auch Schleswig-Holstein, beigetreten. 

Entgegen erster Prognosen sind die Weisungen im Rahmen der elektronischen Aufent-

haltsüberwachung seit Anfang 2012 bundesweit nur relativ selten angeordnet worden. 

Zum Stichtag 30. April 2021 war bundesweit bei etwa 138 unter Führungsaufsicht ste-

henden Probandinnen und Probanden eine Maßnahme dieser elektronischen Aufent-

haltsüberwachung angeordnet. Schleswig-Holstein verzeichnete im Zeitraum 1. Januar 

2012 bis 31. Dezember 2020 lediglich neun Einzelfälle im Rahmen der elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung. 

III. Sicherungsverwahrung 

Die Sicherungsverwahrung ist als freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Si-

cherung gemäß § 66 StGB ein präventives Instrument, um die Allgemeinheit vor weite-

ren Straftaten zu schützen. Anders als die Freiheitsstrafe ist sie daher nicht allein auf-

grund einer begangenen Straftat anzuordnen, sondern von der weiteren Gefährlichkeit 

einer Straftäterin oder eines Straftäters nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe abhängig. 

Sie stellt somit ein – mit den Worten des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) – „Son-

deropfer“ der potentiellen Täterin oder des potentiellen Täters für den Schutz der Allge-

meinheit dar, da die schuldangemessene Strafe bereits verbüßt ist. Im Unterschied zu 

anderen Maßregeln der Besserung und Sicherung muss also die Schuldfähigkeit und 

die vorherige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe vorliegen, um die Sicherungsverwah-

rung anordnen zu können. Bei der Anordnung der Sicherungsverwahrung muss dann 

stets eine Abwägung zwischen dem individuellen Freiheitsanspruch der Straftäterin o-

der des Straftäters und dem Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit erfolgen.  

Bereits der vorangehende Strafvollzug hat das Ziel, unter Ausschöpfung aller Mittel, ins-

besondere der Sozialtherapie, vorhandene Persönlichkeitsdefizite zu behandeln, um 

eine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung möglichst zu vermeiden. Im Jahre 

2013 wurden durch Landesgesetze sowohl der Vollzug der Sicherungsverwahrung 

selbst als auch der vollzugliche Umgang mit potentiellen zukünftigen Sicherungsver-

wahrten im Einzelnen geregelt.  

Recht und Vollzug der Sicherungsverwahrung hatten sich zuvor zu einem komplexen 

Problem für die deutsche Justiz und Rechtspolitik entwickelt. Seit 1998 wurde der An-

wendungsbereich der Sicherungsverwahrung durch verschiedene Änderungen im Straf-

gesetzbuch und im Jugendgerichtsgesetz mehrfach erweitert. Insbesondere wurde die 
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zuvor geltende Befristung einer erstmalig angeordneten Sicherungsverwahrung auf 

zehn Jahre auch für bereits verurteilte Personen aufgehoben und die nachträglich ange-

ordnete Sicherungsverwahrung eingeführt. Am 17. Dezember 2009 entschied jedoch 

der Gerichtshof für Menschenrechte, dass eine Vollstreckung der Sicherungsverwah-

rung über zehn Jahre hinaus gegen die Europäische Menschenrechtskonvention ver-

stößt, wenn die Maßregel zu einer Zeit angeordnet worden ist, als noch eine gesetzliche 

Höchstfrist von zehn Jahren bei erstmaliger Sicherungsverwahrung galt. In der Folge-

zeit war in Deutschland zwischen den zuständigen Oberlandesgerichten für solche „Alt-

fälle“ streitig, ob diese zu entlassen oder in der Sicherungsverwahrung zu belassen 

seien. Schleswig-Holstein konnte durch spezifische Vereinbarungen verhindern, dass – 

wie in anderen Bundesländern – frei gelassene vormalige Sicherungsverwahrte sich im 

öffentlichen Raum unter Begleitung von Polizei und Presse bewegen. Die Entlassenen 

wurden in einem Klinikum auf freiwilliger Basis weiterhin gefahrenmindernd therapeu-

tisch behandelt.  

Um in entsprechenden Fällen, in denen es sich um wegen einer psychischen Störung 

mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährliche Täterinnen oder Täter handelt, reagieren zu 

können, verabschiedete der Bundesgesetzgeber das „Gesetz zur Therapierung und Un-

terbringung psychisch gestörter Gewalttäter (Therapieunterbringungsgesetz – 

ThUG)“ vom 22. Dezember 2010, das zum 1. Januar 2011 in Kraft trat. Unter den im 

Therapieunterbringungsgesetz definierten Voraussetzungen wurde die weitere, thera-

peutisch ausgerichtete Unterbringung der betroffenen Straftäterinnen und -täter ermög-

licht, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit erforderlich ist. Das Therapieunterbrin-

gungsgesetz als Bundesgesetz ist durch die Länder als eigene Angelegenheit auszu-

führen. Das „Gesetz über den Vollzug der Therapieunterbringung in Schleswig-Hol-

stein“ (Therapieunterbringungsvollzugsgesetz – ThUVollzG) vom 24. April 2012, in Kraft 

getreten am 1. Juni 2012, orientierte sich inhaltlich an den zuvor bereits vorhandenen 

Vollzugsgesetzen des Landes auf den Gebieten des Maßregelvollzuges und der Unter-

bringung psychisch Kranker. Das Therapieunterbringungsgesetz und das Therapieun-

terbringungsvollzugsgesetz finden kaum noch Anwendung, da sie der Handhabung der 

sog. Altfälle dienen.  

In einem Urteil vom 4. Mai 2011 hat das BVerfG die Unterscheidung des Maßregelvoll-

zuges der Sicherungsverwahrung vom Vollzug der Freiheitsstrafe festgelegt und für die 

sog. Altfälle geregelt, dass in Ausnahmefällen der Vollzug der Sicherungsverwahrung 

über die Zehnjahresgrenze hinaus rechtmäßig ist, wenn eine „hochgradige Gefahr 
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schwerster Gewalt- und Sexualverbrechen aus konkreten Umständen in der Person o-

der dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten ist“ und bei der oder dem Unterge-

brachten eine psychische Störung im Sinne des § 1 ThUG vorliegt.  

Insbesondere aber hat mit dem besagten Urteil das BVerfG sowohl alle Vorschriften 

des Strafgesetzbuches (StGB) und des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) betreffend die 

Anordnung und Dauer der Sicherungsverwahrung für nicht vereinbar mit dem Grundge-

setz erklärt als auch festgestellt, dass die vorhandenen Regelungen über die Siche-

rungsverwahrung nicht die verfassungsrechtlichen (Mindest-)Anforderungen an die Aus-

gestaltung des Vollzuges erfüllten. Dem Gesetzgeber wurde bis zum 31. Mai 2013 Zeit 

eingeräumt, das Recht der Sicherungsverwahrung entsprechend der Vorgaben des 

BVerfG neu zu regeln. Für eine Übergangsfrist bis zum 31. Mai 2013 blieben die bishe-

rigen Vorschriften eingeschränkt anwendbar. Das BVerfG wies darauf hin, dass Bun-

des- und Landesgesetzgeber gemeinsam in der Pflicht stehen, ein freiheitsorientiertes 

und therapiegerichtetes Gesamtkonzept der Sicherungsverwahrung zu entwickeln, mit 

der Zielrichtung, die Gefährlichkeit der oder des Untergebrachten zu verringern, um die 

Allgemeinheit vor weiteren potentiellen Straftaten zu schützen. 

Im materiellen Strafrecht nahm der Bundesgesetzgeber nunmehr zunächst die Aufgabe 

wahr, gemeinsam mit den Ländern die grundsätzlichen Leitlinien für die Anordnung und 

den Vollzug der Sicherungsverwahrung zu normieren. Auf der 82. Konferenz der Justiz-

ministerinnen und -minister im Mai 2011 wurde ein Kriterienkatalog für eine grundle-

gende Neuausrichtung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung beschlossen – auf 

Grundlage der Besserstellung der Sicherungsverwahrten gegenüber den Strafgefange-

nen zur Gewährleistung des Abstandsgebots. Leitbild des Katalogs war das Ziel, nach 

außen größtmögliche Sicherheit für die Allgemeinheit zu gewährleisten und zugleich 

nach innen größtmögliche Freiräume für die Untergebrachten zu schaffen. In der Folge 

erfolgten durch den Bundesgesetzgeber die notwendigen Änderungen im StGB und 

JGG sowie die Anpassung korrespondierender Vorschriften, seitens der Länder die er-

forderlichen Schritte zur Herstellung der vollzuglichen Rahmenbedingungen. Die Ände-

rungen traten jeweils spätestens zum 1. Juni 2013 in Kraft. Mit Inkrafttreten des 53. Ge-

setzes zur Änderung des Strafgesetzbuches im Juli 2017 lässt sich die Maßregel der Si-

cherungsverwahrung auch auf extremistische Straftäterinnen und -täter anwenden. 

In Schleswig-Holstein ist am 31. Mai 2013 das „Gesetz über den Vollzug der Siche-

rungsverwahrung in Schleswig-Holstein“ (SVVollzG SH) vom 15. Mai 2013 in Kraft ge-
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treten, ergänzend dazu am 1. Juni 2013 das „Gesetz über den Vollzug der Freiheits-

strafe bei Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung in 

Schleswig-Holstein“ (SVStVollzG SH), ebenfalls vom 15. Mai 2013. Die mit dem Justiz-

vollzugsmodernisierungsgesetz Schleswig-Holsteins (siehe hierzu C. II. 2. im 3. Teil) 

vorgenommenen Harmonisierungen führen zu Änderungen, die aber nicht die grundle-

gende Ausrichtung der Sicherungsverwahrung berühren. Der Vollzug in der Sicherungs-

verwahrung ist vorrangig therapeutisch und freiheitsorientiert ausgerichtet und hat das 

Ziel, die Gefährlichkeit der Untergebrachten für die Allgemeinheit so zu mindern, dass 

die Vollstreckung der Maßregel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt oder sie für 

erledigt erklärt werden kann. Dazu sollen die Untergebrachten befähigt werden, künftig 

in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Hierbei findet eine indi-

viduelle und intensive Betreuung der Untergebrachten statt (vgl. § 3 SVVollzG SH). Der 

Vollzug hat zugleich die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren erheblichen Straftaten 

zu schützen (§ 2 SVVollzG SH). 

Hinsichtlich der örtlichen Ansiedlung der schleswig-holsteinischen Sicherungsverwah-

rung wurden im Zusammenhang mit der gesetzlichen Neuregelung des Vollzugs ver-

schiedene Modelle erwogen. Aufgrund der prognostizierten Anzahl von langfristig 20 bis 

25 Sicherungsverwahrten in Schleswig-Holstein schien eine in Gänze vom Justizvollzug 

getrennte Einrichtung nicht realisierbar. Stattdessen kam ein neu zu errichtendes Haus 

innerhalb der Justizvollzugsanstalt Lübeck in Betracht, um dortige zentrale Ressourcen 

zu nutzen. Als Alternativlösung wurde eine Unterbringung der Sicherungsverwahrten im 

Rahmen einer Mehrländerkooperation (Nordverbund) angestrebt. Im Rahmen eines am 

1. Juni 2013 in Kraft getretenen Staatsvertrages vom 7. Februar 2013 stellt die Freie 

und Hansestadt Hamburg dem Land Schleswig-Holstein für den Vollzug der Siche-

rungsverwahrung und der Therapieunterbringung bis zu elf Plätze für männliche, er-

wachsene Sicherungsverwahrte in der Abteilung für Sicherungsverwahrung der JVA 

Fuhlsbüttel und, soweit ein entsprechender besonderer Behandlungsbedarf besteht, in 

der Sozialtherapeutischen Abteilung Hamburg zur Verfügung. 

Wissenschaftlich begleitet wird die bundesweite Neugestaltung der Sicherungsverwah-

rung durch die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden (KrimZ). Der Strafvollzugs-

ausschuss der Länder hat auf seiner 118. Tagung im Oktober 2013 die KrimZ gebeten, 

deren seit einigen Jahren durchgeführte länderübergreifende Erhebung zur Situation 

der Sicherungsverwahrung zum Stichtag 31. März 2014 erstmals mit den – unter Be-
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rücksichtigung der Entscheidung des BVerfG vom 4. Mai 2011 – neu entwickelten Erhe-

bungsbögen durchzuführen. Neben strukturellen Überblicksdaten werden nunmehr jähr-

lich auch Falldaten der einzelnen Sicherungsverwahrten, aber auch der Strafgefange-

nen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung erhoben. Unter Fallda-

ten sind insbesondere auch Angaben zur Indikation, Durchführung und zum Ergebnis 

von Behandlungsmaßnahmen aller Art zu verstehen. Der Strafvollzugsausschuss hat 

auf der Frühjahrstagung 2019 beschlossen, außer für das Land Berlin, keine weiteren 

offenen Vollzugsabteilungen für die Länder zu planen, weil der Bedarf dafür zu gering 

sei. 

Zur Vorbereitung der Entlassung – einschließlich der Fälle, bei denen eine Verlegung in 

den Offenen Vollzug angezeigt ist – werden die Untergebrachten in der Regel in die 

JVA Lübeck zurückverlegt. Die Rückverlegung unterbleibt, wenn in besonders begrün-

deten Einzelfällen eine andere Entlassungsperspektive angezeigt ist. Die entlassungs-

vorbereitenden Maßnahmen werden durch eine anstaltsübergreifende Beteiligung der 

JVA Lübeck gesteuert, unabhängig davon, in welcher Einrichtung der Sicherungsver-

wahrte aus Schleswig-Holstein untergebracht ist.
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6. Teil: Angemessener und sensibler Umgang mit Opfern von Straf-

taten  

 A. Opferschutzorientierte Aus- und Fortbildung 

Ein sachgerechter und sensibler Umgang mit Verletzten einer Straftat setzt voraus, 

dass die Personen, die mit ihnen in Kontakt treten, um deren konkrete Bedürfnisse und 

rechtlichen Möglichkeiten sowie das Opferunterstützungsangebot wissen. Dies gilt nicht 

nur für diejenigen, die das Opfer im Rahmen einer Unterstützungsmaßnahme beraten 

oder begleiten, sondern im besonderen Maße auch für die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Behörden, die im Laufe der justiziellen Aufarbeitung des Geschehens auf das 

Opfer treffen: die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte sowie die Richterinnen und Richter des Landes. Die Vermittlung von In-

halten des Opferschutzes in deren Aus- und Fortbildung ist daher von grundlegender 

Bedeutung.  

I. Polizei 

In der Aus- und Fortbildung der Landespolizei Schleswig-Holstein ist das Thema „Opfer-

schutz“ ein fester und elementarer Bestandteil und wird daher von der Polizeidirektion 

für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB) in 

Eutin sowie der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung – Fachbereich Poli-

zei – (FHVD) in Altenholz umfangreich behandelt.  

In der Ausbildung für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst) 

werden Inhalte des Opferschutzes (Grundlagenwissen, Opferschutzmerkblatt, Möglich-

keiten der Opferbetreuung, Klageverfahren, die vertrauliche Anzeige, Privatklageverfah-

ren, Vernehmungslehre) sowie praktische Handlungskompetenzen vermittelt. Die Op-

ferhilfeorganisation WEISSER RING e. V. wird begleitend in die Unterrichtsthematik ein-

bezogen.  

Darüber hinaus wird das Thema „Umgang mit Opfern von Gewalt“ insbesondere im 

Rahmen folgender thematischer Komplexe behandelt:  

 sexueller Missbrauch von Kindern,  

 häusliche Gewalt,  

 das Überbringen von Todesnachrichten, 

 Interkulturelle Kompetenz. 
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Das Studium für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst), 

orientiert sich durchgehend an einem ganzheitlichen Vermittlungsansatz und versteht 

sich als modular aufgebaut. Opferschutzbelange sind demzufolge Gegenstand einer 

ganzen Reihe von Lehrfächern und werden in einer Vielzahl von Themenbereichen er-

örtert, z. B. 

● häusliche Gewalt, Partnergewalt, „Ehr“-Verbrechen, versuchte Tötungsdelikte; 

● sexueller Missbrauch von Kindern, Pädokriminalität im Cyberraum; 

● sexuelle Nötigung und Vergewaltigung; 

● Gewalt an Schulen, Gewalt durch Jugendliche/Heranwachsende; 

● Cybermobbing, Sextortion/Sexting, Romance-Scamming; 

● Raub, Wohnungseinbruchdiebstahl; 

● Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus, Hasskriminalität, NSU-Komplex; 

● Kriminalität innerhalb der Gruppe der Zuwanderer, Menschenhandel; 

● Racial-/Social Profiling; 

● subjektive Sicherheit. 

Neben einer Darstellung der Phänomenologie im Einzelnen geht es auch um die Be-

lange der Opfer und Möglichkeiten des Opferschutzes.  

Daneben wird auch im großen Themenkomplex Kriminalprävention auf opferbezogene 

Prävention abgestellt.  

Besonderer Schwerpunkt mit Anknüpfungspunkten zum Opferschutz sind die Bereiche 

„Vernehmung“ und „Kommunikation in besonderen oder Extrem-Situationen“ (beispiels-

weise das Überbringen von Todesnachrichten).  

Im Rahmen des Studienangebotes zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ geht der 

Fachbereich Polizei in den Unterrichtsfächern Kriminologie, Kriminalistik und Psycholo-

gie ausdrücklich auch auf Flüchtlinge als Opfer von Straftaten ein, ohne jedoch dass da-

für im Curriculum bislang eine konkrete Zuweisung von Lehrveranstaltungsstunden vor-

genommen wird. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet auch das Thema „Anhörung, Befragung und Verneh-

mung“, mit dem der Opferschutzgedanke aufgegriffen sowie das Thema „Umgang mit 

traumatisierten Menschen und Opfern“ behandelt wird. Im Bereich der sozialen Kompe-

tenz werden dabei die besondere Sensibilität im Umgang mit Opfern und deren beson-

dere Rolle vermittelt.  
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In den Fortbildungen werden insbesondere die Themen „Stalking und häusliche Ge-

walt“ unter besonderer Berücksichtigung der Opferbelange behandelt.  

Im Bereich der Sexualsachbearbeitung besitzen Opferschutzbelange einen sehr hohen 

Stellenwert. Dies bezieht sich auf jegliche Sexualdelikte, nicht nur auf den sexuellen 

Missbrauch von Kindern. Diesem Thema wird in der Sachbearbeiterfortbildung beson-

derer Raum gegeben. In den Spezialseminaren für Sexualsachbearbeiterinnen 

und -sachbearbeiter sind daher auch seit vielen Jahren Opferschutzorganisationen mit 

Vorträgen zu Gast, so z. B. Vertreterinnen und Vertreter des Frauennotrufes, des Kin-

derschutzzentrums, des Landesverbandes der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 

sowie Vertreterinnen und Vertreter der vom Staat finanzierten Möglichkeit der anwaltli-

chen Nebenklagevertretung zur Durchsetzung von Opferansprüchen. 

Die rechtlichen und psychosozialen Belange der Opfer werden den Sachbearbeiterin-

nen und Sachbearbeitern, die im direkten persönlichen Kontakt die Opfer über ihre 

rechtlichen Möglichkeiten belehren (müssen), praxisnah und unter Berücksichtigung 

des Gesetzes zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformge-

setz) vermittelt. 

Die Fachbereiche der Fachinspektion Aus- und Fortbildung und der landesweit zustän-

dige Psychologische Dienst der PD AFB gewährleisten darüber hinaus in fachbezoge-

nen Lehrgängen und Seminaren die Bearbeitung des Themas Opferschutz für die Lan-

despolizei. 

Die Thematik „Opferschutz“ ist auch Gegenstand der Arbeit mit den Betreuerinnen und 

Betreuern besonders belastender Einsätze. 

II. Justiz 

In der universitären Ausbildung der Juristinnen und Juristen an der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel wird das Thema Opferschutz neben den Pflichtvorlesungen im Straf-

recht im Schwerpunkt „Kriminalwissenschaften“ erörtert. Zusätzlich können Studentin-

nen und Studenten in dem Schlüsselqualifikationskurs „Vernehmungslehre“ erste Tech-

niken der Befragung von Opfern erlernen. Der Täter-Opfer-Ausgleich ist Teil des Prü-

fungsstoffes der staatlichen Pflichtfachprüfung. 

Im juristischen Vorbereitungsdienst übernehmen Referendarinnen und Referendare in 

ihrer Ausbildung in der Strafstation die Betreuung von Zeuginnen und Zeugen in Straf- 
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und Zivilverfahren und lernen dabei im persönlichen Kontakt die Perspektive des Opfers 

in einem gerichtlichen Verfahren kennen. 

Proberichterinnen und Proberichter – auch solche, die in der Staatsanwaltschaft tätig 

sind – werden schon zu Beginn ihrer Berufstätigkeit u. a. in der einwöchigen Veranstal-

tung „Tatsachenfeststellung vor Gericht“ darin geschult, die Aussagen von Opfern als 

Zeugin oder Zeuge angemessen zu beurteilen. Die Veranstaltung wird mehrfach jährlich 

angeboten. 

Darüber hinaus werden für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte regelmäßig Tagungen mit Aspekten des Opferschutzes angeboten. Sie 

gehören zum festen Bestand des jeweiligen Fortbildungskanons und werden von den 

Kolleginnen und Kollegen gut besucht. Neben wiederkehrenden praxisbezogenen Fort-

bildungsveranstaltungen finden gemeinsame Fachveranstaltungen des Generalstaats-

anwalts, des Ministeriums für Justiz und der Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen 

Oberlandesgerichts statt, die sich auf das Thema Opferschutz konzentrieren oder es 

zumindest ansprechen.  

So wurden beispielsweise folgende Veranstaltungen in dem Zeitraum 2018 bis 2020 mit 

entsprechendem Themenbezug angeboten: 

 Auswirkung von Traumatisierung auf das Aussageverhalten am 26. April 2018, Re-

ferentin: Prof. Dr. Renate Volbert, 

 Vermögensabschöpfung am 27. August 2018, Referentin: Dr. Reitemeier, 

 Adhäsionsverfahren am 31. August 2018, Referenten: RiAG Plüür, RiAG Herbst, 

 Vernehmung von Kindern und Jugendlichen im Strafverfahren am 27. September 

2018, Referentin: Prof. Dr. Gubi-Kelm, 

 Vermögensabschöpfung – Die neuen Regelungen in der Praxis am 21. November 

2019, Referent: OStA Lofing, 

 Umsetzung der Richtlinie über Verfahrensgarantien im Jugendstrafrecht am 17. Feb-

ruar 2020, Referenten: Dr. Schady, Dr. Sommerfeld, 

 Videovernehmung am 16./17. Juni 2020, Referentin: Prof. Dr. Gubi-Kelm, 

 Das Trauma und seine Folgen am 4. März 2020, Referentin: Cornelia Schrader, 

 Adhäsionsverfahren am 3. September 2020, Referenten: RiAG Plüür, RiAG Herbst. 

Der Opferschutz und insbesondere der Umgang mit Zeuginnen und Zeugen werden 

auch auf Dienstbesprechungen der Staatsanwaltschaften regelmäßig thematisiert. Die 
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Materie ist nach wie vor regelmäßiger Bestandteil der jährlichen Fortbildungsveranstal-

tung des Generalstaatsanwalts für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Amtsan-

wältinnen und Amtsanwälte. Der Austausch und die Vermittlung der besonderen Be-

lange von Opferzeuginnen und -zeugen im Rahmen dieser Tagung durch Fachreferen-

tinnen und Fachreferenten sowie Vertreterinnen und Vertreter von Opferschutzverbän-

den haben sich als äußerst wertvoll und gewinnbringend für beide Seiten erwiesen. Für 

die mit der Bearbeitung von Sexualstraftaten betrauten Sonderdezernentinnen und -de-

zernenten der Staatsanwaltschaften sind die turnusmäßigen Seminare der Polizeidirek-

tion für Aus- und Fortbildung (PD AFB) „Basis- und Aufbaumodul Sexualsachbearbei-

tung“ als notwendige, verpflichtende Fortbildungen festgelegt worden. Fortbildungen 

des Generalstaatsanwalts für die mit der Bearbeitung von Sexualstrafsachen betrauten 

Sonderdezernentinnen und -dezernenten finden jährlich statt, ebenso Tagungen im Ju-

gendstrafrecht.  

Zudem wurden folgende Veranstaltungen mit entsprechendem – teilweise auch nur an-

teiligem – Themenbezug in den Jahren 2018 bis 2020 angeboten:  

 Erfahrungsaustausch Vermögensabschöpfung am 2. Juli 2018, Referentin: OStA’in 

Dr. Wiebke Reitemeier, 

 Fachkonferenz Sexualsachbearbeitung der PD AFB, findet jährlich statt, 

 Basis- und Aufbaumodul Sexualsachbearbeitung der PD AFB, findet jährlich statt, 

 Erfahrungsaustausch für Gerichtshelferinnen und Gerichtshelfer sowie Sonderdezer-

nentinnen und Sonderdezernenten von Verfahren „Gewalt in der Familie“ betreffend 

(alle zwei Jahre, zuletzt im Jahr 2019), 

 Fortbildung der PD AFB zum Thema „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“ am 

27. Februar 2019, 

 Interdisziplinäre Tagung „kindgerechte Justiz durch interdisziplinäre Zusammenar-

beit“ – der Childhood Gedanke am 29./30. Oktober 2019, 

 Fortbildung der PD AFB zum Thema „Kinderpornografie“ am 22. Januar 2020, 

 Tagung im Nordverbund für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zum Thema „Er-

fahrungsaustausch und aktuelle Probleme der Vermögensabschöpfung“ vom 16. bis 

18. September 2020, 

 Fortbildungsveranstaltung des Generalstaatsanwalts des Landes Schleswig-Holstein 

„Täter-Opfer-Ausgleich im allgemeinen Strafrecht“ für 2020 geplant, aber pandemie-

bedingt abgesagt und verschoben auf den 28. Oktober 2021. 
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Das Thema „Opferschutz“ wird für alle Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältin-

nen und Staatsanwälte darüber hinaus in verschiedenen Fortbildungen der Deutschen 

Richterakademie behandelt. In den Jahren 2018 bis 2020 waren es folgende Tagungen: 

 Tagung 2b/2018: Internationaler Menschenhandel und Schleusung von Migranten, 

 Tagung 10b/2018, 9c/2019, 5a/2020: Gewalt in der Familie – Familien- und straf-

rechtliche Aspekte, Glaubhaftigkeitsbeurteilung bei Verdacht auf sexuellen Miss-

brauch, 

 Tagung 11d/2018, 10c/2019, 9d/2020: Ausgewählte Fragen des Strafrechts und 

Strafverfahrens (Adhäsion in der strafrichterlichen Praxis), 

 Tagung 14c/2018: Strafjustiz, Medien und Öffentlichkeitsarbeit (Persönlichkeits-

rechte der Beteiligten), 

 Tagung 20d/2018, 23c/2019, 3c/2020: Psychiatrie und Psychologie im Strafverfah-

ren, 

 Tagung 28a/2018, 35b/2019, 29d/2020: Die Hauptverhandlung in Strafsachen (Um-

gang mit Zeugen vor Gericht – Möglichkeiten des Opferschutzes), 

 Tagung 36d/2018: Aktuelle Entwicklungen im Opferschutz, 

 Tagung 37c/2018: Die Anhörung /Vernehmung von Kindern und Jugendlichen, auch 

unter Berücksichtigung der Videovernehmung, 

 Tagung 11b/2019: Kindliche Beeinträchtigung durch elterliche Partnerschaftsgewalt,  

 Tagung 32c/2019, 34d/2020: Strafzumessung, Opferschutz und Adhäsion, 

 Tagung 22b/2020: Gewalt in der Pflege, 

 Tagung 37a/2020: Das Recht der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung (Das Mo-

dell der Opferentschädigung). 

 

B. Beratung, Begleitung, Hilfe und Schutz 

Von einer Straftat betroffen zu sein, stellt für viele Menschen eine Ausnahmesituation 

dar, in der sie Unterstützung und Schutz benötigen. Dieser Notwendigkeit will das 

schleswig-holsteinische Opferunterstützungssystem mit einem vielfältigen und nied-

rigschwelligen Angebot Rechnung tragen, um möglichst viele Betroffene zu erreichen 

und deren mitunter sehr unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Im Folgen-

den soll ein beispielhafter Einblick in die hiesige Opferhilfelandschaft gegeben werden. 
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I. Zentrale Anlaufstelle für Opfer von Straftaten und deren Angehörige 

Da effektiver Opferschutz bereits bei der Suche nach Hilfe ansetzt, ist seit dem 1. Juli 

2020 im für Justiz zuständigen Ministerium eine Zentrale Anlaufstelle für Opfer von 

Straftaten und deren Angehörige (Zentrale Anlaufstelle) eingerichtet. Sie ist telefonisch 

montags bis donnerstags von 8:00 bis 15:30 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr 

zu erreichen (0431 988 3763). Außerhalb der Geschäftszeiten läuft ein Anrufbeantwor-

ter, der die Möglichkeit bietet, eine Nachricht zu hinterlassen, auf die spätestens am 

nächsten Werktag ein Rückruf erfolgt. Darüber hinaus ist die Zentrale Anlaufstelle per 

Post sowie per E-Mail über ein Funktionspostfach (zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de) 

zu erreichen. In besonderen Einzelfällen kann auch ein persönlicher Beratungstermin 

vereinbart werden.  

Die Zentrale Anlaufstelle hat eine Informations- und Lotsenfunktion. Sie bietet selbst 

keine Opferberatung an, sondern informiert Betroffene von Straftaten über ihre Rechte, 

Möglichkeiten des Zugangs hierzu und etwaige finanzielle Hilfen. Zugleich vermittelt sie 

an Opferhilfeeinrichtungen und Leistungsträger sowie in andere Hilfsangebote hierzu-

lande.  

Die Unterstützung der Zentralen Anlaufstelle richtet sich an alle Personen mit Wohnsitz 

oder gewöhnlichem Aufenthalt in Schleswig-Holstein, gleich von welcher Straftat sie be-

troffen sind. Daneben steht das Angebot auch all denjenigen zur Verfügung, die von ei-

ner Straftat betroffen sind, die sich in Schleswig-Holstein ereignet hat. 

Nach Terroranschlägen oder sonstigen mutmaßlich auf eine Straftat zurückgehenden 

Großschadensereignissen, die sich in Schleswig-Holstein zugetragen haben, setzt sich 

die Zentrale Anlaufstelle zusammen mit der Opferschutzbeauftragten (siehe hierzu B. II. 

in diesem Teil) für eine möglichst frühzeitige und langfristige Betreuung aller Betroffe-

nen ein, wozu auch ein proaktives Unterstützungsangebot gehört. Im Falle eines Terror-

anschlages arbeiten sie dabei eng mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die 

Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland (Bun-

desopferbeauftragter) und dessen Geschäftsstelle zusammen.  

Die gleiche Unterstützung erfahren auch Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 

Aufenthalt in Schleswig-Holstein, die in einem anderen Bundesland oder Staat von ei-

nem derartigen Ereignis betroffen sind.  

Weitere Informationen sind unter www.schleswig-holstein.de/opferschutz zu finden. 

mailto:zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz
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II.   Opferschutzbeauftragte 

Ebenfalls zum 1. Juli 2020 ist das Amt einer bzw. eines ehrenamtlichen Opferschutzbe-

auftragten geschaffen und Ulrike Stahlmann-Liebelt (LOStA’in i.R.), die auf dem Gebiet 

des Opferschutzes seit Jahrzehnten engagiert und breit vernetzt ist, zur ersten Opfer-

schutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein ernannt worden. 

Die Opferschutzbeauftragte ist zentrale Ansprechperson in Schleswig-Holstein für die 

Anliegen Betroffener von Straftaten. Sie setzt sich dafür ein, dass diese schnell und un-

bürokratisch Hilfe und Unterstützung erhalten. Daneben ist die Opferschutzbeauftragte 

Kontaktvermittlerin zwischen den im Bereich des Opferschutzes und der Opferhilfe täti-

gen Institutionen in Schleswig-Holstein. Um Erfahrungen auszutauschen, vernetzt sie 

sich darüber hinaus mit dem Bundesopferbeauftragten, den Opfer- und Opferschutzbe-

auftragten anderer Länder sowie den anderen Landesbeauftragten Schleswig-Hol-

steins. 

Zu grundsätzlichen Fragen des Opferschutzes und dessen Weiterentwicklung wird die 

Opferschutzbeauftragte vom Justizministerium angehört. 

III. Opferschutz durch bauliche Maßnahmen 

Für Zeuginnen und Zeugen stellen die polizeiliche, staatsanwaltschaftliche und/oder 

richterliche Vernehmung sowie die spätere Vernehmung in der Gerichtsverhandlung 

häufig eine enorme Belastung dar. Dies gilt für Opferzeuginnen und -zeugen in beson-

derem Maße, da die unbekannte Umgebung, das formale Verfahren, die Vernehmung 

durch unbekannte Personen oder die Angst vor einer Begegnung mit der oder dem An-

geklagten die Situation erschweren. 

Bei der Polizei und bei den Gerichten sind daher bauliche Maßnahmen vorgenommen 

worden, um die Situation für (Opfer-)Zeuginnen und (Opfer-)Zeugen zu erleichtern. 

1.  Kindgerechte Vernehmungsräume bei der Polizei 

Die Landespolizei Schleswig-Holstein verfügt bei allen Kriminalpolizeidienststellen über 

sog. „kindgerechte Vernehmungszimmer“ (auch „Vernehmungszimmer für sensible Zeu-

gen“ genannt), welche auf der Grundlage der „Leitlinie für die polizeiliche Bearbeitung 

von Sexualdelikten“ des Landeskriminalamtes eingeführt wurden. Die Einrichtung be-

steht aus „zivilen“ Möbeln, damit Kindern und Erwachsenen ein Raum der Sicherheit 

gegeben werden kann. Dadurch können ggf. Ängste reduziert werden, was sich positiv 
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auf die Aussagefähigkeit der Zeugin oder des Zeugen auswirken kann. Die technische 

Ausstattung dieser Räume besteht aus digitaler audiovisueller Vernehmungstechnik. 

2.  Räumliche und technische Ausstattung für die audiovisuelle Vernehmung 

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 10. Dezember 2019 

(BGBl. 2019 I, S. 2121) hat die richterliche audiovisuelle Opferzeugenvernehmung 

(AVV) nach § 58a GVG eine erhebliche Aufwertung erfahren.  

Da die gesetzliche Änderung sehr kurzfristig in Kraft getreten ist, wurden in einem ers-

ten Schritt zunächst die notwendige Technik in die Fläche gebracht und zugleich Schu-

lungen in Vernehmungslehre und in der Bedienung der AVV-Anlagen angeboten. 

In einem zweiten Schritt wird der Bereich weiter optimiert: 

Um dem gesetzlichen Anliegen gerecht zu werden, hat das Ministerium für Justiz, Eu-

ropa und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung vom 28. Oktober 2021 (GVOBl. 

Schl-H., S. 1298) die Vernehmung von Opferzeuginnen und -zeugen für den jeweiligen 

Landgerichtsbezirk bei den Amtsgerichten am Sitz der Staatsanwaltschaft konzentriert. 

Dies hat den Vorteil, dass  

 bei den jeweiligen Ermittlungsrichterinnen und -richtern eine Spezialisierung 

möglich ist, 

 eine bessere technische Kenntnis vor Ort aufgebaut werden kann. 

Die vorhandene Technik wurde bereits optimiert und wird zugleich in die laufenden bzw. 

anstehenden Umbaumaßnahmen der gerichtlichen Säle für die elektronische Aktenfüh-

rung einbezogen. 

Um den Ermittlungsrichterinnen und -richtern ausreichend Zeit für die sachgerechte Er-

ledigung der neuen bzw. erweiterten Aufgaben im Rahmen der AVV einzuräumen, sind 

die richterlichen Pensen angepasst und ein neues landesinternes Pebb§y-Geschäft für 

die Opferzeugenvernehmung im Richterbereich eingeführt worden. Auch für Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälte und Geschäftsstellen gibt es Zuschläge auf die bisherigen 

Geschäfte. 

Weiteres Personal aus den zusätzlichen Stellen aus dem Pakt für den Rechtsstaat wur-

den auf die vier betroffenen Amtsgerichte verteilt. 
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3.  Separate Zeugen- und Vernehmungszimmer in den Gerichten 

Die Situation bei separaten Zeugen- und Vernehmungszimmern hat sich durch die Ein-

führung der Videokonferenztechnik und der Ausstattung der Gerichte mit entsprechen-

der Hardware deutlich verbessert, so dass es grundsätzlich überall möglich ist, bedarfs-

weise solche Räume einzurichten und den Opfern insbesondere eine Begegnung mit 

Angeklagten vor der Gerichtsverhandlung zu ersparen. 

Daneben bestehen die bereits vorhandenen Zeugen- und Vernehmungszimmer fort und 

werden weitgehend im Rahmen des Saalumbaus modernisiert. 

4.  Childhood-Haus 

Die Landesregierung unterstützt die Einrichtung eines sogenannten Childhood-Hauses 

in Flensburg, das Anfang 2022 den Betrieb aufnehmen soll. Justiz- und Innenministe-

rium befördern das Flensburger Childhood-Projekt u.a. mit der Finanzierung des Perso-

nals, das von pro familia gestellt wird. 

Das Childhood-Haus ist eine bundesweite Initiative der World Childhood Foundation, 

die sich als Stiftung seit mehr als 20 Jahren für den Schutz von Kindern vor Gewalt und 

Misshandlungen einsetzt. Nach dem Childhood-Haus Konzept sollen Kinder und Ju-

gendliche, die als Opfer von Gewalt in ein Strafverfahren eingebunden sind, mit beson-

derer Fürsorge über die auf sie zukommenden Abläufe informiert und dabei begleitet 

werden. Die betroffenen Kinder werden üblicherweise mit verschiedenen Situationen 

der Vernehmung, medizinischen Untersuchung und Beratung konfrontiert, die eine zu-

sätzliche Belastung bedeuten können. In einem Childhood-Haus sollen alle erforderli-

chen Maßnahmen unter einem Dach und in einer kinderfreundlichen Umgebung mög-

lich sein. Dazu gehören u. a. polizeiliche und richterliche (§§ 58a, 255a StPO) Videover-

nehmungen, medizinische Untersuchungen, die Information über Opferrechte und Ver-

mittlung in Unterstützungsangebote. Alle dort handelnden Personen verfügen über ent-

sprechende Qualifikationen und stehen in einem fortdauernden interdisziplinären Aus-

tausch. Durch diesen Ansatz soll verhindert werden, dass betroffene Kinder weitere Be-

lastungen erfahren müssen, z. B. durch eine besonders lange Verfahrensdauer. 

Die Justiz in Flensburg sowie viele Kooperationspartner der Stadt haben sich bereits 

2019 intensiv mit einem Konzept der kindgerechten Justiz beschäftigt. Auf einer inter-

disziplinären Tagung wurden Wege diskutiert, wie es – bei Einhaltung der prozessualen 
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Regeln und Vorgaben – gelingt, Kinder schonend und kindgerecht durch die Verfah-

rensmaßnahmen zu begleiten. So ist die Gründung des Childhood-Hauses in Flensburg 

die Fortführung und Umsetzung eines bereits begonnenen Diskurses. 

IV.  Telefonische oder Online/E-Mail-Beratung 

Für viele Betroffene ist eine kostenlose und anonyme telefonische und/oder Onlinebera-

tung der erste Einstieg in das Hilfesystem. Nach den ersten anonymen Kontakten folgt 

häufig ein persönliches Beratungsgespräch.  

1. Opferhilfetelefone  

a.  Bundesweites Hilfetelefon sexueller Missbrauch 

Das Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ ist die bundesweite kostenfreie und anonyme 

Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus 

dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Es ist auch 

eine Anlaufstelle für Menschen, die sich um ein Kind sorgen, die einen Verdacht oder 

einfach nur ein „komisches Gefühl“ haben. In allen diesen Fällen sind geschulte Fach-

kräfte für die Anruferinnen und Anrufer unter der Nummer 0800 2255 530 erreichbar. 

Ein ebenfalls kostenloses und anonymes Angebot des Hilfetelefons für Jugendliche 

steht unter www.save-me-online.de bereit. Auch per E-Mail ist die Beratung möglich be-

ratung@save-me-online.de.  

b. Bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 

Das unter der Nummer 08000 116 016 rund um die Uhr erreichbare bundesweite Hilfe-

telefon „Gewalt gegen Frauen“ berät kostenfrei vertraulich und bei bestehendem 

Wunsch auch anonym von Gewalt betroffene Frauen. Über die Adresse www.hilfetele-

fon.de erfolgt eine Beratung per E-Mail oder Chatfunktion. Auch das soziale Umfeld 

kann sich über das Hilfetelefon an Fachkräfte wenden. Der Verlauf des Beratungsge-

sprächs orientiert sich an den Fragen und Bedürfnissen der Anrufenden. Bei Bedarf 

kann auch die Hilfe einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers in Anspruch genom-

men werden, so dass in insgesamt 17 Sprachen beraten werden kann. Die Beratung 

kann ebenso die Information über geeignete Unterstützungseinrichtungen vor Ort 

und/oder eine Weitervermittlung an eine solche Einrichtung umfassen.  

http://www.save-me-online.de/
mailto:beratung@save-me-online.de
mailto:beratung@save-me-online.de
http://www.hilfetelefon.de/
http://www.hilfetelefon.de/


Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

231 

c. Kinder- und Jugendtelefon/Elterntelefon (Nummer gegen Kummer) 

Die drei Kinder- und Jugendtelefone und drei Elterntelefone an insgesamt vier Standor-

ten in Schleswig-Holstein in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes LV SH e. 

V. und der Gemeindediakonie Lübeck leisten flächendeckend einen Beitrag zur Verhin-

derung von Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Insgesamt werden sie durch das 

Land Schleswig-Holstein mit 85.000,- Euro jährlich gefördert. Über die jährlich neu ab-

geschlossenen Zielvereinbarungen wird ein hoher Standard bei der Ausbildung und Su-

pervision der ehrenamtlich Tätigen an den Telefonen sichergestellt. Intensive Öffentlich-

keitsarbeit stellte in den letzten Jahren sicher, dass die nachwachsende Zielgruppe gut 

erreicht wurde. 

An den drei Kinder- und Jugendtelefonen werden jährlich ca. 5.000 Beratungsgesprä-

che geführt. Die Themen, weshalb die Kinder und Jugendlichen anrufen, sind vielfältig 

und reichen von Problemen in der Familie oder Partnerschaft über Gewalt und Miss-

brauch, psychosoziale Probleme, Probleme in Schule und Ausbildung bis zu Sucht und 

selbstgefährdendem Verhalten. Eine Zuordnung zum Bereich Gewalt ist nicht immer 

eindeutig möglich, eine Kategorisierung nach gewaltpräventiven Anrufen oder denen 

von Gewaltopfern erfolgt nicht. 

Die Ehrenamtlichen an den drei Elterntelefonen führen jährlich ca. 1.000 Beratungsge-

spräche durch. Etwa 20 % der Anrufenden haben Probleme mit Gewalt und Miss-

brauch, mehr als 70 % werden zu Erziehungsproblemen beraten.  

Der Standort Kiel des Kinder- und Jugendtelefons bietet außerdem noch die Beratung 

durch geschulte Jugendliche im Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“ an. 

Nähere Informationen sind abrufbar unter www.nummergegenkummer.de. 

2.  Online/E-Mail-Beratung 

Gewaltbetroffene Frauen und unterstützende Personen können sich auf der Webseite 

www.hilfetelefon.de auch über die Onlineberatung per E-Mail oder Chat an das Hilfe-

telefon wenden. Seit Herbst 2020 wird in Schleswig-Holstein ebenfalls ein digitales Be-

ratungstool genutzt, das beständig ausgebaut und weiterentwickelt wird. Dieses digitale 

Angebot, verbunden mit der entsprechenden Kompetenz vor Ort, ist eine wichtige Er-

gänzung zur bestehenden Beratungsstruktur. Die teilnehmenden Beratungsstellen sind 

über www.lfsh.de/index.php/beratungsstellen zu finden. 

http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.hilfetelefon.de/
http://www.lfsh.de/index.php/beratungsstellen
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Über die Internetseite www.save-me-online.dehttp://www.save-me-online.de/ steht Ju-

gendlichen eine Online-Beratung zur Verfügung, wenn sie beispielsweise Opfer von 

Mobbing in der Schule, sexuellem Missbrauch, Cybermobbing oder von sexuellen Über-

griffen geworden sind. Das Online-Angebot umfasst eine professionelle und kostenlose 

sowie anonyme Beratung. 

Auch der WEISSE RING hat seit August 2016 sein Angebot um die Online-Beratung er-

weitert. 

V. Psychosoziale Prozessbegleitung 

Für besonders schutzbedürftige Verletzte einer Straftat und deren Angehörige besteht 

die Möglichkeit einer psychosozialen Prozessbegleitung, die bereits vor der Erstattung 

einer Strafanzeige beginnen und über den Urteilsspruch hinaus andauern kann27. Das 

Opferunterstützungsangebot wird derzeit für den Landgerichtsbezirk Kiel vom Frauen-

notruf Kiel, für den Landgerichtsbezirk Lübeck vom Frauennotruf Lübeck und dem Kin-

derschutz-Zentrum Lübeck, für den Landgerichtsbezirk Itzehoe vom Wendepunkt e. V. 

in Elmshorn, dem Verein für Jugendhilfe und Soziales Pinneberg e. V. und dem Kinder-

schutz-Zentrum Westküste sowie für den Landgerichtsbezirk Flensburg von Wagemut – 

pro familia und dem Diakonischen Werk Südtondern gewährleistet. 

Das Angebot der psychosozialen Prozessbegleitung wird in Schleswig-Holstein u. a. 

mithilfe eines Flyers bekannt gemacht, den das Justizministerium in enger Zusammen-

arbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Prozessbegleitung erarbeitet 

hat. Auf dem Flyer sind neben generellen Informationen über die psychosoziale Pro-

zessbegleitung auch die Beratungsstellen aufgeführt, die psychosoziale Prozessbeglei-

tung anbieten. Da sich die Zuständigkeit der Beratungsstellen nach dem jeweiligen 

Landgerichtsbezirk richtet, sind – entsprechend den vier Landgerichtsbezirken – vier 

unterschiedliche Flyer-Varianten verfügbar, die zuletzt im September 2021 aktualisiert 

worden sind.   

1.  EU-Projekt „Pro.Vi. – Protecting Victims’ Rights“ 

Von Oktober 2018 bis Oktober 2020 widmete sich das durch die Generaldirektion für 

Justiz der Europäischen Kommission geförderte transnationale Forschungsprojekt 

                                            
27 Zu den rechtlichen Voraussetzungen wird auf die Ausführungen zu A. II. 2. im 4. Teil verwiesen. Zum Umfang einer 
psychosozialen Prozessbegleitung wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im 4. Opferschutzbericht (LT-Drs. 
18/5142, dort 5. Teil, E. VI., S. 153 f.) Bezug genommen. 

http://www.save-me-online.de/
http://www.save-me-online.de/
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„Pro.Vi. – Protecting Victims’ Rights“ (JUST-AG2017/JUST-JACC-AG-2017) dem Anlie-

gen, die Rechte von Opfern im Strafverfahren stärker zu fördern und prozessbeteiligte 

Berufsgruppen entsprechend fortzubilden. Neben dem deutschen Projektpartner CJD 

Nord waren Einrichtungen aus Italien, Rumänien, Spanien und Portugal sowie assozi-

ierte ministerielle Partner in den jeweiligen Mitgliedstaaten beteiligt. Assoziierter Partner 

in Deutschland war das Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz (MJEV) 

in Schleswig-Holstein. Eine erste Erhebungsphase durch Interviews mündete schließ-

lich in einer interdisziplinären Fachaustauschreihe mit dem Titel „Umsetzung der EU-

Opferschutzrichtlinie: Im Spannungsfeld zwischen Förderung der Opferrechte und An-

forderungen des Strafverfahrens am Beispiel der psychosozialen Prozessbegleitung“ in 

den vier Landgerichtsbezirken. An den Fachaustauschen selbst nahmen über 100 

Fachkräfte aus den Bereichen Ministerium, Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft, Richter-

schaft, Polizei, psychosoziale Prozessbegleitung und Opferschutz teil. Darüber hinaus 

fanden flankierende Veranstaltungen, wie insbesondere ein transnationales Projekttref-

fen in Lübeck im Dezember 2019, statt. Daneben wurde ein Gremium von Expertinnen 

und Experten einberufen, das regelmäßig tagte und für inhaltliche Unterstützung sorgte. 

Schließlich konnten fundierte Handlungsempfehlungen mit Schwerpunkt auf der psy-

chosozialen Prozessbegleitung formuliert und in einem Abschlussbericht den Teilneh-

menden zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt wurde in dem Bericht des BMJV an 

den Normenkontrollrat als eines von zwei bundesweiten Best-Practice-Modellen ange-

führt. Es ist zudem ein Handbuch zum Thema Opferschutz entstanden mit Beiträgen al-

ler europäischen Partner. Außerdem wurden Leitlinien verfasst. Der Projektpartner CJD 

Nord stellte das Projekt zusammen mit dem MJEV im Rahmen des Online Best-Practice 

Treffens Opferschutz im Oktober 2020 im BMJV sowie bei der Online-Programmkonfe-

renz der Deutschen Richterakademie im Dezember 2020 vor. Darüber hinaus berichtete 

die Opferschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein auf der Online-Abschluss-

konferenz des Projektes im Oktober 2020 vor Abgeordneten des Europäischen Parla-

ments über das Projekt und die psychosoziale Prozessbegleitung. Das EU-Projekt 

„Pro.Vi. – Protecting Victims’ Rights“ leistete somit einen Beitrag zur Verbesserung der 

Unterstützung und des Schutzes der schutzbedürftigsten Opfer sowie zur Stärkung der 

Zusammenarbeit und Koordination zwischen allen zuständigen Beteiligten und damit zu 

einem der Schwerpunkte der EU-Strategie für Opferrechte 2020-2025.  
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2.  Weiterbildung Psychosoziale Prozessbegleitung 

Um eine Entlastung der angespannten Personaldecke der bisher in Schleswig-Holstein 

tätigen Prozessbegleiterinnen und -begleiter herbeizuführen, hat das MJEV zusammen 

mit dem Schleswig-Holsteinischen Verband für Soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- 

und Opferhilfe e. V. eine Weiterbildung für die psychosoziale Prozessbegleitung in 

Schleswig-Holstein für den Zeitraum Dezember 2020 bis März 2021 aufgelegt. Der An-

erkennungskurs ist in diesem Durchgang durch das MJEV finanziert worden.  

Das Konzept der schleswig-holsteinischen Weiterbildung zeichnet sich dadurch aus, 

dass in einer Sprechstunde aufkommende Fragen und Probleme mit einer erfahrenen 

Prozessbegleiterin besprochen werden können. Zudem werden allen Teilnehmenden zu 

Beginn ihrer eigenständigen Tätigkeit Mentorinnen und Mentoren zur Seite gestellt, die 

aus dem Kreis der bereits erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden 

konnten.  

VI. Prozessbegleitung – freiwillige Leistungen des Landes 

Während die psychosoziale Prozessbegleitung im Bundesgebiet seit 2017 gesetzlich 

verankert ist, fördert Schleswig-Holstein die Prozessbegleitung bereits seit 1996. Diese 

finanzielle Unterstützung in Form von Zuwendungen durch das Ministerium für Justiz, 

Europa und Verbraucherschutz wird weiterhin aufrechterhalten für bestimmte Fälle, in 

denen nach alter Rechtslage eine Prozessbegleitung finanziert worden wäre, während 

dies nach neuer Rechtslage nicht mehr möglich ist. So werden in Schleswig-Holstein 

über die bundesgesetzlichen Regelungen hinausgehend auch schutzbedürftige Ver-

letzte in Fällen von häuslicher Gewalt und Nachstellung gefördert, für die eine Beiord-

nung gemäß Strafprozessordnung bisher regelmäßig nicht möglich ist, jedoch von Op-

ferschutzverbänden auch bundesweit gefordert wird. Außerdem werden nach einer Ein-

zelfallprüfung auch sog. Härtefälle gefördert, sowie schutzbedürftige Angehörige unter-

stützt. Letztere sind, mit Ausnahme von Angehörigen bei Tötungsdelikten, gemäß der 

Bundesgesetzgebung nicht anspruchsberechtigt. 

VII. Zeugenbegleitung 

Das Angebot der psychosozialen Prozessbegleitung ist auf Opfer schwerer Gewalt- 

und/oder Sexualstraftaten (§ 406g Absatz 3 StPO i. V. m. § 397a Absatz 1 StPO), das 

der freiwilligen Leistungen auf die unter VI. beschriebenen Maßnahmen beschränkt. 

Aber auch bei Opfern anderer Delikte kann der Bedarf nach einer Begleitung bestehen. 
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Zu nennen sind beispielsweise Opfer einer gefährlichen Körperverletzung (§ 224 StGB) 

oder aber auch Opfer eines Wohnungseinbruchdiebstahls (§ 244 Absatz 1 Nummer 3 

StGB). In diesen Fällen besteht die Möglichkeit der Zeugenbegleitung. Bei diesem An-

gebot beschränkt sich die Begleitung der Opferzeugin oder des Opferzeugen in die 

Hauptverhandlung – z. B. zum Vernehmungstermin. Diese Opferunterstützungsmaß-

nahme wird unter anderem vom WEISSEN RING, aber auch von anderen Facheinrich-

tungen angeboten. Die Zeugenbegleitung kann von allen Opfern in Anspruch genom-

men werden. 

VIII. Beratungsstellen in Schleswig-Holstein 

1. Frauenfacheinrichtungen 

In Schleswig-Holstein finden von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen Schutz und 

Hilfe bei Frauenhäusern sowie Frauenberatungsstellen und Notrufen. 

Die Landesregierung hat 2019 ein Gutachten in Auftrag gegeben mit dem Ziel, ab dem 

Jahr 2021 die Frauenhausförderung neu zu ordnen. Gegenstand des Auftrags war die 

Analyse der Bedarfslage unter Berücksichtigung der bestehenden Angebote und deren 

Finanzierung bezüglich ambulanter und stationärer Hilfen für gewaltbetroffene Frauen. 

Der in Schleswig-Holstein angelaufene Prozess zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 

sowie die bestehende Struktur wurden in den Betrachtungen berücksichtigt. 

Dabei wurden u. a. Strukturen, Kapazitäten der Einrichtungen, Leistungsspektrum, In-

anspruchnahme, Kooperation und Vernetzung in Augenschein genommen. Außerdem 

erfolgten Befragungen in den Frauenhäusern, Beratungsstellen und bei den Vernet-

zungskoordinatorinnen. Auch komplementäre und kooperierende Institutionen, Nutze-

rinnen und Kommunen wurden mit einbezogen. 

Der Abschlussbericht zur Bedarfsanalyse des Hilfeangebotes für gewaltbetroffene 

Frauen in Schleswig-Holstein wurde im Februar 2021 in seiner endgültigen Fassung 

vorgelegt. Die identifizierten Bedarfe und Empfehlungen werden in die weiteren Pro-

zesse einfließen. 

Derzeit stehen in Schleswig-Holstein in 16 Frauenhäusern für eine Aufnahme von 

Frauen mit ihren Kindern über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) Mittel für bis zu 386 

Plätze zur Verfügung. Neben dieser unbürokratischen Aufnahme bieten sie kontinuierli-

che Begleitung und Beratung und vermitteln medizinische, soziale, juristische und the-

rapeutische Hilfe. Auch Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und nicht dort 

unterkommen möchten, können sich in einem Frauenhaus beraten lassen. 
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Diese Aufgabe übernehmen aber insbesondere auch die 24,5 Frauenberatungsstellen 

und Notrufe.28 Dabei reicht das Angebotsspektrum über die Beratung bei häuslicher Ge-

walt hinaus und erstreckt sich insbesondere bei den Notrufen auch auf sexualisierte Ge-

walt und Stalking. Frauenberatungsstellen und Notrufe unterstützen in Konflikt- und Kri-

sensituationen, beraten vertraulich und kostenfrei. 

Weitere Arbeitsschwerpunkte der Beratungsstellen sind Hilfen für Opfer von Nachstel-

lung („Stalking“), in Trennungs- und Scheidungssituationen sowie die psychosoziale 

Prozessbegleitung. 

Außerdem gibt es ein flächendeckendes Netzwerk an Frauenberatungsstellen, die die 

Aufgabe nach den „Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein über die Anerkennung 

der Beratungsstellen zur Sicherstellung eines Beratungsangebots nach polizeilicher 

Wegweisung im Sinne von § 201a des Landesverwaltungsgesetzes Schleswig-Holstein 

(LVwG)“ übernommen haben (siehe hierzu auch C. im 4. Teil). 

Die Frauenfacheinrichtungen werden von Land und Kommunen jährlich mit insgesamt 

8,228 Mio. Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz gefördert. Ab 2023 sind die FAG-Gel-

der mit 2,5 % dynamisiert. 

Darüber hinaus sind im „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schles-

wig-Holstein“ (IMPULS 2030) Mittel für Bau, Erwerb, Einrichtung und Bauerhaltung, ins-

besondere von Frauenhäusern ausgewiesen. Gefördert wird auf Grundlage der Richtli-

nie zur Förderung von Investitionen in Frauenfacheinrichtungen vom 3. Dezember 

2018. Seit Ende 2020 gibt es zudem die „Richtlinie zur Förderung von Investitionen in 

Frauenberatungsstellen“. Somit können auch Frauenberatungsstellen IMPULS-Mittel in 

Anspruch nehmen. Die Gesamtfördersumme beläuft sich auf 10,3 Mio. €. 

2.  contra – Fachstelle gegen Frauenhandel in Schleswig-Holstein 

Eine besondere Ausgestaltung der organisierten Kriminalität ist der Menschenhandel 

(§§ 232 ff. StGB), der sich ganz überwiegend als Frauenhandel darstellt. Er gehört welt-

weit zu den schwersten Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Die Opfer dieser Ver-

brechen geraten durch Nötigung, Täuschung und Zwang in die Prostitution, in die Ehe 

oder in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse.  

                                            
28 Sofern eine Beratungsstelle mehrere Standorte umfasst, werden diese mit zusätzlichen 0,5 Anteilen 
berechnet, so dass ein entsprechender Ausgleich über die FAG-Förderung erfolgen kann. 
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Davon betroffene Frauen – in erster Linie Migrantinnen – erhalten während ihres Auf-

enthaltes in Schleswig-Holstein und bei der Ausreise fachspezifische Unterstützung, so-

bald sie sich an „contra“, die Fachstelle gegen Frauenhandel, wenden. „contra“ als eine 

der unter B. VIII. in diesem Teil genannten Frauenberatungsstellen hilft in akuten Notsi-

tuationen und klärt in einem muttersprachlichen Erstgespräch, welche Unterstützungs-

maßnahmen möglich, erforderlich und von den Frauen gewünscht sind. Vielfach ver-

bessert sich dadurch die psychische und soziale Lebenssituation der betroffenen 

Frauen, so dass sie gegebenenfalls auch in der Lage sind, als Opferzeuginnen in Straf-

verfahren auszusagen. Im weiteren Beratungsverlauf organisiert „contra“ für sie eine si-

chere Unterbringung und medizinische Versorgung, klärt die aufenthaltsrechtliche und 

finanzielle Situation und begleitet sie im Strafprozess. Je nach Bedarf der Frau unter-

stützt „contra“ auch bei der Suche und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, vermittelt the-

rapeutische Anbindungen oder regionale Beratungsangebote. Außerdem organisiert 

„contra“ auch eine sichere Rückkehr ins Herkunftsland, wenn es von der Frau ge-

wünscht wird. Dabei wird auch der Kontakt zu dortigen Hilfsangeboten hergestellt. Ein 

neues Angebot sind digitale Einzel- oder Gruppenberatungen.  

Nähere Informationen über die Arbeit von contra sind auch der Homepage www.contra-

sh.dehttp://www.contra-sh.de/ zu entnehmen. 

3. Beratung männlicher Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt  

Nach Beendigung des dreijährigen Modellprojektes wird das Beratungsangebot für 

männliche Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt seit 2021 in Form einer jährlichen 

Projektförderung in Höhe von 102.000,- Euro weitergeführt. Die drei Trägereinrichtun-

gen und die entsprechenden Beratungsstandorte (Wendepunkt e. V./Elmshorn, Frauen-

notruf/Kiel, Landesverband pro familia e. V./Flensburg) bleiben bestehen. Auch wenn 

die Beratungszahlen während des Projektzeitraums nicht den erwarteten Bedarf erken-

nen ließen, konnte doch festgestellt werden, dass das Angebot zum Ende der Modell-

phase vermehrten Zuspruch fand. Die Beratungsträger und das Sozialministerium ka-

men gemeinsam zu der Einschätzung, dass es mit zunehmenden Bekanntheitswert der 

regionalen Beratungsangebote (z. B. durch Berichterstattung im Schleswig-Holstein Ma-

gazin und den Kieler Nachrichten) verbunden mit einer bundesweiten medialen Auf-

merksamkeit für das bislang stark tabuisierte Thema, für betroffene Männer perspekti-

http://www.contra-sh.de/
http://www.contra-sh.de/
http://www.contra-sh.de/


Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3693 

238 

visch einfacher wird, sich eigenen Hilfebedarf einzugestehen und Unterstützung anzu-

nehmen. Insofern ist mit einem weiteren Anstieg der Beratungszahlen zu rechnen. Im 

Jahr 2020 haben 312 Betroffene das Angebot wahrgenommen.  

4. Das Zentrum für Betroffene rechter Angriffe, ZEBRA e. V. 

Die Betroffenenberatung beim Zentrum für Betroffene rechter Angriffe e. V. (ZEBRA) ist 

das erste spezifische und unabhängige Beratungsangebot für Betroffene rechter und 

rassistischer Gewalt. Die Beraterinnen und Berater von ZEBRA beraten Betroffene, An-

gehörige und Zeuginnen und Zeugen nach rassistischen, antisemitischen und anderen 

rechtsmotivierten Angriffen. Im Rahmen psychosozialer Beratung bietet ZEBRA profes-

sionelle Hilfe in Krisensituationen an. So helfen die Beraterinnen und Berater beispiels-

weise dabei, den Angriff zu verarbeiten und das Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. 

Außerdem leisten sie Unterstützung bei juristischen und finanziellen Fragen. Sie infor-

mieren über rechtliche Möglichkeiten wie Anzeige, Nebenklage oder Opferschutz. Das 

Angebot ist kostenlos, freiwillig und bei Bedarf anonym. Die Betroffenenberatungsstelle 

wird über das Landesdemokratiezentrum im Rahmen des Bundesprogramms „Demo-

kratie leben!“ und des Landesprogramms zur Demokratieförderung und Rechtsextre-

mismusbekämpfung gefördert. Nähere Informationen sind über die Homepage 

www.zebraev.de abrufbar. 

IX. Zeugenbetreuungs- und Zeugeninformationsstellen bei den Gerichten 

Bei den Landgerichten Kiel und Lübeck (dort gemeinsam mit dem Amtsgericht Lübeck) 

sowie bei den Amtsgerichten Neumünster und Pinneberg sind sogenannte Zeugenbe-

treuungs- bzw. Zeugeninformationsstellen eingerichtet, an die sich Zeuginnen und Zeu-

gen zu den jeweiligen Sprechzeiten mit ihren Fragen rund um das Gerichtsverfahren 

und ihre zeugenschaftliche Rolle wenden können.  

X. Trauma-Ambulanzen 

Wer Opfer oder Zeugin bzw. Zeuge einer Gewalttat geworden ist, erleidet häufig auch 

ein psychisches Trauma, also eine Verletzung der Seele. Studien und Erfahrungen zei-

gen, dass durch ein frühzeitiges, fachtherapeutisches Eingreifen vermieden werden 

kann, dass sich die psychischen Folgen der erlittenen Tat dauerhaft als Gesundheits-

störung verfestigen. Aus diesem Grund ist die Hilfe für psychisch traumatisierte Opfer in 

Schleswig-Holstein verbessert worden. Acht Trauma-Ambulanzen (drei für Erwachsene, 

http://www.zebraev.de/
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Kinder und Jugendliche, zwei ausschließlich für Erwachsene und drei für Kinder und Ju-

gendliche) bieten in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für soziale Dienste kompe-

tente Soforthilfe zur Behandlung eines erlittenen psychischen Traumas.  

Ziele der Angebote sind: 

 Soforthilfe nach einem traumatischen Erlebnis, z. B. für Opfer einer Gewalttat, 

 Aufklärung und Beratung über Trauma und mögliche Traumafolgen, 

 Diagnostik, auch mit der Klärung der Frage, ob ein Risiko für die Entwicklung von 

Langzeitfolgen besteht und welche therapeutischen Maßnahmen erforderlich 

sind, 

 die Behandlung bestehender Belastungssymptome, 

 die Förderung individueller Bewältigungsmöglichkeiten und 

 die Feststellung und Vermittlung von notwendiger längerfristiger Behandlung. 

Das Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein kann die Kosten für zunächst 

fünf Sitzungen in einem einfachen Verfahren übernehmen. Voraussetzung ist, dass bei 

Beginn ein verkürzter Antrag nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt ist. 

Der Antrag kann aber auch noch während der bereits laufenden ersten Behandlung in 

der Trauma-Ambulanz gestellt werden. Wird ein über fünf Sitzungen hinausgehender 

Bedarf festgestellt, so kann das Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein für 

bis zu zehn weitere Sitzungen die Kosten übernehmen. 

An folgenden Standorten sind Trauma-Ambulanzen in Zusammenarbeit mit dem Lan-

desamt für soziale Dienste eingerichtet: 

Bad Segeberg eine Einrichtung für Erwachsene, 

Elmshorn zwei Einrichtungen: eine für alle Altersgruppen, eine für Kinder und 

Jugendliche, 

Hamburg  eine Einrichtung für alle Altersgruppen, 

Kiel   eine Einrichtung für alle Altersgruppen, 

Lübeck  zwei Einrichtungen: eine für Erwachsene und eine für Kinder und 

Jugendliche und 

Schleswig  eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche. 
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XI. Vertrauliche Spurensicherung 

Opfer einer Gewalttat sind unmittelbar nach der Tat psychisch und physisch enorm ho-

hen Belastungen ausgesetzt. Die Vorstellung, das Geschehene in einem Strafverfahren 

noch einmal im Detail schildern zu müssen, verursacht bei vielen Opfern eine kaum 

überwindbare Angst. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die Täterin oder der 

Täter aus dem sozialen Umfeld des Opfers stammt. Diese Umstände führen häufig 

dazu, dass sich Opfer von Gewalttaten nicht dazu entschließen können, unmittelbar 

nach der Tat eine Strafanzeige zu erstatten. Wenn in diesen Fällen keine zeitnahe ge-

richtsverwertbare Spuren- und Verletzungsdokumentation erfolgt und sich das Opfer zu 

einem späteren Zeitpunkt für die Erstattung einer Strafanzeige entscheidet, fehlt es 

häufig an Beweisen.  

Die vertrauliche Spurensicherung ermöglicht daher – unabhängig von der Erstattung ei-

ner Strafanzeige – bei Opfern von Gewalt (z. B. häuslicher Gewalt, Sexualdelikten, Kin-

desmisshandlung), die zunächst keine Strafanzeige erstatten wollen, eine zeitnahe, ge-

richtsverwertbare Dokumentation von Verletzungen sowie eine Spurensicherung. Im 

Rahmen dieser für das Gewaltopfer kostenfreien Untersuchung erfolgt eine rechtsmedi-

zinische körperliche Untersuchung durch eine fachkundige Ärztin oder einen fachkundi-

gen Arzt, die auch eine Fotodokumentation von vorhandenen Verletzungen umfasst. 

Darüber hinaus kann eine Spurensicherung mit anschließender Asservierung erfolgen. 

Bei speziellen Fragestellungen können gegebenenfalls weitere ärztliche Fachrichtungen 

hinzugezogen werden. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt doch zu einer Strafan-

zeige kommen, kann jederzeit ein entsprechendes gerichtsverwertbares Gutachten er-

stattet und/oder es können weiterführende Untersuchungen der ggf. vorhandenen As-

servate durchgeführt werden. 

Die vom für Gleichstellung zuständigen Ministerium finanzierte vertrauliche Spurensi-

cherung wird flächendeckend in Schleswig-Holstein angeboten. Das Universitätsklini-

kum Hamburg-Eppendorf (UKE) stellt das Angebot der vertraulichen Spurensicherung 

für den südlichen Teil Schleswig-Holsteins sicher, und zwar in den Kreisen Dithmar-

schen, Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg. Das Uni-

versitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gewährleistet das Angebot der vertrauli-

chen Spurensicherung in den übrigen Kreisen und kreisfreien Städten, und zwar in 

Lübeck, Ostholstein, Plön, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Kiel, Schleswig-Flens-

burg, Nordfriesland und Flensburg. 
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Neben der Durchführung der vertraulichen Spurensicherung an verschiedenen Standor-

ten durch die Rechtsmedizin selbst liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Fortbildung 

von Ärztinnen und Ärzten in Partnerkliniken. 

XII. Merkblätter, Broschüren und Internetplattformen 

Um Verletzte in die Position zu versetzen, Hilfsangebote und ihnen zustehende Rechte 

wahrnehmen zu können, bedarf es entsprechender Informationen, die über Broschüren 

und Merkblätter, zunehmend aber auch über Internetplattformen erlangt werden kön-

nen. Eine nicht abschließende Auswahl der hierzulande verfügbaren Informationsquel-

len, die nicht bereits themenbezogen vorgestellt worden sind, soll daher an dieser Stelle 

hervorgehoben werden.  

1. Opferfibel 

Die neu überarbeitete und zum 14. Januar 2021 veröffentliche Broschüre des Bundes-

ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz beinhaltet Informationen für Be-

troffene von Straftaten rund um das Strafverfahren. Die Opferfibel klärt Opfer einer 

Straftat über den Ablauf eines Strafverfahrens und ihre insoweit bestehenden Rechte 

auf. So soll das Opfer in die Situation versetzt werden, sich im Strafverfahren besser 

zurecht zu finden und seine Rechte aktiv wahrzunehmen. Darüber hinaus bietet die 

Broschüre auch Informationen darüber, wo und durch wen im Bedarfsfall weitere Hilfe 

und Unterstützung erlangt werden kann. Die Opferfibel ist auf der Internetseite des Bun-

desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz unter www.bmjv.de (Suchbegriff: 

„Opferfibel“) abrufbar.  

2. Merkblatt „Senioren als Opfer von Straftaten“ 

Seniorinnen und Senioren leiden häufig ganz besonders unter den physischen und psy-

chischen Belastungen einer erlittenen Straftat. Daher braucht gerade diese Opfer-

gruppe in vielen Fällen eine intensive Opferbetreuung. Um Seniorinnen und Senioren 

möglichst frühzeitig auf die bestehenden Möglichkeiten hinweisen zu können, haben 

der Landespräventionsrat und das Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucher-

schutz das Faltblatt „Senioren als Opfer von Straftaten“ herausgegeben. Dieses Falt-

blatt soll eine erste Orientierung bei der Suche nach Informationen über den weiteren 

Verfahrensablauf geben. Zudem wird auf mögliche Opferunterstützungsmaßnahmen 

hingewiesen, die im Bedarfsfall über die angegebenen Kontaktdaten eingeschaltet wer-

den können. Das im Internet unter www.schleswig-holstein.de (Suchbegriff: Merkblatt 

http://www.bmjv.de/
http://www.schleswig-holstein.de/
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„Senioren als Opfer von Straftaten“) abrufbare Merkblatt befindet sich derzeit im Überar-

beitungsprozess. Eine Neuauflage ist für 2022 geplant. 

3. Broschüre „Nur Mut“  

Die vom für Gleichstellung zuständigen Ministerium und von KIK Schleswig-Holstein 

herausgegebene Broschüre „Nur Mut – Handlungsmöglichkeiten für Frauen in Gewalt-

beziehungen“ will den Betroffenen von häuslicher Gewalt Wege aus einer Gewaltbezie-

hung aufzeigen. Die Broschüre kann über das Landesportal und das Suchwort „KIK-

Netzwerk, Publikationen und Broschüren“ in Deutsch, Englisch und Arabisch in Papier-

form bestellt werden und in den Sprachen Bulgarisch, Armenisch, Polnisch, Kurdisch, 

Somali, Tigrinisch, Rumänisch, Persisch, Russisch und Sorani als PDF-Datei herunter-

geladen werden. 

4. Flyer „Ohne Gewalt leben – Sie haben ein Recht darauf“ 

Der vom für Gleichstellung zuständigen Ministerium und von KIK Schleswig-Holstein 

herausgegebene Flyer „Ohne Gewalt leben – Sie haben ein Recht darauf“ richtet sich in 

neun Sprachen an Frauen in Gewaltbeziehungen. Dieser Flyer kann über das Lande-

sportal Suchwort „KIK Netzwerk Publikationen und Broschüren“ bestellt werden.  

5. Flyer „Stalking“ 

Bereits im Jahr 2010 hat das Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz (da-

mals als Ministerium für Justiz, Kultur und Europa) in Zusammenarbeit mit dem Rat für 

Kriminalitätsverhütung des Landes Schleswig-Holstein (heute: Landespräventionsrat) 

einen Flyer „Stalking: Informationen für Betroffene“ erstellt, der neben Informationen zur 

komplexen Gesamtthematik auch Verhaltensvorschläge sowie Unterstützungs- und Be-

ratungsangebote enthält. Der Flyer ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Polnisch, 

Russisch und Türkisch sowohl in gedruckter als auch elektronischer Form erhältlich und 

über das Internetportal des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz ab-

rufbar unter www.schleswig-holstein.de/mjev (Suchwörter: „Informationen Stalking“). 

6. Online-Datenbank für Betroffene von Straftaten (ODABS) 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Rahmen des Projekts 

„Atlas der Opferhilfe in Deutschland“ ist eine für Betroffene frei zugängliche Datenbank 

entstanden, in der die Kontaktdaten und die vorhandenen Leistungen der Einrichtungen 

in Deutschland gelistet werden. Durchgeführt wurde die Arbeit durch Mitarbeiterinnen 

http://www.schleswig-holstein.de/mjev


Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

243 

und Mitarbeiter der Kriminologischen Zentralstelle e. V., mit Unterstützung des Arbeits-

kreises der Opferhilfen in Deutschland e. V. (ado).  

Über die unter www.odabs.org abrufbare Internetseite können Opfer von Sexual- und/o-

der Gewalttaten eine Opferunterstützungsmaßnahme in ihrer Nähe finden. ODABS bie-

tet somit Hilfe bei der Suche nach lokalen und regionalen Einrichtungen, die für Be-

troffene mit geringem Aufwand erreichbar sind und spezielle Angebote vor Ort anbieten. 

Ferner sind über die Internetseite www.odabs.org auch Informationen über die Möglich-

keiten der finanziellen Entschädigung sowie über die anonyme Spurensicherung abruf-

bar. 

7. Opferschutzplattform „Hilfe-info.de“ 

Diese vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz am 6. Oktober 

2020 veröffentlichte zentrale Opferschutzplattform dient dazu, die Informationsangebote 

zu den Themen Opferhilfe und Opferschutz in der Öffentlichkeit bekannter zu machen 

und den Betroffenen von Straftaten ein möglichst umfassendes Informationsangebot zu 

bieten. Die Plattform gibt Informationen zu allen opferrechtlichen Belangen nach einer 

Straftat, so zu bestehenden Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten, zu Entschädigungsleis-

tungen, aber auch zum Ablauf des Strafverfahrens und weist Betroffene auf weitere Un-

terstützungsangebote sowie Ansprechpersonen hin.  

Die Opferschutzplattform ist besonders benutzerfreundlich gestaltet: Zum einen ver-

weist ein Chatbot schnell und direkt auf die richtigen Unterstützungsangebote, zum an-

deren werden Inhalte in verschiedenen Video- und Audiointerviews sowie illustrierten 

Erklärvideos niedrigschwellig dargestellt. Die Seite ist unter www.hilfe-info.de erreich-

bar.

http://www.odabs.org/
http://www.odabs.org/
http://www.hilfe-info.de/
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7. Teil: Schlussbetrachtung 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Vielfältigkeit eines nachhaltig wirksamen Op-

ferschutzes und verdeutlicht, dass die Umsetzung der dargestellten Maßnahmen und 

Projekte in diesem Bereich nur durch gemeinsame Anstrengungen zu erreichen ist. Op-

ferschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der und für die die zuständigen 

Ressorts sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verbänden, Institutionen, Verei-

nen und Einrichtungen eng zusammenarbeiten.   

Mit den dargestellten Aktivitäten auf dem Gebiet des Opferschutzes sind zugleich Vorga-

ben aus dem Koalitionsvertrag 2017 bis 2022 „Das Ziel verbindet – weltoffen, wirtschaft-

lich wie ökologisch stark, menschlich“ umgesetzt worden. Folgende Beispiele sind 

exemplarisch zu nennen:  

Durch die Einrichtung einer Zentralen Anlaufstelle für Opfer aller Straftaten und deren 

Angehörige und die Ernennung einer Opferschutzbeauftragten für das Land sind zent-

rale Strukturen im Bereich des Opferschutzes geschaffen worden, die insbesondere den 

Zugang zu konkreten Hilfsangeboten erleichtern sollen. Hierdurch sind die Hürden für 

die Inanspruchnahme von Hilfsleistungen weiter gesenkt worden (vgl. die Ausführungen 

zu B. I. und II. im 6. Teil).  

Mit dem Gesetz zur ambulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-

Holstein (ResOG SH, Inkrafttreten am 1. Juli 2022) wird die Resozialisierung von Pro-

bandinnen und Probanden gefördert und die Zusammenarbeit zwischen staatlichen In-

stitutionen und freien Trägern weiter intensiviert (vgl. die Ausführungen zu C. I. im 3. 

Teil).  

Bei der Generalstaatsanwaltschaft sind weitere besondere Ermittlungseinheiten, so die 

Zentrale Organisationsstelle für Vermögensabschöpfung und die Zentralstelle „Bekämp-

fung von Hasskriminalität im Internet“ eingerichtet worden (vgl. die Ausführungen zu E. 

XII und XIII. im 5. Teil).  

Auch die Bedeutung der Schadenswiedergutmachung zwischen Täterinnen und Tätern 

und Opfern ist weiter gefördert und der flächendeckende Ausbau eines gut ausgestatte-

ten Jugend-Täter-Opfer-Ausgleichs vorangetrieben worden (vgl. die Ausführungen zu E. 

VI. im 5. Teil).    
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Insgesamt verfügt Schleswig-Holstein über vielfältige Präventionsangebote und diverse 

Schutz- wie Unterstützungsangebote für Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen so-

wie für Opfer von Straftaten. Diese gilt es stetig auszubauen, zu optimieren und zu stär-

ken, um auch zukünftig den unterschiedlichsten Bedarfen Betroffener gerecht zu wer-

den. Opferschutz ist und wird auch in Zukunft ein zentrales kriminalpolitisches Thema 

sein. Sowohl eine umfassende Präventionsarbeit als auch ein lückenloses Netz an Un-

terstützungsmöglichkeiten für all diejenigen, die einer Straftat zum Opfer gefallen sind 

oder dies bei Angehörigen oder ihnen in anderer Weise nahestehenden Personen miter-

leben mussten, sind unerlässliche Bausteine eines in der Praxis funktionierenden Opfer-

schutzes.  

Dass sich das Bewusstsein für die Bedürfnisse Betroffener in den letzten Jahren ge-

schärft hat, zeigt sich nicht zuletzt an dem Ausbau zentraler Opferschutzstrukturen im 

Bund und in den Ländern, so auch in Schleswig-Holstein. Die Betreuung Betroffener ins-

besondere nach Terroranschlägen oder sonstigen Großschadensereignissen hat sich 

durch die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen und die Ernennung von Opfer- bzw. 

Opferschutzbeauftragten in nahezu allen Ländern im Vergleich zu den Erfahrungen, die 

nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin gemacht wurden, deutlich verbes-

sert. Auch wenn die latente Gefahr eines solchen Ereignisses auch hier im Lande nicht 

zu leugnen ist, gewährleisten der stetige Erfahrungsaustausch der zentralen Strukturen 

auf Bundesebene und die dadurch bestehenden kontinuierlichen Optimierungsmöglich-

keiten zumindest, dass eine adäquate Betreuung der Betroffenen von Terroranschlägen 

oder Großschadensereignissen wie Amokläufen bzw. -fahrten für den Fall der Fälle si-

chergestellt ist.  

Die Ernennung einer Opferschutzbeauftragten als zentrale Ansprechperson für die Be-

lange von Opfern hier in Schleswig-Holstein vertieft die schon bestehende enge Vernet-

zung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure auf dem Gebiet des Opferschutzes und 

trägt dafür Sorge, dass auch künftig ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von 

Opfern gelegt wird.     
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Anhang 

 



Drucksache 19/3693 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

247 

 

Brennpunkt Gewalt? 

 

10-Jahres-Überblick (2011 bis 2020) 

„Gewaltkriminalität“ lt. PKS 

Anteil an der Gesamtkriminalität 2020 

 

- 24,1 % 

  3,2 % 

- 1.790 Fälle 

„Rohheitsdelikte“ lt. PKS 

Anteil an der Gesamtkriminalität 2020 

- 14,5 % 

  14,9% 

- 4.422 Fälle  

 

Fälle 

 vorsätzliche einfache Körperverletzung 

 

- 18,5 % - 2.929 Fälle 

 gefährliche und schwere Körperverletzung - 20,3 % - 1.035 Fälle 

 

 Raub, räuberische Erpressung 

 

- 39,1 % - 751 Fälle 

 Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung + 7,9 % + 482 Fälle 

 

Tatverdächtige (Rohheitsdelikte) 

 > 21 Jahre - Erwachsene 

 

- 5,2 % - 940 TV 

 < 21 Jahre - Kinder, Jugend., Heran-

wachs. 

- 39,2 % - 2.593 TV 

 

 deutsche TV 

 

- 25,6 % - 5.605 TV 

 nichtdeutsche TV + 69,7 % + 2.072 TV 

 

Regionen Fälle Körperverletzung und Raub zusammen 
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 ländlicher Bereich < 10.000 

 

- 22,7 % - 294 Fälle 

 Kleinstadt 10 - 20.000 - 24,6 % - 270 Fälle 

 

 Mittelstadt 20 - 100.000 

 

- 16,5 % - 390 Fälle 

 Großstadt > 100.000 - 36,8 % - 832 Fälle 

 

Zum Vergleich: 

Gesamtkriminalität  

 

- 20,8 % - 45.764 Fälle 

 Diebstahl gesamt 

Anteil an der Gesamtkriminalität 2020 

 

- 37,2 % 

  35,4 % 

- 36.522 Fälle 

 Vermögens- und Fälschungsdelikte  

Anteil an der Gesamtkriminalität 2020 

 

- 20,9 % 

  15,2 % 

- 7.012 Fälle 

 

 Rauschgiftkriminalität 

Anteil an der Gesamtkriminalität 2020 

 

+ 84,4 % 

   6,4 % 

+ 5.129 Fälle 

 Umweltkriminalität 

Anteil an der Gesamtkriminalität 2020 

 

- 16,7 % 

    0,7 % 

- 248 Fälle 

 

Tatverdächtige 

Tatverdächtige > 21 Jahre 

 

- 4,7 % - 2.617 TV 

Tatverdächtige < 21 Jahre - 27,4 % - 5.379 TV 

 

 

Anmerkungen zur Zulieferung aus der Polizeilichen Kriminalstatistik in den nach-

folgenden Tabellen: 
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1. PKS Zeitraum 

Für den 5. Opferschutzbericht wurde die Entwicklung der Opferzahlen und der Op-

fer/Tatverdächtigen-Beziehung für den in der Statistik üblichen Vergleichszeitraum von 

zehn Jahren dargestellt (2011 bis 2020). 

2. Änderungen der Werte in der Opfer-/Tatverdächtigen-Beziehung 

Aufgrund des Betrachtungszeitraumes ist auf Änderungen der Werte in der Opfer-/Tat-

verdächtigen-Beziehung hinzuweisen: Für den Zeitraum 2006 bis 2013 erfolgt die Dar-

stellung mit den Katalogwerten Verwandtschaft, Bekanntschaft, mit anderen Vorbezie-

hungen, keine Vorbeziehung und ungeklärt.  

Aufgrund einer inhaltlichen Überarbeitung des Kataloges wird die Opfer/Tatverdächti-

gen-Beziehung ab 2014 mit den Katalogwerten Ehe/Partnerschaft/Familie einschl. An-

gehörige, informelle soziale Beziehungen, formelle soziale Beziehungen in Institutio-

nen/Organisationen/Gruppen, keine Beziehung und ungeklärt ausgewiesen.  

Aus der nachfolgenden tabellarischen Darstellung ist die Zuordnung der alten zu den 

neuen Katalogwerten ersichtlich: 

Katalogwerte der Jahre 2006-2013 Katalogwerte ab 2014 

Verwandtschaft 

Ehe/Partnerschaft/Familie einschl. Ange-

höriger 

Bekanntschaft informelle soziale Beziehungen 

mit anderen Vorbeziehungen teilweise: informelle soziale Beziehungen 

  teilweise: ungeklärt 

keine Vorbeziehung ungeklärt 

ungeklärt ungeklärt 

    

  neue Werte: 

  

formelle soziale Beziehungen in Instituti-

onen, Organisationen und Gruppe 

  keine Beziehung 

Eine Vergleichbarkeit ist somit lediglich bei dem alten Wert Verwandtschaft und dem 

neuen Wert Ehe/Partnerschaft/Familie einschl. Angehörige gegeben. 

3. Definitionen der veränderten Katalogwerte/Hauptgruppen (ab 2014) 

Ehe / Partnerschaft / Familie einschl. Angehörige: 
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Zu den Angehörigen werden auch Onkel, Tante, Neffe, Nichte, Cousin gezählt. 

Informelle soziale Beziehungen: 

Das Opfer steht in einem freundschaftlichen oder bekanntschaftlichen Verhältnis zum 

Tatverdächtigen. Eine „flüchtige Bekanntschaft" wird hier auch erfasst. 

Formelle soziale Beziehungen in Institutionen, Organisationen und Gruppen: 

Der Einzelne (Opfer und Täter) als Teil einer Institution (z. B. Schule), einer Organisa-

tion (z. B. Betrieb) oder einer Gruppe (z. B. Verein). 

Hierunter fallen z. B. folgende soziale Beziehungen: 

> Lehrer-Schüler / Schüler-Lehrer 

> Arzt-Patient / Patient-Arzt 

> Mitarbeiter / Mitarbeiter 

Der Tatbezug und die Rolle der Beteiligten sind maßgeblich für die Erfassung. 

Zum Beispiel Schüler verprügelt seinen Lehrer, weil er sich schlecht behandelt fühlt. 

Diese augenscheinliche Schüler-Lehrer-Beziehung besteht nicht, wenn der Schüler ei-

nen ihm flüchtig bekannten Lehrer, den er vom Sportverein her kennt, der aber an einer 

anderen Schule unterrichtet, aus Verärgerung verprügelt. 

Keine Beziehung 

Ungeklärt 

4. Hinweise zur Erfassung 

Bei der Erfassung ist die Stellung des Opfers, d. h. der (familienrechtliche) Status des 

Opfers gegenüber dem Tatverdächtigen, maßgeblich.  

Vorrang hat stets die engste Beziehung, z. B. „Ehe / Partnerschaft / Familie einschließ-

lich Angehörige" vor „informelle soziale Beziehung" und diese vor „formelle soziale Be-

ziehungen in Institutionen, Organisationen und Gruppen".  

Dies gilt auch dann, wenn bei einer Mehrzahl von Tatverdächtigen unterschiedliche Be-

ziehungsgrade zum Opfer bestehen.  

Wird die Art der Beziehung von Opfer und Täter unterschiedlich bewertet, ist die Sicht-

weise des Opfers für die Erfassung maßgeblich.  

Bei Überschneidung der „informellen" und der „formellen" Beziehung ist der  

Tatbezug/-zusammenhang und die Rolle der Akteure entscheidend. 
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Tabelle 1: PKS - Gesamtzahl der registrierten Opfer von 2011 bis 2020.  

 

 

Tabelle 2: PKS – Veränderungen der Opferzahl für Straftaten insgesamt und bei einzelnen Straftatengruppen 2011 

bis 2020 – Geschlecht und Altersgruppen. 
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Tabelle 3: PKS – Opferzahlen bei Gewaltkriminalität – Geschlecht und Altersgruppen. 

 

 

Tabelle 4: PKS – Opferzahlen bei Gewaltkriminalität – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 

 

 

Tabelle 5: PKS – Opferzahlen bei Mord – Geschlecht und Altersgruppen. 
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Tabelle 6: PKS – Opferzahlen bei Mord – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 

 

 

Tabelle 7: PKS – Opferzahlen bei Totschlag/Tötung auf Verlangen – Geschlecht und Altersgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 8: PKS – Opferzahlen bei Totschlag/Tötung auf Verlangen – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 
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Tabelle 9: PKS – Opferzahlen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung –  

Geschlecht und Altersgruppen. 

 

 

Tabelle 10: PKS – Opferzahlen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung –  

Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 

 

 

 

 

Tabelle 11: PKS – Opferzahlen bei Vergewaltigung; sexuelle Nötigung – Geschlecht und Altersgruppen. 
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Tabelle 12: PKS – Opferzahlen bei Vergewaltigung; sexuelle Nötigung – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 

 

 

Tabelle 13: PKS – Opferzahlen bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung – Geschlecht und Altersgruppen. 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 14: PKS – Opferzahlen bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 
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Tabelle 15: PKS – Opferzahlen bei Raub, räuberischer Erpressung und räuberischem Angriff auf Kraftfahrer –  

Geschlecht und Altersgruppen. 

 

 

Tabelle 16: PKS – Opferzahlen bei Raub, räuberischer Erpressung und räuberischem Angriff auf Kraftfahrer –  

Täter-Opfer-Beziehung.  

 

 

 

 

Tabelle 17: PKS – Opferzahlen bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit – Geschlecht und Altersgruppen. 
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Tabelle 18: PKS – Opferzahlen bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 

 

 

Tabelle 19: PKS – Opferzahlen bei Menschenhandel – Geschlecht und Altersgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 20: PKS – Opferzahlen bei Menschenhandel – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 
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Tabelle 21: PKS – Opferzahlen bei Straßenkriminalität – Geschlecht und Altersgruppen. 

 

 

Tabelle 22: PKS – Opferzahlen bei Straßenkriminalität – Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung. 

 

 

 

 

 

Tabellen 23 und 24: Diebstahl ohne erschwerende Umstände 
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Tabellen 24 und 25: Diebstahl unter erschwerenden Umständen 
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Merkblatt für Opfer einer Straftat  

Welche Rechte habe ich als Opfer einer Straftat?  

Niemand ist darauf vorbereitet, Opfer einer Straftat zu werden. Egal, ob es um einen 

Taschendiebstahl, eine schwere Körperverletzung oder eine andere Straftat geht: 

Man ist durch die Straftat verletzt oder verstört und weiß danach oft nicht, was man 

machen soll. Dieses Merkblatt soll Ihnen einen ersten Überblick darüber geben, wo 

Sie in dieser Situation Hilfe finden und welche Rechte Sie haben.  

Wer kann mir helfen?  

Beratung und Hilfe bieten Opferhilfeeinrichtungen. In den Beratungsstellen arbeiten 

speziell ausgebildete Frauen und Männer, die viel Erfahrung mit Menschen in Ihrer 

Situation haben, Ihnen zuhören und helfen wollen. Sie können Ihnen je nach 

Schwere des Falles auch weitergehende Hilfe vermitteln, z.B. psychologische oder 

therapeutische Hilfe.  

Einen Überblick, an wen Sie sich wenden können, finden Sie hier: → www.bmjv.de  

Ansonsten kann Ihnen auch jede Polizeidienststelle oder eine Suche in der Online-

Datenbank für Betroffene von Straftaten weiterhelfen. → www.odabs.org  

Wie kann ich eine Straftat anzeigen und was passiert dann?  

Wenn Sie eine Straftat anzeigen wollen, dann können Sie sich an jede Polizeidienst-

stelle wenden. Wenn Sie eine Strafanzeige gestellt haben, können Sie diese nicht 

mehr einfach zurücknehmen, denn die Ermittlungsbehörden (Polizei und Staatsan-

waltschaft) müssen grundsätzlich jede angezeigte Straftat verfolgen. 

Nur bei einigen weniger schwerwiegenden Straftaten (wie z.B. bei Beleidigung oder 

Sachbeschädigung) kann das Opfer darüber bestimmen, ob die Straftat verfolgt wird. 

Daher heißen diese Taten auch Antragsdelikte: Die Strafverfolgung findet in der Re-

gel nur auf Antrag statt, also nur, wenn Sie als Opfer der Straftat dies ausdrücklich 

wünschen. Diesen Antrag müssen Sie innerhalb von drei Monaten stellen, nachdem 

Sie von der Tat und der Person des Täters erfahren haben. 

Was ist, wenn ich die deutsche Sprache nicht oder nur schwer verstehe? 

Das macht nichts. Wenn Sie eine Anzeige erstatten wollen, wird man Ihnen helfen. 

Wenn Sie als Zeugin oder Zeuge vernommen werden, haben Sie einen Anspruch da-

rauf, dass eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher hinzugezogen wird.  

http://www.bmjv.de/
http://www.odabs.org/
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Welche Informationen kann ich über das Strafverfahren erlangen?  

Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, erhalten Sie Informationen zum Straf-

verfahren nicht immer automatisch. Sie müssen, am besten gleich bei der Polizei, sa-

gen, ob und welche Informationen Sie haben möchten. Wenn Sie dies wünschen, 

werden Sie über Folgendes informiert:  

→ Sie erhalten eine kurze schriftliche Bestätigung Ihrer Strafanzeige.  

→ Ihnen wird mitgeteilt, wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat, 

d.h. nicht zur Anklage vor Gericht gebracht hat.  

→ Sie werden darüber informiert, wann und wo die gerichtliche Verhandlung stattfin-

det und was dem bzw. der Angeklagten vorgeworfen wird.  

→ Ihnen wird das Ergebnis des gerichtlichen Verfahrens mitgeteilt, d.h. ob es einen 

Freispruch oder eine Verurteilung gab oder ob das Verfahren eingestellt wurde. 

 → Sie erhalten Informationen darüber, ob der bzw. die Beschuldigte oder Verurteilte 

in Haft ist.  

→ Ihnen wird mitgeteilt, ob dem bzw. der Verurteilten verboten ist, Kontakt mit Ihnen 

aufzunehmen.  

Zusätzlich können Sie im Einzelfall beantragen, Auskünfte oder Kopien aus den Ak-

ten zu erhalten. Dies kann nach einem Verkehrsunfall beispielsweise eine Unfall-

skizze sein, die Sie benötigen, um Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu verlan-

gen. Wenn Sie nicht nebenklageberechtigt sind (zur Nebenklage gleich weiter unten), 

müssen Sie den Antrag auch begründen, also erklären, warum Sie diese Informatio-

nen aus den Akten brauchen. Ausnahmen davon können im Einzelfall möglich sein. 

Ihre Aussage als Zeugin oder Zeuge  

Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, sind Sie als Zeugin oder Zeuge für das 

Verfahren sehr wichtig. In der Regel machen Sie Ihre Aussage bei der Polizei. In vie-

len Fällen müssen Sie später auch noch vor Gericht aussagen. Nur in Ausnahmefäl-

len, z. B. wenn Sie mit der beschuldigten Person verheiratet oder verwandt sind, dür-

fen Sie eine Aussage verweigern, Sie müssen also nichts sagen.  

Sie müssen aber bei Ihrer Vernehmung Ihren Namen und Ihre Adresse sagen. Es 

kann eine Ausnahme gemacht werden, wenn eine besondere Gefährdung vorliegt. 

Das kann z.B. der Fall sein, wenn Ihnen jemand Gewalt angedroht hat, weil Sie aus-
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sagen wollen. Dann müssen Sie Ihre private Anschrift nicht bekannt geben. Sie kön-

nen stattdessen eine andere Anschrift mitteilen, über die Sie erreicht werden können. 

Das kann z.B. eine Opferhilfeeinrichtung sein, mit der Sie in Kontakt stehen. 

Als Zeugin oder Zeuge auszusagen, ist für Sie sicherlich eine Ausnahmesituation, 

die sehr belastend sein kann. Daher können Sie zu der Vernehmung auch jemanden 

mitbringen. Das kann eine Verwandte oder ein Verwandter sein oder auch eine 

Freundin oder ein Freund. Diese Person darf bei der Vernehmung dabei sein und nur 

in Ausnahmefällen ausgeschlossen werden. Natürlich können Sie sich auch durch 

eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt begleiten lassen. In besonderen Fällen 

kann Ihnen sogar für die Dauer der Vernehmung eine Rechtsanwältin oder ein 

Rechtsanwalt auf Staatskosten zur Seite gestellt werden. Wenn Sie der Ansicht sind, 

dass Sie für eine Vernehmung, egal ob durch die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder 

das Gericht, einen solchen Beistand benötigen, fragen Sie vor Ihrer Vernehmung bei 

der Person nach, die die Vernehmung durchführt!  

Sind Kinder oder Jugendliche Opfer einer Gewalt- oder Sexualstraftat geworden, gibt 

es die Möglichkeit einer professionellen Begleitung und Betreuung während des ge-

samten Verfahrens, die sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung. Im Einzelfall 

können auch erwachsene Opfer schwerer Gewalt- oder Sexualverbrechen eine sol-

che Betreuung benötigen und erhalten. Die psychosoziale Prozessbegleitung ist, 

wenn sie vom Gericht bestätigt worden ist, für die Opfer kostenlos. Fragen Sie bei 

der Polizei oder einer Opferhilfeeinrichtung nach. Diese können Ihnen weitere Infor-

mationen geben. 

Im Internet können Sie ebenfalls viele Informationen zur psychosozialen Prozessbe-

gleitung unter → www.bmjv.de/opferschutz und dort unter der Rubrik „psychosoziale 

Prozessbegleitung“ finden. 

Kann ich mich dem Strafverfahren als Nebenklägerin bzw. Nebenkläger an-

schließen?  

Wenn Sie Opfer bestimmter Straftaten geworden sind, können Sie im Verfahren als 

Nebenklägerin oder Nebenkläger auftreten. Dazu gehören z.B. Vergewaltigung, se-

xueller Missbrauch, versuchte Tötung oder eine Tat, die zur Tötung einer oder eines 

nahen Angehörigen geführt hat. In einem solchen Fall haben Sie besondere Rechte, 

z.B. können Sie, anders als die anderen Zeuginnen oder Zeugen, immer an der Ge-

richtsverhandlung teilnehmen.  

http://www.bmjv.de/opferschutz
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Wer bezahlt meine Rechtsanwältin oder meinen Rechtsanwalt?  

Wenn Sie anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, können Ihnen Kosten entstehen. 

Wird der bzw. die Angeklagte verurteilt, muss er bzw. sie Ihre Rechtsanwaltskosten 

übernehmen. Allerdings sind nicht alle Verurteilten auch in der Lage, die Kosten tat-

sächlich zu bezahlen. Daher kann es vorkommen, dass Sie die Kosten selbst tragen 

müssen.  

In besonderen Ausnahmefällen können Sie beim Gericht beantragen, eine Rechtsan-

wältin oder einen Rechtsanwalt auf Staatskosten zu bekommen. Das ist z.B. bei 

schweren Gewalt- oder Sexualstraftaten so oder wenn nahe Verwandte, z.B. Kinder, 

Eltern oder die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner durch eine Straftat ums Leben ge-

kommen sind. In diesem Fall kommt es nicht darauf an, ob Sie Vermögen haben o-

der nicht. Auch in anderen Fällen können Sie bei Gericht für anwaltliche Beratung fi-

nanzielle Hilfe beantragen. Das kann der Fall sein, wenn Sie ein zu geringes Einkom-

men haben und berechtigt sind, sich dem Verfahren als Nebenklägerin bzw. Neben-

kläger anzuschließen. 

Schadensersatz und Schmerzensgeld 

Sie haben durch eine Straftat auch einen Schaden erlitten oder möchten Schmer-

zensgeld erhalten? Sie möchten diesen Anspruch gleich im Strafverfahren geltend 

machen? Das ist in der Regel möglich (sogenanntes Adhäsionsverfahren). Dazu 

müssen Sie aber einen Antrag stellen. Das können Sie bereits tun, wenn Sie die 

Straftat anzeigen.  

Natürlich steht Ihnen auch der Weg offen, Schadensersatz oder Schmerzensgeldan-

sprüche in einem anderen Verfahren, d.h. nicht vor dem Strafgericht, sondern vor 

dem Zivilgericht, geltend zu machen. Auch hier können Sie bei Gericht finanzielle 

Hilfe für anwaltliche Beratung beantragen, wenn Sie ein zu geringes Einkommen ha-

ben.  

Welche Rechte habe ich sonst noch?  

Sie haben durch eine Gewalttat gesundheitliche Schäden erlitten? Dann können Sie 

über das Opferentschädigungsgesetz staatliche Leistungen erhalten, etwa wenn es 

um ärztliche oder psychotherapeutische Behandlungen, Versorgung mit Hilfsmitteln 

(z.B. Gehhilfe, Rollstuhl) oder Rentenleistungen (z.B. zum Ausgleich von Einkom-

mensverlusten) geht. Einen Kurzantrag können Sie bereits bei der Polizei stellen.  
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Wenn Sie ein Opfer extremistischer Übergriffe oder terroristischer Straftaten sind, 

können Sie finanzielle Hilfen beim Bundesamt für Justiz beantragen. Dort erfahren 

Sie alles zu den Voraussetzungen und zum Verfahren: → www.bundesjustizamt.de 

(Suchwort: Härteleistungen/ Opferhilfe) 

Als Opfer häuslicher Gewalt stehen Ihnen vielleicht weitere Rechte nach dem Ge-

waltschutzgesetz zu. Beispielsweise können Sie beim Familiengericht beantragen, 

dass dem Täter bzw. der Täterin verboten wird, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Das 

Gericht kann Ihnen unter besonderen Umständen erlauben, dass Sie eine bisher ge-

meinsam mit dem Täter bzw. der Täterin bewohnte Wohnung nun allein nutzen dür-

fen. Die erforderlichen Anträge können Sie entweder schriftlich beim Amtsgericht ein-

reichen oder Ihre Anträge dort vor Ort aufnehmen lassen. Sie müssen sich nicht 

durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt vertreten lassen.  

Was ist ein Täter-Opfer-Ausgleich?  

So wird ein Verfahren genannt, das vor allem dem Opfer einer Straftat dabei helfen 

soll, das erlittene Unrecht zu bewältigen. Anders als im normalen Strafverfahren 

muss sich ein Täter bzw. eine Täterin ganz konkret und direkt damit auseinanderset-

zen, welche Schäden und Verletzungen seine bzw. ihre Tat beim Opfer angerichtet 

hat. Das kann den materiellen Schaden betreffen, den ein Opfer durch eine Straftat 

erlitten hat, oder seelische Verletzungen, persönliche Kränkungen und durch die Tat 

hervorgerufene Ängste. Ein Täter-Opfer-Ausgleich wird jedoch nie gegen den Willen 

des Opfers durchgeführt und auch nur dann, wenn der Täter bzw. die Täterin ernst-

haft gewillt ist, die Verantwortung für die Tat zu übernehmen. In geeigneten Fällen 

kann ein Täter-Opfer-Ausgleich der selbstbestimmten Konfliktbewältigung des Opfers 

und der Wiederherstellung des Rechtsfriedens dienen. Oft wird dieses Verfahren da-

her schon von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei angeregt. Es gehört jedoch 

nicht zum eigentlichen Strafverfahren und wird außerhalb Merkblatt für Opfer einer 

Straftat des Strafverfahrens durchgeführt. Dafür gibt es besondere Stellen und Ein-

richtungen, die geschulte Vermittlerinnen und Vermittler einsetzen. 

 

Weitere Informationen zum Täter-Opfer-Ausgleich und zu Einrichtungen, die ihn in 

Ihrer Nähe durchführen, finden Sie im Internet z.B. unter → www.toa-servicebu-

ero.de/konfliktschlichter oder auch unter → www.bag-toa.de  

 

http://www.bundesjustizamt.de/
http://www.toa-servicebuero.de/konfliktschlichter
http://www.toa-servicebuero.de/konfliktschlichter
http://www.bag-toa.de/
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Broschüren und weiterführende Links  

Informationen rund um den Opferschutz finden Sie auf der Homepage des Bundes-

ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV). Dort finden Sie auch 

Links zu den jeweiligen Internetseiten der einzelnen Bundesländer (mit Hinweisen zu 

Opferhilfeeinrichtungen vor Ort) und Links zur Online-Datenbank für Betroffene von 

Straftaten (ODABS): → www.bmjv.de/opferschutz  

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in u.a. folgenden Broschüren:  

→ Opferfibel  

→ Ich habe Rechte  

→ Mehr Schutz bei häuslicher Gewalt  

→ Beratungs- oder Prozesskostenhilfe alle unter www.bmjv.de/Publikationen 

→ Hilfe für Opfer von Gewalttaten 

    unter www.bmas.de/opferentschaedigung

 

http://www.bmjv.de/opferschutz
http://www.bmjv.de/Publikationen
http://www.bmas.de/opferentschaedigung

